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Tagblatt

des

Grossen Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben

an die

-

Mitglieder des Grossen Rates.

Bern, den 2. Mirz 1908.

Herr Grossrat!

Der Unterzeichnete hat im Einverstindnis mit dem
Regierungsrat den Zusammentritt des Grossen Rates
zu einer ausserordentlichen Session auf Montag den
16. Mdrz 1908 angeordnet. Sie werden daher einge-
laden, sich am genannten Tag, nachmittags 2 Uhr,
auf dem Rathaus in Bern einzufinden.

Die zur Behandlung kommenden Geschéfte sind
folgende:
(esetzesentwiirfe

zur zweiten Beratung:

1. Gesetz betreffend die Férderung und Verbesserung
der Pferde-, Rindvieh- und Kleinviehzucht.

" 2. Gesetz iiber das Notariat.
Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.

zur ersten Beratung:

1. Gesetz betreffend die Organisation der Gerichts-
behorden.
2. Gesetz iiber die kantonalen technischen Schulen.

Dekretsentwiirfe :
1. Dekret betreffend das Lehrlingswesen in Rechts-
und Verwaltungsbureaux.
2. Dekret iiber das Feuerwehrwesen.
3. Dekret iiber die Organisation und die Aufgaben
der Schutzaufsicht.
4. Dekret iiber die bedingte Entlassung der Striiflinge.
5, Dekret tiiber die Fithrung und Benutzung der

Strafregister.

Vortrige:
Des Regierungsprdsidiums :

1. Ersatzwahlen in den Grossen Rat.

2. Resultat der Volksabstimmung vom 23. Februar
1908.

3. Zuteilung einer Direktion an Regierungsrat Moser.

Der Direktion der Justiz:

Expropriationen.

Der Direktion der Polizei und der Samnitdt:

1. Naturalisationen.

2. Strafnachlassgesuche.

3. Beschwerde Badertscher gegen die Strafanstalt
Thorberg.

Der Direktion der Finanzen und der Domdnen:
Kaufe und Verkidufe von Dominen.
1908. 36
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Der Direktion der Bauten und der KEisenbahnen :

Strassen- und andere Bauten.

Der Direktion der Forsten:

Waldkiufe und -Verkiufe.

Der Direktion des Militdrs
Wahl von Offizieren.

Anziige und Anfragen

(=

. Motion Tschumi und Mithafte vom 28. November
1907 betreffend die Schlachtvieheinfuhr.

. Motion Gross und Mithafte vom 28. Januar 1908
betreffend die Einfiihrung des Progressivsystems
in den Strafvollzug.

. Interpellation Michel und Mithafte vom 30. Januar
1908 betreffend den Stand des Projektes einer
Sustenstrasse. :

. Interpellation Miiller und Mithafte vom 30. Januar
1908 betreffend den Staatsbeitrag an die Primar-
lehrerbesoldungen.

. Interpellation Biihlmann und Mithafte vom 30. Ja-
nuar 1908 betreffend die Entweichungen aus der
Strafanstalt Thorberg.

Do

[ Y

~

ot

Fur den ersten Tag werden die Vortrige des
Regierungsprisidiums und der Direktionen, eventuell
das Viehzuchtgesetz, auf die Tagesordnung gesetzt.

Mit Hochschitzung !

Der Grossratsprdsident :

Burren.

(16. Mirz 1908.)

Erste Sitzung.

Montag den 16. Miirz 1908,

nachmittags 2 Uhr.
Vorsitzender: Prisident Burren.

Der Namensaufruf verzeigt 178 anwesende Mit-
glieder. Abwesend sind 57 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Amrein, Bohme, Burrus,
Demme, Dirrenmatt, Egli, Flickiger, Gosteli, Graber,
Gurtner (Lauterbrunnen), Haas, Hamberger, Hess, Koh-
ler, Lanz (Rohrbach), Laubscher, Liechti, Merguin,
Michel (Interlaken), Mouche, Miiller (Bargen), Miirset,
Neuenschwander (Oberdiessbach), Probst (Langnau),
Scheurer, Schneider (Pieterlen), Segesser, Stucki (Ins),
Thénen, Thoni, Vernier, Weber, Wyder; ohne Ent-
schuldigung abwesend sind die Herren: Blanchard,
Boinay, Choulat, Crettez, Eckert, Girardin, Henzelin,
Hiigli, Keller, Kuster, Linder, Meusy, v. Muralt, Rossé,
Riegsegger, Schir, Spring, Stebler, Stettler, Trachsel
(Wattenwil), Tschannen, Vivian, Wichli, Walti,

Prisident. Meine Herren Kollegen! Die hohe Re-
gierung des Kantons Bern hat in den letzten Monaten
Leid und Freud erfahren, namentlich aber Leid in
hohem Masse. Im Herbst haben Sie Herrn Regierungs-
rat Minder zu Grabe geleitet. Herr Regierungsrat Rit-
schard war wihrend einer Reihe von Wochen ans
Krankenlager gefesselt; zum Gliick hat sich sein Be-
finden zum bessern gewendet, obschon er seine Ar-
beit noch nicht hat wieder aufnehmen koénnen. Wir
alle wiinschen von Herzen dem verehrten und hoch-
verdienten Magistraten baldige und dauernde Wieder-
herstellung.

Wiahrend durch die Wahl des Herrn Direktor Dr,
Moser in die Regierung unserer kantonalen Exekutive
eine vortreffliche neue Kraft zugefithrt wurde, woriiber
wir uns billig freuen, hat auf der andern Seite die
hohe Behorde neuerdings einen herben Verlust zu ver-
zeichnen. In den ersten Morgenstunden des 26. Februar
ist in Bern nach lingerer Krinklichkeit, aber nach
einem kurzen letzten Krankenlager Herr Regierungs-
rat v. Steiger gestorben, ein Mann, der 30 Jahre hin-
durch im Amte gestanden ist und dessen Wirken tiefe
und gesegnete Spuren in unserm offentlichen und staat-
lichen Leben hinterldsst. Es ist uns kaum fassbar,
dass Herr v. Steiger, der noch in der Januar-Session
sich in befriedigender korperlicher Verfassung und in
voller Geistesfrische im Grossen Rat eingefunden und
in unsere Diskussionen eingegriffen hat, heute nicht
mehr in unserer Mitte ist. Was Herr Regierungsrat
v. Steiger gewirkt und was er fiir das Bernerland be-
deutet hat, wurde Ihnen in den letzten Wochen von
der gesamten Presse des Kantons in warmen und dank-
baren Nekrologen eindriicklich vor Augen gefiihrt. Ich
kann mich deswegen hier kurz fassen.
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Edmund v. Steiger wurde am 18. September 1836
in Riggisberg geboren als Sohn des Grossrats und
alt-Ratsherrn Franz v. Steiger. Er durchlief das Gym-
nasium der bernischen Kantonsschule, studierte in Ba-
sel, Bern und Gottingen Theologie, wurde im Jahre
1860 zum Pfarrer ordiniert, war von 1860—1862 Vikar
in Twann am Bielersee, von 1862—1870 Pfarrer in
Saanen und von 1870—1878, bis zu seinem Eintritt in
die Regierung, Pfarrer in Gsteig bei Interlaken. Er war
ein tiichtiger, sehr regsamer und populirer Geistlicher
unserer Landeskirche; er schenkte derselben auch ei-
nen neuen Kathechlsmus den er droben in Gsteig
schrieb und der seinerzeit grosse Verbreitung fand.
Als im Friihling 1878 infolge bekannter eisenbahn- und
finanzpolitischer Vorkommnisse in der bernischen Re-
gierung ein grosser Wechsel eintrat und man im Lande
herum nach neuen Minnern suchte, richtete sich die
Aufmerksamkeit des Grossen Rates auch auf den Pfar-
rer von Gsteig, von dem man wusste, dass er eine be-
deutende politische Ader besass und sich bereits wie-
derholt in den offentlichen Angelegenheiten rithmlich
hervorgetan hatte. Herr v. Steiger wurde am 5. Juni
1878 zum Mitglied der Regierung gewéhlt und nahm
die Wahl an. Er trat an die Spitze der Direktion des
Innern, die er in der Folge 28 Jahre, bis zum 1. Juni
1906 innehatte. Mit der Direktion des Innern war bis
1882 auch diejenige der Landwirtschaft und bis 1898
diejenige des Sanititswesens verbunden. Unter dem
neuen Regime, das heisst seit dem 1. Juni 1906, hat
Herr v. Steiger die Direktionen der Landwirtschaft und
des Forstwesens geleitet.

Meine Herren! Gross ist das Mass der Arbeit, das
dieser Staatsmann in den dreissig Jahren bewdltigt
hat. Abgesehen von einer Fiille von Administrativent-
scheiden und Verfiigungen hat er eine grosse Zahl von
Gesetzen und Dekreten vorbereitet und ausgearbeitet.
Es wiirde zu weit filhren, wenn wir dieselben hier
einzeln erwihnen wollten. Ich muss mich darauf be-
schrinken, die wichtigsten davon namhaft zu machen
und als solche nenne ich: das Wirtschaftsgesetz von
1879 und dasjenige von 1894, das Brandversicherungs-
gesetz von 1881 das Gesetz Tiber die Erweiterung der
Kranken- und Irrenpﬂege von 1880, das Gesetz iiber
die Beteiligung des Staates an der ‘stfentlichen Kran-
ken- und Irrenpflege von 1899, das Lebensmittelgesetz
von 1888, das bekanntlich fiir die eidgenossische Le-
bensmlttelgesetzgebung vorbildlich geworden ist, das
Lehrlingsgesetz von 1905, das letzthin vom Volke an-
genommene Arbeiterinnenschutzgesetz, das Gesetz iber
die Bekdmpfung der Reblaus und das Viehzuchtgesetz,
das Herr v, Steiger noch in der Januar-Session hier im
Rate vertreten hat und das gegenwirtig zur zweiten Be-
ratung steht. Herr v. Steiger hat sich in die Materien,
deren gesetzgeberische Bearbeitung ihm ubertragen
war, jeweilen mit grosster Gewissenhaftigkeit vertieft
und deshalb seine Vorlagen hier im Rat auch immer
mit vollendeter Sachkenntnis und Schlagfertigkeit ver-
treten konnen, Er war tiberhaupt ein bedeutender Red-
ner, nicht nur hier im Rate, sondern auch draussen
in den Volksversammlungen, und namentlich hat er
an grossen Volkstagen, wo Zehntausende versammelt
waren, mitunter das eigentlich durchschlagende Wort
gesprochen Als Pfarrer und als Staatsmann hat er
alle Zeit rege Fihlung mit dem Volk und seinen ver-
schiedensten Schichten unterhalten.

Beildufig erwihne ich, dass Herr v. Steiger auch
dem Verfassungsrat von 1883/1885 als Vertreter des
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Wahlkreises Gsteig angehért und in demselben eine
einflussreiche Rolle gespielt hat.

Es konnte nicht ausbleiben, dass eine Kraft wie
diejenige des Herrn v. Steiger auch in den eidgendossi-
schen Riten zu Ehren gezogen wurde. Er wurde im
Jahre 1888 von den Stimmberechtigten des bernischen
Mittellandes in den Nationalrat abgeordnet, dem er
mit kurzer Unterbrechung bis zu seinem Tode, ungefihr
20 Jahre lang, als eines der hervorragendsten deutsch-
schweizerischen Mitglieder der liberal-konservativen
Zentrumsgruppe angehorte. Er hat im Nationalrat viel
und oft das Wort ergriffen, meistens zur Erdrterung
volkswirtschaftlicher Tagesfragen und auch zur Ver-
tretung von spezifisch bernischen Interessen; sein letz-
tes Votum im Nationalrat in der vergangenen Dezember-
Session hat der Frage der Brienzerseebahn gegolten
und zwar im Sinne einer normalspurigen Anlage dieser
Linie. Von den zahlreichen nationalritlichen Kommis-
sionen, deren Mitglied er war, will ich nur die drei
erwihnen, die er prisidierte und die von grosser Be-
deutung sind, nidmlich die Kommissionen fir das eid-
genossische Lebensmittelgesetz, fiir die Gewerbegesetz-
gebung und fiir die Kranken- und Unfallversicherung,
Das grosse Werk der Kranken- und Unfallversicherung
lag Herrn v. Steiger sehr am Herzen und er hatte ge-
hotft, dazu beitragen zu konnen, dasselbe zu einem
glicklichen Ende zu fiihren,

Das, meine Herren, ist in grossen Umrissen das
Leben, das hier zum Abschluss gelangt ist. Aristokrat
von Geburt, Sprosse eines altberiihmten Bernerge-
schlechts, aber Demokrat nach Entwicklung und Ge-
sinnung, ein Theologe, der sich in die verwickelten
Fragen des wirtschaftlichen Lebens eingelebt und
sich in denselben mit bewundernswerter Sicherheit
zurecht gefunden hat, ein Staatsmann, der nicht auf-
gehort hat, Volksmann zu sein, immer bedacht auf die
Erhaltung und Mehrung der moralischen, physischen
und okonomischen Kraft des Volkes, ein konservativer
Staatsmann, der allzeit das Banner des Fortschrittes
hochgehalten hat, ein unermiidlicher Arbeiter, ein
Idealist, der nicht in den Wolken schwebte, sondern
mit beiden Fiissen fest auf gutem Bernerboden stand
und dem es gelungen ist, das eine und andere seiner
Ideale in Wirklichkeit umzusetzen — so steht das
Bild des Verewigten vor uns und so wird es fortleben
im Gedédchtnis und im Herzen des dankbaren Berner-
volkes,

Meine Herren Kollegen ich ersuche Sie, zu Ehren
des Dahingeschiedenen sich von Ihren Sitzen zu er-
heben, (Geschieht.)

Eingelangt sind folgende

Eingaben :
1. der Sektion Bern des schweizerischen Renn-
vereins zum Viehzuchtgesetz. — Da die Eingabe simt-

lichen Mitgliedern des Rates gedruckt zugestellt wurde,
wird von einer Verlesung derselben Umgang genommen.

2. des Kantonalverbandes bernischer Ziegenzucht-
genossenschaften:

An den Grossen Rat des Kantons Bern,
Hochgeehrter Herr Grossratsprisident!
Hochgeehrte Herren Grossrite!
Die Unterzeichneten erlauben sich, zur zweiten Be-
ratung des Gesetzes iiber Forderung und Verbesserung
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der Pferde-, Rindvich- und Kleinviehzucht die Aende-
rung des letzten Alineas des Art. 45 vorzuschlagen.
Dieses lautet: « Die Primienriickerstattungen und Bus-
sen fallen der Staatskasse zu. Der im Laufe eines Jah-
res hieraus erzielte Betrag soll im folgenden Jahre zur
Erhohung des Primienkredites und zwar fiir die Einzel-
primierung (Art, 12 lit. @) verwendet werden, »
Nach dieser Bestimmung sollen also simtliche Pri-
mienriickerstattungen und Bussen, mithin auch die-
jenigen, welche von den Kleinviehziichtern herriihren,
zur Erhohung des Primienkredites und zwar fir die
Einzelprimierung von Zuchtstieren, Stierkilbern, Kii-
hen und Rindern verwendet werden. Wir finden dies
mindestens unbillig und ungerecht, besonders nach-

dem der Kredit fiir die Rindviehzucht von 80,000 be-

ziehungsweise 100,000 Fr. auf 125,000 Fr. erhoht wor-
den ist, wihrend der Kredit fur die Kleinviehzucht
mit 25000 Fr. unveréndert geblieben ist. Bei der Be-
ratung des Gesetzes hatten wir das Gefithl, dass da
ein Irrtum passiert sei, dass es nimlich an Stelle des
Art. 12, lit. @, heissen sollte: Art. 31, lit. a.

In diesem Sinne ersuchen wir Sie, das angefiihrte
Alinea des Art, 45 zu indern; eventuell wird ge-
wiinscht, dass Primienriickerstattungen und Bussen,
die von der Kleinviehzucht herrithren, auch fiir diese
wieder zu verwenden seien, Die Primienriickerstat-
tungen und Bussen, die von der Kleinviechzucht her-
rithren, sollen zwar nur einige hundert Franken pro
Jahr betragen. Um so eher darf aber erwartet werden,
dass diese paar hundert Frinkli der Kleinviehzucht
belassen werden, der sie von Rechts wegen gehdren
und dass nicht auf Kosten der Kleinviehziichter der
ohnehin reichlich bemessenc Kredit fiir die Rindvieh-
zucht noch gedufnet wird.

Wir appellieren an Thr Billigkeits- und (Gerechtig-
keitsgefithl und erwarten, dass unserer Eingabe in
dem von uns gewiinschten Sinne entsprochen werde,

Mit vorziglicher Hochachtung!
Miinchenbuchsee und Bern, den 12. Mérz 1908.
Namens des Kantonalverbandes
bernischer Ziegenzuchtgenossenschaften
und Einzelziichter
der Prisident
Joh. Fiirst,
der Sekretir
J. Wiffler.

3. der Aktiengesellschaft fir Zuchtstierhaltung F au-

lensee:
An den hohen Grossen Rat des Kantons Bern,
Hochgeehrter Herr Prisident!
Hochgeehrte Herren!

Laut Bericht verschiedener Zeitungen wird in der
demnéchst beginnenden Friihlingssession des berni-
schen Grossen Rates in erster Linie das neue Gesetz
iiber Forderung der Pferde-, Rindvieh- und Kleinvieh-
zucht zur Behandlung und zwar in zweiter Beratung
gelangen,

Die Unterzeichneten erlauben sich, namens der Ak-
tiengesellschaft fir Zuchtstierhaltung, sowie iiberhaupt
im Interesse sdmtlicher Viehbesitzer von Faulensee,
nach stattgefundener Versammlung speziell betreffs
Viehprimierung bei lhnen, hochgeehrte Herren, noch
einige Wiinsche anzubringen.

1. Zu dem wirklich willkommenen Art. 14 des be-
zliglichen Entwurfes mochte noch die Beiftigung kom-
men: « Tiere mit Erbfehlern, auch wenn dieselben zum
Zwecke der Tiuschung auf kiinstliche Weise veriindert

(16. Mirz 1908.)

worden sind, diirfen keine Primien zugesprochen wer-
den. Beziigliche Klagen sind jeweilen bei der Schau-
kommission anhiingig zu machen, welche durch einen
Tierarzt eine Untersuchung anzustellen hat. »

Es wird ndmlich bemerkt, dass Tiere mit operiertem
Schwanz die ldstigen Fliegen nicht mehr wehren kon-
nen, darum fort mit dieser Quiilerei und diesem elen-
den Betrug.

2. Art. 17 sollte unier allen Umstinden geindert
werden ; denn die Bestimmung, dass ein Stier nur pri-
miert werden kann, wenn er von beidseitig primierter
Abstammung kommt, geht zu weit und wire sogar hart
und ungerecht und zwar namentlich gerade gegeniiber
dem kleinern Ziichter. Durch diese Bestimmung wiirde
die Viehzucht direkt geschidigt. § 20 des alten Ge-
setzes, wonach nur der Vater prdmiert sein muss,
wiirde hier vollstindig geniigen und sicher mehr zur
Forderung der Viehzucht beitragen,

3. Im fernern sollte beim weiblichen Geschlecht die
Priamie 30 Fr. nicht ibersteigen, da die Ersten meistens
gemistete Tiere sind, die weder Nutzen noch Zucht
bringen. Wenn dann eine Kuh kantonal und eidgends-
sisch zusammen 60 Fr. bezieht, ist das genug und da-
fiir kann einem weitern Ziichter die seinige, vielleicht
einzige, primiert werden. Es handelt sich doch in der
Hauptsache nicht um eine hohe Primie, sondern jeder
hat gerne seinen Teil und hiedurch wird die Viehzucht
gefordert.

Es wire zu begriissen, wenn in Wirklichkeit ein
Viehzuchtgesetz herauskdme, eine Mastviehausstellung
ist ja geschaffen, und die Masttiere sollen dort auf-
gestellt werden und nicht drei bis vier Jahre hohe
Primien beziehen und dadurch die Milch- und Zucht-
kuh verdringen, wie bis dahin,

4, Endlich wird gewiinscht dass Tiere auf die-
jenige Schau gefiihrt werden diirfen und konkurrieren
konnen, in welchem Schaukreis sie sich withrend der
Schau befinden, Es kommt vielfach vor, dass Ziichter
ihre Tiere zur Zeit der Schau ganz in einem andern,
meist weit entfernten Schaukreise haben (zum Beispiel
auf der Alp). Um auf die vorgeschriebene Schau zu
fahren, miissen ein bis drei Tage in Anspruch genom-
men werden, und die Tiere kommen matt und mide auf
dem Platze an. In derartigen Fillen verzichtet der
Ziichter lieber auf die Primie, als fiir Hin- und Her-
transport das drei- und vierfache einzubiissen.

Im iibrigen schliessen wir uns einstimmig den Ein-
sendungen des «Schweizer Bauer» (Nr, 18 19 und
20) an.

In der Hoffnung, dass vorstehende Wiinsche nicht
unberiicksichtigt bleiben, zeichnen

Mit vorziiglicher Hochachtung!
Faulensee, 12. Mirz 1908,
Namens der A.-G. fiir Zuchtstierhaltung
der Prisident
Gottfried Durtschi,
der Sekretir
Jos. Briggen, Biuertschreiber.
Namens der Burger-Biuertgemeinde
der Prasident
Joh. Durandt,
der Sekretir
Obiger.

Die drei Eingaben werden der Regierung und der
Kommission fiir Vorberatung des Viehzuchtgesetzes
iiberwiesen,
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Tagesordnung:

Ersatzwahlen in den Grossen Rat.

Zur Verlesung gelangt ein Protokollauszug aus den
Verhandlungen des Regierungsrates, wonach am 23,
Februar 1908 im Wahlkreis L aupen Gemeindeschrei-
ber Adolf Ramstein in Rizenbach und im Wahl-
kreis Biiren Landwirt Fritz Bangerter in Busswil
zu Mitgliedern des Grossen Rates gewihlt worden sind.

Gegen diese Wahlen ist keine Einsprache eingelangt
und der Regierungsrat beantragt daher deren Validie-
rung.

Die beantragte Validation wird stillschweigend aus-
gesprochen, Darauf leisten die Herren Grossriite Ram-
stein und Bangerter den verfassungsmissigen Eid.

Ergebnis der Volksabstimmung vom 23, Februar 1908.

Zur Verlesung gelangt ein Protokollauszug aus den
Verhandlungen des Regierungsrates, wonach der letz-
tere, nach Zusammenstellung der Protokolle iiber die
Volksabstimmung vom 23. Februar 1908, beurkundet:
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1. Das Gesetz betreffend den Schutz der
Arbeiterinnen ist mit 36,867 gegen 20,085, also
mit einem Mehr von 16,782 Stimmen angenommen
worden. Die Zahl der ungiiltigen und leeren Stimm-
zettel betrug 2352

2. Das Gesetz betreffend Errichtung von
Finigungsimtern und Massnahmen gegen
Ausschreitungen bei Streiks ist mit 35,240
gegen 22897, also mit einem Mehr von 12343 Stim-
men angenommen worden, Die Zahl der ungultlgcn
und leeren Stimmzettel betrug 1317,

3. Das Gesetz betreffend Massnahmen ge-
gen die Tuberkulose und Erweiterung der
Irrenpflege ist mit 48583 gegen 7852, also mit
einem Mehr von 40,731 Stimmen angenommen wor-
den. Die Zahl der ungiiltigen und leeren Stimmzettel
betrug 2720,

Die Zahl der am 23. Februar 1908 in kantonalen
Angelegenheiten Stimmberechtigten betrug 137945,

* *
*

Nach der diesem Protokoll beigegebenen Zusammen-
stellung gestaltet sich das Abstimmungsergebnis in den
einzelnen Amtsbezirken wie folgt:

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1908.

B -();;letsetz ben;]a.ffqnd Gesetz betreffend Mass-
Gesetz betreffend den rrichtung yon kinigungs= nahmen gegen die
Stimm- Schutz der Arbeiterinnen ih;‘tae;::l Xﬁgseﬁﬁiﬁz}é?: ™ | Tuberkulose und Erweite-
Amtsbezirke be- bei Streiks rung der Irrenpflege
rechtigte An- Ver- | Leer und An- Ver- | Leer und An- Ver- | Leer und
nehmende | werfende | ungiiltig | nehmende | werfende | ungiiliig | nehmende | werfende | ungiiltig
Aarberg . 3,822 871 532 87 1,127 341 22 1 1,260 153 71
Aarwangen . 6,069 1,485 | 1,009 | 100 | 1,500 | 1,178 56 | 2,029 463 122
Bern 23,3817 9,011 1,902 | 257 6,392 | 4,627 147 | 10,079 629 309
Biel 5,390 2,563 274 66 1,174 | 1,673 56 | 2,643 142 118
Biiren . . 2,681 955 365 74 699 649 47 1,155 139 93
Burgdorf . 6,957 1,692 | 1,219 | 169 | 2,050 | 1,009 62 | 2,612 333 177
Courtelary 5,845 2,134 544 86 955 | 1,739 66 | 2,285 355 117
Delsberg . 3,807 846 331 48 571 609 43 841 330 61
Erlach. 1,527 456 196 28 518 145 17 607 38 35
Fraubrunnen 3,093 132 615 80 1,036 364 21 1,192 159 18
Freibergen 2,298 505 276 8 312 473 11 543 226 14
Frutigen . 2,897 687 454 66 843 274 89 908 213 87
Interlaken 6,963 1,202 | 1,834 | 202 1,961 | 1,219 69 | 2,592 469 198
Konolfingen . 6,708 1,182 | 1,391 166 | 2,163 506 bb | 2,285 304 140
Laufen 1,786 360 249 29 373 232 28 457 134 41
Laupen 2,126 496 541 89 921 166 39 872 141 113
Miinster 4412 1,056 371 43 5717 417 44 1,098 308 59
Neuenstadt . 874 319 61 8 2562 125 11 317 56 15
Nidau . . 3,114 1,731 358 63 891 1,214 53 1,887 166 86
Oberhasle 1,790 508 311 43 515 329 26 679 147 35
Pruntrut . 5,705 1,417 687 55 744 | 1,366 62 1,415 665 86
Saanen .o 1,354 148 227 35 356 50 1 346 45 16
Schwarzenburg 2,370 2117 439 12 488 171 12 471 180 19
Seftigen . 4,411 669 957 13 1,249 409 41 1,289 325 89
Signau 5,728 814 663 95 1,179 362 35 1,221 241 103
Obers1mmenthal 1,817 351 334 28 487 212 20 556 133 30
Niedersimmenthal . 2,550 396 546 1 706 287 26 714 238 67
Thun . . . 8,346 | 2,332 | 1670 | 135 | 2,704 | 1410| 65| 3,329 | 596 | 178
Trachselwald 5,648 762 984 5 1,299 486 41 1,444 293 84
Wangen . 3,910 835 04| 52| 1,108 449 | 34| 1,312 207 71
Militdr . — 129 41 3 90 76 6 145 24 2
Zusammen | 137,945 | 36,867 | 20,085 | 2,352 | 85,240 | 22,897 | 1,317 | 48,583 | 7,852 | 2,720
37%
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Bereinigung des Traktandenverzeichnisses.

Gesetz iiber Forderungund Verbesserung
der Pferde-, Rindvieh- und Kleinvieh-
zucht,

Bereit.

Gesetz iiber das Notariat.

Verschoben,

Gesetz betreffend die Organisation der
Gerichtsbehoérden.

Grieb, Prisident der Kommission. Nachdem der
Entwurf eines Gerichtsorganisationsgesetzes-der Kom-
mission iiberwiesen worden war, liess ich es mir an-
gelegen gein, dieselbe zusammenzuberufen in der Mei-
nung, dass das Geschift wenn immer moglich in der
gegenwirtigen Session des Grossen Rates zur Behand-
lung gelangen sollte. Ich musste mir freilich von vorne-
herein sagen, dass die Irist etwas kurz, der Entwurf
aber ziemlich umfangreich sei und es schwer halten
werde, die Sache so weit zu fordern, allein man wollte
es wenigstens versuchen, Die Kommission hat das
Traktandum in fiinf langen Sitzungen behandelt, in
denen sich auch das Obergericht auf unsere Einladung
hin durch eine Delegation vertreten liess. Wir haben
mit dieser Delegation die zum Teil ausserordentlich
wichtigen Gesetzesbestimmungen besprochen, kamen
aber letzten Mittwoch zu der Ueberzeugung, dass es
rein unmoglich sei, den Entwurf bis heute durchzu-
beraten. Ich muss Ihnen daher namens der Kommis-
sion beantragen es sei das Geschift von der gegen-
wirtigen Traktandenliste abzusetzen, Wir werden be-
strebt sein, die Angelegenheit so zu fordern, dass sie
wenn immer moglich in der Mai-Session behandelt
werden kann,

Verschoben,

Gesetz iiber die kantonalen technischen
Schulen,

Wird an eine vom Bureau zu wihlende Kommission
von 9 Mitgliedern gewiesen,

Dekret betreffend das Lehrlingswesen in
Rechts- und Verwaltungsbureaux.

Iseli (Jegenstorf), Prisident der Kommission. Die
uns zur Verfiigung gestellten Akten sind in den letzten
Tagen aus der Zirkulation unter den Kommissionsmit-
gliedern zuriickgelangt und wir werden das Geschaft
fir die nichste Session vorberaten, Zugleich bemerke

(16. Marz 1908.)

ich, dass ein Mitglied der Kommission, Herr Sutter,
ausgetreten und zu ersetzen ist.

Verschoben,

Dekretiiberdas Feuerwehrwesen,

Wird an eine vom Bureau zu bestellende Kommis-
sion von 9 Mitgliedern gewiesen,

Dekretiiberdie Organisationund die Auf-
gaben der Schutzaufsicht,

Dekret iiber die bedingte Entlassung der
Stréaflinge.

Dekret iiber die Fihrung und Benutzung
der Strafregister.

Priisident. Ich nehme an, es handle sich auch hier
um Kommissionsbestellungen und mochte anregen, fiir
simtliche innerlich verwandte Geschiifte eine einzige
Kommission zu bezeichnen.

Kldy, Polizeidirektor. Ich kann mich dieser An-
sicht nicht wohl anschliessen, denn die Materien sind
doch nicht so verwandt, dass man fir simtliche drei
Dekrete eine Kommission bestellen konnte. Aller-
dings erteilt das ndmliche Gesetz dem Grossen Rat
den Auftrag zum Erlass dieser drei Dekrete, aber die
Materien sind im Grund der Dinge doch verschieden.
Ich beantrage daher namens des Regierungsrates, fiir
jedes Dekret eine besondere Kommission von je 7
Mitgliedern einzusetzen,

Der Antrag der Regierung wird stillschweigend an-
genommen und das Bureau mit der Wahl der Kommis-
sionen beauftragt.

Beschwerde Badertscher gegen die Straf-
anstalt Thorberg.

Auf Antrag der Regierung wird das Geschift noch
der Justizkommission {iberwiesen.

Interpellation Michel und Mithafte be-
treffend den Stand des Projektes einer
Sustenstrasse,

Prisident. Herr Dr. Michel ldsst sich fiir die ganze
Session entschuldigen und wiinscht, dass die In‘er-
pellation auf die nichste Session verschoben werde,
(Zustimmung.)



(16. Mirz 1908.)

Zuteilung einer Direktion an Regierungsrat Moser,

Kliy, Regierungsprisident, Berichterstatter des Re-
gierungsrates, Herr Moser hat erklirt dass er die
Stelle als Regierungsrat am 1. Mai néchsthin antreten
werde, Da bis dahin voraussichtlich keine weitere
Grossratssession stattfinden wird, ist es am Platze,
in der gegenwirtigen Tagung Herrn Moser die Direk-
tion zuzuteilen, der er vorstehen soll. Die Regierung
schligt Thnen nach reiflicher Ueberlegung der Sache
einstimmig vor, es mochten Herrn Moser vom Grossen
Rat fiir die laufende Verwaltungsperiode die Direk-
tionen der Landwirtschaft und der Forsten zugewiesen
werden, Dabei ist zu bemerken, dass diese Zuteilung
auch im Wunsche des Herrn Moser liegt.

Angenommen,

Tulg, Ausmiindung in die Aare; Umbau,

Konitzer, Baudirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates, Es ist Ihnen bekannt, dass durch das Hoch-
gewitter vom 25, Juli 1907 im Gebiete der Zulg be-
deutende Schidigungen verursacht wurden, Um wei-
teren Schaden zu verhiiten, musste sofort an die Wie-
derherstellung der sogenannten Miillerschwelle und zur
Ausfithrung weiterer Arbeiten geschritten werden, wo-
fiir Sie im November letzten Jahres die notigen Kredite
bewilligten. Nun hat sich herausgestellt, dass auch bei
der Ausmiindung der Zulg in die Aare wesentlicher
Schaden entstanden ist und Sicherungsarbeiten vor-
genommen werden miissen, Im Einvernehmen mit den
eidgenossischen Behorden wurde ein beziigliches Pro-
jekt mit Kostenvoranschlag im Betrage von 63,000 Fr,
aufgestellt. Der Bundesrat bewilligte unterm 28. Januar
dieses Jahres einen Bundesbeitrag von 4090/, und wir
beantragen Ihnen, das Projekt vom Kanton aus gemaiss
dem gedruckt vorliegenden Beschlussesentwurf mit
309/, zu subventionieren,

Freiburghaus, Prisident der Staatswirtschaftskom-
mission, Wir haben uns bereits in der November-
Session mit der Zulgkorrektion befasst und fiir die
Ausfithrung der notwendigsten Arbeiten einen ange-
messenen Kredit bewilligt. Es miissen jedoch noch wei-
tere Arbeiten ausgefiihrt werden und wir empfehlen
Ihnen, den vom Regierungsrat hiefiir verlangten Kredit
zu bewilligen, Bei diesem Anmlass ist zu bemerken,
dass die Vorschiisse auf der Rubrik Wasserbauten noch
verhéltnismissig gross sind, Sie betrugen auf Ende
1906 964,000 Fr, und vermehrten sich im Jahre 1907
um weitere 118,000 Fr, so dass sie auf Ende letzten
Jahres den Betrag von 1,082,000 Fr. erreichten. Trotz-
dem empfehlen wir Ihnen, im vorliegenden Fall den
benétigten Kredit zu bewilligen, da die vorgesehenen
Arbeiten dringlich sind.

Abstimmung.

Fiir den Antrag der vorberatenden Behorden Mehrheit,
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Beschluss:

Das vom Bundesrat am 28. Januar 1908 ge-
nehmigte und mit 40 9/, der wirklichen, auf 63,000
Franken veranschlagten Kosten, im Maximum mit
25,200 Fr. subventionierte Projekt fiir die Wieder-
herstellung des beschidigten Auslaufes der Zulg
in die Aare wird ebenfalls genehmigt und dem
Schwellenbezirk der Aare- und Zulgkorrektion ein
Kantonsbeitrag von 309/, der wirklichen Kosten,
im Maximum 18,900 Fr auf Rubrik X G bewilligt
unter folgenden Bedingungen:

1. Die Bauten sind nach den Vorschriften der
Bundes- und Kantonsbehorden in solider Weise
auszufiihren und nachher richtig zu unterhalten.
Der Schwellenbezirk der Aare- und Zulgkorrektion
haftet dem Staat gegeniiber fiir die gewissenhafte
Erfilllung dieser Verpflichtung,

2. Die Baudirektion ist ermiichtigt, allfillig
wiinschbare Aenderungen am Projekt im Einver-
nehmen mit den Bundesbehorden und der Schwel-
lenkommission anzuordnen,

3. Die Auszahlung der Bundes- und Kantons-
beitriage erfolgt unter Vorbehalt der verfiigharen
Kredite nach Massgabe der ausgefithrten Arbeiten
und der Subventionsbeschliisse.

4. Der Schwellenbezirk hat spitestens einen
Monat nach Eroffnung dieses Beschlusses die An-
nahme desselben zu erkliren.,

Bern, Oberseminar, Turnhalle; Neubau.

Konitzer, Baudirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Im Jahre 1904 bewilligte der Grosse Rat
fir den Neubau des Oberseminars einen Kredit von
290,000 Fr.: 230,000 Fr. fiir das Hauptgebaude, 30,000
Fr. fiir die Turnhalle, 20,000 Fr. fiir die Kanalisation,
Anlagen und Umgebungsarbeiten und 10,000 Fr. fir
die Verlegung des Vorratsschopfes. Die Erstellung der
Turnhalle wurde bis ins Jahr 1906 verschoben, weil
man sich tiber deren Grosse mit der Vorsteherschaft
des Seminars nicht einigen konnte, Es war eine Turn-
halle von 10X20 Meter vorgesehen. Das hitte aller-
dings nur ein kleines Lokal gegeben und wir haben
denn auch ein grosseres Projekt mit 22 Meter Linge
und 14 Meter Breite ausgearbeitet. Die Schulbehorde
hatte eine Linge von 30 Metern postuliert, allein die
Kosten wiiren zu gross geworden und wir fanden, die
von uns vorgeschlagenen Dimensionen sollten geniigen.,
Die infolge dieser Abdnderung entstandenen Mehraus-
gaben belaufen sich auf 48323 Fr,, so dass der be-
willigte Kredit von 290,000 Fr., um 18,323 I'r. tiber-
schritten worden ist. Diese Ueberschreitung ist keine
unbedeutende, aber es muss gesagt werden, dass sei-
nerzeit die Devisierung dieser Gebiulichkeiten etwas
knapp berechnet wurde, wohl weil man fiirchtete, dass
sich eine Opposition geltend machen wiirde, wenn zu
teure Bauten erstellt wiirden. Immerhin ist zu be-
merken, dass wir zufrieden sein diirfen, dass die Ge-
béulichkeiten zu diesem Preise ausgefiihrt werden konn-
ten, heute kdmen sie auf wenigstens 80,000—100,000
Fr. teurer zu stehen. Wir konnen Ihnen daher mit
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gutem Gewissen die Bewilligung des verlangten Nach-
kredites empfehlen,

Freiburghaus, Prisident der Staatswirtschaftskom-
mission. Die Staatswirtschaftskommission empfiehlt
lhnen Zustimmung zu dem Antrag des Regierungsrates.

Abstimmung,.

Fiir den Antrag der vorberatenden Behorden Mehrheit.

Beschluss:

Der Baudirektion wird iiber die im Gross-
ratsbeschluss vom 17, Mai 1904 fiir den Neubau
des Oberseminars bewilligten 290,000 Fr. fiir den
Bau der Turnhalle ein Nachkredit von 18323 Fr.
30 auf Rubrik X D bewilligt.

Saxetenstrasse IV, Klasse; Neuban.

Konitzer, Baudirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates, Das Geschift wurde vom Regierungsrat
erst in den letzten Tagen behandelt. Die Akten haben
bei der Staatswirtschaftskommission zirkuliert, aber
es konnte keine Begehung stattfinden. Da zwischen
der Gemeinde und der Regierung beziiglich der Stras-
senanlage eine Differenz besteht, hilt es die Staats-
wirtschaftskommission fiir angezeigt, an Ort und Stelle
einen Augenschein vorzunehmen, und es wird [hnen
daher beantragt, die Angelegenheit auf die Mai-Session
zu verschieben.

Freiburghaus, Prisident der Staatswirtschaftskom-
mission. Die Staatswirtschaftskommission hilt es mit
Riicksicht auf die grosse Bedeutung des Geschiftes fiir
angezeigt, dessen Behandlung zu verschieben und vor-
gingig der Beratung im Grossen Rat durch eine Dele-
gation einen Augenschein vorzunehmen. Wir bean-
tragen daher Verschiebung auf die Mai-Session.

Seiler. Ich stelle keinen Gegenantrag, das Geschéift
jetzt zu behandeln, obschon es meines Erachtens
spruchreif gewesen wire und ebensogut jetzt hétte
erledigt werden kionnen, wie es beziiglich anderer Ge-
schifte auch schon gehalten wurde. lch mochte nur
den Wunsch aussprechen, dass die Staatswirtschafts-
kommission dem vorliegenden Projekt wie iiberhaupt
sdmtlichen Strassenprojekten im Kanton ebenso sympa-
thisch gegeniiberstehe wie bisher den Eisenbahnprojek-
ten. Ich mochte die Herren von der Staatswirtschafts-
kommission ersuchen, die vorwiirfige Angelegenheit mit
Wohlwollen zu behandeln und zur Ausfithrung zu brin-
gen, Zugleich mochte ich den vorberatenden Behor-
den die Frage zur Priifung vorlegen, ob es sich nicht
empfehle, einen Beitrag von 609/, statt bloss 509/,
zu bewilligen, denn soviel mir bekannt ist, wird es
der Gemeinde Saxeten, die sozusagen kein Einkom-
mensteuerkapital besitzt — es zahlen vielleicht drei
Personen Einkommensteuer — nicht moglich sein, das
Projekt auszufiihren, wenn nicht andere Gemeinden,

(16. Mirz 1908.)

wie Wilderswil Interlaken und so weiter, Beitrige ver-
abfolgen.

Freiburghaus, Prisident der Staatswirtschaftskom-
mission. Ich glaube im Namen der Staatswirtschafts-
kommission zu sprechen, wenn ich Herrn Seiler ver-
sichere, dass wir dieses Projekt wie jedes andere mit
dem notigen Wohlwollen behandeln werden, Wir diir-
fen jedoch in der Hohe der prozentualen Beitrige nicht
zu weit gehen, da der Posten Strassenbaukredit auf
Ende 1906 Vorschiisse im Betrage von 732,856 Fr. auf-
weist. Ueberdies harren, zum Teil schon seit vielen
Jahren, noch eine Unmasse von Strassen- und Briicken-
projekten der Erledigung. Aus diesem Grunde wurde
in neuerer Zeit die Praxis eingeschlagen, im Maximum
einen Beitrag von 509/, zu bewilligen. Die Kosten der
ersten Sektion der Saxetenstrasse sind allerdings bloss
auf 46,000 Fr. veranschlagt und eine Erhohung des
Kantonsbeitrages um 109/, wiirde den Staat nicht all-
zusehr belasten, Allein der Kostenvoranschlag fiir die
zweite Sektion beziffert sich auf 116,000 Fr. und der
Beitrag an dieselbe wiirde natiirlich durch den be-
zliglich der ersten Sektion gefassten Beschluss pri-
judiziert., Es empfiehlt sich daher, heute von einer
Beschlussfassung abzusehen und die ganze Angelegen-
heit noch einer ndhern Prifung zu unterziehen,

Verschoben,

Gesetz
iiber

Forderung und Verbesserung der Pferde-, Rindvieh-
und Kleinviehzucht.

Zweite Beratung.

(Siehe Nr. 6 der Beilagen ; die Verhandlungen der ersten
Beratung finden sich Seite 8 ff, hievor.)

Eintretensfrage,

v. Wattenwyl, Stellvertreter des Direktors der
Landwirtschaft, Berichterstatter des Regierungsrates.
Seit der ersten Beratung sind von verschiedenen Inter-
essenten, mamentlich von dem Verband bernischer
Fleckviehzuchtgenossenschaften und Einzelziichler, so-
wie von den oberlindischen Alpfleckviehziichtern
Wiinsche beziiglich des vorliegenden Entwurfes ge-
dussert worden, Dieselben wurden von der Kommission
entgegengenommen und soweit als moglich beriick-
sichtigt. Heute langten allerdings noch weitere Ein-
gaben ein und es ist zu bedauern, dass dieselben
der Kommission nicht {rither zukamen, weil sie sie
sonst in ihrer letzten Sitzung noch hitte in Beratung
ziehen konnen, Ich nehme jedoch an, dass diese Ein-
gaben im Schosse des Rates ihre Vertreter finden wer-
den, und es wird sich dann zeigen, ob ‘die gedusserten
Wiinsche beriicksichtigt werden kénnen,

Zu weitern Bemerkungen sehe ich mich nicht ver-
anlasst, sondern beschrinke mich darauf, Thnen ohne
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weiteres Eintreten auf die zweite Beratung zu emp-
fehlen,

Hofer, Prisident der Kommission, Die Griinde fir
Eintreten wurden in der ersten Beratung ausfiihrlich
angefiihrt und es kann heute von einer Wiederholung
derselben wohl Umgang genommen werden, Die Kom-
mission hat den Entwurf, wie er aus der ersten Lesung
hervorgegangen ist, noch einmal durchberaten und da-
bei den in der ersten Beratung geidusserten Wiinschen
soweit moglich Rechnung getragen. Sie hat auch die
ihr von dem Verband bernischer Fleckviehzuchtgenos-
senschaften und Einzelziichter, sowie von den Alp-
fleckviehziichtern zugestellten Eingaben in Erwigung
gezogen und die aus diesen Kreisen gefallenen Vor-
schldge in den ihnen gedruckt vorliegenden Ab#nde-
rungsantrigen grosstenteils beriicksichtigt.

Das dritte Alinea des Art, 14 wurde in der ersten
Beratung zu besserer Redaktion zuriickgestellt. Die
Kommission hat dariiber beraten und legt Ihnen eine
etwas erweiterte neue Redaktion vor,

Im Abschnitt Kleinviehzucht wird Ihnen beantragt,
als neue Verwendungsart des Kredites anzufithren : Bei-
trige an Kleinviehausstellungsmérkte. Dieser Antrag
ist lediglich die Konsequenz lhres Beschlusses in den
Abschnitten Pferdezucht und Rindviehzucht, wo die
Beitrige an' Pferdeausstellungsmirkte und an Zucht-
viehausstellungsmirkte und so weiter ebenfalls unter
den Zwecken Aufnahme gefunden haben fiir welche
die ausgesetzten Kredite Verwendung finden sollen.
Der in Art. 31 vorgeschlagene Zusatz bedeutet fiir
den Kredit fiir Kleinviehzucht eine Belastung von 800
Fr., indem bisher dieser Betrag im Budget fiir Klein-
viehausstellungsmirkte besonders ausgesetzt war,

Ich erlaube mir noch einige Bemerkungen anzu-
bringen iiber Aeusserungen, die am 2, Februar abhin
am freisinnigen Parteitag in Bern gefallen sind. Der
verehrte Redner fiihrte in seinem Referate aus, das
Heil der Landwirtschaft sei in einer bessern Berufs-
bildung und besserer Ausgestaltung des landwirtschaft-
lichen Bildungswesens zu suchen und nicht in ver-
mehrten Viehprimien, die in den meisten Fillen nichts
niitzen. Mit dem ersten Teil dieser Ausfithrungen sind
die landwirtschaftlichen Kreise vollstindig einverstan-
den und die zahlreichen Anmeldungen, die seit Jahren
fiir den Besuch der landwirtschaftlichen Winterschulen
erfolgen, beweisen, dass man in diesen Kreisen die
Berufshildung in erste Linie stellt, Dagegen ist die
zweite Behauptung nicht stichhaltig und kann nicht
gerechtfertigt werden, Es muss doch darauf hingewie-
sen werden, dass durch die Priamierungen der Vieh-
stand in allen Nutzungseigenschaften auf eine Hohe
der Durchbildung gebracht wurde, die ohne diese nicht
erreicht worden wire, Ich exemplifiziere mit dem Kan-
ton Waadt. Dort begegnete man noch vor 15 Jahren
im Viehbestand einem Mischmasch verschiedener Ras-
sen. Seither wurde das Simmentalervieh als Zucht-
ziel hingestellt und zur Forderung desselben setzte
der Kanton Waadt Primien aus. Das bewirkte, dass
der Viehstand sich wesentlich hob und der Kanton
Waadt ist heute schon in der Lage, Zuchtvieh ins Aus-
land zu exportieren, Die Viehprimierung trdgt jedoch
nicht nur dazu bei, den Viehstand bedeutend wert-
voller zu gestalten, sondern er vermehrt auch die Ein-
nahmen des Staates. Denn eine vorziigliche Viehrasse
ist das Werkzeug, mit dem der Landwirt eintriglich
arbeitet und nur auf diesem Wege wird es ihm mog-
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lich, einen guten Ertrag zu erzielen. Nicht zum minde-
sten aus diesem Grunde sind im Kanton Bern die
Liegenschaftspreise hoher als in andern Kantonen bei
gleicher Qualitit des Bodens und gleichen klimatischen
Verhiltnissen. Hohere Liegenschaftspreise ziehen aber
auch hohere Grundsteuerschatzungen nach sich, Wenn
wir einen geringwertigen Viehstand besiissen, wiirden
die Liegenschaftspreise und Grundsteuerschatzungen
in den Télern der Kander und der Simme nie diejenige
Hohe erreicht haben, wie es nun tatsichlich der Fall
ist. Erst durch den Besitz eines vorzliglichen, leistungs-
fahigen Viehbestandes wird es dem Landwirt ermog-
licht, dem Staat dasjenige zu leisten, was er notig
hat. Die Viehprdmierung trigt also dazu bei, direkt
die Einnahmen des Fiskus zu vermehren, Die Be-
hauptung, die Viehprimien niitzen iiberhaupt nichts,
ist somit nicht zutreffend und diese Legende sollte in
Zukunft nicht mehr aufgetischt werden.

Die Kommission hielt es fiir angezeigt, diese Be-
merkung hier anzubringen. Im weitern habe ich nichts
beizufiigen und empfehle Ihnen Eintreten auf die zweite
Beratung.

Das Eintreten auf die zweite Beratung wird still-
schweigend beschlossen.,

Art. 1,
Angenommen,

Beschluss:

Art. 1. Der Staat wird zur Forderung und
Verbesserung der Pferde-, Rindvieh- und Klein-
viehzucht nach Massgabe der folgenden Gesetzes-
bestimmungen beitragen und zu diesem Zwecke
alljahrlich die erforderlichen Kredite im Budget
bewilligen,

Es werden im Minimum verwendet:

a. fir die Pferdezucht . . Fr. 40,000, —
b. » » Rindviehzucht . . » 125,000. —
e. » » Kleinviehzucht . . » 25,000, —

I. Pferdezucht.
Art, 2—11.

Hofer, Prisident der Kommission, Wie Thnen be-
reits mitgeteilt wurde, ist eine Eingabe der Sektion
Bern des schweizerischen Rennvereins betreffend eine
neue Verwendung des Kredites fiir Hebung der Pferde-
zucht eingelangt. Dieselbe wurde erst im letzten Mo-
ment ausgeteilt und ich habe die Kommission auf mor-
gen frith éinberufen, um diese Angelegenheit, sowie
die andern nachtriglich noch eingelangten Eingaben
zu besprechen. Es empfiehlt sich daher, den Abschnitt
Pferdezucht bis morgen noch zuriickzulegen.

Seiler. Ich begriisse den Vorschlag des Herrn Kom-
missionsprisidenten, die heute verlesenen Eingaben
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zunichst in der Kommission zu besprechen, Es diirfte
jedoch angezeigt sein, nicht nur die Verhandlungen
der Art. 2—11, sondern auch des Art. 17 auf morgen
zu verschieben,

Hofer, Prisident der Kommissien, Ich bin mit der
Anregung des Herrn Seiler durchaus einverstanden,

Die Art. 2—11 und 17 werden auf morgen zuriick-
gelegt.

II. Rindviehzucht.
Art. 12.

v. Wattenwyl, Stellvertreter des Direktors der
Landwirtschaft, Berichterstatter des Regierungsrates.
Die Kommission beantragt hier einige kleine redaktio-
nelle Abinderungen, mit denen der Regierungsrat ein-
verstanden ist. Es handelt sich lediglich um eine Um-
stellung der Verwendungsarten unier lit. b.

Hofer, Prisident der Kommission. Bei der ur-
spriinglich vorgesehenen Reihenfolge der verschiede-
nen Verwendungsarten des Kredites von 35,000 Fr.
konnte man dariiber im Zweifel sein, worauf sich die
Rubrik «zur Deckung der daherigen Kosten» beziehe,
Um jedem Missverstéindnis vorzubeugen, schlagen wir
eine etwas andere Reihenfolge vor, Wir beantragen
Ihnen die Annahme dieser rein formellen Abinde-
rungen,

M. Stauffer (Corgémont). A lart. 12 jaurais une
proposition & faire au sujet de la nomenclature des
différents paragraphes. Il serait plus simple — je pense
que M. le président de la commission n’y verra aucun
inconvénient — d’indiquer les divisions de cet article
par 4 et B au lieu de a et b; les subdivisions seraient
alors pour A: a, b, ¢, et pour B: a, b, ¢, d, e.

Angenommen mit der Abidnderung Stauffer.

Beschluss:

Art. 12, Vom Kredit zur Hebung der Rind-
viehzucht ist zu verwenden

A. im Minimum 90,000 Fr.:
a. zur Einzelprimierung von Zuchtstieren
und Stierkidlbern, Kithen und Rindern;
b. zu Beitrigen an Zuchtviehausstellungs-
mirkte;
¢. zur Deckung der Schau-, Druck- und Se-
kretariatskosten;

B. im Minimum 35,000 Fr.:
a. zur Primierung der Zuchtbestinde von
Zuchtgenossenschaften;
b. zur Deckung der daherigen Kosten;
¢. zur Ausrichtung von Zulagen fiir vor-
ziigliche primierte Stiere und Stierkilber
von Zuchtgenossenschaften;
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d. zu Beitrigen an den Mastviehausstel-
lungsmarkt;
e. zu Beitrigen an den Zuchtviehexport.

Art. 13.
Angenommen.

Beschluss:

Art. 13. Die Zuerkennung und Ausrichtung
der Einzelpramien erfolgt an jeweilen im Herbst
abzuhaltenden offentlichen Rindviehschauen.

Diese Primien werden festgesetzt

a. fir Zuchtstiere im Alter von ein und mehr
Jahren auf 50 Fr. bis 250 Fr.;

b. fiir Stierkilber im Alter unter einem Jahr auf
50 Fr. bis 100 Fr.;

¢. fiir Kithe und Rinder auf 10 Fr. bis 40 Fr,

Art. 14,

v. Wattenwyl, Stellvertreter des Direktors der
Landwirtschaft, Berichterstatter des Regierungsrates.
Zu diesem Artikel beantragt die Kommission einige
Abinderungen, Es heisst hier: «Es dirfen nur Tiere
reiner Rasse, Prototyp Simmentaler-Alpfleckvieh und
Braunvieh, primiert werden.» Es soll nun nach Braun-
vieh beigefugt werden «letzteres nur im Amt Ober-
hasle». Bekanntlich hat einzig das an die Urkantone
angrenzende Amt Oberhasle die Braunviehzucht und
es soll denn doch nicht in den andern Amtsbezirken
etwa ein vereinzeltes Stiick Braunvieh zur Primierung
angemeldet werden konnen, Daher der erwéhnte Zu-
satz,

Im zweiten Satz des ersten Alinea soll gesagt wer-
den, dass bei der Primierung die Merkmale der Milch-
ergiebigkeit, Mastfihigkeit und Arbeitsleistung in Be-
tracht fallen. Die Einschaltung der Worte «die Merk-
male » bedeutet eine Verbesserung der Redaktion, denn
es ist klar, dass bei den Schauen nicht die Milch-
ergiebigkeit gepriift werden kann, sondern dass einzig
aus den vorhandenen Merkmalen darauf geschlossen
werden kann, ob ein Tier primierungswiirdig ist.

Im zweiten Alinea wurde nach berithmtem Muster
vor «Erbfehlern» das Wort «erheblichen » eingeschaltet,

Endlich fand im dritten Alinea eine etwas genauere
Prézisierung der verschiedenen Hauptfehler statt, weil
man fand, dass nach der Fassung der ersten Lesung
Missverstindnisse entstehen konnten, '

Ich empfehle lhnen die Annahme dieser verschie-
denen Abinderungsantrige.

Hofer, Prisident der Kommission. Die Beifiigung
der Worte «letzteres nur im Amt Oberhasle» wurde
von der Kommission anstandslos gutgeheissen, ebenso
die Einschaltung der Worte «die Merkmale», indem
bei den Rindern die Milchergiebigkeit nur nach den
Merkmalen beurteilt werden kann,
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Im zweiten Alinea haben wir den Ausdruck «erheb-
lich» eingeschaltet. Wenn die Erbfehler nur in ganz
geringem Masse vorhanden sind, schliessen sie von
der Priamierung mnicht aus, dagegen diirfen keine Pri-
mien zugesprochen werden, wenn die Erbfehler in
erheblichem Masse vorhanden: sind.

Die nidmliche Abschwichung haben wir im dritten
Alinea vorgenommen, indem die dort angefiihrten
Hauptfehler nur dann von der Primierung und der
Anerkennung ausschliessen, «sofern sie in hohem
Masse vorhanden sind »,

Beziiglich der Hauptfehler wurden einige Erwei-
terungen vorgenommen. So waren im bisherigen Ge-
setz Nierenschlag, Verfeinerung, Unwiichsigkeit und
Uebermistung als solche nicht aufgefiihrt. Der Vor-
schlag, die Ueberméstung aufzunehmen, ging von dem
Verband des Simmentals aus, indem geltend gemacht
wurde, dass an den Schauen sehr oft iibermistete Tiere,
speziell Stierkilber, aufgefithrt werden, die eigentlich
nicht mehr zur Zucht dienen koénnen. Das Fremdwort
«schwarzes Pigment» das in der ersten Beratung auf-
genommen wurde, haben wir durch den verstindliche-
ren Ausdruck «Rassenunreinheit» ersetzt. Schliess-
lich wurde eine etwas iibersichtlichere Aufzihlung der
Hauptfehler vorgenommen, indem mit dem Kopf be-
gonnen und von dort sukzessive zu den andern Korper-
teilen iibergegangen wurde.

Ich empfehle Ihnen Art. 14 in der verinderten Re-
daktion zur Annahme,

Angenommen,

Beschluss:

Art. 14, Es diirfen nur Tiere reiner Rasse,
Prototyp Simmentaler-Alpfleckvieh und Braun-
vieh, letzteres nur im Amt Oberhasle, primiert
werden. Neben Rassenreinheit, Ebenmass der
Formen und Wiichsigkeit der Tiere kommen bei
der Primierung die Merkmale der Milchergiebig-
keit, Mastfdhigkeit und Arbeitsleistung in Be-
tracht.

Fir Tiere mit erheblichen Erbfehlern, auch
wenn dieselben zum Zwecke der Tduschung auf
kiinstliche Weise verdndert worden sind, diirfen
keine Primien zugesprochen werden.

Hauptfehler, welche, sofern sie in hohem Masse
vorhanden sind, von der Primierung, sowie auch
von der Anerkennung zur 6ffentlichen Zucht aus-
schliessen, sind : grober, schwerer Kopf mit schwe-
ren runden Hornern, sowie sehr lange Nase mit
schmalem Flotzmaul, Bug- und Laffenleere, IFlach-
rippigkeit, Senkriicken, Nierenschlag, stark iiber-
bautes Kreuz, abschiissiges und enges Becken mit
schwacher Schenkelmuskulatur, wulstige Glied-
massen, schlechte Beinstellung, schlechte Klauen
und fehlerhafter Gang, zih aufliegende Haut, Ras-
senunreinheit, sowie Verfeinerung, Unwiichsigkeit
und Uebermistung.

Art. 15.

Hofer, Prisident der Kommission. Art. 15 hat die
Kommission etwas anders gefasst, als er gedruckt vor-
liegt. Der erste Satz soll lauten: «Fir die mit Geld-
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primien bedachten ménnlichen Tiere, sowie fiir jedes
primierungswiirdige weibliche Tier sind Prémien-
scheine zu verabfolgen.» Diese grundsitzliche und
eingreifende Abidnderung wurde auf den Vorschlag
des Verbandes bernischer Fleckviehzuchtgenossen-
schaften aufgenommen, welche die Befiirchtung aus-
sprachen, dass, wenn auch Zuchtstiere, die nicht mit
Geldprdmien bedacht wurden, Primienscheine erhal-
ten, eine Entwertung des bernischen Abstammungs-
nachweises und Belegscheines eintreten konnte. Die
Kommission musste die Berechtigung der angefiihr-
ten Griinde anerkennen und die von uns vorge-
schlagene Abédnderung darf um so eher getroffen
werden, weil fir den Fall, dass wenig Zuchtstiere
primiert werden, die Zuchtstierbesitzer in der Lage
sind, an der Februarschau zu konkurrieren und einen
Primienschein und ein Belegscheinheft zu erhalten.
Aus diesen Griinden hat die Kommission dem Artikel
die erwihnte Fassung gegeben. Ich personlich wiirde
es allerdings fiir zweckmaéssiger halten, statt der Mehr-
zahl die Einzahl zu brauchen und zu sagen: « Fiir jedes
mit einer Geldprimie bedachte minnliche Tier, sowie
fiir jedes pramierungswiirdige weibliche Tier ist ein
Primienschein zu verabfolgen.»

Pulver. Ich habe bereits in der Versammlung des
Verbandes bernischer Fleckviehzuchtgenossenschaften
und Einzelziichter gegen diese Bestimmung opponiert,
unterlag aber mit meinem Antrag. Ich wiederhole heute
die Opposition, wenn ich auch Gefahr laufe, heute wie-
derum zu unterliegen, Ich halte es nicht fiir richtig,
einem aufgefiihrten Stierkalb, das priamierungswiirdig
wire, fiir das man aber kein Geld mehr hat, das Be-
legscheinheft zu verweigern, wihrend jedes primie-
rungswiirdige weibliche Tier einen Priamienschein er-
halten soll. Man macht also einen Unterschied zwischen
méinnlichen und weiblichen Tieren, obschon nachher
die Abstammung von beidseitig primierten Eltern ver-
langt wird, Ich erblicke darin einen antidemokrati-
schen Zug. Die Spitze dieser Bestimmung richtet sich
gerade gegen die kleinern Ziichter, die man mit dem
neuen Gesetz besonders beriicksichtigen wollte. Ich
beantrage daher, die neue Redaktion der Kommission
abzulehnen und fiir jedes pridmierungswiirdige Tier,
sei es mannlich oder weiblich, einen Prémienschein
und also auch ein Belegscheinheft zu verabfolgen. Die-
ses Vorgehen ist auch deshalb angezeigt, weil das Ge-
setz nachher bestimmt, dass Tiere, die im Herbst nicht
primiert werden konnten, nachtriglich im Februar be-
urteilt und primiert werden konnen. Dann kann man
auch kein Geld mehr geben, weil keines mehr vor-
handen ist, sondern nur einen Primienschein und ein
Belegscheinheft verabfolgen.

Hofer, Prisident der Kommission. Mit der von uns
vorgeschlagenen Aenderung soll, wie gesagt, den Vieh-
ziichtern entgegengekommen werden, welche befiirch-
ten, dass der bernische Abstammungsnachweis in an-
dern Kantonen und im Ausland entwertet werde, wenn
die in der ersten Lesung angenommene Bestimmung
aufrechterhalten wird, Wenn wir im Herbst nur den
mit Geldprimien bedachten Stieren einen Primien-
schein verabfolgen und fiir primierungswiirdige Stiere
ausserdem noch nachtriglich im Februar Beleg-
scheinhefte ausgestellt werden konnen, so haben wir
es mit je einer einzigen Kategorie von pramierten Stie-
ren zu tun.
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Pulver. Die gegeniiber dem Vorschlag der Regie-
rung gehegten Befirchtungen involvieren ein gewisses
Misstrauen, die Schaukommissionen kénnten im Herbst
allzu large verfahren, Ich halte dieses Misstrauen nicht
fiir gerechtfertigt, denn die von mir gemachten Er-
fahrungen sprechen dafiir, dass die Schaukommissionen
streng sind in der Beurteilung der vorgefiihrten Tiere.
Das werden sie auch in Zukunft sein und ich kann
daher die gedusserten Befiirchtungen nicht teilen.
Uebrigens sollen ja auch nach dem Antrag der Kom-
mission im Februar Belegscheinhefte verabfolgt werden
konnen, und ich halte es nicht fiir richtig, ein préimie-
rungswiirdiges Tier im Herbst zuriickzustellen und des-
sen Besitzer auf die Februarschau zu vertrosten, flir
deren Kosten er aufzukommen hat,

Ingold (Lotzwil). Ich méchte der Ansicht des Herrn
Pulver entschieden entgegentreten. Wir miissen dafiir
sorgen, dass das bernische Belegscheinheft dem eid-
genodssischen ebenbiirtig ist. Wenn wir allzuviel Be-
legscheinhefte ohne Primien verabfolgen, so wird das
Ansehen und der Wert unseres Belegscheinheftes herab-
gemindert, Im Herbst sollen nur diejenigen Stiere Be-
legscheinhefte erhalten, denen auch eine Geldprimie
verabfolgt werden kann. Wenn man iiberdies die Ver-
abfolgung von Belegscheinheften an Stierkidlber im
Frithjahr erméglichen will, so geschieht das aus fol-
genden Griinden, Bekanntlich stellt sich im Simmen-
tal jeweilen nach den Schauen und wihrend des Win-
ters ein reger Exporthandel ein und die meisten pri-
mierten Stiere werden nach auswirts verkauft. In-
folgedessen macht sich in jenen Gegenden momentan
ein Mangel an primierten Stieren geltend und diesem
soll durch die Friihlingsschauen abgeholfen werden,
an welchen Stierkdlbern, die im Herbst noch nicht
zur Primierung qualifiziert waren, nachtriglich ein
Primienschein und Belegscheinheft verabfolgt werden
kann, Wenn viele dieser Stierkilber nach dem Antrag
des Herrn Pulver absolut im Herbst ohne Geld pri-
miert werden, so wird dadurch entschieden das ber-
nische Belegscheinheft bedeutend entwertet. Ich be-
antrage daher, den Vorschlag des Herrn Pulver ab-
zulehnen,

Hadorn. Im Gegensatz zu Herrn Pulver und in Er-
ginzung der Ausfithrungen des Herrn Ingold mdochte
ich darauf hinweisen, dass die in der ersten Beratung
angenommene Fassung des Art. 15 die grosse Gefahr
in sich schliesst, dass nicht nur das bernische Beleg-
scheinheft sondern auch der bernische Priimienschein
diskreditiert wird. Bis jetzt war die Kommission bei
der Beurteilung an den Schauen streng, weil jhr nur
ein beschrinkter Kredit zur Verfiigung stand und sie
nicht mehr Geld ausgeben konnte, als dieser Kredit
betrug. In Zukunft wird es anders gehen. Jeder Vieh-
besitzer hat in der Schaukommission seine Bekannten,
diese wird er darauf aufmerksam machen, dass er
auch ein primierungswiirdiges Tier besitze, und die
Kommission wird eher geneigt sein, ihm durch Verab-
folgung des papierenen Ausweises in Form eines Pri-
mienscheines entgegenzukommen. Das ist nun bei den
weiblichen Tieren nicht von grosser Bedeutung und
ohne wesentlichen Schaden. Anders aber verhilt es
sich bei dem ménnlichen Tier. Der Stier ist die halbe
Herde, wie ein altes Sprichwort sagt, und man kann
nach dieser Richtung nicht streng genug sein. Die Ge-
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fahr ist vorhanden, dass Stiere mit Belegscheinheften
ausgezeichnet und zur Zucht zugelassen werden, die
diese Auszeichnung nicht verdienen. Es ist darauf auf-
merksam zu machen, dass im Februar eine zweite
Schau fiir wirklich gute Stiere stattfinden soll. Vom
September bis zum Februar kann sich ein Stier ent-
wickeln, man sieht, wie er sich macht, ob er ein Be-
legscheinheft verdient und wenn er es verdient, soll
es ihm verabfolgt werden. Umgekehrt aber, wenn er
sich schlecht entwickelt hat, was in den meisten Féllen
im Herbst nicht beurteilt werden kann, soll kein Be-
legscheinheft verabfolgt werden. Die Kosten fallen
nicht in Betracht, denn die Kommission hat in Aus-
sicht genommen, dass die Kosten der Februarschauen
gleich berechnet werden sollen wie diejenigen der An-
erkennungsschauen, das heisst im Maximum mit 3 Fr.
per Stiick. Ich empfehle IThnen ebenfalls die neue Fas-
sung der Kommission.,

Abstimmung,

Fiir den Antrag der Kommission . Mehrheit,

Beschluss:

Art. 15. Fir jedes mit Geldprimien bedachte
ménnliche Tier, sowie fiir jedes primierungswiir-
dige weibliche Tier wird ein Primienschein ver-
abfolgt. Dem gleichen Eigentiimer diirfen nicht
mehr als acht Stiicke, und zwar hochstens vier
minnliche, mit Geldprimien bedacht werden.

Art. 16.

"v. Wattenwyl, Stellvertreter des Direktors der
Landwirtschaft, Berichterstatter des Regierungsrates.
In der ersten Lesung wurde das erste Alinea des Art, 16
in der Fassung angenommen : « Fir Zuchtstiere konnen
nur viermal Geldprdmien bezogen werden.» Nun fand
man, dass unter Umstinden auch ein élterer Stier noch
primierungswiirdig sein und der Zucht dienen kann,
Ein solcher darf nicht mehr mit Geld primiert wer-
den, aber wenn er sich gut erhalten hat und noch zucht-
fahig ist, soll er der Zucht nicht entzogen werden.
Darum beantragt die Kommission die Aufnahme fol-
genden Zusatzes, mit dem sich die Regierung ein-
verstanden erkliart: « Dagegen kann den bereits vier-
mal primierten Stieren bei entsprechender Qualitit ein
Belegscheinheft verabfolgt werden. »

Hofer. Prisident der Kommission, Nachdem Sie
den Antrag der Kommission zu Art. 15 angenommen
haben, muss auch hier eine Aenderung vorgenommen
werden. Sie haben beschlossen, fiir minnliche Tiere
nur dann einen Pridmienschein zu verabfolgen, wenn
sie mit einer Geldprimie bedacht werden. Es muss
daher hier gesagt werden, dass den bereits viermal
pramierten Stieren, die keine weitere Geldprimie mehr
beziehen konnen, die aber ndch eine vorziigliche Quali-
tat aufweisen, doch ein Belegscheinheft verabfolgt wer-
den kann.

Angenommen,
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Béschluss 3

Art. 16. Fir Zuchtstiere kénnen nur viermal
Geldpramien bezogen werden, Dagegen kann den
bereits viermal prdmierten Stieren bei entspre-
chender Qualitiit ein Belegscheinheft verabfolgt
werden,

Kiihe mit 8 Alterszihnen diirfen primiert wer-
den, wenn sie schon frither pramiert worden sind ;
in diesem Falle kénnen sie auch ein Jahr nach
dem Verschaufeln noch primiert werden.

Rinder ohne Alterszihne sind von der Primie-
rung ausgeschlossen, Der Zahnwechsel gilt als
vollzogen, wenn die Ersatzzihne beidseitig sicht-

bar sind.
Art. 17,
Zuriickgelegt.
Art. 18.
Angenommen,
Beschluss:

Art. 18. Die priamierten Zuchtstiere, Kithe und
Rinder werden auf dem rechten Horn, die Stier-
kilber auf der rechten Schulter mit einem B ge-
zeichnet,

Art, 19.

v. Wattenwyl, Stellvertreter des Direktors der
Landwirtschaft, Berichterstatter des Regierungsrates.
Hier wird beantragt, den Zusatz aufzunehmen, dass
dreimal prdmierte Zuchtstiere nach Ablauf der eid-
gendssischen Haltefrist der Zucht entzogen werden diir-
fen und die Haltefrist nicht bis zum 15, Juli des fol-
genden Jahres zu dauern hat.

Hofer, Priasident der Kommission. Die eidgendos-
sische Haltefrist dauert 9 Monate vom Tage der Pri-
mierung an, lduft also fiir Zuchtstiere, die an im Sep-
tember stattfindenden Schauen préamiert wurden, schon
im Juni des folgenden Jahres ab. Durch den von der
Kommission beantragten Zusatz wird also die Halte-
frist etwas abgekiirzt und fir die Eigentiimer von il-
tern Stieren eine Erleichterung geschaffen, Die Zucht-
stiere sind die Sorge der Viehziichter des Simmentals,
denn sie konnen nicht auf der Alp gesommert, sondern
miissen im Tale gehalten und dort bis nach Ablauf der
Haltefrist gefiittert werden. Die von uns vorgeschlagene
Erleichterung wird also jenen Viehziichtern sehr will-
kommen sein,

Angenommen.
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Beschluss:

Art. 19. Die Haltefrist dauert fiir sémtliche
primierten Tiere bis zum 15. Juli des folgenden
Jahres, Dreimal primierte Zuchtstiere konnen
nach Ablauf der eidgendssischen Haltefrist der
Zucht entzogen werden, Die primierten Tiere
sind entweder an der Schau des Nachjahres zur
Kontrolle vorzufithren oder es ist fiir dieselben
bis zum Tage der Schau eine Bescheinigung iiber
die innegehaltene Haltefrist beizubringen (Art. 43).

Art. 20.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 20. Die priamierten Zuchtstiere und Stier-
kilber haben wihrend der Haltefrist der offent-
lichen Ziichtung zu dienen, Fir die o6ffentliche
Zichtung konnen nur primierte oder anerkannte
minnliche Tiere Verwendung finden, Nicht an-
erkannte Stiere diirfen lediglich zur Belegung des
eigenen Viehes benutzt werden. Von Weiden und
Alpen, in denen neben eigenem Vieh auch solches
von Dritten gehalten wird, miissen nicht aner-
kannte Stiere ausgeschlossen werden.

Die Verwendung pramierter oder anerkannter
Stiere zur offentlichen Zucht kann verweigert
werden fiir weibliche Tiere, welche mit iibertrag-
baren Krankheiten behaftet sind.

Art. 21.

Hofer, Prisident der Kommission. In dem gedruck-
ten Antrag der Kommission ist eine Erginzung vorzu-
nehmen, indem es am Schlusse des Artikels statt 60
Zuchtbuchtiere heissen muss « 60 weibliche Zuchtbuch-
tiere »,

Angenommen.

Beschluss:

Art. 21. Der Stierhalter ist nicht verpflichtet,
einjihrig primierte Stiere mehr als je am zwei-
ten Tage und iltere Stiere mehr als tiglich zwei-
mal zur Ziichtung zu benutzen. Viehzuchtgenos-
senschaften sind nicht verpflichtet, ihre primier-
ten Stiere den Nichtgenossenschaftern zur Ver-
filgung zu stellen, wenn sie den Nachweis leisten,
dass sie selber geniigend weibliche Tiere besitzen,
das heisst auf einen Zuchtstier 60 weibliche
Zuchtbuchtiere,

Art. 22 und 23.

Angenommen,

1908. 39%
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Beschluss:

Art. 22, Fir primierte Stiere und Stierkiilber
ist vom Eigentiimer ein Belegscheinheft zu fiih-
ren, welches ihm von der Landwirtschaftsdirek-
tion unentgeltlich abgegeben wird. Fiir das Braun-
viehzuchtgebiet kann das eidgendssische Beleg-
scheinheft zur Verwendung kommen,

Art. 23. Das Sprunggeld darf 10 Fr. nicht
iibersteigen,

Art. 24,

Hofer, Prisident der Kommission, In der ersten
Beratung hat Herr Thoni den Antrag gestellt, es seien
im Eingang des dritten Alinea nach « Zwischenschauen »
die Worte «und Nachschauen» einzuschalten, das
heisst, er verlangte, dass die Kosten der Nachschauen,
die in der Zwischenzeit zwischen Januar und April
und April und Herbst verlangt werden, in die Kosten
der Zwischenschauen einbezogen wiirden. Die Kom-
mission hat tiber diesen Antrag beraten, hiilt ihn aber
nicht fiir annehmbar, denn wenn man die Kosten der
Nachschauen einbezichen wiirde, so wiirden die auf
grossern Plidtzen abgehaltenen Zwischenschauen oft
nicht befahren, sondern man wiirde die Nachschauen
vorziehen. Das Gesetz bestimmt allerdings, dass der
Viehbesitzer bestimmte Griinde, iiber deren Zuldssig-
keit die Direktion der Landwirtschaft entscheidet, vor-
bringen muss, wenn er eine Nachschau verlangt, allein
solche sind immer zu finden. Herr Thoni hat zur
Begriindung seines Antrages geltend gemacht, dass
sie im Oberhasle nicht geniigend ménnliches Zucht-
material nachziehen und gendotigt seien, ausserhalb
des Kantons zu gehen; so seien bei den Nachschauen
oft nicht geniigend Tiere vorhanden. Die Kommission
fand, dass es nicht mehr zu frith sei, sich schon fiir
die Aprilschau, also einen Monat vor der Bergfahrt,
fir den Bezug von Zuchtstieren umzusehen, Es ist
also geniigend Zeit, die notigen Stiere auswirts zu
kaufen und sie an den Zwischenschauen zur Anerken-
nung zu bringen. Wenn das nicht geschieht, sondern
mit dem Ankauf der Zuchtstiere bis unmittelbar vor
der Bergfahrt zugewartet wird, so machen sich die
Leute mehr oder weniger der Nachlissigkeit schuldig.

Seiler. Sie werden sich verwundern, dass ich in
dieser Angelegenheit wiederholt das Wort ergreife. Ich
habe es leider in der ersten Beratung nicht getan, indem
ich annahm, dass dies von berufenerer Seite geschehen
werde. Beim Durchlesen der Verhandlungen der ersten
Beratung erhielt ich den Eindruck, dass es im Grossen
Rat mehr Grossbauern als Kleinbauern gibt und ich, wie
es scheint, einzig der letztern Kategorie angehore. Unter
dem Regime des alten Gesetzes kam es vor, dass fiir
einen Stier, der ausserhalb der ordentlichen Schau zur
Anerkennung gebracht wurde, bis auf 13 Fr. Kosten be-
zahlt werden mussten. Nun sind es gewo6hnlich die klei-
nern Leute, die sich an den Schauen im Januar oder
Mirz/April beteiligen. Man hat allerdings im vorliegen-
den Entwurf die Kosten fiir diese ausserordentlichen
Schauen nunmehr im Maximum auf 3 Fr. per Stiick fest-
gesetzt. Es ist dies freilich kein grosser Betrag, aber ich
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glaube, wir sollten noch mehr entgegenkommen. Da-
bei gehe ich nicht so weit, auch die Bestreitung der
Kosten der Nachschauen aus dem allgemeinen Kredit
zu beantragen, aber wenigstens die Kosten der Zwi-
schenschauen sollten aus dem Kredit fir Viehpramie-
rung bestritten werden. Es wurde mir gesagt, der Kre-
dit wiirde dadurch mit zirka jahrlich 3000 Fr. belastet.
Diese Summe scheint mir etwas hoch und ich habe fast
den Eindruck, man habe mir einen so hohen Betrag
genannt, um mich abzuschrecken, einen Antrag ein-
zubringen. Ich erlaube mir aber gleichwohl, folgende
Fassung des zweiten Alinea vorzuschlagen: «Die vom
Regierungsstatthalter festzusetzenden Entschidigungen
an die Sachverstindigen fiir die Zwischenschauen wer-
den vom Staate getragen.» Der dritte Absatz wiirde
lauten: «Die Kosten der Nachschauen dagegen fallen
direkt auf diejenigen Viehbesitzer, welche dieselbe ver-
langt haben.» Die Zwischenschauen sind vom Grossen
Rat festgesetzt worden und die daherigen Kosten sol-
len denn auch vom Staat getragen werden, dagegen bin
ich einverstanden, dass die Kosten der Nachschauen,
die vom einzelnen Viehbesitzer verlangt werden, von
ihm selbst bestritten werden, Ich empfehle lhnen mei-
nen Antrag zur Genehmigung. Derselbe wird in weiten
Kreisen des Volkes gute Aufnahme finden und den Be-
weis leisten, dass man gewillt ist, den kleinen Vieh-
besitzern wenigstens in diesem Punkte entgegenzu-
kommen,

v. Wattenwyl, Stellvertreter des Direktors der
Landwirtschaft, Berichterstatter des Regierungsrates.
Ich mochte Thnen empfehlen, den Amntrag Seiler ab-
zulehnen, weil derselbe eine Mehrbelastung des Kre-
dites zur Hebung der Rindviehzucht bedeutet. Die
Leute haben gentigend Gelegenheit, ihre Tiere gratis
vor die Kommission zu fithren, und wenn sie zwischen-
hinein eine besondere Schau zur Beurteilung und Pré-
mierung ihrer Tiere verlangen, so darf ihnen wohl zu-
gemutet werden, an die daherigen Kosten im Maxi-
mum 3 Fr. per Tier beizutragen. Dieser Betrag ist so
bescheiden, dass er auch von den kleinern Leuten auf-
gebracht werden kann.

Seiler. Ich mochte gegeniiber den Ausfithrungen des
Herrn Regierungsrat v. Wattenwyl darauf aufmerksam
machen, dass die Leute einzig im Herbst Gelegenheit
haben, ihre Tiere gratis zur Schau zu bringen. In die-
sem Zeitpunkt konnen jedoch Kilber, die erst im Fe-
bruar oder Mirz geworfen wurden, noch nicht auf-
gefilhrt werden, sondern deren Eigentiimer sind ge-
notigt, sie im Februar oder April zur Anerkennung zu
bringen. Wir haben im Oberland eine grosse Zahl
kleiner Alpen, auf denen allen ein anerkannter Stier
gehalten werden muss, Wenn sich nun ein Mann dazu
hergibt, einen Stier aufzuziehen, so soll man ihm mog-
lichst entgegenkommen und ihn nicht durch Aufer-
legung der Kosten der Zwischenschauen gleichsam mit
einer Busse belasten.

M. Stauffer (Corgémont). Je me permets également
de combattre la proposition de M. Seiler, qu'il aurait
dia d’ailleurs présenter lorsque nous avons discuté
I’article 12, Si malheureusement elle étaitacceptée, nous
serions obligés de revenir sur l'art. 12 précité, pour
y intercaler une nouvelle disposition dans laquelle on
dirait que les frais dont on vient de faire la nomen-
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clature seront payés au moyen du crédit affecté a 1'éle-
vage du bétail bovin,

M. Seiler oublie complétement qu'il est déja trés
avantageux pour les éleveurs qu'on ait prévu dans ce
projet I'approbation des taureaux par district; ainsi,
au lieu de les conduire aux places de concours, I'ad-
mission pourra se faire au chef-lieu ou dans deux ou
trois autres localités que le préfet pourra désigner, Je
vois dans cette disposition, par exemple pour le Jura,
un trés grand avantage, car en admettant qu'on s’en
tienne aux arrondissements de concours, pour ’appro-
bation des taureaux, nous n'en aurions que quatre,
alors qu’avec la proposition de la commission on pourra
les conduire & dix ou douze emplacements, ce qui est
certainement beaucoup plus avantageux pour les éle-
veurs que la gratuité, tel que le propose M. Seiler.

M. Seiler nous a dit qu’il fallait aussi songer aux
petits éleveurs et qu'on ne pouvait mieux le faire qu'en
acceptant sa proposition, attendu que leurs moyens
ne leur permettaient pas de garder un taureau primé,
Ici encore M. Seiler semble ignorer que la plupart des
taureaux approuvés en janvier ou en avril ne restent
pas dans la contrée, mais sont lancés dans le commerce,
On rend donc un grand service & ceux, et c'est le plus
grand nombre, qui vendent ces jeunes taureaux en
leur donnant I'occasion de pouvoir les faire approuver
en dehors des concours habituels de I'automne, Au
reste le maximum des frais incombant & chaque pro-
priétaire de taureau admis est fixé par la loi et il est
plus que probable qu'on ne l'atteindra pas; d’autre
part, il est tellement peu élevé que les éleveurs le
paieront volontiers et sans récrimination. Je vous re-
commande donc de rejeter la proposition de M. Seiler.

Hofer, Prisident der Kommission. Herr Stauffer
hat Thnen soeben ausgefiihrt, dass man 'im Falle der
Annahme des Antrages Seiler auf Art. 12 zuriickkom-
men und dort eine weitere Verwendungsart des Kredites
aufnehmen miisste, Dadurch wiirde der Priamienkredit
neuerdings belastet und es wurde Ihnen bereits in der
ersten Beratung mitgeteilt, dass der Kredit fir die
Einzelprimierung in Zukunft sowieso eher kleiner sein
wird, als er gegenwirtig ist. Herr Seiler hat schon
darauf hingewiesen, dass die Kosten der Zwischen-
schauen einige Tausend Franken betragen werden. Die
Summe kann im gegenwirtigen Moment nicht genau
angegeben werden, weil keine beziiglichen Erhebun-
gen gemacht worden sind, immerhin werden die Kosten
nicht unwesentlich sein. Ich mochte Thnen daher eben-
falls empfehlen, den Antrag Seiler abzulehnen und die
Kosten der Zwischenschauen auf die Viehbesitzer zu
verteilen. Die Auslagen fiir dieselben werden nicht
so gross sein, denn im Maximum darf per Tier ein
Betrag von 3 Fr. erhoben werden; in Wirklichkeit wird
derselbe jedoch nach den noch von Herrn Regierungs-
rat v. Steiger gemachten Erhebungen in der Regel
nicht mehr als 2 Fr. oder 2 Fr. 20 ausmachen.

Abstimmung.

Fir den Antrag Seiler . Minderheit.

Beschluss:

Art. 24. Die Anerkennung von Zuchtstieren
und von Stierkilbern erfolgt an den Herbstvieh-
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schauen durch die Viehschaukommission und von
Zuchtstieren zudem an .zwei Zwischenschauen
im Januar und im Méirz oder April durch eine be-
sondere Anerkennungskommission auf hierzu be-
zeichneten offentlichen Plitzen., Ueberdies ist der
Viehbesitzer berechtigt, eine Nachschau anzube-
gehren zur Beurteilung und eventuellen Anerken-
nung solcher Tiere, welche an der vorausgegan-
genen Offentlichen Schau nicht vorgefiihrt wer-
den konnten, Ueber die Zulissigkeit der Griinde
im letztern Falle entscheidet die Direktion der
Landwirtschaft.

Die vom Regierungsstatthalter festzusetzenden
Entschidigungen an die Sachverstindigen fiir die
Zwischen- und Nachschauen fallen zu Lasten der
betreffenden Inhaber der Tiere.

Fir die Zwischenschauen werden die Entschi-
digungen nach dem aus den Gesamtkosten im
Kanton sich ergebenden Durchschnitt mit héch-
stens 3 Fr. per Tier berechnet. Die Kosten einer
jeden Nachschau hingegen fallen direkt auf die-
jenigen Viehbesitzer, welche dieselbe verlangt
haben, '

Art. 25.

Angenommen,

Beschluss:

Art, 25. Um an Zwischen- und Nachschauen
anerkannt zu werden, muss ein Zuchtstier gut ent-
wickelt sein. Die Anerkennung erfolgt, wenn die
Sachverstindigen dariiber einig sind. Die aner-
kannten Stiere werden auf dem linken Horn, die
Stierkilber auf der linken Schulter mit A be-
zeichnet und es wird seitens der Sachverstindi-
gen ein Anerkennungsschein ausgestellt, welcher
mit dem Visum des Regierungsstatthalters zu ver-
sehen ist.

Art. 26.

v. Wattenwyl, Stellvertreter des Direktors der
Landwirtschaft, Berichterstatter des Regierungsrates,
Hier schligt die Kommission lediglich eine redaktionelle
Abidnderung vor und wir stimmen derselben bei.

Hofer, Prisident der Kommission. Nach der in der
ersten Beratung angenommenen Fassung des Art. 26
hiitten an der Februarschau nur diejenigen Zuchtstiere
konkurrieren koénnen, die im Januar, nicht aber die-
jenigen, die im Herbst fiir die Zucht anerkannt wur-
den. Wir fanden nun, dass dem Antrag Thoni wirk-
lich einige Berechtigung innewohne und wir haben im
Interesse einer gleichmiissigen Behandlung die Worte
«im Januar» gestrichen, so dass auch die im Herbst
anerkannten Zuchtstiere nachtriglich im Februar be-
urteilt werden konnen, Im weitern wurden die Worte
«mit Empfehlung der Anerkennungskommission » eben-
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falls gestrichen. Diese Empfehlung hitte gewissermas-
sen ein Prdjudiz geschaffen wihrend nach der neuen
Fassung es in das Ermessen jedes Eigentiimers gestellt
wird, die Februarschau zu befahren und dort ein Be-
legscheinheft nachzusuchen,

Angenommen.

Beschluss:

Art. 26. Fir anerkannte Zuchtstiere, die
auf Begehren der Eigentiimer nachtriglich im
Februar von einer Abordnung der Viehzuchtkom-
mission an zu bestimmenden Schauorten grosse-
rer Bezirke auf Kosten der Eigentiimer beurteilt
und nach Abstammung, Formen und Farbe als
mit primierten Stieren gleichwertig befunden wur-
den, sollen Primienscheine und Belegscheinhefte
verabfolgt werden.

Diese Zuchtstiere unterliegen den gleichen
Haltefristbedingungen wie die an den ordentli-
chen Schauen primierten,

Art, 27—29,

Angenommen.

Beschluss:

Art. 27. Ueber die Anerkennungen fithrt der
Regierungsstatthalter eine Kontrolle unter Be-
nachrichtigung der betreffenden Gemeinderite
und der Landwirtschaftsdirektion,

Art. 28. Die Anerkennungskommission be-
steht aus einem Mitglied der Viehschaukommis-
sion und einem Lokalsachverstindigen. Das er-
stere Mitglied wird von der Viehschaukommission
ernannt; die Lokalsachverstindigen werden vom
Regierungsstatthalter auf eine Amtsdauer von 4
Jahren gewiihlt,

Art. 29. Bei einem Geschifte personlich Be-
teiligte diirfen an demselben nicht als Sachver-
stindige funktionieren,

Art. 30.

v. Wattenwyl, Stellvertreter des Direktors der
Landwirtschaft, Berichterstatter des Regierungsrates.
Dieser Artikel hat nur eine redaktionelle Aenderung
erfahren, indem beantragt wird, das Wort « Zuchtbe-
stinde » durch « Genossenschaftszuchtbestinde » zu er-
setzen,

Angenommen.

(17. Mérz 1908.)

Beschluss:

Art. 80. Fir die Primierung von Genossen-
schaftszuchtbestinden erlidsst der Regierungsrat
die erforderlichen Vorschriften,

Hier wird die Beratung abgebrochen.

Schluss der Sitzung um 43/, Uhr.

Der Redakteur :

Zimmermann.

Zweite Sitzung.

Dienstag den 17. Mirz 1908,

vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender: Priasident Buriren.

Der Namensaufruf verzeigt 187 anwesende Mit-
glieder, Abwesend sind 48 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Amrein, Bohme, Biirki,
Demme, Diirrenmatt, Egli, Fluckiger, Gosteli, Graber,
Haas, Hamberger, Kohler, Lanz (Rohrbach), Laubscher,
Liechti, Merguin, Meyer, Michel (Interlaken), Mouche,
Miller (Bargen), Miirset, Schir, Scheurer, Schneider
(Pieterlen), Segesser, Stucki (Ins), Thénen, Vernier,
Weber, Wyder; ohne Entschuldigung abwesend sind
die Herren: Burri, Citherlet, Eckert, Frutiger, Hess,
Hofer, Hutmacher, Keller, Lohner, v. Muralt, Obrist,
Rossé, Riiegsegger, Schneider (Rubigen), Spring, Stett-
ler, Wichli, Zimmermann,
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Tagesordnung :

Gesetz
iber

Forderung und Verbesserung der Pferde-, Rindvieh-
und Kleinviehzucht.

Fortsetzung der zweiten Beratung.
(Siehe Seite 148 hievor.)

Président. Wir gehen zunichst zur Beratung der
gestern zuriickgelegten Art. 2—11 und 17 tber.

1. Pferdezucht.
Art. 2.

v. Wattenwyl, Stellvertreter des Direktors der
Landwirtschaft, Berichterstatter des Regierungsrates.
Der vorliegende Abschnitt wurde gestern zuriickgelegt,
weil nachtriglich eine Eingabe der Sektion Bern des
schweizerischen Rennvereins eingelangt war, in wel-
cher gewiinscht wird, es mochte in Art. 2 bestimmt
werden, dass der Kredit fir Hebung der Pferdezucht
auch zu Beitrigen an Zuchtgalopp- und Zuchttrab-
rennen und Leistungspriifungen verwendet werden soll.
Die Kommission hat heute morgen Sitzung gehabt
und der Herr Kommissionspriasident wird Ihnen den
Standpunkt derselben in dieser Angelegenheit dar-
legen. Aus meiner frithern Titigkeit als Landwirt-
schaftsdirektor erinnere ich mich, dass derartige Be-
strebungen nicht unterstiitzt werden konnten, weil sie
im Gesetz nicht vorgesehen waren. In den letzten 20
Jahren wurde fir die Pferdezucht viel Geld ausgegeben
und viel geprobelt, aber man war iiber die eigentlichen
Zuchtzielpunkte nie recht einig. In der letzten Zeit
ist man im Kanton Bern zur Ueberzeugung gelangt,
dass wir uns nicht mit der Zucht eines Kavallerie-
pferdes befassen konnen. Die Aufzuch: eines solchen
kommt uns zu teuer zu stehen. Wir kénnen nicht mit
dem Ausland konkurrieren, wo die Verhiiltnisse anders
liegen und ausgedehnte Weiden gestatten, Pferde bis
zum vierten Jahre aufzuziehen, ohne dass sie Ver-
wendung finden, Der Bund kann dort besseres und
billigeres Material kaufen, als wir liefern kénnen und
man hat sich nach und nach dahin geeinigt, dass fiir
unser Land die Ziichtung eines Arbeitspferdes, das
gleichzeitig auch als Artilleriepferd dienen kann  das
richtige sei. Solche Pferde konnen schon viel friither
Verwendung finden und mit 1 und 11/, Jahren leich-
tere Arbeit verrichten, wihrend das Kavalleriepferd
nicht verwendet werden sollte, bevor es vierjihrig ist.
Unser Arbeitspferd eignet sich allerdings nicht zur
Konkurrenz an den grossen Galopp- und Trabrennen.
Wenn wir die Listen der letzten Jahre durchgehen, so
sehen wir, dass in der Regel nur ein einziger Berner
aus dem Jura an diesen Zuchtrennen teilnimmt; hie
und da meldet sich noch ein anderer, aber die meisten
Teilnehmer an diesen Rennen stammen nicht aus dem
Kanton Bern. Ich glaube, wir sollten den nunmehr er-
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hohten Kredit zur Hebung der Pferdezucht in gleicher
Weise verwenden, wie es bisher zur allgemeinen Zu-
friedenheit geschah, von der Ziichtung eines speziellen
Kavalleriepferdes Umgang nehmen und es dem Bund
iiberlassen, solche aus dem Ausland zu beziehen. Die
in der Eingabe des Rennvereins mit Luzern gezogene
Vergleichung trifft insofern nicht ganz zu, als die jahr-
lichen, eine ganze Woche dauernden grossen Rennen in
Luzern weniger dem Zweck der Hebung der Pferde-
zucht dienen als den Interessen des Fremdenplatzes
Luzern. Diese Rennen sollen fiir die Fremden, die
sonst im Herbst abzureisen beginnen, einen Anziehungs-
punkt bilden, Uebrigens gehen auch dort die meisten
Preise ins Ausland, da unsere Pferde mit den Renn-
pferden aus Frankreich und Deutschland nicht kon-
kurrieren kénnen. Ich will es der Kommission iiber-
lassen, ihren Standpunkt des midhern zu erdrtern und
bemerke meinerseits bloss noch, dass im Falle der
Annahme des Vorschlags der Sektion Bern des schwei-
zerischen Rennvereins ein Teil des Kredites fir He-
bung der Pferdezucht zu Beitrigen an Zuchtrennen ver-
wendet werden miisste, wihrend er fiir andere Zwecke
nutzbringendere Verwendung finden konnte.

Hofer, Prisident der Kommission. Die Kommission
hat die Eingabe der Sektion Bern des schweizerischen
Rennvereins in Beratung gezogen und ist zum Schluss
gelangt, es sei derselben keine Folge zu geben. Es ist
wohl angezeigt, iiber die eingehend motivierte Eingabe
nicht ohne weiteres hinweg zu gehen, sondern die
Stellungnahme der Kommission hier des nidhern zu
begriinden.

Friiher, als man sich noch der Illusion hingab, ein
Kavalleriereitpferd ziichten zu konnen, wire der An-
trag des Rennvereins wohl eher beriicksichtigt wor-
den als heute, wo man mehr und mehr von der Ziich-
tung eines Reitpferdes abgeht und sich der Zucht eines
Arbeitspferdes des Zugschlages zuwendet. Abgesehen
von den Schwierigkeiten des Absatzes des Reitpferdes
ist die Illusion, ein Reitpferd zu ziichten, namentlich
auch durch den Beschluss des Landwirtschaftsdeparte-
mentes zerstort worden, der Fohlenhof in Avenches
sei aufzuheben und es seien in Zukunft keine drei-
jihrigen Remonten mehr anzukaufen. Dieser Beschluss
erfolgte, trotzdem der Fohlenhof in Avenches in der
Grindungsakte des Hengstendepots vorgesehen ist.
Frither wurden dort dreijihrige Remonten aufgenom-
men und aufgezogen, bis sie das volljihrige Alter
erreicht hatten, wo sie dann abgegeben wurden, einige
an die Kavallerie, andere an die eidgendssische Pferde-
regieanstalt und der Rest, was dazu tauglich war, als
Artillerie-Bundespferde.

Die Wandlung, die sich in der bernischen Pferde-
zucht vollzogen hat, kommt in folgenden Zahlen deut-
lich zum Ausdruck. Von den zurzeit im Kanton be-
stehenden Pferdezuchtgenossenschaften haben drei mit
einem Bestand von 119 eingeschriebenen Zuchttieren
das Reitpferd als Zuchtziel aufgestellt, bei den 13
andern dagegen mit 1214 Zuchttieren steht das Zug-
pferd im Vordergrund. Das letztere kann nicht nur
zum Zugdienst, sondern vielfach auch als Reitpferd
in der Armee sehr wohl verwendet werden. Dass eine
grosse Zahl dieser Zugpferde sich als Artilleriepferde
eignen und im Ernstfalle zur Berittenmachung von
Offizieren dienen konnten, hat sich an der vor zwei
Jahren in Burgdorf stattgefundenen Fohlenausstellung
gezeigt. Die Fohlen wurden dort nach der Abstammung
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viterlicher Linie eingestellt; nach Beendigung dieser
Einstellung und der Primierung wurden die Pferde nach
ihrer Eignung zu den verschiedenen Gebrauchszwecken
klassifiziert. Dabei ergab sich, dass sich in den Abteilun-
gen des Zugschlages eine grosse Zahl von jungen Pfer-
den vorfanden, von denen man sagen musste, dass sie
sich auch zum Reiten eignen wiirden und das Preis-
gericht gelangte zum Schluss, dass sich in den Kate-
gorien des Zugschlages mehr zum Reitdienst in der
Armee geeignete Pferde vorfanden als in den Abteilun-
gen des Halbblutes.

Rennpferde zu ziichten verlangt auch das eidge-
nossische Militirdepartement nicht und weder im Ge-
setz betreffend die Forderung der Landwirtschaft durch
den Bund noch in der dazu dienenden Vollziehungsver-
ordnung findet sich eine Bestimmung, dass der Pferde-
zuchtkredit fiir die Zucht des Galoppierpferdes, des
Kavalleriepferdes, verwendet werden soll. Der Grund,
warum das Militirdepartement die Ziichtung des eigent-
lichen Reitpferdes nicht verlangt, liegt offenbar in dem
Umstand, dass im Kriegsfall Reitpferde fiir die Armee
in geniigender Zahl vorhanden sind. Nach der letzten
militidrischen Pferdezihlung fehlen allerdings 857 dres-
sierte Reitpferde fir Offiziere, dagegen betrdgt der
Ueberschuss an zureitbaren Pferden fir Offiziere und
Unteroffiziere 3408 Stiick.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass wir geniigend
reitbare Pferde haben und es ist daher nicht notwendig,
dass wir uns auf die Zucht eines Reitpferdes werfen,
Aus diesen Griinden sind wir dazu gelangt, das Be-
gehren abzulehnen, einen Teil des Pferdezuchtkredites
fir die Zuchtgalopp- und Zuchttrabrennen zu verwen-
den. Die Sektion Bern des schweizerischen Renn-
vereins stellt auch das Verlangen, dass der Pferde-
zuchtkredit im weitern zu Beitrigen an Leistungsprii-
fungen in Anspruch genommen werde, Diese Leistungs-
prifungen koénnen auch fiir Pferde des Zugschlages
vorgenommen werden und tatséichlich haben anléss-
lich von Pferdeausstellungen auch Zugproben statt-
gefunden. Allein die Pferdeausstellungen folgen sich
aus Griinden finanzieller Natur nur in grossen Inter-
vallen und es ist deshalb nicht angezeigt einen all-
jéhrlichen Beitrag an solche Leistungsprifungen aus-
zurichten, Es ist allerdings moglich, dass mit der
Entwicklung der Pferdezuchtgenossenschaften solche
Leistungsprufungen von den Genossenschaften oder
deren Verband vorgenommen werden, Dies wird je-
doch nicht in der néchsten Zukunft der Fall sein, da
die Pferdezuchtgenossenschaften gegenwirtig noch an-
dere Aufgaben zu erfiillen haben., Ich weise nur auf
die Schwierigkeiten hin, die zu bewiltigen sind, um
die eidgenossische Anerkennung der Zuchthengste zu
erlangen und ferner auf die Zusammensetzung der Pri-
mierungskommission, wo von seiten der Pferdezucht-
genossenschaften ebenfalls eine Aenderung verlangt
werden muss. Es werden also immerhin eine Reihe
von Jahren vergehen, bis diese Leistungsprifungen
kommen werden und da anzunehmen ist, dass nach
einer gewissen Zeit auch das vorliegende Gesetz wie-
der revisionsbediirftig sein wird, so wird dann in je-
nem Moment immer noch bestimmt werden konnen,
dass ein Teil des Pferdezuchtkredites fiir Leistungs-
prifungen zu verwenden sei.

Aus allen diesen Griinden ist die Kommission dazu
gelangt, lhnen zu beantragen, es sei auf die Eingabe
der Sektion Bern des schweizerischen Rennvereins
nicht einzutreten,
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Triissel. Ich mochte Thnen beantragen, die Eingabe
der Sekiion Bern des schweizerischen Rennvereins
nicht kurzerhand abzuweisen, sondern zu beriicksich-
tigen, soweit sie das Begehren stellt, es mochte der
Kredit fiir Hebung der Pferdezucht auch zu Beitrdgen
an Leistungspriifungen verwendet werden, Den {ibri-
gen Inhalt des Antrages des Rennvereins wiirde ich
fallen lassen. Die Sektion Bern des schweizerischen
Rennvereins hat ihre Rennen immer unabhingig von
den Bestrebungen des schweizerischen Rennvereins in
sehr vaterlindischer Weise organisiert; sie hat sich
speziell immer auf den Standpunkt der Militirrennen
gestellt und allezeit der Pferdezucht entgegenzukommen
gesucht. Gestiitzt auf zahlreiche Eingaben von Pferde-
ziichtern aus dem Jura hat sie jéhrlich mit grossen
Opfern Zuchtrennen organisiert und wére nun sehr
enttiuscht, wenn ihr Antrag rundweg abgelehnt wiirde.
Der Herr Komm1s51onspras1dent hat selbst die Not-
wendigkeit der Leistungsprifungen zugegeben und ich
mochte Sie ersuchen, nach dieser Richtung auf die
Eingabe einzutreten, Dem Vorstand der Sektion Bern
des schweizerischen Rennvereins gehorte immer ein
Vertreter der Ziichter an und es geht daraus hervor,
dass man bestrebt ist, diesen moglichst Rechnung zu
tragen. Man fragte sich schon wiederholt, ob man die
Zuchtrennen noch weiter beibehalten solle und es ist
nicht ausgeschlossen, dass diese Rennen in Zukunff
dahinfallen, wenn keine Unterstiitzung erhéltlich ist.
Das wire zu bedauern, weil sie unsern Ziichtern Ge-
legenheit geben, ihre Produkte vorzufithren, Mit einem
bescheidenen Beitrag von 500 oder hochstens 1000 Fr.
jihrlich wiirde ihre weitere Veranstaltung ermoglicht,
Ich mochte Sie ersuchen, in diesem Sinne der Eingabe
entgegenzukommen und einen Beitrag an solche Lei-
stungspriifungen in Aussicht zu nehmen, Gewiss ist
die Pferdezucht bei uns mehr oder weniger Luxus; es
verhiilt sich fast gleich wie mit den Reben im Kanton
Bern, es muss einer fast ein reicher Mann sein, wenn
er Reben halten will, und im gleichen Falle befindet sich
derjenige, der sich mit Pferdezucht abgibt. Nachdem
wir nun aber einmal 40,000 Fr. fiir die Pferdezucht
ausgeben wollen, sollten auch etwa 1000 Fr. davon
fir Leistungspriifungen ausgeworfen werden konnen.

Hofer, Prisident der Kommission., Der Herr Vor-
redner hat soeben bemerkt, die Pferdezucht sei ein
Luxus oder mit andern Worten ein Sport. Das trifft
zu in bezug auf die Reitpferde; allein gegenwirtig sind
wir im Begriff ein Zugpferd zu ziichten und damit
die Pferdezucht so zu gestalten, dass sie ein Betriebs-
zweig der Landwirtschaft werden kann, Ich bin im
allgemeinen damit einverstanden, dass die Beurteilung
des Pferdes nicht nur nach der dussern Form vorge-
nommen werden darf sondern auch nach den Lei-
stungen, Wir kennen aber die Leistungen des auf
Grundlage ces Freiberger-Pferdes in Verbindung mit
Ardenner-Hengsten geziichteten Zugschlages genau und
sind davon befriedigt. Dass die Leistungen dieses Zug-
pferdes allgemein befriedigen, geht daraus hervor, dass
die Produkte dieser Zuchtrichtung immer schlanken
Absatz finden, Uebrigens ist zu bemerken, dass die
dussere Form, die richtige Korperkonstitution des Pfer-
des, eine breite Brust, schrige Schulter, gute Rippen-
wolbung, starke Lenden und Gliedmassen und so wei-
ter, auch gewisse Garantien fir die Produktion lei-
stungsfahiger Pferde bietet. Man stelltheutzutage grosse
Anforderungen an die Leistungsfihigkeit der Pferde
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und wenn diese nicht vorhanden ist, werden die Pferde
nicht zu hohen Preisen gekauft. Wenn der An-°
trag Triissel angenommen werden sollte, miisste in
demselben jedenfalls zum Ausdruck gebracht werden,
wer die Leistungspriifungen durchfithren soll und ich
beantrage daher eventuell, diesem Antrag die Fassung
zu geben: «zu Beitrigen an Leistungspriifungen, die
von den Pferdezuchtgenossenschaften veranstaltet wer-
den». In erster Linie aber empfehle ich Ihnen die
Ablehnung des Antrages Triissel.

M. Stauffer (Corgémont). M. Triissel vient de retirer
une partie de la proposition contenue dans la requéte
de la section de Berne de la société suisse pour l'or-
ganisation des courses de chevaux, requéte qui a été
adressée & tous les membres du Grand Conseil, et
par laquelle on demande un subside & prendre sur le
crédit affecté a I'amélioration de I'élevage du cheval
pour subventionner dans le canton des courses au
galop et au trot, ainsi que des concours d’aptitudes
pour chevaux nés en Suisse et dont I'ascendance d’éta-
lons approuvés pourra étre garantie par un certificat
de naissance; il amende, dis-je, cette proposition et
ne demande plus qu'un subside pour les concours
d’aptitudes. Je vous avoue, Messieurs, que ni l'exposé
de notre honorable collégue, ni I'amendement de la
requéte de la section de Berne n’ont réussi & me con-
vaincre de l'utilité de ce genre de concours, Au reste
je ne crois pas me tromper en disant que dans les
sociétés hippiques, en fait d’aptitudes on ne recon-
nait en général que celles qu'un cheval peut avoir
pour le trot ou le galop. o

Dans le domaine de 1'élevage du cheval de sang
nous n'avons pas fait de bonnes expériences dans le
canton de Berne, et je voudrais bien que ce fat la
derniére fois qu’on soit obligé d’en parler dans cette
enceinte,

Pendant bien des années la Confédération a cherché
a ce que les éleveurs produisent le cheval de sang,
c’est-a-dire le cheval de cavalerie. Tout a été inutile;
d’abord cet élevage est trés codteux, et ensuite, fait
que je tiens & signaler, les produits ne se vendaient
pas; méme la Confédération, qui dispose de crédits
trés élevés, n’achetait que trés peu de produits, et
aujourd’hui elle n’en achéte plus du tout. Dans ces
conditions faut-il s’étonner que le paysan jurassien
ait renoncé & I'élevage du cheval de sang pour s’occu-
per presque exclusivement de la production du cheval
de trait, le seul qui soit un peu rénumérateur? On
lit dans la requéte que les cantons de Neuchatel et de
Lucerne subventionnent les courses de chevaux, mais
on omet complétement de dire que dans ces deux
cantons, I’élevage du cheval est nul, comparé a notre
pays, et que c’est plutdot a Neuchatel pour encourager
quelques Messieurs faisant du sport, et a Lucerne,
parce que c’est une station d’étrangers, qu'on donne
des subsides, que pour subventionner l'industrie cheva-
line. Les courses de chevaux sont un sport, je n’ai
jamais pu constater qu'elles aient favorisés en quoi
que ce soit I’élevage du cheval, c’est une réjouissance,
ane féte ou l'on surméne passablement les pauvres
bétes, et ou les mémes personnes prennent presque
toujours les premiers prix; mais en fait d’utilité, je
ne leur en connais pas,

Sil’on veut absolument organiser des concours d’ap-
titudes, c’est-d-dire de galop, de trot, de trait, etc,
on pourra le faire aux expositions nationales qui ont
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lieu réguliérement tous les huit ou dix ans; la Con-
fédération pourra les subventionner, les cantons aussi,
mais pas avec une part des crédits qui doivent étre
exclusivement employés a l'amélioration de 1'élevage
du cheval & deux mains, c'est-a-dire un type qui, au
besoin, remplit toutes les conditions qu’on peut exiger
d’'un cheval propre pour le service de l'artillerie, Les
aptitudes de nos chevaux sont connues, on n’a pas
besoin de les mettre a ’épreuve, et si on vient nous
dire, pour les besoins de la cause, que des éleveurs
jurassiens demandent & ce que ces courses soient sub-
ventionnés, comme encouragement a l'élevage, nous
estimons cette preuve comme insuffisante, car nous
connaissons ces éleveurs et, permettez-moi de vous
dire que les expériences qu’ils ont faites avec I'élevage
du cheval de sang leur ont été tellement coiteuses
qu’ils ont jugé a propos de les abandonner.

La Confédération n’attache pas une grande impor-
tance aux courses d’aptitudes, car, exception faite des
courses d’Yverdon qui sont organisées par la société
pour I'amélioration de la race chevaline dans la Suisse
romande, 4 laquelle elle accorde un subside de 1000
francs, elle n'a jamais accordé ou voulu accorder de
subventions quelconques. Encore peut-on croire qu’elle
accorde cette somme plutdt par tradition, datant de
trés loin, que comme subvention & l'agriculture. Je
ne sache pas non plus que les Messieurs faisant partie
de cette société aient eu de mnotables succeés dans
l'amélioration du cheval. )

Avant de s’adresser au canton, les citoyens qui
s'occupent de l'organisation des courses dans notre
pays auraient dii chercher & obtenir un subside de
la Confédération, qui, pour I'élevage du cheval dispose
d’'un crédit de pres de 500,000 fr.; ils peuvent encore
le faire et je leur souhaite beaucoup de succés. Quant
4 nous, nous n’avons aucun avantage a encourager
I'élevage du cheval de sport, de sang, mais bien plutot
3 nous occuper d’'une maniére encore plus intensive
de la production du cheval de trait. Je vous propose
de repousser la proposition de M. Triissel.

Abstimmung.
Eventuell:
Fiir den Antrag Hofer .
Definitiv: . )
Fiir den also amendierten Antrag Triissel Minderheit.

Mehrheit,

Beschluss:

Art. 2. Der Kredit fiir Hebung der Pferdezucht
soll verwendet werden

a. zur Primierung von Zuchthengsten, Hengst-
fohlen und Zuchtstuten;

b. zur Ausrichtung von Beitrigen fiir den An-
kauf von vorziglichen Zuchthengsten, wo-
bei besonders der Zugschlag zu beriicksich-
tigen ist;

¢. zu Beitrigen an die Betriebskosten von
Hengststationen (Depots) fir die vom Bunde
dem Kanton zur Verfiigung gestellten Hengste ;

d. zu Beitrigen an Pferdeausstellungsmirkte;

¢. auf besondern Beschluss des Grossen Rates
zur Ausrichtung von Subventionen fiir Foh-
lenweiden, auf denen Fohlen gesommert wer-
den, die von kantonal primierten oder aner-
kannten Hengsten abstammen, wofiir der Re-
gierungsrat die Bedingungen festsetzen wird;
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f. zur Unterstiitzung von Zuchtgenossenschaf-
ten;

g. zur Deckung der Schau-, Druck- und Sekre-
tariatskosten der Pferdezuchtkommission,

Art, 3—11.
Angenommen,
Beschluss:

Art. 3. Zum Zwecke der Zuerkennung und
Ausrichtung der Primien werden alle Jahre in
den Monaten Februar und Mirz 6ffentliche Pferde-
schauen abgehalten.

Die Primien werden festgesetzt

a. fiir Zuchthengste im Alter von 3 und mehr
Jahren auf 100 Fr. bis 300 Fr.;

b. fur Hengstfohlen im Alter von 1 bis 3 Jah-
ren auf 30 Fr. bis 180 Fr.;

c. fiir Zuchtstuten, welche im Schaujahr ein
lebendes Fohlen geworfen haben oder noch
werfen, auf 30 Fr. bis 80 Fr.;

d. fir vorziigliche Zuchthengste von Pferde-
zuchtgenossenschaften eine Zulage bis auf
500/, der Primie,

Art. 4. Pramiert werden Tiere einheimischer
und fremder Rassen, sowie Kreuzungsprodukte
in zwei Kategorien: Reit- und Wagenschlag und
Zugschlag.

Die zu prdmierenden Tiere miissen gesund
sein, eine geniigende Entwicklung, ebenmiissige
Korperformen, kriftige Gliedmassen, korrekten
Gang und guten Charakter aufweisen, sowie frei
von Erbfehlern sein,

Art. 5. Zuchthengste werden zur Konkurrenz
zugelassen, solange sie zuchtfihig sind, miissen
aber wenigstens vier Jahre alt sein, um das Maxi-
mum der Primie erhalten zu kénnen, Die zu pri-
mierenden Zuchtstuten diirfen nicht weniger als
vier und nicht iiber zwolf Jahre alt sein; neun-
bis zwolfjihrige Stuten werden nur dann beriick-
sicl(lltigt, wenn sie bereits frither primiert worden
sind.

Art. 6. Alle zur o6ffentlichen Ziichtung aner-
kannten Hengste werden an der linken Schulter
mit einem B, alle primierten Hengste und Foh-
len auf der linken Hinterbacke mit einem B nebst
oberhalb dieses Buchstabens angebrachter Krone

gezeichnet.

Art. 7. Die priamierten Zuchthengste sind bis
zur Schau des nichsten Jahres im Kanton Bern
zur Offentlichen Ziichtung zu verwenden und an
jener Schau wieder vorzufiihren,

Primierte Zuchtstuten und Hengstfohlen diir-
fen vor Ablauf eines Jahres nicht ausser den Kan-
ton verkauft werden und sind an der Schau des
Nachjahres wieder vorzufiihren.

Ein Verkauf der Hengste und Hengstfohlen
auch innerhalb des Kantons kann nur mit Be-
willigung der Direktion der Landwirtschaft statt-
finden.

Art, 8. Zur offentlichen Ziichtung diirfen nur
primierte und anerkannte Hengste, sowie solche,

welche vom Bunde dem Kanton zur Verfiigung
gestellt werden, Verwendung finden. Andere
Hengste diirfen von den Eigentiimern nur zur
Deckung ihrer eigenen Stuten benutzt werden.

Von der 6ffentlichen Ziichtung sind ferner aus-
geschlossen Hengstfohlen des Reit- und Wagen-
schlages, welche bis zum 30. Juni des Schau-
jahres nicht vier Jahre alt werden, und Hengst-
fohlen des Zugschlages, die bis zu genanntem
Zeitpunkt das Alter von drei Jahren nicht er-
reicht haben.

Art. 9. Der Eigentiimer eines primierten Zucht-
hengstes ist verpflicktet, ein vom Kanton abge-
gebenes oder durch dessen Vermittlung vom Bunde
bezogenes Belegscheinheft vorschriftsgemiss zu
fithren.

Art. 10. Die Direktion der Landwirtschaft fiihrt
ein Verzeichnis der primierten Tiere mit Abstam-
mungsnachweis,

Art, 11, Ueber die Ausrichtung von Beitrigen
an den Ankauf von Zuchthengsten gemiss Art. 2,
lit. b, entscheidet der Regierungsrat von Fall zu
Fall und beziiglich der Unterstiitzung von Pferde-
zuchtgenossenschaften — Art, 2, lit. f — wird er
auf dem Verordnungswege das Nihere festsetzen.

Art. 17.

v. Wattenwyl, Stellvertreter des Direktors der
Landwirtschaft, Berichterstatter des Regierungsrates.
Art. 17 wurde gestern an die Kommission zuriick-
gewiesen, um ihr Gelegenheit zu geben, vor dessen
Beratung im Rate die eingelangte Eingabe der Aktien-
gesellschaft fiir Zuchtstiernaltung Faulensee zu be-
sprechen. Die Kommission legt nun eine etwas ab-
gednderte Fassung des Artikels vor, der wir uns an-
schliessen, und ich tiberlasse es dem Herrn Kommis-
sionsprisidenten, den Kommissionalantrag zu begriin-
den.

Hofer, Prisident der Kommission, Die Kommission
beantragt nunmehr, die Worte «um mindestens zwei
Punkte» in dem von ihr vorgeschlagenen Zusatze zu
streichen, Die Einschaltung wiirde demnach lauten:
«Als primiert gilt auch ein Muttertier, das an einer
Zuchtbestindeprimierung die Minimalpunktzahl tiber-
schritten hat.»

In der gestern verlesenen Eingabe verlangt die Ak-
tiengesellschaft fiir Zuchtstierhaltung Faulensee im
Verein mit der Bduertgemeinde, Art. 17 sei dahin ab-
zudndern, dass wie bisher fiir primierte Stiere nur
die Abstammung von einem primierten Vatertier ge-
fordert und also der Abstammungsnachweis nicht auf
die miitterliche Linie ausgedehnt werde. Sie macht
zur Begriindung ihrer Stellungnahme geltend, dass bei
Beibehaltung der im Entwurf verlangten Abstammung
von primierten Eltern die kleinern Ziichter nicht in
der Lage sein werden, sich mit der Aufzucht abzugeben,
weil sie nicht im Besitz von pramierten Muttertieren
seien, Nun wurde schon wizderholt betont, dass man
von dem weitergehenden Abstammungsnachweis einen
intensiven Fortschritt in der Rindviehzucht erwartet.
Der Hauptvorteil des erweiterten Abstammungsnach-
weises liegt darin, dass damit Garantien dafir geschaf-
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fen werden, dass die priamierten Stiere von rassen-
reinen Tieren abstammen. Bis jetzt wurden bei den
Schauen vielfach auch Stiere pramiert und nachher
zur Zucht verwendet, die vielleicht nicht von rassen-
reinen Muttertieren abstammten; infolgedessen traten
nachher oft Riickschlige ein, die fiir die Nachzucht
schidigend waren, Um dem vorzubeugen wurde die
Bestimmung aufgenommen, dass der Abstammungs-
nachweis sich auch auf die miitterliche Seite zu er-
strecken hat, und hauptsichlich deshalb wird im Ge-
setz statuiert, dass fiir alle pramierungswiirdigen weib-
lichen Tiere Primienscheine zu verabfolgen sind. Es
ist also nicht nétig, dass ein Muttertier eine Geldprimie
erhalten habe, sondern es geniigt ein Primienschein;
auch braucht das Muttertier nur einmal priamiert wor-
den zu sein, Weiter kann man nicht wohl entgegen-
kommen und es sollte auch den kleinern Ziichtern mog-
lich sein, sich in den Besitz von solchen weiblichen
Tieren zu setzen, die wenigstens einmal die pridmie-
rungswiirdige Qualitit besessen haben. Als primiert
gelten auch alle Muttertiere, die an einer Zuchtbestinde-
priamierung die Minimalpunktzahl {iberschritten haben,
Angesichts dieser weitgehenden Bestimmung sollte die
Opposition verschwinden. Dieselbe wird sich aller-
dings dort noch geltend machen, wo noch keine Vieh-
zuchtgenossenschaften bestehen, weil da die Bestim-
mung betreffend die Zuchtbestindeprimierung nicht
zur Anwendung gelangen kann. Aber gerade die For-
derung des Abstammungsnachweises von pramierten
Eltern wird dazu fithren, da, wo noch keine Genossen-
schaften bestehen, solche ins Leben zu rufen. Herr
Hadorn hat anlidsslich der ersten Beratung ausgefiihrt,
dass alljidhrlich an jungen Zuchtstieren, die nicht von
der allerbesten Qualitit sind, grosse Summen verloren
gehen, Wenn die von uns vorgeschlagene schiirfere
Bestimmung bewirkt, dass die Stierkilber etwas besser
angesehen und solche von zweifelhafter Abstammung
miitterlicherseits nicht aufgezogen werden, so wird das
fiir die Viehbesitzer nur von Nutzen sein und es wird
ein grosses Quantum Milch, das sonst zur Aufzucht
verwendet wiirde, anderweitig Verwendung finden kon-
nen,

Aus allen diesen Griinden hilt die Kommission an
ihrem Antrag fest und sieht sich nicht veranlasst, auf
die erwihnte Eingabe einzutreten.

v. Wattenwyl. In erster Linie mdchte ich meiner
Verwunderung iiber das in der vorliegenden Gesetz-
gebung eingeschlagene rasche Tempo Ausdruck geben,
Die erste Beratung hat bloss vor 11/, Monaten statt-
gefunden, das Ergebnis wurde erst in jingster Zeit
im Amtsblatt publiziert und heute stehen wir schon
in der zweiten Beratung. Man will das Gesetz mit
einer Geschwindigkeit zum Abschluss bringen, die ich
nicht billigen kann und die einem kaum die nétige
Zeit lasst, sich in der Materie recht zu orientieren.

Was speziell den Art. 17 anbelangt, so konnte ich
mich mit demselben von Anfang an nicht recht be-
freunden, Die Forderung der Abstammung von beid-
seitig primierten Eltern wire an sich ideal allein mit
einer solchen Bestimmung ist den kleinen Leuten nicht
gedient, wihrend doch wiederholt betont wurde, dass
mit dem neuen Gesetz gerade diesen entgegengekom-
men werden soll. Es gibt noch sehr viele Gegenden,
wo keine Genossenschaften existieren und keine ge-
griindet werden konnen. In diesen abgelegenen Gegen-
den ist der kleine Mann micht imstande, seme Kihe
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primieren zu lassen. Bis jetzt konnten die kleinen Vieh-
besitzer, die keine pridmierten, aber doch gute Kiihe
hatten, ihre Kilber zu schonen Preisen verkaufen, nach
Inkrafitreten der von der Kommission vorgeschlagenen
Bestimmung bleibt ihnen nichts anderes mehr iibrig,
als die von ihren nicht primierten Kithen stammenden
Kilber dem Metzger zu verkaufen. Ich mochte daher
im Interesse der kleinen Leute beantragen, der Ein-
gabe der Genossenschaft Faulensee Folge zu geben.
Das liegt auch im Interesse der Annahme des Gesetzes,
denn weite Kreise des Volkes werden sich mit der von
der Kommission beflirworteten schiirfern Bestimmung
nicht befreunden kénnen. Fiir den Fall dass das von
der Genossenschaft Faulensee gestellte Begehren nicht
belieben sollte, stelle ich den Vermittlungsantrag, dass
das Primienmaximum nur bei Abstammung von beid-
seitig primierten Tieren zur Ausrichtung gelangen soll.

Seiler. Ich kann die Ausfithrungen des Herrn v.
Wattenwyl nur bestitigen. Es ist im vorliegenden Fall
tatsdchlich mit einer sonst ungewohnten Schnelligkeit
verfahren worden. Das Ergebnis der ersten Beratung
ist erst vor etwa zehn Tagen im Amtsblatt erschienen,
Bekanntlich liegt das Amtsblatt nur in den Wirtschaf-
ten auf und die Bauern hatten daher kaum Gelegenheit,
es zu lesen, Ich liess mir vor etwa acht Tagen von der
Staatskanzlei einige Exemplare des Ergebnisses der
ersten Beratung zuschicken und verteilte dieselben un-
ter einige mir bekannte Bergleute mit dem Ersuchen,
in ihren Kreisen den Entwurf zu besprechen und mir
eventuelle Abdnderungsvorschlige zukommen zu las-
sen. Ich schlug dieses Verfahren hauptsichlich mit
Riicksicht auf das am 23. Februar vom Volk angenom-
mene Arbeiterinnenschutzgesetz ein. Das Ergebnis der
ersten Beratung dieses Gesetzes war seinerzeit dem
Volk ebenfalls durch das Amtsblatt zur Kenntnis ge-
bracht worden, aber auch da sahen sich die Leute die
Sache zu wenig an und gerade uns Vertretern des Ober-
landes wurden von Geschiiftsleuten schwere Vorwiirfe
gemacht, dass wir bei der zweiten Beratung nicht auf
gewisse Artikel zuriickgekommen und uns nicht gegen
gewisse Bestimmungen des Gesetzes, namentlich die-
jenige betreffend den Ladenschluss um 8 Uhr, gewen-
det haben. Es sollte der Bevdlkerung unbedingt Ge-
legenheit gegeben werden, zwischen der ersten und
zweiten Beratung einen Gesetzesentwurf priifen, um
allfillige Wiinsche bei ihren Vertretern im Grossen
Rat geltend machen zu konnen.

Von verschiedenen Seiten wurde mir der Wunsch
gedussert, Art. 17 sei in dem Sinne abzuindern, dass
nur der Vater eines zu primierenden Stieres prémiert
sein miisse. Ich habe mir die Sache iberlegt und ge-
funden, dieses Begehren sei gerechtfertigt. Es gibt
gerade im engern Oberland auf den Bergen viele kleine
Bauern, die sich grosse Miihe geben, rechte Ware auf-
zuziehen, Diese besitzen vielleicht unter ihren paar
Kiihen eine primierungswiirdige. Freilich ist es nicht
sicher, ob sie primiert wiirde und der Bauer geht mit
derselben daher nicht auf die Schau, zumal da er
vielleicht einen Weg von 6 oder 8 Stunden zuriick-
legen und mindestens zwei Tage verlieren miisste. Es
lohnt sich fiir ihn nicht, an die Schau zu gehen, wenn er
auch fiir seine Kuh eine Primie von 20 Fr. oder einen
Primienschein erhalten sollte. Der Bauer hat Gelegen-
heit, seine Kuh im Winter durch einen primierten Stier
decken zu lassen, die Kuh wirft ein prichtiges Stier-
kalb und der Besitzer fiihrt dasselbe an die Schau,
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wird aber damit zuriickgewiesen, erhilt keine Préimie
und keinen Schein, weil dessen Mutter nicht primiert
ist. lch halte das nicht fir richtig. Wir diirfen doch
der Viehprimierungskommission die Fihigkeit zu-
trauen, zu beurteilen, ob ein Stierkalb, stamme es nun
von einer primierten Kuh ab oder nicht, primierungs-
wiirdig sei oder nicht. Sonst brauchen wir am Ende
gar keine Primierungskommission, man brauchte jewei-
len nur die Liste der Herbstprimierungen durchzugehen
und nachzusehen, ob der Vater und die Mutter des Stier-
kalbes mit dem Maximum oder einem geringern Be-
trag primiert worden sind und je nachdem wiirde sich
die Rangordnung fiir das betreffende Stierkalb von
selbst ergeben.,

Ich gebe zu, dass der Antrag der Kommission, die
Worte «um mindestens zwei Punkte» zu streichen,
eine Milderung bedeutet, aber diese kommt nur den-
jenigen Gegenden zugute, in welchen Zuchtgenossen-
schaften bestehen, Wir haben im engern Oberland
wenig Zuchtgenossenschaften und werden nie viele be-
kommen, denn die Verhiltnisse sind bei uns nicht die
gleichen wie etwa im Mittelland und Emmental, wo
die Gemeinden nahe beieinander liegen und wo es
grosse Bauern und Viehziichter gibt.

Der Art. 17 hat im Volk viel zu reden gegeben.
Das beweist ein Artikel in der Beilage zu Nr, 18 des
«Schweizer Bauer». In demselben schreibt ein G. S.
— ich nehme an, es sei ein Mann, der von der Vieh-
zucht etwas versteht —: «Nach dieser neuen Bestim-
mung wiirden also eine Anzahl ganz guter Tiere der
offentlichen Zucht entzogen. Sollte die Bestimmung be-
treffend die weibliche Abstammung nicht noch fal-
len gelassen werden, so wire es besser, das Gesetz
ginge bachab, obschon es fiir manche Bestimmung
schade wire,» Kurz darauf in der Beilage zu Nr. 20
des namlichen Blattes, schreibt ein anderer Einsender:
« Zur Unterstiitzung des in Nummer 18 des « Schweizer
Bauer » erschienenen Artikels betreffs Viehprimierungs-
gesetz mochte ich auch einige Zeilen beifiigen. Dass
es schwer hilt, ein Primierungsgesetz zu schaffen,
welches allen recht wire, ist unmoglich, jedoch ein
solches Gesetz, das vorschreibt, dass nur Stiere konn-
ten primiert werden, die von primierten Kiithen ab-
stammen, wire nach meinem Dafiirhalten, ich weiss
nicht soll man sagen zum «lachen » oder zum « weinen »,
Ein jeder dltere erfahrene Viehziichter wird zugeben
miissen, dass nicht jedesmal eine prdmierte Kuh das
beste Kalb bringt, sondern auch umgekehrt, dass man
oft von einer unprimierten, jedoch rassigen Kuh ein
viel besseres Kalb bekommt. Sollte man aber des
Gesetzes wegen ein solches nicht prdmieren lassen
konnen, dafiir aber von einer primierten Kuh ein viel
schlechteres? Ich glaube, ein solches Gesetz wire
Riickschritt und nicht Fortschritt. » Ich bin mit diesen
Einsendern einverstanden. Der heutige Morgen-« Bund »
enthilt einen Artikel der sich ebenfalls iiber das Vieh-
priamierungsgesetz ausspricht; mit verschiedenen Be-
stimmungen geht er durchaus einig, bemingelt aber
auch den Art. 17 und stellt den Antrag, derselbe miisse
abgeédndert werden, :

Man sagt, die Bestimmung des Art. 17 trete erst im
Jahre 1912 in Kraft und bis dahin kénne sich einer
einrichten, dass er dann pridmierte Kiihe besitze, Fir
mich ist es sehr fraglich, ob er sich so einrichten
kann, und es kommt fiir viele Leute auf das gleiche
heraus, ob Art. 17 schon morgen oder erst im Jahre
1912 in Kraft trete,
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Ich mdchte noch auf einen weitern Punkt aufmerk-
sam machen, Man hort vielfach klagen, die Schau-
kreise seien zu gross, es werden zu viel Tiere auf-
gefithrt und es sollten mehr Schaukreise geschaffen
werden, So liegt zum Beispiel gegenwirtig das Be-
gehren von Brienz vor den Behorden, fiir jene Gegend
einen eigenen Schaukreis zu errichten, Wenn der Art.
17 nach Antrag der Kommission angenommen wird, so
werden die Schauen noch viel mehr besucht und die-
jenigen, die in der Nidhe des Schauortes wohnen, wer-
den alle mogliche Ware auffithren, was fiir die Vieh-
ziichter des Kantons Bern auch nicht gerade eine Re-
klame sein wird.,

Ich méchte beantragen, den Art. 17 folgendermassen
zu fassen : « Fiir die zur Priimierung aufgefithrten Zucht-
stiere und Stierkilber ist ein amtlicher Abstammungs-
nachweis vorzuweisen, worin bescheinigt wird, dass
der Stier von einem pridmierten Vater abstammt. »

Freiburghaus. Ich mochte IThnen beantragen, die
von den Herren v. Wattenwyl und Seiler vorgeschlage-
nen Abidnderungen abzulehnen.

Gegeniiber der von Herrn v, Wattenwyl aufgestellten
Behauptung, in der vorliegenden Gesetzgebung werde
mit einer ungewohnten Schnelligkeit vorgegangen,
mdchte ich ‘darauf hinweisen, dass schon wiederholt
das gleiche Verfahren eingeschlagen wurde. Ich er-
innere nur an die Beratung des Wasserrechtsgesetzes,
das vor nicht langer Zeit vom Grossen Rat behandelt
und vom Volk angenommen worden ist. Im iibrigen
ist zu bemerken, dass die Landwirtschaftsdirektion
bereits im Jahre 1905 den Entwurf des Viehprimie-
rungsgesetzes ausgearbeitet hat. Inzwischen trat in
der Vorsteherschaft der Direktionen ein Wechsel ein,
Herr Regierungsrat v. Steiger legte einen neuen Ent-
wurf vor und man ist dann endlich dazu gelangt, an die
Beratung desselben heranzutreten. Man kann nicht
sagen, der Entwurf sei plotzlich aufgetaucht und vom
Grossen Rat durchgepeitscht worden; eine beziigliche
Vorlage ging dem Grossen Rat schon vor zwei Jah-
ren zu.

Die Herren v. Wattenwyl und Seiler wollen. es be-
ziiglich der Primierung der Stierkiilber bei dem bis-
herigen Zustand bewenden lassen, wonach nur die
Abstammung von einem pramierten Vater verlangt wird.
Demgegeniiber mochte ich auf den Zweck des Gesetzes
hinweisen, der dahin geht, die Pferde-, Rindvieh- und
Kleinviehzucht zu fordern und zu bessern. Wenn man
das tun will, darf man nicht auf dem Boden stehen blei-
ben, auf dem man bisher schon gestanden ist, son-
dern muss einen Schritt weiter gehen, Nach dem Ge-
setz von 1872 konnte ein Stierkalb pridmiert werden
ohne Riicksicht darauf, ob die Eltern pridmiert waren
oder nicht; das Gesetz von 1896 ging einen Schritt
weiter und bestimmte, dass ein Stierkalb nur pra-
miert werden kann, wenn es von einem primierten
Vater abstammt. Diese Bestimmung wurde vom Volke
angenommen, indem man sich sagen musste, dass der
Abstammung der Zuchtstiere von gutem méinnlichen
Zuchtmaterial eine sehr grosse Bedeutung und Wichtig-
keit zukommt. Es ist eine Erfahrungstatsache, dass
ein anfinglich ganz gut und prdmierungswiirdig aus-
sehendes Stierkalb von schlechter Abstammung sich
im Laufe eines Jahres gewaltig zu seinen Ungunsten
verdndern kann und es darf mit Recht gesagt werden,
dass eine schlechte Abstammung sich bis ins dritte
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und vierte Geschlecht richt. Man musste sich deshalb
im vorliegenden Entwurf auf den Boden stellen, dass
man nicht an dem bisherigen Zustand festhalten diirfe,
sondern einen Schritt vorwirts machen miisse und so
wurde die Forderung aufgestellt, dass nur solche Stier-
kélber pramiert werden diirfen, die nicht nur von einem
pramierten Vater, sondern auch von einer primierten
Mutter abstammen, Urspriinglich wurde auch bestimmt,
dass nur diejenigen Muttertiere Beriicksichtigung finden
kénnen, die an einer Einzelprimierung primiert wor-
den seien. Gestiitzt auf die seit der ersten Beratung in
Versammlungen und in der Presse erfolgten Bespre-
chungen gelangte man zu der Ueberzeugung, dass diese
Forderung vielleicht etwas zu weit gehe und die Be-
stimmung wurde dahin abgeschwicht, dass ein Stier-
kalb priamiert werden kann, wenn es auch nicht von
einer Mutter abstammt, die bei der Einzelprimierung,
sondern bei einer Zuchtbestindeschau primiert wor-
den ist, das heisst die Minimalpunktzahl erreicht hat.

Bis dato war die Minimalpunktzahl fiir weibliche
Tiere bei den Zuchtbestindeprimierungen 68, Das Ni-
veau ist ein ziemlich niedriges und es ist anzunehmen,
dass im Laufe der Zeit die Minimalpunktzahl im In-
teresse der Forderung und Hebung der Rindviehzucht
etwas erhoht werde, vielleicht auf 70. Die Kommission
verlangt nun einfach, dass ein Muttertier, wenn es als
priamiert gelten soll, an einer Zuchtbestindeprimie-
rung die Minimalpunktzahl {iberschritten habe, sofern
es die iibrigen erforderlichen kérperlichen Eigenschaf-
ten’ besitzt. Dieses weitgehende Entgegenkommen der
Kommission sollte allgemein Anerkennung finden.

Da in Zukunft fiir jedes primierungswiirdige weib-
liche Tier ein Pridmienschein verabfolgt wird, werden
fortan vielmehr weibliche Tiere an den Schauen pri-
miert werden konnen als bisher. Auch ist zu bemer-
ken, dass ein Muttertier wéhrend seiner Lebenszeit
nur ein einziges Mal primiert zu werden braucht.
Im weitern ist anzunehmen, dass die Viehzuchtgenos-
senschaften sich neuerdings vermehren und infolge-
dessen noch eine grossere Zahl von Viehbesitzern in
der Lage sein werden, sich an den Zuchtbestindepri-
mierungen zu beteiligen, Uebrigens sind die Stier-
kélber, die nicht von einem primierten Muttertier ab-
stammen, nicht von vorneherein zur Schlachtbank ver-
dammt, sondern sie kénnen kastriert und als Ochsen
aufgezogen werden. Mit Riicksicht auf den Zweck des
Gesetzes ist es nur logisch, wenn man einen Schritt
weiter geht und fiir Zuchtstiere die Abstammung von
primierten Eltern verlangt. Auch die kleinern Leute
werden die Moglichkeit haben, dieser Forderung nach-
zuleben und zu konkurrieren, und wenn in dieser oder
jener Gegend keine Zuchtgenossenschaften gebildet
werden konnen, so wird es den betreffenden Viehbe-
sitzern doch moglich sein, zu annehmbaren Preisen
primierte Muttertiere zu erwerben. Aus allen diesen
Griinden tun wir gut daran, wenn wir den Antrag der
Kommission annehmen, und ich mochte IThnen deshalb
die Ablehnung der Vorschlige der Herren v. Watten-
wyl und Seiler empfehlen.

Thoni. Herr Seiler stellt den Antrag an dem bis-
herigen Zustand festzuhalten und nur die Forderung
aufzustellen, dass der Stier von einem prémierten Vater
abstammen muss. Er begriindet seine Stellungnahme
damit, dass es Gegenden gebe, wo die Durchfihrung
der Bestimmung, dass der Stier von priamierten Eltern
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abzustammen habe, zu grossen Unbilligkeiten fithren
wiirde. Ich komme auch aus einer Berggegend und die
Verhiltnisse sind dort entschieden nicht giinstiger als
in der Gegend, die Herr Seiler vertritt. Dennoch stehe
ich mit Entschiedenheit und aus voller Ueberzeugung
auf dem Boden des Kommissionalantrages, wonach in
bezug auf das Abstammungswesen ein Schritt weiter
gegangen werden soll, Dabei lasse ich mich haupt-
sidchlich von dem Gesichtspunkt leiten, dass durch
den Art. 17 in der Fassung der Kommission die Ior-
derung des Genossenschaftswesens einen neuen Impuls
erhilt wie sonst durch keinen Artikel des Gesetzes.
Der Endzweck des Gesetzes ist die Forderung der Rind-
viehzucht, Dieser wird einerseits erreicht durch die
Schaffung von ausgezeichnetem méinnlichem Zucht-
material, welcher die Zuchtstierprimierungen und die
grossen Zuchtstierprimien dienen sollen, Ein weiteres
Mittel, die Viehzucht im allgemeinen zu fordern, ist
die Unterstiitzung des Genossenschaftswesens, Die Zu-
kunft nicht nur der kantonalen, sondern der schwei-
zerischen Viehzucht beruht auf der richtigen Ausbil-
dung und Forderung des Genossenschaftswesens. Es
konnten Kantone angefithrt werden, in denen die Vieh-
zucht nur deshalb sich in so eminenter Weise ver-
bessert hat, weil der Genossenschaftsgedanke dort Ein-
gang gefunden hat und durch den ganzen Kanton Ge-
nossenschaften in grosser Zahl erstanden sind. Es
empfiehlt sich daher, durch das vorliegende Gesetz
der Bildung von Genossenschaften moglichst Vorschub
zu leisten, Von diesem Gesichtspunkte aus hitte ich
personlich es sehr begriisst, wenn man den Kredit fiir
die Einzelprimierung wesentlich zugunsten der Ge-
nossenschaftsprimierung beschnitten hétte, Doch der
Rat hat nach dieser Richtung in anderm Sinne ent-
schieden und es ist daran nichts mehr zu &ndern. Wenn
aber durch einen andern Artikel das Genossenschafts-
wesen gefordert werden kann, so soll man es tun und
hiezu gibt uns eben der vorliegende Art. 17 Gelegen-
heit, In dritter Linie wird — was ich der Vollstindig-
keit halber noch anfithren will, ohne niher darauf ein-
zutreten — die Viehzucht durch eine richtige Alpwirt-
schaft gefordert,

Nach meinem Dafiirhalten geht die Forderung, dass
ein Stierkalb auch von einer primierten Mutter ab-
stammen soll, nicht zu weit, und in den meisten Ge-
genden werden sich die Viehziichter ohne Schwierig-
keit durch den Beitritt zu einer Genossenschaft oder
die Griindung einer solchen so einrichten konnen, dass
ihre Stierkélber von der Primierung nicht ausgeschlos-
sen werden, Mit Riicksicht auf die kantonale und eid-
genossische Unterstiitzung ist heutzutage die Griindung
von Genossenschaften nicht mehr so schwierig, auch
in abgelegenen Gegenden kdnnen solche ins Leben ge-
rufen werden. Das sollte im Kanton Bern so gut mog-
lich sein als in vielen andern Kantonen. Namentlich
im Kanton St. Gallen begegnen wir einem bliihenden
Genossenschaftswesen, auch in den abgelegensten Or-
ten besteht eine Viehzuchtgenossenschaft und darum
hat auch der Kanton St. Gallen in bezug auf die Vieh-
zucht bald allen andern Kantonen den Rang abgelaufen
und steht eigentlich an der Spitze. Wir haben im
Oberhasle auch sehr schwierige Verhiltnisse, aber ich
hoffe, dass gerade gestiitzt auf die Bestimmung in
Art. 17 in nicht zu ferner Zeit auch bei uns Genossen-
schaften sich bilden werden, Wenn einmal tberall, wo
es moglich ist, Genossenschaften bestehen, so konnen
dann die meisten Ziichter der von der Kommission auf-
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gestellten Forderung beziiglich des Abstammungsnach-
weises ohne grosse Schwierigkeit nachleben. Dann
.wird der Einwand des Herrn Seiler, dass ein Ziichter
sechs, acht Stunden weit vom Schauort entfernt sei,
nicht mehr zutreffen, indem die Genossenschafts-
schauen dort abgehalten werden, wo Genossenschaften
bestehen. Art. 17 leistet also, wie gesagt, der Bildung
von Viehzuchtgenossenschaften gewaltig Vorschub und
namentlich aus diesem Grunde mochte ich lhnen emp-
fehlen, die Antrige der Herren v. Wattenwyl und Sei-
ler abzulehnen und Art. 17 in der Fassung der Kom-
mission anzunehmen,

Abstimmung.

Minderheit,

1. Fir den Eventualantrag v. Wattenwyl
Minderheit.

2. Fir den Antrag Seiler-v.Wattenwyl

Beschluss:

Art. 17. Fir die zur Primierung aufgefiihrten
Zuchtstiere und Stierkilber ist ein amtlicher Ab-
stammungsnachweis vorzuweisen, worin beschei-
nigt wird, dass der Stier von primierten Eltern ab-
stammt, Als primiert gilt auch ein Multtertier,
das an einer Zuchtbestindeprimierung die Mini-
malpunktzahl iiberschritten hat. Neben dem ber-
nischen kantonalen Belegschein werden noch an-
dere, sowohl kantonale als eidgendssische Beleg-
scheine anerkannt, fiir Stierkiilber jedoch nur aus
denjenigen Kantonen, welche selbst die Pramie-
rung von Stierkilbern durchfiihren und Gegen-
recht halten,

III. Kleinviehzucht.

Art. 31.

v. Wattenwyl, Stellvertreter des Direktors der
Landwirtschaft, Berichterstatter des Regierungsrates.
Hier muss analog der Fassung der Art. 2 und 12 eine
Erginzung vorgenommen und als lit. d eingeschaltet

werden: «zu Beitrdgen an Kleinviehausstellungs-
miirkte ».
Angenommen,
Beschluss:
Art. 31. Der Kredit fir Kleinviehzucht wird
verwendet

a, fiir die Primierung von Ebern, Mutterschwei-
nen, Ziegenbocken, Ziegen und Widdern;

b. zur Deckung der daherigen Schau-, Druck-
und Sekretariatskosten;

c. zur Unterstiitzung von Zuchtgenossenschaf-
ten, unter Bedingungen, die der Regierungs-
rat aufstellen wird;

d. zu Beitrigen an Kleinvichausstellungsmirkte.

Die Primierung findet alljahrlich an offent-
lichen Schauen statt, an welchen die kantonalen
Primien ausgerichtet werden.
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Art, 32—34.

Angenommen,

Beschluss:

Art. 32. Die Primien werden festgesetzt

. fiir Eber auf 10 Fr. bis 40 Fr;

. fiilr Mutterschweine auf 10 Fr. bis 20 Fr.;
. fir Ziegenbocke auf 5 Fr. bis 25 Fr.;

. fir Ziegen auf 5 Fr. bis 12 Fr;

e. fiir Widder auf 5 Fr. bis 10 Fr.

Art. 33. Die zu prdmierenden Tiere miissen
wenigstens 6 Monate alt sein.

Das Maximum der Primie kann nur fiir Tiere
im Alter von wenigstens 15 Monaten gewihrt
werden,

Die Ausstellung von Tieren des Ziegenge-
schlechtes ist denjenigen untersagt, welche Pferde-
oder Rindviehpriamien beziehen,

Ziegen mit 8 Alterszihnen diirfen nur zwei-
mal primiert werden.,

Art. 34. Bei der Primierung der Eber und
Mutterschweine ist auf Frithreife und Mastfihig-
keit, jedoch mehr auf Fleisch- als auf Fettbildung
zu sehen, bei den Ziegen auf Milchergiebigkeit
und bei den Widdern neben dem Wollertrag auf
Frithreife und Mastfahigkeit.

Fur bosartige oder mit Erbfehlern behaftete
Tiere kénnen keine Primien zuerkannt werden,

[SURSUS ]

Art. 35.

Pulver. Art. 35 bestimmt im zweiten Alinea: « Zwei-
mal primierte minnliche Tiere diirfen jedoch ohne
Verlust der kantonalen Primien nach sechsmonatlicher
Haltung der Ziichtung entzogen werden. Fiir weibliche,
welche erst nach sechs Monaten verkauft oder der
Zucht sonstwie entfremdet werden, ist die einfache
Prémie zuriickzuerstatten. » Man macht also einen Un-
terschied zwischen den ménnlichen und weiblichen
Tieren und sieht bei den letztern die Primienriick-
erstattung vor, bei den erstern dagegen micht, sofern sie
wenigstens zweimal primiert worden sind. Wer nun
weiss, wie viel und oft weibliche Zuchttiere der Zucht
entzogen werden miissen, ohne dass der Besitzer da-
fiir verantwortlich gemacht werden kann, wer weiss,
wie viel und oft beim Schweinegeschlecht weibliche
Zuchttiere nicht mehr zur Zucht verwendet werden
kénnen und wie sehr man da in Verlegenheit kommt,
der wird zugeben miissen, dass es eine harte Bestim-
mung ist, wenn in diesem Fall die Priimie zuriick-
erstattet werden soll. Ich beantrage daher, den zweiten
Satz zu streichen und das Alinea folgendermassen zu
fassen: « Zweimal priamierte Tiere diirfen jedoch ohne
Verlust der kantonalen Primie nach sechsmonatlicher
Haltung der Ziichtung entzogen werden. In diesem
Falle ist ein Ausweis iiber sechsmonatliche Haltung
zu erbringen. »

Angenommen nach Antrag Pulver.
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Beschluss:

Art. 35. Die Haltefrist betrigt ein Jahr und
es sind die priamierten Tiere an der Schau des
Nachjahres zur Kontrolle vorzufiihren. Ziegen
konnen vom 1. August an verdussert werden. In
diesem Falle ist die in Art. 43 vorgesehene Be-
scheinigung zu erbringen,

Zweimal pramierte Tiere diirfen jedoch ohne
Verlust der kantonalen Primie nach sechsmonat-
licher Haltung der Ziichtung entzogen werden. In
diesem Falle ist ein Ausweis tiber sechsmonatliche
Haltung zu erbringen, (Art. 43.)

Art. 36.

Angenommen,

Beschluss:

Art. 36. Die pramierten Tiere sind auf jeder
Schau zu kennzeichnen,

Art. 37.

Théni. Ich erlaube mir, obschon ich selber nicht
Ziegenzichter bin, zu Art, 37 eine Abinderung zu be-
antragen, weil die Kommission meines Erachtens die
Verhiltnisse in den Gebirgsgegenden nicht geniigend
beriicksichtigt hat, Art. 37 bestimmt, dass auch beim
Ziegengeschlecht in Zukunft nur primierte und aner-
kannte minnliche Tiere zur Zucht beniitzt werden
diirfen. Ich widersetze mich diesem Fortschritt als
solchem nicht und stelle keinen Gegenantrag ; das wiirde
vollstindig im Widerspruch sein mit meinem vorheri-
gen Votum beziliglich der Rindviehzucht. Allein ich
habe doch die Ueberzeugung, dass die vorliegende Be-
stimmung dazu dienen wird, der Ziegenzucht noch zu
einem raschern Riickgang zu verhelfen. Die Forderung,
dass Ziegen nur noch bei anerkannten Bocken zuge-
lassen werden diirfen, wird dazu beitragen, dass die
Ziegenzucht sich in den Gebirgsgegenden ganz wesent-
lich vermindern wird. Ich sehe jedoch, wie gesagt,
von der Stellung eines Gegenantrages ab, dagegen
mochte ich aus den gleichen Griinden, die Herr Regie-
rungsrat v. Steiger in der ersten Beratung fiir die An-
nahme des Art. 30 ins Feld gefiithrt hat, vorschlagen,
den zweiten Satz des Art. 37: «Die Anerkennung von
solchen findet anldsslich der 6ffentlichen Schauen statt»
dahin abzuindern: «Fir die Anerkennung von solchen
erlisst der Regierungsrat die erforderlichen Vorschrif-
ten.» Wenn die Fassung der Kommission angenommen
wiirde, miissten zum Beispiel die Ziegenziichter des
Oberhasle die Kleinviehschau in Brienz beschicken.
Die Ziegenbesitzer von Guttannen, Gadmen und so wei-
ter hitten also einen Weg von wenigstens 8 und 9
Stunden zuriickzulegen und wiirden mindestens zwei
Tage brauchen, um auf diese Schau zu gelangen. Ge-
rade in diesen Gegenden mit ihren Weiden, die nicht
mit Grossvieh bestossen werden konnen, sind die Ver-
hiltnisse fiir die Ziegenzucht giinstig. Ein Ziegenziich-
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ter von Gadmen oder Guttannen, der mit einem halben
oder einem Dutzend primierungswiirdiger Ziegen und
Bocke die Schau in Brienz beschicken kann, findet
schliesslich dabei seine Rechnung, weil er Primien
erhilt, die ihm seine Auslagen wenigstens zum Teil
vergiiten. Wenn aber ein Ziegenziichter, der keine
primierungswiirdige Ware hat, aber vielleicht einen
Bock besitzt, den er zur Ziichtung verwenden will, die-
sen nach Brienz zur Anerkennung fithren muss, so ist
das eine Ironie; die Auslagen, die ihm dadurch ent-
stehen, sind grosser als der ganze Bock wert ist. Darum
muss die Bestimmung unbedingt geéindert werden, wenn
sie durchfiihrbar sein soll; sollte das nicht geschehen,
so wire der erste primierte Bock nach dem neuen
Gesetz just der, dass man diese Bestimmung aufgenom-
men hat, Ich empfehle Ihnen die Annahme meines An-
trages.

Hofer, Prisident der Kommission. Die Verordnung
die Herr Thoni wiinscht, ist bereits in Art. 38 vorge
sehen. Ich habe die Auffassung, dass der Wortlaut des
zweiten Satzes des Art. 37 gestattet, dass die Klein-
viehschaukommission anlidsslich einer o6ffentlichen
Schau eine Delegation in abgelegene Tiler sendet, um
dort die Anerkennung vorzunehmen; das Nihere wire
in der in Art. 38 vorgesehenen Verordnung zu bestim-
men. Wenn man glaubt, dass die Fassung «anlisslich
der offentlichen Schauen » einer solchen Auslegung im
Wege steht, so konnte dieselbe durch den Ausdruck
«im Zeitpunkte offentlicher Schauen » ersetzt werden.
Ich stelle diesen Antrag, denn es kann den Ziegen-
besitzern natiirlich nicht zugemutet werden, so grosse
Reisen zu machen, wie sie notig wiirden, wenn die
Anerkennung nur an dem Schauort stattfinden diirfte,

Thoni. Es ist allerdings richtig, dass Art. 38 eini-
germassen dem von mir gedusserten Wunsche Rech-
nung trigt. Der Schlussatz des Art. 37 steht jedoch
mit Art. 38 einigermassen in Widerspruch und die ein-
fachste Losung wire die, dass dieser zweite Satz ge-
strichen wiirde, womit dem Regierungsrat Gelegenheit
gegeben wire, die Anerkennung auf dem Verordnungs-
wege auf den ihm am giinstigsten scheinenden Zeit-
punkt anzusetzen. Ich ziehe daher meinen frithern
Antrag zuriick und schlage vor, es sei einfach der
Schlussatz des Art 37 zu streichen,

Hofer, Prisident der Kommission. Ich: kann mich
dem Streichungsantrag des Herrn Thoni anschliessen.

Angenommen nach Antrag Thoni.

Beschluss:

Art. 37. Zur offentlichen Zucht fiir das Zie-
gengeschlecht diirfen nur primierte und aner-
kannte rassenreine Bocke des Saanen- und des
Oberhasle-Brienzer-Schlages verwendet werden.

Art.. 38.

Angenommen,
1908. 42
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Beschluss:

Art. 38. Eine Verordnung des Regierungsrates
wird die genauern Vorschriften fiir die Primierung
und die Anerkennung von Ziegenbocken auf-
stellen,

IV. Allgemeine Bestimmungen.
Art, 39—44.

Hofer, Prisident der Kommission. In der Eingabe
der Aktiengesellschaft fiir Zuchtstierhaltung Faulensee
wird gewiinscht, es mochte im Gesetz eine Bestimmung
aufgenommen werden, wonach die Tiere da auf die
Schau gefithrt werden konnen, wo sie sich im Zeit-
punkt derselben befinden. Es ist den Petenten wohl
entgangen, dass das Gesetz diesem Wunsche bereits
Rechnung trigt, indem Art. 40 bestimmt, dass die
Landwirtschaftsdirektion auf rechtzeitig eingegangenes
Gesuch den Pferde- und Rindviehbesitzern gestatten
kann, in einem andern Schaukreise zu konkurrieren
als in demjenigen, in dem sie ihren ordentlichen Wohn-
sitz haben,

Scherz. Ich mochte IThnen beantragen, einen Art.
442 folgenden Inhalts einzuschalten: « Gemeinden, de-
ren Viehbesitzer sich an Rindviehschauen beteiligen,
haben dafiir zu sorgen, dass in ihrer Ortschaft ge-
niigend Milch fiir den Tischgebrauch der unbemittelten
Bevolkerung zum Preise von hochstens 2 Rp. per Liter
iiber dem durchschnittlichen Kisereipreis des Kantons
zu haben ist. Die Gemeinden konnen dafiir vom Staate
subventioniert werden. »

Es wird allgemein zugegeben, dass die Viehprimie-
rungen mehr oder weniger eine Subventionierung der
hablichen Viehbesitzer sind. Allerdings muss in Ueber-
einstimmung mit den gestrigen Ausfithrungen des Herrn
Kommissionsprisidenten anerkannt werden, dass die
Viehpramierungen in der Tat auf dem Gebiete der Vieh-
veredlung einen grossen Fortschritt hervorgebracht ha-
ben. Davon ging auch auf die andern Kreise der Be-
volkerung und den Staat als solchen eine gute Wir-
kung aus. Wenn ich den erwihnten Antrag stelle,
geschieht es einzig aus dem Grunde, weil nach meinem
Dafiirhalten infolge der erhohten Zuwendungen fir die
Veredlung der Rindviehrasse das hauptsichlichste Nah-
rungsmittel der drmern Bevolkerung — es sollte es
wenigstens sein — immer rarer und teurer wird. Man
wird mir freilich entgegenhalten und mich fragen, war-
um ich denn eine solche Bestimmung in das Gesetz tiber
die Forderung der Rindviehzucht aufnehmen wolle,
Der Grund ist, wie bereits gesagt, der, dass die ver-
mehrte Aufmerksamkeit, die man der Veredlung der
Rindviehrasse zuwendet, die Milch fiir gewisse Kreise
unserer Bevolkerung immer weniger erhiltlich macht.
Die Milch wird immer mehr fiir die Aufzucht von
Stieren verwendet, die Zahl der Kiihe geht in den
Alpengegenden mehr oder weniger zuriick und infolge-
dessen wird in einzelnen Ortschaften hauptsichlich im
Sommer die Milch zu einer Raritit und erfihrt eine
gewaltige Preissteigerung, was fiir die arme Bevol-
kerung von grossem Schaden ist. Wenn zum Beispiel
in einzelnen Berggegenden der Preis von 30 Rp. per
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Liter Milch nichts Ungewdhnliches mehr ist und die
Milch zu diesem Preis sehr oft nicht einmal mehr er-
hiltlich ist, so ist das ein Uebelstand, an dem wir nicht
achtungslos voriibergehen diirfen, Wir miissen Abhiilfe
schaffen und den Leuten, die unter diesem Uebelstande
leiden, entgegenkommen., Es ist dabei nicht ausser
acht zu lassen, dass die Ziegenzucht gegeniiber frither
bedeutend zuriickgegangen ist. Dies ist begreiflich,
wenn man sich vergegenwirtigt dass der Weidgang
der Ziegen infolge der forstpolizeilichen Vorschriften
des Staates fiir den armen Mann wesentlich erschwert
worden ist. Ich habe gegen diese forstschiitzenden Be-
stimmungen nichts einzuwenden, aber wenn im In-
teresse der Allgemeinheit bisherige Rechte der armen
Bevolkerung abgeschafft werden mussten, so sollte man
auf der andern Seite dafiir sorgen, dass diesen Bevol-
kerungskreisen in anderer Weise Rechnung getragen
wird. Es ist schén und gut, wenn man fiir die Ver-
edlung der Rindviehzucht besorgt ist, aber es ist auch
unsere Pflicht, fiir die Veredlung unseres Menschen-
schlages etwas zu tun, Der von mir vorgeschlagene Ar-
tikel wiirde eine Perle des Gesetzes sein. Die Milch
ist ein unentbehrliches Nahrungsmittel und sollte in
keiner Familie fehlen; wenn uns daran gelegen ist, eine
bessere Ernihrung unseres Volkes herbeizufithren, so
miissen wir vor allem dafiir sorgen, dass es ihm an
der notigen Milch nicht fehlt. Wenn unsere Gemeinden
dazu kommen, nicht nur im Winter armen Kindern
Milch gratis abzugeben, sondern dafiir zu sorgen, dass
sie ihnen und tiberhaupt der drmern Bevélkerung das
ganze Jahr hindurch zu einem annehmbaren Preise in
hinreichendem Masse zur Verfiigung steht, so ist das
nur von gutem und muss von jedermann begriisst
werden. Und wenn der Staat auch etwas belastet wird
und Subventionen ausrichten muss, so sind dieselben
ebensogut angebracht wie diejenigen zugunsten der
Viehbesitzer,

Aus allen diesen Griinden empfehle ich [hnen warm
die Annahme meines Antrages.

Kammermann. Ich mochte IThnen beantragen, das
zweite Alinea des Art, 43 dahin abzuindern: «Diese
stempelfreie Bescheinigung ist nach genauer Unter-
suchung vom Viehinspektor auszustellen, mit dessen
Stempel zu versehen und vom Regierungsstatthalter
zu legalisieren. » Ich stelle diesen Abinderungsantrag,
um eventuellen Ungerechtigkeiten beziiglich der Stem-
pelgebiihr zu begegnen.,

Grinicher. Das Bernervolk hat vor kurzem in er-
freulicher Weise das Gesetz zur Bekdmpfung der Tu-
berkulose mit einem gewaltigen Mehr angenommen,
Wir haben heute Gelegenheit zu beweisen, dass es uns
mit diesem Gesetz ernst war und wir alles zu tun ge-
willt sind, um dieser furchtbaren Seuche entgegenzu-
treten. Ein Hauptmitte]l dazu ist, dass unserm Volk
zu Stadt und Land im Sommer und Winter es nicht
an der notigen Milch; fehlt. Ich mdchte daher den Antrag
Scherz lebhaft unterstiitzen. Dessen Annahme emp-
fiehlt sich um so mehr, weil die drmere Bevolkerung,
wenn sie unter dem Mangel an Milch leidet, leicht ver-
anlasst wird, zum Schnaps zu greifen.

Hofer, Prisident der Kommission, Herr Scherz hat
seinen Antrag bereits in der Kommission und zwar zu
Art. 12 eingebracht, die Kommission hat denselben je-
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doch abgelehnt. Es wurde geltend gemacht, dass eine
solche Bestimmung schwierig durchzufithren wire, da
in vielen Gegenden des Oberlandes keine Késereien be-
stehen und also die nétige Grundlage fiir die Preis-
bestimmung fehlen wiirde, Im weitern wurde bemerkt,
dass gerade im Oberland die drmere Bevolkerung nicht
unter dem Mangel an Milch leide, weil dort die Zie-
genhaltung stark verbreitet ist. Ferner wurde einge-
wendet, dass die Verhiltnisse im Lande herum gar un-
gleichartig seien, Ein Mitglied aus dem Jura hat be-
merkt, dass es zum Beispiel im St. Immertal den Ge-
meinden gar nicht mdoglich wire, die nétige Milch zu
beschaffen. Aus allen diesen Griinden hat die Kom-
mission den Antrag Scherz abgelehnt, Wenn demselben
auch nicht jede Berechtigung abgesprochen werden
kann, so darf doch gesagt werden, dass eine solche
Bestimmung nicht in ein Gesetz iiber die Forderung und
Verbesserung der Pferde-, Rindvieh- und Kleinvieh-
zucht gehort, sondern eine beziigliche Anregung besser
bei einem andern Anlass gemacht wird.

Scherz. Ich bestreite nicht, dass infolge der Ziegen-
haltung der Milchmangel sich in gewissen Gegenden
weniger geltend macht, allein ich habe bereits darauf
hingewiesen, dass die Ziegenzucht im allgemeinen ganz
gewaltig im Abnehmen begriffen ist. Wenn Herr Stauf-
fer in der Kommission behauptet hat, dass es fiir die
Gemeinden des St. Immertales schwierig wire, die
notige Milch zu beziehen, so ist das gerade ein Beweis
dafiir, dass es notig wire, fir die dem Bedarf ent-
sprechende Milchzufuhr zu sorgen, und ich bin tber-
zeugt, dass dies den Gemeinden ohne grosse Schwierig-
keit gelingen wiirde, wenn sie einen beziiglichen Auf-
trag erhalten, Den Einwand, dass eine derartige Be-
stimmung nicht in dieses Gesetz gehore, kann ich
ebenfalls nicht gelten lassen, weil nicht bestritten wer-
den kann, dass infolge der vorliegenden Gesetzgebung
die Milchkalamitit in den Kreisen, die ich im Auge
habe, noch ‘in viel grosserem Masse als bisher Platz
greifen wird, Es wird in grossen Kreisen der Bevol-
kerung entschieden nicht gut wirken, wenn Sie diese
grossen Subventionen fiir die Hebung der Rindvieh-
zucht bewilligen, andererseits aber meinen Antrag ab-
lehnen, der den Staat nicht wesentlich belasten wird
und wobei zu bemerken ist, dass die daherigen Aus-
gaben sich in kurzer Zeit im Armenwesen und in den
Aufwendungen fiir die Spitdler hundert- und tausend-
fach bezahlen werden.

Abstimmung,

1. Der Antrag Kammermann zu Art. 43 wird, weil nicht
bestritten, vom Vorsitzenden als angenommen er-
klirt.

2. Fir den Antrag Scherz (Aufnahme ei-
nes Art. 44s) . : , Minderheit.

Beschluss:

Art, 39. Zur Konkurrenz sind nur Tiere zu-
gelassen, fiir welche amtliche Gesundheitsscheine
vorgewiesen werden, Die Kontrollierung der letz-
tern ist Aufgabe der Ortspolizei und soll unent-
geltlich sein; auch darf keine Platzgebiihr er-
hoben werden.

Art. 40. Die Pferde- und Rindviehbesitzer diir-
fen nur in demjenigen Schaukreise konkurrieren,

in welchem sie ihren ordentlichen Wohnsitz ha-
ben; begriindeten Ausnahmen kann die Landwirt-
schaftsdirektion auf rechtzeitig eingegangenes Ge-
such hin Rechnung tragen. Den Kleinviehbesit-
zern ist die Wahl des Schauortes freigestellt. Ein
Stiick Vieh, fiir welches an einer Schau eine Pri-
mie zuerkannt wurde, ist im gleichen Jahre an
allen andern Schauen von der Konkurrenz aus-
geschlossen,

Art. 41, Ist der Eigentiimer eines Tieres mit
der Beurteilung durch die Kommission nicht ein-
verstanden, so steht ihm das Recht zu, vor der
Einschreibung der betreffenden Klasse beim Pré-
sidenten der Kommission unter Angabe der Griinde
eine Nachpriifung zu verlangen, Diese findet
durch die anwesenden Mitglieder der Kommission
in ihrer Gesamtheit statt.

Art. 42. Dem Eigentiimer wird fiir jedes pra-
mierte Tier ein Prédmienschein und fir jeden an-
erkannten Zuchtstier ein Anerkennungsschein
ausgestellt,

Der Empfinger des Priimienscheines ist fir
die Erfillung der gesetzlichen Vorschriften ver-
antwortlich.

Art. 43. Wo vorgeschrieben ist, dass ein pré-
miertes Tier an der Schau des Nachjahres zur
Kontrolle vorgefiihrt werden muss, kann diese
Auffuhr dann unterbleiben, wenn der Eigenttimer
am betreffenden Schautage, oder innerhalb 14
Tagen nach demselben, eine die genaue Beschrei-
bung des Tieres enthaltende Bescheinigung bei-
bringt, dass dasselbe vor dem gesetzlichen Ter-
min weder ausserhalb des Kantons ver#ussert,
noch sonst der Zucht innerhalb des Kantons ent-
zogen worden ist.

Diese stempelfreie Bescheinigung ist nach ge-
nauer Untersuchung vom Viehinspektor auszu-
stellen, mit dessen Stempel zu versehen und vom
Regierungsstatthalter zu legalisieren,

Die Kommissionen sind verpflichtet, inner-
halb 4 Wochen nach den Schauen der Landwirt-
schaftsdirektion ein Verzeichnis der nicht ausge-
wiesenen Tiere einzureichen.

Art. 44, Will ein Eigentiimer ein primiertes
Tier wegen Unfruchtbarkeit oder Bosartigkeit vor
dem gesetzlichen Termin der kantonalen Zucht
entziehen, so hat er dazu um die Bewilligung der
Landwirtschaftsdirektion einzukommen, welche
nach eingeholtem Bericht des Komm1ss1onbpras1
denten dariiber entscheidet und eventuell be-
stimmt, welche Riickerstattung oder Busse auf-
zuerlegen sei.

Gehen Tiere durch Tod ab oder miissen sie
infolge Krankheit geschlachtet oder {iberhaupt der
Zucht entzogen werden, so hat der Besitzer ein
tierdrztliches Zeugnis zu erbringen, worauf er
sowohl von Riickerstattung der Pridmie als von
Busse befreit wird. Fiur umgestandene oder in-
folge Krankheit geschlachtete Tiere des Schweine-,
Ziegen- oder Schafgeschlechtes geniigt eine Be-
scheinigung des Viehinspektors,
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V. Strafbestimmungen.
Art. 45 und 46.

Hofer, Prisident der Kommission, Wir beantragen
Ihnen, im letzten Alinea des Art. 45 nach « Einzelpri-
mierung » die Worte «jeder Tiergattung » einzuschalten.
Wir gelangen zu diesem Antrag hauptsiichlich gestiitzt
auf die Eingabe des Ziegenzuchtgenossenschaftsver-
bandes, der verlangt hat, dass die Riickerstattungen
und Bussen fiir Kleinvieh wieder fiir die Einzelprimie-
rung dieser Kategorie verwendet werden. Die Kom-
mission hat ohne weiteres die Berechtigung dieser
Forderung anerkannt und beantragt Thnen daher die
erwihnte Einschaltung. Infolgedessen miissen in der
Klammer neben Art. 12, lit. @, auch noch Art, 2, lit. a,
und Art, 31, lit. a, zitiert werden.,

Angenommen,

Beschluss:

Art. 45. Widerhandlungen werden bestraft:

gegen Art. 7 und 19 mit der Riickerstattung der
Priamie und einer Busse im 4fachen Betrage
derselben; werden Zuchtstiere indessen erst
nach dem 1. April veridussert, so ist nebst Riick-
erstattung der Primie nur der 2fache Primien-
betrag als Busse zu erlegen. Fiir belegschein-
berechtigte Zuchtstiere und primierte Kiihe
und Rinder, fiir welche keine Barprimien aus-
gerichtet werden, sind bei der Berechnung der

Bussen die entsprechenden Minimalprimienan-

sitze massgebend ;
gegen Art. 8 und 20 jedesmal mit einer Busse von

15 Fr. bis 30 Fr., und gegen Art. 37 jedesmal

mit einer Busse von 6—12 Fr,, wovon in bei-

den Fillen 2/; vom Besitzer des minnlichen
und 1/; vom Besitzer des weiblichen Tieres zu
bezahlen sind ;

gegen Art, 33, drittes Alinea, erstmals mit einer

Busse von 50 Fr. und im Wiederholungsfalle

mit einer solchen von 100 Fr.;
gegen Art, 35 mit Riickerstattung der Primie und

einer Busse im gleich hohen Betrage.

Versiumnisse in Beibringung der Haltefrist-
bescheinigungen (Art. 43) haben die Riickerstat-
tung der Primien, beziehungsweise die Bezahlung
eines der Geldprimie entsprechenden Betrages
zur Folge.

Die Pramienriickerstattungen und Bussen fal-
len der Staatskasse zu. Der im Laufe eines Jah-
res hieraus erzielte Betrag soll im folgenden Jahre
zur Erhohung des Primienkredites und zwar fiir
die Einzelpramierung jeder Tiergattung (Art. 2,
lit. @, Art. 12, lit. a, Art. 13, lit. a) verwendet
werden,

Art. 46. Die Verhingung der in Art. 45 an-
gedrohten Strafen erfolgt durch die Direktion der
Landwirtschaft. Wenn der Schuldige sich ihrer
Verfiigung nicht unterzieht, so erfolgt Strafan-
zeige an den Richter.
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VI. Kommissionen.
Art, 47—52.

v. Wattenwyl, Stellvertreter des Direktors der
Landwirtschaft, Berichterstatter des Regierungsrates.
In Art. 48 wird lhnen geméiss einem von seiten des
Oberlandes geidusserten Wunsche beantragt, einen Zu-
satz aufzunehmen, wonach das Mitglied der Rindvieh-
zuchtkommission, das mit der Braunviehzucht vertraut
sein muss, wie bisher nicht dem oberlindischen Kan-
tonsteil angehoren darf,

Auch in Art. 52 wird ein dem bisherigen Usus ent-
sprechender Zusatz beantragt, der zu keinen Bemer-
kungen Anlass gibt.

Hofer, Prisident der Kommission. Der nunmehr
zu Art, 48 beantragte Zusatz war urspriinglich nicht
aufgenommen worden, allein man hat nachtréglich ge-
stitzt auf die von dem Vorstand des oberlindischen
Genossenschaftsverbandes geltend gemachten Erwi-
gungen gefunden es sei zweckmissig, die Einschaltung
vorzunehmen,

In Art. 52 werden neben den Experten auch die
Ersatzménner angefiihrt; solche gab es bis jetzt schon
und es erscheint angezeigt, sie im Gesetz ebenfalls
zu erwihnen, Ferner wurde von dem Simmentaler
Alpfleckviehzuchtverband gewiinscht, dass dem Ober-
land unter den Experten eine angemessene Vertretung
zugesichert werde, Das wurde bis jetzt schon so ge-
halten und es steht nichts entgegen, eine beziigliche
Bestimmung in das Gesetz aufzunehmen,

Angenommen,

Beschluss:

Art. 47. Samtliche Kommissionen, mit Aus-
nahme der Kommission fiir Anerkennung von
Zuchtstieren und derjenigen fiir Primierung der
Zuchtbestinde, wihlt der Grosse Rat auf eine
Amtsdauer von sechs Jahren. Der Regierungsrat
wihlt aus der Zahl der Mitglieder die Priisiden-
ten und bezeichnet den Sekretir der Kommis-
sionen,

Die Taggelder und Reiseentschidigungen der
Kommissionsmitglieder werden durch den Regie-
rungsrat festgesetzt.

Art. 48. Die Kommissionen bestehen

a. fir die Pferdezucht aus einem Prisidenten
und 6 Mitgliedern, wovon der Jura 2, die
iibrigen Landesteile je 1 Vertreter erhalten;

b. fiir die Rindviehzucht aus einem Prisidenten
und 8 Mitgliedern, wovon das Oberland 3,
die iibrigen Landesteile je 1 Mitglied erhal-
ten und ein Mitglied mit der Braunviehzucht
besonders vertraut sein muss, jedoch nicht
dem oberlindischen Kantonsteil angehéren
darf;

c. fiir die Kleinviehzucht aus einem Prisidenten
und 6 Mitgliedern, wovon das Oberland mit
Riicksicht auf die dort bestehenden Ziegen-
rassen 2, die ibrigen Landesteile je einen
Vertreter erhalten.
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Bei den Kommissionen fiir Pferdezucht und
Kleinviehzucht treten nach 3 Jahren und bei der
Kommission  fiir Rindviehzucht nach 2 und 4
Jahren vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an je
3 durch das Los zu bezeichnende Mitglieder aus
und es erfolgt die Neuwahl von solchen fiir eine
6jahrige Amtsdauer, Die Prisidenten kommen
nicht in das Los.

Die infolge freiwilligen Riickirittes oder Todes-
falles in der Zwischenzeit erfolgenden Ersatzwah-
len geschehen fiir den Rest der Amtsdauer des
ausgetretenen Mitgliedes,

Austretende Mitglieder der Rindvieh- und der
Kleinviehzuchtkommission sind fiir 6 Jahre nicht
wieder wihlbar, es sei denn, dass ein Mitglied
weniger als 3 Jahre der Kommission angehort
habe,

Art. 49. Der Regierungsrat ernennt ferner fir
jede Kommission eine Anzahl Ersatzminner und
bezeichnet fiir den Fall der Verhinderung des Pri-
sidenten das stellvertretende Kommissionsmit-
glied.

Art, 50. Kein Kommissionsmitglied darf in
amtlicher Stellung einer Schau in demjenigen
Kreise beiwohnen, in dem es seinen ordentlichen
Wohnsitz hat.

Art. 51. Die Kommissionen erlassen wenig-
stens 4 Wochen vor Beginn der Schauen die no-
tigen Publikationen und treffen die zur Durch-
fuhrung der Schauen erforderlichen weitern Mass-
nahmen. Im Einzelnen liegt ihnen ob die Be-
zeichnung des zur Aufstellung und Wartung der
Tiere notwendigen Personals, die Anfertigung des
amtlich zu veroffentlichenden Verzeichnisses tiber
die pramierten und an den 6ffentlichen Schauen
anerkannten Tiere, sowie der Primienkontrollen
und der zu versendenden Primien- und Anerken-
nungsscheine, Sie haben innerhalb 4 Wochen
nach den Schauen der Landwirtschaftsdirektion
einen umfassenden Bericht einzusenden.

Die Kommission fiir Rindviehzucht ernennt
die Kontrolltierdrzte (Maulinspektoren) fir die
Schauen.

Art. 52. Die Experten und Ersatzmiinner fiir
Beurteilung der Zuchtbestinde wihlt der Regie-
rungsrat in der erforderlichen Anzahl auf eine
Amtsdauver von sechs Jahren, wobei das Ober-
land angemessen vertreten sein 'soll, Er bestimmt
ihre Taggelder und Reiseentschidigungen.

VII. Schaukreise.
Art, 53 und 54.
Angenommen,

Beschluss:

Art, 53. Zur Abhaltung der Pferde- und Rind-
viehschauen teilt der Regierungsrat den Kanton
in Kreise ein, welche je nach Bediirfnis abgeén-
dert, vermehrt oder vermindert werden koénnen.
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Fiir die Kleinviehschauen wird von Schau-
kreisen Umgang genommen,

Der Regierungsrat bestimmt auch fiir simtliche
Schauen die Schauorte,

Art, 54. Die Schauorte haben die nétigen
Raumlichkeiten und Einrichtungen, sowie die er-
forderliche Polizeimannschaft unentgeltlich zur
Verfiigung zu stellen, Eigentiimer und deren
Dienstpersonal, sowie anderweitiges Publikum
sind wihrend der Primierung, ausgenommen bei
den Pferdeschauen, vom Platze auszuschliessen,

VIII. Uebergangs- und Schlussbestimmungen.

Art, 55—58.

Hofer, Prisident der Kommission. Ich mochte hier
nur die Erklirung abgeben, dass auf den Zeitpunkt
des Inkrafttretens des Gesetzes alle diejenigen Tiere,
die frither pridmiert worden sind und von denen Ab-
kéommlinge auf die Schau gefithrt werden, als pri-
miert anzusehen sind,

Angenommen,

Beschluss:

Art, 55. Der Abstammungsnachweis miitter-
licher Linie ist erst fiir die im Jahre 1912 zum
erstenmal zur Primierung gelangenden ménnli-
chen Tiere vorzuweisen,

Art, 56. Fir die nach Massgabe dieses Gesetzes
erstmals stattfindenden Schauen ist der Betrag der
Priamienriickerstattungen und Bussen des Vor-
jahres fiir die Erhohung des Prdmienkredites zu
verwenden,

- Art. 57. Der Regierungsrat erlisst die zu die-
sem Gesetze notwendigen Vollziehungsvorschrif-
ten.

Art, 58. Dieses Gesetz, durch welches das-
jenige vom 25. Oktober 1896 betreffend Forde-
rung und Veredlung der Pferde-, Rindvieh- und
Kleinviehzucht aufgehoben wird, tritt nach des-
sen Annahme durch das Volk in Kraft. Auf die-
sen Zeitpunkt sind die Schaukommissionen neu
zu wihlen,

Prisident. Wiinscht man auf den einen oder andern
Artikel des Gesetzes zuriickzukommen ?

Hofer, Prisident der Kommission. Namens der
Kommission beantrage ich, auf die Art, 14, 26 und 38
zuriickzukommen,

Fir Zuriickkommen auf die Art. 14, 26
und 38 . e

1908.

Abstimmung,

Mehrheit,

43*
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Art. 14.

Hofer, Prisident der Kommission. Wir beantra-
gen Thnen, im ersten Alinea zu sagen: « Es diirfen nur
Tiere reiner Simmentalerrasse, Prototyp Alpfleckvieh,
... .» statt wie es bisher hiess: «Tiere reiner Rasse,
Prototyp Simmentaler-Alpfleckvieh». Wir halten die
neue Ausdrucksweise fiir fachtechnisch richtiger.

Im letzten Alinea soll das Wort «schlechte» vor
«Klauen» durch «schwache» ersetzt werden, weil un-
mittelbar vorher die Bezeichnung «schlechte Beinstel-
lung » vorkommt,

Thoni. Ich halte es fir selbstverstindlich, dass,
wenn im ersten Alinea die von der Kommission vor-
geschlagene Aenderung getroffen wird, dann auch vor
«Braunviehrasse» das Wort «reiner» eingeschaltet
werden muss, denn auch wir haben eine reine Rasse,

Angenommen.

Beschluss:

Art. 14. Es diirfen nur Tiere reiner Simmen-
talerrasse, Prototyp Alpfleckvieh, und reiner
Braunviehrasse, letzteres nur im Amt Oberhasle,
primiert werden, Neben Rassenreinheit, Eben-
mass der Formen und Wiichsigkeit der Tiere kom-
men bei der Primierung die Merkmale der Milch-
ergiebigkeit, Mastfihigkeit und Arbeitsleistung in
Betracht,

Fir Tiere mit erheblichen Erbfehlern, auch
wenn dieselben zum Zwecke der Tduschung auf
kiinstliche Weise verdndert worden sind, diirfen
keine Primien zugesprochen werden,

Hauptfehler, welche, sofern sie in hohem Masse
vorhanden sind, von der Primierung, sowie auch
von der Anerkennung zur offentlichen Zucht aus-

_schliessen, sind : grober, schwerer Kopf mit schwe-
ren runden Hornern, sowie sehr lange Nase mit
schmalem Flotzmaul, Bug- und Laffenleere, Flach-
rippigkeit, Senkriicken, Nierenschlag, stark tiber-
bautes Kreuz, abschiissiges und enges Becken
mit schwacher Schenkelmuskulatur, wulstige
Gliedmassen, schlechte Beinstellung, schwache
Klauen und fehlerhafter Gang, zih aufliegende
Haut, Rassenunreinheit, sowie Verfeinerung, Un-
wiichsigkeit und Uebermistung.

Art. 26.

Hofer, Prisident der Kommission. Art. 26 stellt
fest, dass die Eigentiimer der Tiere, die an die Februar-
schau gefithrt werden, fiir die daherigen Kosten auf-
kommen miissen. Man hat es als selbstverstindlich
betrachtet, dass fiir diese Kosten die gleiche Abrech-
nung stattfinde wie fiir die Kosten der Zwischen-
schauen vom Januar und April. Es wurde jedoch die
Ansicht gedussert, dass es zweckmissig wire, iiber
diese Kostenabrechnung im Gesetz etwas zu sagen.
Wir schlagen daher die Aufnahme eines dritten Ali-
nea vor, das folgenden Wortlaut hat: «Die Direktion
der Landwirtschaft ermittelt aus den Gesamtkosten
den Durchschnittsbetrag per Stiick, Uebersteigt dieser
Betrag 5 Fr., so ist das Mehrbetreffnis aus dem Kre-
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dit fur Rindviehzucht zu bestreiten (Art. 12, 4, ¢).»
Man hielt es fiir angezeigt, ein Maximum festzusetzen,
damit die Ziichter nicht tber die Kosten, die sie zu
bestreiten haben, im Ungewissen sind. Wir empfehlen
Ihnen die Annahme dieses Zusatzes.

Angenommen,

Beschluss:

Art. 26. Fur anerkannte Zuchtstiere, die auf
Begehren der Eigentimer nachtriglich im Februar
von einer Abordnung der Viehzuchtkommission
an zu bestimmenden Schauorten grosserer Be-
zirke auf Kosten der Eigentiimer geméiss Alinea 3
dieses Artikels beurteilt und nach Abstammung,
Formen und Farbe als mit prdmierten Stieren
gleichwertig befunden wurden, sollen Primien-
scheine und Belegscheinhefte verabfolgt werden,

Diese Zuchtstiere unterliegen den gleichen
Haltefristbestimmungen wie die an den ordent-
lichen Schauen primierten.

Die Direktion der Landwirtschaft ermittelt aus
den Gesamtkosten den Durchschnittsbetrag per
Stiick. Uebersteigt dieser Betrag 5 Fr., so ist das
Mehrbetreffnis aus dem Kredit fir Rindviehzucht
zu bestreiten (Art. 12, 4, ¢).

Art. 38.

Hofer, Prisident der Kommission. Wir beantragen
Ihnen, im vorliegenden Artikel nach «Pramierung»
noch die Worte «von Kleinvieh » beizufiigen.

Angenommen,

Beschluss:

Art. 38. Eine Verordnung des Regierungsrates
wird die genauern Vorschriften fiir die Pramierung
von Kleinvieh und die Anerkennung von Ziegen-
bocken aufstellen.

Titel und Ingress.

Angenommen,

Beschluss:

Gesetz
iiber
Férderung und Verbesserung der Pferde-, Rind-
vieh- und Kleinviehzucht,
Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Revision des Gesetzes vom 25. Oktober
1896, betreffend Foérderung und Veredlung der
Pferde-, Rindvieh- und Kleinviehzucht,

auf den Antrag des Regierungsrates,
beschliesst:
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Schlussabstimmung,

Fiir Annahme des Gesetzesentwurfes .

Die Regierung wird mit der Festsetzung des Tages

der Abstimmung beauftragt.

Schluss der Sitzung um 121/, Uhr.

Der Redakteur :

Zimmermann.

Dritte Sitzung.

Mittwoeh den 18 Mirz 1908,

vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender: Prisident Burren.

Der Namensaufruf verzeigt 187 anwesende Mit-
glieder. Abwesend sind 48 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren : Albrecht, Berger (Langnau),
Bohme, Biirki, David, Demme, Diirrenmatt, Egli, Fliicki-
ger, Graber, Hamberger, Iseli (Jegenstorf), Kohler, Lanz
(Rohrbach), Merguin, Meyer, Michel (Interlaken), Michel
(Bern), Mouche, Miller (Bargen), Miirset, Nyffenegger,
Scheurer, Schneider (Pieterlen), Segesser, Stimpfli
(Schwarzenburg), Stucki (Steffisburg), Stucki (Ins),
Ténnler, Vernier, Weber, Wyder, Wysshaar; ohne
- Entschuldigung abwesend sind die Herren: Blanchard,
Citherlet, Cortat, Cueni, Eckert, v. Griinigen, Gygax,
Hess, v. Muralt, Roth, Riiegsegger, Spring, Stettler,
Trachsel (Wattenwil), Wachli,

Mehrheit,

1711
Der Vorsitzende teilt mit, dass das Bureau folgende

Kommissionen
bestellt hat:

Gesetz iiber die kantonalen technischen
Schulen,

Herr Grossrat Will, Prisident.
» » Granicher, Vizeprisident,
» » Burrus.
» » Morgenthaler (Burgdorf).
» » Méri.
» » Reimann,
» »  Stucki (Steffisburg).
» » Stucki (Worb).
» » Trachsel (Bern).

Dekretiiberdas Feuerwehrwesen,

Herr Grossrat Guggisberg, Prisident.
» » Wysshaar, Vizeprisident.
» » Hutmacher,

» » Ingold (Wichtrach).
» » Luterbacher,.

» » Segesser.

» » Seiler,

» » Spychiger.

» » Wiedmer.

Dekretiiberdie Organisationund die Auf-
gaben der Schutzaufsicht,

Herr Grossrat Wyss, Prisident.
» » Steiger, Vizeprisident.
» » Gurtner (Uetendorf).
» » Jobin,
» » Kunz,
» »  Marti (Lyss).
» » Rohrbach.

Dekret iber die bedingte Entlassung der
Straflinge,

Herr Grossrat Stampfli (Schwarzenburg), Prisident.
» » Fahndrich, Vizeprisident.
» » Boinay.
» » Konig.
» » Lithi,
» » Mihlemann,
» » Ramseyer.
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Dekret iiber die Fiihrung und Benutzung
derStrafregister,

Herr Grossrat Winzenried, Prisident.
» » Hostettler, Vizeprisident.
» » Béguelin,

Beuret.

Fliuckiger.

Tieche.

Trachsel (Wattenwil).

In der Kommission zum Dekret betreffend das
Lehrlingswesen in Rechts- und Verwal-
tungsbureaux wird Herr Sutter durch Herrn Gross-
rat Jiggi und in der Kommission zum Gesetz be-
treffend die kantonale Versicherung der Ge-
biude gegen Feuersgefahr Herr Spring durch
Herrn Grossrat Kiienzi (Madretsch) ersetzt.

Tagesordnung:

Motion der Herren Grossrate Tschami und Mitunter-
zeichner betreffend die Schlachtvieheinfulir.

(Siehe Seite 865 des letzten Jahrganges.)

Tschumi. Es ist keine leichte und angenehme Auf-
gabe, eine Angelegenheit vor das Forum des Grossen
Rates zu bringen, in welcher zwischen der Regierung
einerseits und dem meistbeteiligten Berufsverband, der
bernischen Metzgermeisterschaft, anderseits, schon ein
so reger Gedankenaustausch stattgefunden hat, Die
Aufgabe ist auch deshalb nicht leicht, weil der Motion
von dem Zeitpunkt ihrer Einbringung an bis auf den
heutigen Tag ein geradezu unbegreiflicher Widerstand
entgegengebracht worden ist. Man hat nicht nur ein-
zelne Mitglieder des Grossen Rates bearbeitet, damit
sie gegen die Motion Stellung nehmen, sondern es
wurde auf letzten Sonntag vor acht Tagen sogar eine
grosse Volksversammlung aus landwirtschaftlichen
Kreisen nach Konolfingen einberufen, um dort die Leute
fir eine gegnerische Stellung zu gewinnen. In Konol-
fingen wurden laut einem dort aufgenommenen Steno-
gramm Behauptungen aufgestellt, die unbedingt nicht
hétten unwidersprochen bleiben sollen. So wurde bei-
spielsweise gesagt, eine Stromung gehe dahin, den ehe-
maligen laxen Zustand in der Viehseuchenpolizei wie-
der einzufiihren. Ein anderer Redner sprach sich da-
hin aus, dass, wenn die Konzession zur Einfuhr von
Schlachtvieh dem Metzgermeisterverein iibertragen
wiirde, derselbe kein anderes Interesse kennen wiirde,
als Vieh in verseuchten Gegenden anzukaufen, weil
es dort am billigsten wire. Es hitte der Wiirde der
Konolfinger-Versammlung keinen Abbruch getan, wenn
solche Behauptungen widersprochen worden wiiren,
Denn in der Motion liegt auch nicht der Schatten eines
Grundes zu derartigen Behauptungen, und es hat fast
den Anschein, als ob man im Kanton Bern auf diesem
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Gebiet ein noli me tangere, ein Riihrmichnichtan, schaf-
fen wolle, iiber das man iiberhaupt nicht mehr soll
reden diirfen. Es soll aber in der Demokratie kein
Gebiet geben, das man nicht der Diskussion unter-
ziehen darf, und wenn man ein solches Gebiet schaffen
will, so ist es Pflicht des Grossen Rates, das nicht
zu dulden.

Die von uns eingebrachte Motion lautet: « Der Re-
gierungsrat wird eingeladen, dem Grossen Rat dariiber
Bericht zu erstatten, eventuell Antrag zu stellen, ob
und eventuell in welcher Weise die Bestimmungen
iiber die Schlachtvieheinfuhr im Sinne etwelcher Er-
leichterung abgeéndert werden konnten ohne jedoch
dadurch die Gefahr der Viehseuchenverschleppung auch
nur im geringsten zu vermehren oder die Landwirt-
schaft gegeniiber den heutigen Verhiltnissen zu beein-
trachtigen. Es wird demnach vornehmlich die Frage
zu priifen sein, ob nicht die Aufhebung des fir einige
wenige Firmen geschaffenen Einfuhrmonopols, das
fleischverteuernd wirkt und die Metzgerschaft in eine
abhingige Stellung bringt, anzustreben sei.»

Sie werden schon der vorsichtigen Abfassung der
Motion entnehmen konnen, dass den Motiondren
jede Absicht ferne liegt, irgendwelche berechtigten In-
teressen verletzen zu wollen. Es handelt sich vorliufig
um nichts anderes als um eine Einladung an die Re-
gierung, ein Gebiet noch einmal zu priifen, das sie
allerdings schon gepriift hat, wobei aber nach der An-
sicht weiter Bevolkerungskpelse nicht dasjenige Resul-
tat zutage gefordert wurde, das die Priifung héitte er-
geben sollen. Es besteht kein Zweifel dass weite
Volkskreise im Kanton Bern das Schlachtviehimport-
monopol, wie es gegenwirtig besteht, nicht begreifen
konnen und bei jeder Gelegenheit dagegen Stellung
nehmen., Die Motion will die Regierung einladen, die
ganze Frage noch einmal zu priifen und es liegt ihr
ausdriicklich jede Absicht ferne, die viehseuchenpoli-
zeilichen Bestimmungen zu verschlechtern oder im
Sinne einer Erleichterung abzuidndern. Sie stellt aller-
dings die beiden positiven Behauptungen auf dass
das Importmonopol fleischverteuernd wirkt und die
Metzgerschaft in eine abhiingige Stellung bringt. Fiir
diese beiden Behauptungen kann ich den Beweis er-
bringen und werde es heute tun.

Von dem Schlachtviehimportmonopol ist in der letz-
ten Zeit im Anschluss an die Diskussionen iiber die
allgemeine Lebensmittelverteuerung sehr viel gespro-
chen worden, und ich kann die ganze Angelegenheit
heute nicht mit einigen wenigen Worten abtun. Das
Gebiet ist weitschichtig und der eine oder andere wird
sich vielleicht mir gegeniiber zu Dank verpflichtet fiih-
len, wenn ich die Frage etwas eingehend behandle, denn
es ist sehr leicht moglich, dass die Angelegenheit in
nichster Zeit noch mehr als bisher in das Volk hin-
ausgeworfen wird,

Vor etwas mehr als einem Jahr fand in Bern eine
grosse freisinnige Versammlung statt und am Schlusse
derselben wurde das Schlachtviehimportmonopol zum
Gegenstand einer Aussprache gemacht und die Regie-
rung sehr scharf aufs Korn genommen. Der betreffende
Redner erklirte, es sei ganz unbegreiflich, dass sich
die Regierung dazu hergebe, im Kanton Bern eine
«Hornviehdynastie » zu schaffen und die Versammlung
spendete ihm gewaltigen Beifall. Es wurde auch be-
merkt, es sei unbegreiflich, dass sich keine Mitglieder
des Grossen Rates finden, die diesem Monopol gegen-
iiber einmal Stellung zu nehmen wagen, und der Red-
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ner schloss seine Ausfithrungen damit, dass, wenn
solche Sachen unter der freisinnigen Regierung, die ja
das Heft in den Hinden habe, vorkommen, man sich
nicht mehr zu verwundern brauche, wenn mehr und
mehr Mitglieder aus diesem Lager abfallen und sich
einer andern politischen Partei zuwenden.

Nicht nur das allgemeine Publikum beschiftigte
sich mit diesem Importmonopol, sondern namentlich
auch die bernische Metzgermeisterschaft, die in erster
Linie die Folgen davon am eigenen Leibe erfahren
musste. Namentlich von dem Momente an, wo der
bernische Metzgermeisterverband ins Leben gerufen
wurde, setzte man sich zum Ziele, diese Frage wieder
einmal ernsthaft zu priiffen und man trat zu diesem
Zwecke mit Herrn Grossrat und Stadtprasident Stauffer
in Biel in Verbindung. Derselbe versprach dem berni-
schen Metzgermeisterverband, die Angelegenheit hier
zur Sprache zu bringen ; der Tod liess ihn das gegebene
Versprechen nicht mehr einlosen, und der Metzger-
meisterverband musste ein anderes Mitglied des Gros-
sen Rates ausersehen, um die Sache hier zu vertreten.
Er verfiel auf Freund Zimmermann und mich und er-
suchte uns, die Aufgabe zu ibernehmen. Zuerst lehnte
ich ab, aber je mehr ich mich in die Materie einarbei-
tete, desto mehr gelangte ich zu der Ueberzeugung,
dass wir es hier mit einer Institution zu tun haben, die
nicht nur undemokratisch ist, sondern schwere Unzu-
kommlichkeiten im Gefolge hat, die auf die Dauer nicht
ertragen werden konnen, sofern nicht der Beweis er-
bracht wird, dass sie notwendig ist, um die viehseu-
chenpolizeilichen Bestimmungen und Massnahmen
durchzufiithren. Darauf werde ich noch zu sprechen
kommen,

Die Motion kann nur in Zusammenhang mit dem
Kapitel der allgemeinen Fleischverteuerung behandelt
werden. Wenn man nach dem Grund der Fleischver-
teuerung fragt, erkliren die einen, das Fleisch habe
sich infolge des neuen Zolltarifs verteuert, andere sagen,
die hohen Untersuchungs- und Schlachthausgebiihren
seien daran schuld, und wieder andere erblicken den
Grund im Schlachtviehimportmonopol.

Wir wollen in Kiirze auf diese Frage eintreten. Da-
bei ist in erster Linie zu konstatieren, dass eine Fleisch-
verteuerung schon vor dem neuen Zolltarif und dem
Schlachtviehimportmonopol eingetreten ist. Lassen Sie
mich an einem Beispiel zeigen, wie die Verteuerung
der landwirtschaftlichen Produkte eintreten muss, Ich
habe in den letzten Monaten im schweizerischen Milch-
hindlerverband eine statistische Aufnahme iiber die
Milchpreise im direkten Konsum in der Schweiz ma-
chen lassen. Da hat sich ergeben, dass sich durch die
ganze Schweiz in kiirzester Zeit auf der Milch ein Auf-
schlag von mindestens 10 9/, vollzogen hat. Der Durch-
schnittspreis der Milch betrigt heute 22 Rp., obschon
der Zwischenhandel weniger verdient als frither. Diese
Tatsache rithrt daher, dass der Bauer heute teures Land
und namentlich teure Gebédulichkeiten hat und seine
Arbeitskrifte 1009/, hoher als vor 20 und 25 Jahren
bezahlen muss; die Produktionskosten haben sich also
bei der Landwirtschaft wesentlich gesteigert. Diese
teureren Produktionskosten mussten natiirlich auch
einem Aufschlag des Fleischpreises rufen.

Zur Fleischverteuerung trigt allerdings auch der
neue Zolltarif etwas bei, doch lange nicht in dem Masse,
wie man es oft behaupten hort. Durch den auf 1.
Januar 1906 in Kraft getretenen Gebrauchstarif ver-
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teuerte sich frisches Fleisch gegeniiber dem frithern
Zolltarif um 5 Fr. 50 pro 100 kg, geriduchertes um
8 Fr. Kilber miissen pro Stiick mit 5 Ir., Schweine
iber 60 kg mit 6 Ir. und Ochsen mit 12 Fr. hoher
verzollt werden. Das sind die Mehrbelastungen des
neuen Zolltarifs. Es fragt sich, ob dieselben im Fleisch-
preis zum - Ausdruck kommen., Man sagt nimlich, es
sei eine irrtimliche Auffassung, dass der Konsument
den Zoll bezahle, derselbe werde immer vom Produ-
zenten bezahlt, Das ist richtig bei denjenigen Posi-
tionen, bei denen der Produzent nur auf die Ausfuhr
angewiesen ist, aber unrichtig bei den Positionen, auf
denen der Innenverbrauch in einem Lande fast so
gross ist wie die Innenproduktion. So muss jedenfalls
die Mehrbelastung auf der Position Fleisch nicht von
den Produzenten, sondern von den Konsumenten ge-
tragen werden,

Wenn wir uns dariiber Rechenschaft geben wollen,
ob der neue Zolltarif eine Verteuerung des Fleisches
zur Folge gehabt hat, so miissen wir die Jahre 1905
und 1906 in Vergleichung ziehen. Der durchschnitt-
liche Preis betrug im Januar 1905 fir Ochsenfleisch
87,3 Rp. und fur Schweinefleisch 95,1 Rp. per Pfund.
Die Preise variierten beim Ochsenfleisch zwischen 70
und 95 Rp. und beim Schweinefleisch zwischen 70
und 110 Rp. Im Mirz 1905 stellte sich der Durch-
schnittspreis fiir Ochsenfleisch bei Ansitzen von 75
bis 95 Rp. auf 85,8 Rp. und fir Schweinefleisch (67,5
bis 110 Rp.) auf 94,7 Rp. Im Januar 1906 hatten wir fiir
Ochsenfleisch (88 bis 95 Rp.) einen Durchschnittspreis
von 95 Rp. und fir Schweinefleisch (90 bis 110 Rp.)
von 97,6 Rp. Im Mirz 1906 ging der Durchschnitts-
preis des Ochsenfleisches bei Variationen von 70 bis
95 Rp. auf 88 Rp. zuriick, derjenige des Schweine-
fleisches (80 bis 110 Rp.) stieg auf 98,6 Rp. Im Mai
1906 betrug der Durchschnittspreis des Ochsenfleisches
(82,5 bis 95 Rp.) 89,3 Rp. und des Schweinefleisches
(90 bis 115 Rp.) 102,1 Rp.; im September 1906 end-
lich kostete das Ochsenfleisch bei Unterschieden von
75 bis 95 Rp. durchschnittlich 90,2 Rp. und das
Schweinefleisch bei Unterschieden von 90 bis 120 Rp.
im Durchschnitt 1073 Rp. Ich konnte noch die Fleisch-
preise wihrend des Jahres 1907 anfiihren, da mir von
Herrn Polizeidirektor Zuppinger in St. Gallen, der in
29 Schweizerstidten Untersuchungen vornehmen liess,
dariiber in bereitwilligster Weise ein gewaltiges Ma-
terial zur Verfiigung gestellt worden ist, wofiir ich
ihm hiemit o6ffentlich danke, Interessant ist nament-
lich die Tatsache, dass, wihrend der Durchschnitts-
preis fiir Ochsenfleisch sich von 1906 bis 1907 unge-
fahr um die 2 Rp. per Pfund erhoht hat, die der
Mehrzoll ausmacht, sich die Maximalzahlen vollstéin-
dig gleich geblieben sind — sie betragen iiberall 95
Rp. —, die mittlern und untern Zahlen dagegen gestie-
gen sind. Daraus geht hervor, dass die Mehrbelastung
nicht auf idie wohlhabende Bevélkerung, die das teurere
Fleisch kauft, abgeladen wurde, sondern — und zwar
nicht nur relativ, sondern absolut — auf die wirt-
schaftlich Schwiichern. Der gleichen Tatsache begeg-
nen wir auch auf der Position Schweinefleisch, dessen
Durchschnittspreis sich gewaltig erhohte, wihrend die
Maximalpreise sich entweder gleich blieben oder sich
nur unwesentlich erhohten., Diese Tatsache, dass die
Mehrbelastung hauptsichlich auf die drmern Bevolke-
rungsklassen, auf die Arbeiter, die kleinen Gewerbe-
treibenden und die Kleinbauern abgelagert wurde, muss
hier festgenagelt werden.

1908. 44
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Aus diesen Zahlen ersehen Sie, dass der erhéhte
Zolltarif in der Position Fleisch ungefihr in dem Masse,
in welchem der Zoll erhght wurde, in den Fleisch-
preisen zum Ausdruck gelangt. Ochsen und Schweine
bilden die beiden Hauptpositionen, Die Einfuhr von
frischem Fleisch und von Jungvieh ist nicht sehr be-
deutend. Frisches Fleisch wurde gewohnlich nament-
lich dann eingefiihrt, wenn angeblich aus viehseuchen-
polizeilichen Griinden eine Grenzsperre stattfand. In
letzter Zeit wurde freilich geschlachtetes Fleisch auch
aus andern Griinden in die Schweiz eingefiihrt. Im ver-
gangenen Oktober war der Preis von importierten
Schweinen 70 Rp. per Pfund Lebendgewicht und es
wurde unsern Metzgern mitgeteilt, man miisse den-
selben auf 71 Rp. erhohen. Dieser Preis stand in
keinem Verhiltnis zu der allgemeinen Marktlage, und
die bernischen Schweinemetzger griffen daher zu dem
Mittel, frisches Schweinefleisch aus Holland zu be-
ziehen, was sie bedeutend billiger zu stehen kam,
als wenn sie importierte Schweine angekauft hiitten.
Da sank auf einmal der Preis fiir importierte Schweine
von 70 und 71 Rp. auf 66 Rp. und es war plotzlich
moglich, den Metzgern wieder billigere Schweine zu
liefern.,

Mehr noch als der Zoll helfen jedoch andere Fak-
toren bei der Fleischverteuerung mit, Nicht unwesent-
lich ist, dass in einigen Stddten sehr hohe Schlacht-
hausgebiihren entrichtet werden miissen, die ebenfalls
fleischverteuernd wirken. Es darf also nicht unbe-
dingt der Schluss gezogen werden, dass, wenn zum
Beispiel Bern und Genf gleich hohe Fleischpreise ha-
ben, der bernische Metzger das Fleisch Lebendgewicht
nicht teurer ankaufen muss als der Genfer.

Die grosste Verteuerung des Fleisches rithrt aber
von der eigenartigen Gestaltung unseres Schlachtvieh-
importes her, auf den ich nun zu sprechen kommen
muss. Selbstverstindlich kann der Kreis der daheri-
gen Untersuchungen nicht weit ausgedehnt werden,
indem der Kanton Bern der einzige ist, der hier in
Betracht fillt. Wir haben im Kanton Bern mehrere
konzessionierte Schlachtviehimporteure, so in Bern,
Biel, Langnau, Burgdorf und Thun. Ein Teil dieser
Importeure ist jedoch von dem grossten derselben,
Herrn Pulver in Bern, abhiingig. Herr Pulver besass
urspriinglich einzig die Konzession fiir die Schlacht-
vieheinfuhr, spiter wurde dann eine Aenderung ge-
troffen.

Wenn wir uns dariiber Rechenschaft geben wollen,
ob das Importmonopol fleischverteuernd wirkt, miis-
sen wir die beiden grossten Ortschaften, Bern und
Biel, in Betracht ziehen, in denen dieses Monopol be-
steht. Sie diirfen nicht glauben, dass vom Ausland
her nur den Importeuren Offerten zum Bezug von
Schlachtvieh gemacht werden, sondern auch die
Metzger erhalten solche und sie konnen durch ei-
nen Vergleich derselben mit dem Preis, den sie in
Tat und Wahrheit zahlen miissen, genau ausrechnen,
wieviel sie dem Importeur entrichten, Noch genauer
und mit mathematischer Sicherheit konnte dieser
Unterschied von den zehn bernischen Metzgern aus-
gerechnet werden, die den Ausweg fanden, in Frei-
burg zu schlachten. Selbstverstindlich entstanden
ihnen durch dieses Vorgehen bedeutende Unkosten,
aber trotzdem kommt sie das Pfund Ochsenfleisch
immer noch 4 bis 5 Rp. billiger zu stehen, als wenn
sie es direkt in Bern beschaffen miissten. Aus den an-
gestellten Berechnungen ergab sich die sichere Tat-
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sache, dass das Ochsenfleisch in Bern durch das Im-
portmonopol um mindestens das Dreifache des Mehr-
zolls verteuert wird, Wenn sich weite Bevolkerungs-
kreise gegen die Mehrbelastung aus dem Zolltarif ab-
lehnend verhielten, so haben sie jedenfalls viel mehr
Grund, einer Mehrbelastung entgegenzutreten, die den
dreifachen Betrag der durch den Zolltarif bewirkten
Fleischverteuerung ausmacht. Vollstindig einwand-
frei sind auch die Untersuchungen auf dem Platze
Biel. Dort hat sich die Tatsache ergeben, dass das
Kilogramm Schweinefleisch Lebendgewicht um 11 Rp.
teurer bezahlt werden musste, als es den einzelnen
Metzgern offeriert worden ist. Aus einer grossen An-
zahl von Wagscheinen, Offerten und einem weitern
reichhaltigen Material habe ich auch fiir den Platz
Biel den Schluss ziehen konnen, dass das Import-
monopol des Schweinefleisch um ebenfalls mindestens
das Dreifache der Mehrbelastung infolge des neuen
Zolltarifs verteuert hat.

Diese Zahlen sind durchaus zuverlissig und stehen
mit der Behauptung des Regierungsrates im Wider-
spruch, das Importmonopol wirke keineswegs fleisch-
verteuernd, Wenn ein Grossrat da ist, der noch so
naiv ist und meint, die Importeure iiben den lmport
nur wegen der viehseuchenpolizeilichen Bestimmungen
oder um der schonen Augen der Landwirtschaft willen
aus, dann mag er aufstehen und sich zeigen (Heiter-
keit).

Ich will nun noch nachweisen, dass das Schlacht-
vieheinfuhrmonopol nicht nur fleischverteuernd wirkt,
sondern auch die bernische Metzgerschaft in eine ab-
hiingige Stellung bringt. Ich muss mich da auf ein Ge-
biet begeben, das ich lieber nicht betreten wiirde, aber
ich kann davon schlechterdings nicht Umgang nehmen,
wenn ich zeigen will wie sich die Verhiltnisse im
Schlachtviehverkehr in Tat und Wahrheit herausgebildet
haben. Ich nehme wieder die zwei bedeutendsten Plitze
Biel und Bern. In Biel ist ein Herr Schneeberger mit
dem Importmonopol betraut. Ich kenne denselben per-
sonlich gar nicht, allein aus vielen Umfragen bei den
Metzgern und namentlich aus ihren Protokollen musste
ich entnehmen, dass er die ihm erteilte Konzession
nicht immer mit demjenigen Mass von Bescheidenheit
auszuilben versteht, das wiinschenswert wire, um die
Metzger den Druck nicht ganz besonders empfinden zu
lassen. An einer Versammlung der Metzgermeister von
Biel erklirte Herr Schneeberger, als ihm vorgeworfen
wurde, er nehme etwas zu viel: «Ich nehme am kg
Ochsenfleisch 4 Rp. und wenn es Euch nicht passt,
so nehme ich 5; passt es Euch noch einmal nicht,
so nehme ich 6 und wenn es Euch wiederum nicht
passt, so importiere ich tiberhaupt nichts mehr.» Das
ist die Sprache, die ein Importeur, der das Monopol
besitzt, der Metzgermeisterschaft gegeniiber fiihrt.

Wie steht es mit Herrn Pulver in Bern? Ich an-
erkenne durchaus die hohe Energie dieses Mannes und
namentlich auch seine hohe Erwerbsenergie (Heiter-
keit). Ich anerkenne auch, dass er sich wirklich Mithe
gegeben hat, die viehseuchenpolizeilichen Bestimmun-
gen loyal auszufiihren und Ordnung zu halten. Ich
gebe im weitern zu, dass er im Ausland Gebiete aus-
findig gemacht hat, die Ware liefern, die fiir die Schweiz
als vorteilhaft bezeichnet werden kann. Ich will ihm
in diesen Beziehungen durchaus gerecht werden. Herr
Pulver ist jedenfalls ein Mann, der nicht der Engel ist,
den die Landwirtschaft aus ihm machen will, aber auch
nicht der Teufel, den man vielleicht andererseits aus
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ihm machen mochte, Er hat seine Vorziige, aber auch
einige Schattenseiten, die namentlich im Verkehr mit
der Metzgerschaft sehr ergiebig zum Ausdruck gelan-
gen. Er nimmt sich das Recht heraus, den Metzgern
zu geben, was er will, nicht was sie wollen. Seine
Sprache 1st: «Du nimmst den oder den Ochsen und
wenn du ihn nicht willst, so erhiltst du gar nichts.»
Die Metzger wissen auch selten, zu welchem Preise
ihnen die Ochsen verkauft werden; wenn einer beim
Abschluss des Geschiftes sich danach erkundigt, wird
er mit den Worten abgefertigt: « Das wirst du nach-
her schon vernehmen, ich muss es erst ausrechnen,
nimm jetzt den Ochsen, nachher wirst du die Rech-
nung erhalten.» Herr Pulver liefert den Metzgern auch
keine lebenden Ochsen mehr, sondern nur noch ge-
schlachtete und der Metzger weiss gar nicht, wie hoch
ihn das Fleisch zu stehen kommt. Wenn er das Fleisch
verkauft hat, erhilt er nachtriglich die Rechnung, die
ihm unter Umstinden allerdings fiir eine oder zwei
Nichte den Schlaf griindlich raubt. Es gibt in Bern
Metzger, die férmlich zittern, wenn sie einen Brief er-
halten, auf dessen Couvert die Firma Pulver aufge-
druckt ist (Heiterkeit). Dazu kommt noch, dass Herr
Pulver selbst Metzger ist und an verschiedene Anstal-
ten, Gasthofe und Private Fleisch liefert. Wenn ein
anderer Metzger mit ihm bei der Fleischlieferung fiir
eine grossere Anstalt konkurriert, bekommt er von
Herrn Pulver zu héren: « Wenn du nicht aufhérst, so
will ich dir dann sagen, was dich das Fleisch kostet,
das du dort liefern willst. » Herr Pulver ist in der Lage,
jede ithm unbeliebige Konkurrenz sich so vom Leibe
zu halten. Ich frage Sie an: Ist diese Ausschaltung der
Konkurrenz demokratisch? ist sie gerecht? war das
der Zweck des Schlachtviehimportmonopols? Ich denke
nein,

Ich komme nun noch mit einigen Worten darauf
zu sprechen, wie das Importmonopol zustande kam
und was man bereits getan hat um es wieder aufzu-
heben. Ich muss auf das Jahr 1893 zuriickgreifen, das
sogenannte Trockenjahr, das von der Landwirtschaft
sehr schwer empfunden wurde, Der allgemeine Futter-
mangel fithrte dazu, dass man alles Vieh, das irgend-
wie auf die Schlachtbank abzugeben war, abge-
stossen hat. Nicht nur Schlachtvieh, sondern auch
schones Nutzvieh fiel unter das Beil. Am Ende
dieses Jahres war der Viehbestand im Kanton Bern
stark reduziert, man hatte weder Fleisch auf die Bank
noch geniigend Nutzvieh in den Stéllen. Die Zeiten ge-
stalteten sich wieder anders, die Futterbestinde stiegen
und man musste daran denken, auch die Viehbestinde
wieder zu erhéhen. Damals wurde die Grenze gegen-
iiber dem Ausland vollstindig geoéffnet, es bestand
ein ungehinderter Verkehr von dem Ausland nach dem
Inland, nicht nur in bezug auf den Import von Schlacht-
vieh, sondern auch von Nutzvieh. Ich brauche nicht
besonders auszufithren, dass ein derartig ungehinder-
ter Verkehr die Gefahr der Viehseucheneinschleppung
in hohem Masse vermehren musste, und es kamen in
der Tat auch Viehseuchenfille vor, die man dem Im-
port zuschreiben zu miissen glaubte. Es ist aller-
dings noch nicht einwandfrei festgestellt, ob die Seuche
durch Schlachtvieh oder Nutzvieh eingeschleppt wurde.
Es hat das aber auch nicht viel zu sagen, das wesent-
liche ist, dass infolge dieses ungehinderten Verkehrs
die Gefahr der Viehseucheneinschleppung jedenfalls
vermehrt worden ist und dass man daran denken
musste, denselben wieder etwas einzuschrinken. Es

175

wird zwar hie und da bei uns die Seuchengefahr des
Auslandes etwas tbertrieben, wie auch umgekehrt bis-
weilen das Ausland gegeniiber der Schweiz eine unbe-
greifliche Stellung einnimmt und namentlich in letz-
ter Zeit Stiddeutschland uns gegeniiber eingenommen
hat. Wenn man dieses Spiel beziiglich der viehseuchen-
polizeilichen Beziehung zwischen Inland und Ausland
und umgekehrt beobachtet, so kommt einem ein Witz
der «Fliegenden Bldtter» in den Sinn. Ein Mops und
ein Windhund begegnen einander und jeder sagt zum
andern: «Hergott, hast du eine talkete Nas'l» So tont
es im Inland: «Herrgott, ist das Ausland verseuchty,
und im Ausland heisst es, « Herrgott, ist die Schweiz
verseucht». Die Wahrheit liegt hier wahrscheinlich
auch in der Mitte.

Ich gebe zu, dass die vermehrte Seuchengefahr ein
Grund war, die Grenze gegeniiber dem Ausland zu
schliessen, allein sie war doch nicht der einzige Grund,
warum im Jahre 1896 eine vollstindige Grenzsperre
verhiingt wurde, sondern der Riickgang der Vieh-,
namentlich der Schlachtviehpreise hat auch das Seine
dazu beigetragen. Ich konnte da ein Urteil eines Bun-
desrates zitieren, will es aber unterlassen. Die Land-
wirtschafter des Kantons Bern stellten damals die stolze
Behauptung auf, die inlindische Produktion sei in der
Lage, den Inlandsbedarf an Schlachtvieh vollstindig
zu decken, es liege durchaus kein Grund vor, auslindi-
sches Schlachtvieh einzufithren, Man schenkte dieser
Behauptung Glauben, allein die Zustinde nach Ver-
hingung der Grenzsperre gaben derselben nicht recht,
denn bald machte sich ein eigentlicher Mangel an
Schlachtvieh geltend ; namentlich das Schlachtvieh, das
Fleisch erster Qualitit liefern sollte, fehlte im Kan-
ton Bern bald ginzlich. Besonders iibel daran waren
unsere Fremdenorte, und die Fremdenindustrie hat dann
im Verein mit der Metzgerschaft des Kantons Bern dar-
auf gedringt, dass wenigstens fiir einige Orte die Grenze
wieder gedffnet werde, Man konnte sich den Begehren
der Fremdenindustrie nicht verschliessen, denn sie ist
im Kanton Bern ein so wesentlicher Faktor, dass ihr
Gehor geschenkt werden muss. Allerdings soll es nicht
nur Fremde geben, die gerne ein gutes Stiick Fleisch
haben, sondern der Kanton Bern soll auch sonst noch
Idealisten aufweisen, die ein saftiges Stiick Fleisch
einem ledernen vorziehen. Die Grenze wurde also
im Jahre 1899 wieder gedffnet, aber unter der Be-
dingung, dass fiir den ganzen Kanton nur eine einzige
Firma, die Gebriider Pulver in Bern, mit dem Schlacht-
viehimport betraut sein soll.

Wie verhielten sich die Metzger zu dieser Mass-
nahme des Regierungsrates? Sie haben ihr Einver-
stindnis dazu gegeben, denn die Verhiltnisse im
Schlachtviehverkehr und der Mangel an Schlachtvieh
von guter Qualitit waren derart, dass ihr Bestreben
nur dahin ging, einmal aus diesen misslichen Verhilt-
nissen herauszukommen, koste es, was es wolle. Sie
machten den einflussreichen Herrn Pulver zu ihrem
Vertrauensmann und dieser erhielt von der Regierung
das Importmonopol. Die Metzger glaubten jedoch, dass
diese gewihrte Konzession — ich brauche gewdhn-
lich den Ausdruck Monopol, weil auch der Bundesrat
und das Bundesgericht denselben gebraucht haben —
nur eine voriibergehende sei und wenn sich die Ge-
miiter beruhigt haben werden, wieder eine Aenderung
eintreten und man von dieser Konzession an die Ge-
brider Pulver wieder abkommen werde. Allein alle
beziiglichen Vorstellungen hatten keinen Erfolg, das
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einzige, was erreicht wurde, war eine Ausdehnung des
Monopols auf die bereits genannten Plitze Biel, Lang-
nau und Burgdorf. Am schlimmsten stellte sich eigent-
lich immer der Jura, wo gar keine Importeure existier-
ten, und man behalf sich dort damit, dass man an der
franzosischen Grenze schlachtete und dann das Fleisch
iiber die Grenze hiniiberbrachte.

Nachdem der Regierungsrat nicht auf die Wiederauf-
hebung des Importmonopols eintreten wollte, versuch-
ten einige Metzgerverbinde, ihn doch noch zu einer
andern Schlussnahme zu bewegen. Am 31. August
1903 richtete der stadtbernische Schweinemetzgerver-
ein eine Eingabe an den Gemeinderat, er mochte bei
der Regierung vorstellig werden, dass sie gestatte,
deutsche Schweine nach Bern zu importieren, Der Ge-
meinderat lehnte dieses Begehren ab mit der Begriin-
dung, man sei mit den existierenden Verhiiltnissen zu-
frieden und dieselben bieten alle Garantie,'dass die
viehseuchenpolizeilichen Bestimmungen richtig durch-
gefithrt werden konnen. Auf die Frage, ob nicht auch
durch die Erteilung des Importmonopols an einen kan-
tonalen oder stidtischen Metzgermeisterverband die
vollstindig richtige Durchfithrung der viehseuchenpoli-
zeilichen Bestimmungen erreicht werden konnte, trat
jedoch der Gemeinderat nicht ein. Die Schweinemetzger
wandten sich darauf direkt an den Regierungsrat, wur-
den aber auch hier abgewiesen. Nunmehr reichten sie
einen Rekurs beim Bundesgericht einerseits und beim
Bundesrat andererseits ein. Ich begreife nicht, wie
der Metzgermeisterverein dazu kam, diesen Schritt zu
tun, denn es kann dariiber kein Zweifel bestehen,
dass die von den Bundesbehorden erlassenen vieh-
seuchenpolizeilichen Bestimmungen und Verordnungen
durchaus verfassungsmiissig sind. Der Rekurs wurde
auf Grund der Art. 31 und 4 der Bundesverfassung
angehoben. Nun bestimmt Art. 81 ausdriicklich —
der Artikel handelt von der Gewerbefreiheit — dass
sanititspolizeiliche Massregeln gegen Epidemien und
Viehseuchen vorbehalten sind. Art. 31 konnte also
gar nicht angerufen werden, denn der Bundesrat war
durchaus berechtigt, die beziiglichen Bestimmungen
zu erlassen, Die Fassung des Art. 31 schliesst impli-
cite auch den Art. 4 der Bundesverfassung aus, der
sagt, dass alle Schweizer vor dem Gesetz gleich sind.
Dieser Artikel bezieht sich eigentlich tiberhaupt nicht
auf das Gewerbewesen; allein auch wenn er sich dar-
auf beziehen sollte, wiirde der Vorbehalt in Art. 31
ohne weiteres auch den Art. 4 vollstindig ausschlies-
sen. Man konnte also gestiitzt auf diese beiden Artikel
den Rekurs jedenfalls nicht begriinden und man er-
reichte denn auch nichts anderes, als dem Bundesrat
Gelegenheit zu geben, die Verfassungsmiissigkeit der
beziiglichen Erlasse einwandfrei zu beweisen, Auch
nach der Richtung war der Rekurs unbegreiflich, die
bernische Regierung sei zur Ausfithrung der vom Bunde
vorgeschriebenen sanititspolizeilichen Massnahmen
nicht befugt. Hier macht das Bundesgesetz vom 18.
Februar 1892 Regel und dasselbe bestimmt, die Aus-
fihrung der viehseuchenpolizeilichen Vorschriften sei
Sache der Kantone, im vorliegenden Falle also des ber-
nischen Regierungsrates. Ich begreife also, wie gesagt,
nicht, wie der Metzgermeisterverein dazu gekommen
ist, diesen Rekurs an den Bundesrat und das Bundes-
gericht zu ergreifen. Das Bundesgericht ist aus Mangel
an Kompetenz auf denselben nicht eingetreten, hat aber
anerkannt, dass beziiglich des bernischen Importmono-
pols eine ungleiche Behandlung der Biirger vorliege.
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Damit hatte die Sache fiir einige Zeit Ruhe. Im
Jahre 1905 wurde aber der kantonale Metzgermeister-
verband gegrindet und derselbe machte wiederum eine
Eingabe an den Regierungsrat, wurde aber ebenfalls
abgewiesen. Bemerkenswert ist, dass die Eingabe des
kantonalen Metzgermeisterverbandes von 46 Gemeinde-
priasidenten unterstiitzt wurde und dass im weitern
auch der schweizerische Stidteverband sich unmiss-
verstindlich gegen die Gestaltung des Schlachtvieh-
importes, wie er im Kanton Bern existiert, ausgespro-
chen hat. Die Eingabe des Metzgermeisterverbandes
an den Regierungsrat gipfelte in folgenden Punkten:

«1. Es sei die Einfuhr fremden Schlachtviehes zu
gestatten tberall da, wo offentliche Schlachthduser
bestehen und zwar fiir jedermann,

2. Sollte die Einfuhrbewilligung fiir jeden Einzelnen
irgendwelche Gefahr in sich schliessen, so ist der
Import dem kantonalbernischen Metzgermeisterverband
nach einem dariiber aufzustellenden Reglement zu
tibertragen, welch letzterer Verband alle gesetzlichen
Garantien itibernehmen miisste und zudem die Ver-
pflichtung der Abgabe an die einzelnen Sektionen,
respektive den Import je nach Bedarf zu reglieren und
das importierte Vieh jedem ehrenwerten Metzgermeister
den Verhiltnissen angemessen abzugeben.

3. Ganz bedeutende Herabsetzung der Kautions-
leistungen, weil in denselben das ungerechte Monopol
geschiitzt und weil jeder Importeur zu genauer Ein-
haltung der gesetzlichen Vorschriften verpflichtet ist.

4. Zu vollstindig objektiver Priifung dieser An-
gelegenheit schlagen wir Thnen vor, Sie mochten eine
gemischte Kommission einberufen, welche sich bilden
wiirde aus Vertretern der Regierung der kantonal-
bernischen Metzgerschaft und der intervenierenden ber-
nischen Gemeindeprédsidenten, namens ihrer respek-
tiven Bevolkerung, alles unparteiische, weitsichtige
und weitherzige Minner, jedoch unter ginzlichem Aus-
schluss der Importeure. »

Ich habe bereits erwihnt, dass der Regierungsrat
auf diese Eingabe nicht eintrat, ebensowenig auf zwei
im Jahre 1907 erfolgte weitere Eingaben, nimlich eine
Eingabe des Metzgermeister Tschannen um Bewilligung
zur Einfuhr siidamerikanischer Schlachtochsen und eine
Eingabe des stadtbernischen Schweinemetzgervereins
um Bewilligung der Einfuhr deutscher Schweine,

Das ist in grossen Zigen die Geschichte der Ent-
stehung des Importmonopols und der bisher zu dessen
Wiederaufhebung unternommenen Schritte. In der
Konolfinger Versammlung wurde bemerkt, die Metzger
seien dariiber nicht einig, ob das Importmonoopl auf-
zuheben und der Import anders zu gestalten sei oder
nicht. Es mag in der Tat Leute geben, die schweigen
oder anders reden, als ihnen ums Herz ist, aber wenn
Sie den tiefinnern Grund dieser Stellungnahme ver-
schiedener Metzger wissen wollen, dann verlangen Sie
von Herrn Pulver das Debitorenbuch und der Grund
wird Ihnen sofort ersichtlich werden.,

Das Schlachtviehimportmonopol, das wir geschaffen
haben, besteht in keinem andern Kanton. An einigen
Orten kam man um derartige Konzessionen ein, aber
die betreffenden Regierungsrite haben die Schaffung
einer solchen Einrichtung des entschiedensten abge-
lehnt, so in der jingsten Zeit der Kanton Genf. Der
grosse Importeur Jacobino in Lausanne, der in der
Westschweiz fast die gleiche Rolle spielt, wie Herr
Pulver in der Zentralschweiz, hat bei der Genfer Re-
gierung um ein derartiges Monopol nachgesucht, sie
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hat denselben aber abgewiesen, weil ein solches Vor-
gehen nicht zu rechtfertigen wire. Ich verwundere
mich daher, dass in verschiedenen Kreisen behauptet
werden konnte, andere Kantone beneiden den Kanton
Bern um seine eigenartige Gestaltung seines Schlacht-
viehimports. Vor nicht langer Zeit hat auch die solo-
thurnische Regierung die Schaffung eines derartigen
Monopols abgelehnt und den Schlachtviehimport dem
kantonalsolothurnischen Metzgermeisterverband iiber-
tragen. Dieser Weg diirfte vielleicht auch im Kanton
Bern eingeschlagen werden., Bekanntlich werden die
Organisationen immer enger gezogen, sie lassen sich
in das Handelsregister eintragen, sie sind in der Lage,
Kaution zu leisten und die viehseuchenpolizeilichen
Vorschriften ebensogut durchzufithren wie eine ein-
zelne Importfirma, und so diirfte vielleicht der Ausweg
ins Auge gefasst werden, den Schlachtviehimport dem
kantonalbernischen Metzgermeisterverband zu iber-
geben. Doch einstweilen sind wir moch nicht so weit.
Die Motion verlangt nicht dass heute irgendwelche
Schlussnahmen gefasst werden, sondern nur, dass man
die Angelegenheit noch einmal objektiv priife. Ich
glaube nachgewiesen zu haben, dass die gegenwirtige
Ordnung der Dinge nicht einwandfrei ist, und darum
ist es angezeigt, die Sache noch einmal zu priifen. Wenn
die Regierung dazu nicht Zeit hat so setze man eine
Kommission aus Vertretern der Landwirtschaft der
Schlachthausverwaltungen, aus Veteriniren, Aerzten
und so weiter zur Priifung der Frage ein. Die An-
gelegenheit ist wichtig in bezug auf die Volkserniih-
rung, der Viehimport spielt nach dieser Richtung eine
bedeutende Rolle. An der schlechten Ernihrung, die
teilweise durch das Schlachtviechimportmonopol be-
dingt ist und zum Teil den Schnapsgenuss nach sich
zieht, geht unser Volk nicht nur physisch, sondern auch
moralisch und intellektuell zugrunde. Unser Schlacht-
viehimportmonopol ist eigentlich nichts anderes als
eine umgekehrte Krispinade, Krispin stahl den reichen
Leuten Leder, um den armen daraus Schuhe zumachen,
wir dagegen nehmen das Geld aus den Taschen nament-
lich der drmern Bevilkerungsschichten, um Millioniire
zu schaffen,

Zum Schlusse noch ein paar Worte in bezug auf
die Landwirtschaft. Im grossen und ganzen war der
Verkehr zwischen den Metzgern und den Landwirt-
schaftern bisher ein angenehmer; wenn die bernische
Metzgermeisterschaft nicht noch das Land gehabt hitte,
so hiitte sie iiberhaupt nicht mehr bestehen konnen
und wire finanziell zugrunde gegangen. Die Tatsache,
dass eine einzige Person im bernischen Schlachtvieh-
verkehr Angebot und Nachfrage ausschalten und die
Fleischpreise diktieren kann, konnte unter Umstinden
ihre schweren Konsequenzen haben. Grossere Ort-
schaften und bedeutende Stidte machten sich bereits
mehr oder weniger mit dem Gedanken vertraut, sich
mit bezug auf die Fleischversorgung frei zu machen,
wenn das Monopol weiter bestehen sollte. Man hat
letzten Herbst geschlachtete Schweine von Holland
eingefithrt und dieser Weg wird noch in viel stirke-
rem Masse eingeschlagen werden, wenn man heute
nicht wenigstens dazu sich entschliesst, eine Kommis-
sion einzusetzen, welche die Schlachtviehimportange-
legenheit etwas sachlicher priift als es bisher geschehen
ist. Es waren letzte Woche grosse Exporteure aus
Holland in Bern, welche sich bereit erklirten, der ber-
nischen Metzgermeisterschaft eine grosse Anzahl Kiihl-
wagen zur Verfligung zu stellen, damit sie sich mit
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ausldndischem Fleisch von Holland oder auch von
Amerika versorgen konnen. Wenn nicht Hand geboten
wird, um Ordnung zu schaffen, so wird diese Wand-
lung der Dinge eintreten und das Land beziiglich der
Fleischversorgung der Stidte ausgeschaltet. Das wiirde
den Preistreibereien mit dem Schlachtvieh ein Ende
machen und die Fleischpreise wiirden wesentlich sin-
ken. Ich bezweifle, dass der Import von geschlachte-
tem Fleisch im Interesse des Gesamtwohles liegt, und
um denselben zu verhindern, sollte die Landwirtschaft
soweit entgegenkommen, dass sie Hand dazu bietet,
zur Priifung der Angelegenheit eine gemischte Kom-
mission einzusetzen. Ich bin bereit, dieser Kommis-
sion mein gesamtes Material, das ich gesammelt habe,
zur Verfiigung zu stellen, damit sie sich ein richtiges
Urteil bilden kann und ich bin tiberzeugt, dass, wenn
sie ohne Voreingenommenheit an die Sache herantritt,
ihr Urteil ebenfalls dahin gehen wird, dass eine andere
Gestaltung des Viehimports anzustreben ist. Ich wie-
derhole, es handelt sich nicht darum, irgend eine vieh-
seuchenpolizeiliche Bestimmung laxer zu handhaben
oder daran etwas abznidndern — meinetwegen mache
man sie noch schirfer — sondern nur darum, die Be-
vélkerung von der Abgabe, die sie den Viehimporteu-
ren leisten muss, zu entlasten und von der Fleisch-
verteuerung, welche dieses Monopol mit sich bringt,
zu befreien. Mich leiten in dieser ganzen Frage keine
personlichen Interessen und ich wiinsche, dass auch
andere Redner sich nicht durch solche bestimmen las-
sen. Nur eine Sorge, die Sorge um das allgemeine
Wohl des Bernervolkes hat mich bewogen, die An-
gelegenheit zur Sprache zu bringen. Von diesem Ge-
sichtspunkte aus haben wir die Motion eingereicht und
von diesem Gesichtspunkte aus mochten wir sie auch
behandelt wissen. (Beifall.)

v. Wattenwyl, Stellvertreter des Direktors der
Landwirtschaft, Berichterstatter des Regierungsrates.
Ich bin von der Regierung beauftragt, als Stellvertreter
des Direktors der Landwirtschaft die Motion zu be-
antworten und deren Ablehnung zu beantragen. Sie
werden begreifen, dass es fir einen Stellvertreter, der
sich in den letzten Jahren mit der Materie weniger be-
fasst hat, nicht leicht ist, auf eine solche Auseinander-
setzung einzutreten, namentlich weil mir leider die
Beredsamkeit des Herrn Tschumi nicht zur Verfiigung
steht. Immerhin kann ich tber die Entstehung dieser
viehseuchenpolizeilichen Massnahme Auskunft geben,
weil ich seinerzeit, als ich der Landwirtschaftsdirek-
tion vorstand, Gelegenheit hatte zu sehen, welche gros-
sen Nachteile die frithern Bestimmungen {iiber den
Schlachtviehimport zur Folge hatten.

Vorerst mochte ich der vielfach verbreiteten irrigen
Auffassung entgegentreten, dass es sich um ein Mono-
pol handle und tberhaupt kein anderes Stiick Vieh
geschlachtet werden diirfe als das von den Gebriidern
Pulver gelieferte, Es handelt sich bei diesem «Mono-
pol» nar um den Import von auslindischem Vieh;
beziiglich des inlindischen ist Handel und Wandel
absolut frei. Der Konsum inlindischer Ware ist nicht
gering, Letztes Jahr wurden im stadtbernischen
Schlachthaus 880 inléndische Ochsen gegeniiber 1136
ausldndischen und 12 776 inlindische Schweine gegen-
iiber 6839 fremden geschlachtet. Die Metzger, welche
den gegenwiirtigen Zustand als unhaltbar erkliren, ha-
ben also die Moglichkeit, sich von dem Importeur frej
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zu machen, indem sie inldndisches Material kaufen,
wo ihnen niemand hineinreden darf,

Ich kann Ihnen mit einigen Beispielen zeigen, wie
die strengere Viehseuchenpolizei mit der Zeit Platz
gegriffen hat. Ich erinnere an den Fall von Interlaken
aus dem Jahre 1898 wo der inldndische Schlachtvieh-
vorrat der erhohten Fremdenfrequenz im Sommer nicht
geniigen konnte. Bekanntlich sucht der Landwirt die
Ware, die er iiber den Winter gemistet hat, im Friih-
jahr abzustossen und was im Sommer noch ein Trin-
chen Milch gibt, wird bis im Herbst behalten. Damals
wurden verschiedenen Firmen der Schweiz, Gebriider
Pulver in Bern, Bloch in Basel, Vogt in Winterthur,
Jacobino in Lausanne und andern, Importbewilligungen
erteilt; dabei wurden den einzelnen Firmen nicht be-
stimmte Ortschaften zugewiesen, sondern sie konnten
ihre Ware verkaufen, wohin sie wollten. Die Metzger-
schaft von Interlaken stellte das Gesuch, es mochte
ihnen mit Riicksicht auf die besondern Verhiltnisse
die Einfuhr fremden Schlachtviehes gestattet werden
und sie erklirten, wochentlich eine Wagenladung von
den Gebriidern Pulver beziehen zu wollen, mit dem
Versprechen, alle bestehenden Vorschriften piinktlich
zu erfiilllen. Nach einiger Zeit erhielt die Landwirt-
schaftsdirektion die Mitteilung, in Interlaken sei nicht
alles in Ordnung. Ich begab mich sofort mit Herrn
Professor Hess dorthin und wir fanden neben dem
Schlachthaus in einem Schopf mit Naturboden, den
man gar nicht reinigen konnte, 17 Ochsen, von denen
einige bereits von der Maul- und Klauenseuche be-
fallen waren. Wir fragten uns, wie das moglich sei,
da die Metzger seinerzeit doch versprochen hatten,
wochentlich nur eine Wagenladung von den Gebriidern
Pulver zu beziehen. Es stellte sich heraus, dass auch die
Firma Bloch in Basel Ochsen nach Interlaken geschickt
und die Metzger sie nicht refusiert hatten, indem sie
dachten, dass diese Konkurrenz fiir sie nur von Vorteil
sein koénnte. Die Ochsen konnten nicht rechtzeitig ge-
schlachtet werden, wurden in dem Schopf untergebracht
und die Seuche brach aus. Nur dank der von uns so-
fort angeordneten Massenschlachtung sdmtlicher im
Schopf untergebrachten Tiere und allen moglichen Des-
infektionen konnte eine Verschleppung der im Zentrum
des Oberlandes ausgebrochenen Seuche verhindert wer-
den. Dieser Fall zeigt, dass es nicht von gutem ist,
wenn zwei oder drei Firmen an den nidmlichen Ort
Schlachtvieh liefern, weil dann im gegebenen Fall nie-
mand der Schuldige sein will; man lebt nach dem
Sprichwort: «Es macht ein jeder, was er kann, und
bleibt dabei ein braver Mann.»

Ich erwihne einen weitern Fall aus Thun. Die Stadt
Thun ist allerdings beziiglich Schlachthausverhiltnisse
im Kanton Bern am schlechtesten bestellt, das Schlacht-
haus befindet sich im Zentrum der Stadt und es fehlt
an Stallungen. Ich fige bei, dass die Gemeinde Thun
schon lange in Unterhandlung ist, ein neues Schlacht-
haus zu bauen. Die Metzger von Thun bezogen damals
Ochsen von Firmen, welche die Importhewilligung be-
sassen; da zum Schlachthaus keine besondern Stal-
lungen gehoren, wurden die eintreffenden Ochsen in
andern Stillen untergebracht. In jener Zeit wurde
ein grosser Transport Simmentalervieh nach Ungarn
spediert und bei dem Versand war ein Regierungs-
kommissidr anwesend. Am Tage nach der Verladung
langt ein Telegramm ein, in dem Transport sei unter-
wegs bis Romanshorn die Seuche ausgebrochen und die
Tiere miissen in Romanshorn die Quarantine durch-
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machen, Firsimtliche Tiere waren Gesundheitsscheine
ausgestellt worden und eine nachtrégliche Untersuch-
ung konnte in den Stéllen, wo die Tiere herkamen,
keine Spur von Seuche entdecken. Man musste un-
willkiirlich annehmen, dass der Ausbruch der Seuche
auf schlechtgereinigte Eisenbahnwagen zuriickzufiih-
ren sei. Erst spiter erfuhren wir, dass ein fremder
Héndler auf der beim Griitli in Thun vorbeifithrenden
Strasse Stiere mit verbundenen Fiissen getrieben hatte
und dass dieselben den Eindruck kranker Tiere mach-
ten, Nun ist bekannt, dass, wenn ein verseuchtes
Tier auf der Strasse lduft und nachher ein anderes
Tier dartiber geht sofort eine Infektion stattfindet.
Die Folge jenes Vorfalles war, dass bis auf den heutigen
Tag kein Simmentalervieh mehr nach Ungarn expor-
tiert werden konnte, weil dort die Meinung aufkam,
wir halten in dieser Beziehung nicht Ordnung und es
empfehle sich daher, keine Ware aus dem Simmental
zu bezichen,

Ich erinnere ferner an die Seuchenverschleppung
im Amte Konolfingen. Vor einigen Jahren wurden durch
die Importeure massenhaft italienische Schweine in
das Emmental eingefiithrt. Die Herren aus jener Gegend
werden sich erinnern, dass die Hindler sogar in der
Nacht mit diesen Schweinen herumgefahren sind und
sie verhausiert haben, und selbst Landwirte liessen
sich durch den billigen Preis verleiten, solche Tiere
zu kaufen. Die Gegend wurde verseucht. Niemand
wollte schuld sein und trotz gerichtlicher Anzeige
musste ein Freispruch erfolgen, weil jeder erklirte,
er habe gesunde Ware gehabt, der andere miisse schuld
daran sein.

Ich verweise auch noch auf den grossen Schaden,
der entstanden ist, als vor einigen Jahren die Seuche
in Koéniz und im Weissenbiihl ausgebrochen war. Die
Verhéltnisse von Genf und Basel lassen sich nicht gut
zur Vergleichung heranziehen, denn beide sind fast
ausschliesslich Stidtekantone und soweit im Kanton
Genf Landwirtschaft in Frage kommt, haben wir es
vornehmlich mit Rebbau zu tun. Der Kanton Bern da-
gegen ist ein landwirtschaftlicher Kanton und die
grossten landwirtschaftlichen Betriebe reichen unmit-
telbar an die Stadt Bern heran. Es gibt nicht bald eine
Stadt, die mit der Landbevélkerung einen so regen Ver-
kehr unterhilt wie Bern, und die Markte in Bern sind
fiir die Stadt die besten Tage. Nun mussten seinerzeit
wegen der erwihnten Seuche die Mirkte eingestellt
und der Verkehr eingeschrinkt werden. Darunter lit-
ten nicht nur die Landwirte, sondern auch die Ge-
werbetreibenden der Stadt.

Um derartigen Schidigungen vorzubeugen, suchte
man im Schlachtviehimport Verbesserungen einzufiih-
ren. Es wurde verfiigt, dass das Schlachtvieh da, wo
nicht der Schienenstrang direkt ins Schlachthaus fiihrt,
in Wagen dorthin gebracht werden muss, damit es
nicht mit der Strasse in Berithrung kommt. Als diese
Verordnung erlassen wurde, wurde von allen Seiten
eingewendet, dieselbe sei nicht durchfithrbar, aber
heute macht sich die Sache ganz leicht und die Ver-
fiigung hat sich bewiihrt.

Die gemachten Erfahrungen brachten uns auch zu
der Ueberzeugung, dass nur dann richtig Ordnung ge-
halten werden kann, wenn an einen und denselben Ort
nur ein einziger Importeur zu liefern autorisiert wird,
der die ganze Verantwortung zu tragen hat. Das schwei-
zerische Landwirtschaftsdepartement hat iibrigens die
nimlichen Erfahrungen gemacht, wie aus folgendem,



(18. Mirz 1908.)

unterm 28. November 1901 an simtliche Kantonsregie-
rungen erlassenen Kreisschreiben hervorgeht:

«Von den Viehhdndlern, fiir die Sie von uns die
Bewilligung zur Einfuhr von auslindischem Schlacht-
vieh erwirkt haben  gibt es solche, die von Zeit zu
Zeit Tiere einfithren, an denen in den Schlachthiusern
die Maul- und Klauenseuche entdeckt wird. Kirzlich
mussten die Grenztierirzte wiederholt Transporte zu-
riickweisen, die schon klauenseuchekrank an die Grenze
kamen,

Dagegen gibt es wieder Hindler, die ungeachtet
ihres grossen Verkehrs mit auslindischem Vieh keine
ansteckenden Krankheiten einschleppen und damit zei-
gen, dass durch sorgfiltigen Einkauf, durch Vorsorge
fiir reine und desinfizierte Bahnwagen, sowie fiir or-
dentliches Begleitpersonal es moglich ist, seuchenfreie
Tiere einzufiihren.,

Da die Einschleppung von Tierseuchen, ungeachtet
aller gegen die Verschleppung derselben gerichteten
Massnahmen immer eine Gefahr fiir unsern Viehstand
bildet, werden wir in Zukunft den Hindlern, die kranke
Tiere an die Grenze bringen oder angesteckte Tiere ein-
filhren, die Einfuhrbewilligung auf die Dauer eines
Monats und im Wiederholungsfalle ginzlich entziehen. »

Wir haben im Kanton Bern vor einigen Jahren be-
schlossen, an sidmtlichen Orten mit Schlachthiusern
die Importbewilligung nur einer einzigen Firma, die
von den Metzgern und von der Gemeindeverwaltung
vorzuschlagen ist, zu erteilen. Auf diese Weise ist es
moglich, die Importeure bei einem allfilligen Aus-
bruch von Seuchen verantwortlich und haftbar zu ma-
chen. Von den Metzgern in Bern wurde als Importeur
die Firma Gebriuder Pulver vorgeschlagen und dieselbe
hinterlegte beim Gemeinderat eine Kaution von iber
100,000 Fr., um einen eventuellen Schaden, der durch
ihre Nachlidssigkeit entstehen wiirde, zu decken. Aus
der Ihnen in der letzten Session ausgeteilten eidgends-
sischen Statistik geht hervor, dass wir in den letzten
10 Jahren seuchenfrei geblieben sind, wihrend in den
Schlachthiusern anderer Stiddte Seuchenfille vorge-
kommen sind. Es ist auffallend, dass diese Fille na-
mentlich in den Stidten, die mehrere Importeure haben,
vorkommen und dort zahlreicher sind als da, wo es
nur einen Importeur gibt. Sie konnen der Ihnen aus-
geteilten Tabelle entnehmen, dass die von der Regie-
rung getroffenen Anordnungen ihre gute Wirkung hat-
ten und im Interesse der Gesamtheit lagen.

Es wurde der Vorwurf erhoben, die gegenwirtige
Ordnung der Dinge trage namentlich auch zu einer Er-
hohung der Fleischpreise bei. Ich kann diesen Vorwurf
nicht gelten lassen. Ich habe mich bei den verschie-
denen Gemeindebehdrden der Schweiz nach dem Stand
der Fleischpreise von einheimischem und importier-
tem Vieh erkundigt und gestiitzt auf die eingelangten
Antworten — diejenigen von Neuenburg und Chaux-
de-Fonds stehen noch aus — eine Zusammenstellung
gemacht, die Ihnen heute ausgeteilt worden ist. Aus
dieser Statistik ergibt sich, dass Bern beziiglich des
Ankaufspreises von importiertem Vieh, namentlich
auch der Schweine, bedeutend giinstiger dasteht, als
andere Stidte, zum Beispiel als Genf und dass der
Grund der hohern Fleischpreise-in Bern nicht in dem
erhohten Ankaufspreis liegt; es kommt eben darauf
an, wie viel man daran verdienen will, die einen geben
sich mit weniger zufrieden als andere. Der Herr Mo-
tiondr hat angefiithrt, dass die bernischen Metzger den
Versuch gemacht haben mit der Einfuhr von geschlach-
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tetem Schweinefleisch aus Holland; der Ankaufspreis
stellte sich fur die Berner Metzger eher niedriger, als
die Metzger in Winterthur, St. Gallen, Basel und so
weiter fiir die nimliche Ware bezahlen mussten und
man konnte in den Zeitungen lesen, dass unsere Ber-
ner Metzger mit dem Import dieses Fleisches wesent-
lich ginstiger wegkamen als beim Bezug lebender
Schweine, aber der Fleischpreis ist sich trotzdem gleich
geblieben und niemand hat gehort, dass er deshalb
zurlickgegangen wire. Vielfach stellen die Metzger ihre
Berechnungen nicht richtig auf. Ein Metzger beklagte
sich beim Importeur, er zahle fiir die bezogenen
Schweine mehr als zum Beispiel in Basel iiblich sei,
er wolle nicht mehr lebend gewogene Schweine kau-
fen, sondern geschlachtete und offerierte dafiir 1 I'r. 52
per kg. Der Importeur erklirte, er verlange nicht so
viel, sondern begniige sich mit 1 Fr. 48. Es wurden
nun unter der Kontrolle der Schlachthausverwaltung
drei Schweine im Lebendgewicht von 430 kg geschlach-
tet. Ihr Ankaufspreis stellte sich bei cinem Preis von
1 Fr. 24 per kg Lebendgewicht auf 533 Fr., wihrend
er bei 1Fr. 48 per kg geschlachtet auf 552 Fr. kam
und der Metzger, der geglaubt hatte, ein Geschift zu
machen, also 19 Fr. mehr bezahlen musste. So wer-
den oft unrichtige Berechnungen gemacht und gestiitzt
auf das Resultat derselben wiegelt man sich gegen-
seitig auf. Uebrigens soll die bestehende Unzufrieden-
heit mehr nur von einzelnen Vertretern der Metzger-
schaft ausgehen. Bei den Akten liegt ein Protokollaus-
zug aus einer Vorstandssitzung des Metzgermeister-
vereins aus dem Jahre 1904. Die Verhiltnisse waren
schon damals die nidmlichen wie heute und dieselben
kamen in dieser Vorstandssitzung zur Sprache. In dem
betreffenden Protokollauszug heisst es: «Das Vor-
standsmitglied A — ich will die Namen nicht nennen
— referierte tiber die Verhiltnisse in Genf, Vivis, Lau-
sanne, Neuenburg und Chaux-de-Fonds, B iber Ziirich
und Glarus, C tiber Winterthur und St. Gallen, D {iber
Olten und Basel und E tber Zug und Luzern. Der
Schriftiithrer erhilt den Auftrag, diese Berichte zu-
sammenzustellen. Die Diskussion geht dahin, dass alle
Delegierten tiber das Resultat sehr befriedigt sind,
weil sie mit der Ueberzeugung nach Hause zuriick-
gekommen sind, dass die Berner Metzger noch nicht
so Grund zur Klage haben wie andere und namentlich
in bezug auf die Preise stehen wir nicht so traurig
da, wie besonders die Kollegen in der franzésischen
Schweiz. »

Wenn wir unsere Bestimmungen mildern und na-
mentlich die Zulassung mehrerer Importeure statuieren
wiirden, so wiirde die Gefahr entstehen, dass beim
Ausbruch einer Seuche wieder niemand schuld sein
wollte. ILch bestreite nicht, dass die Einfuhrbewilligung
auch dem Metzgermeisterverein erteilt werden konnte,
aber dann miissen sich dessen Angehérige solidarisch
erkliren. Es wird sich fragen, ob sie das tun wollen.
Speziell in Bern wird eine Aenderung erst eintreten kon-
nen, wenn das neue Schlachthaus, das im Projekt vor-
liegt, gebaut sein wird und der Schienenstrang direkt in
dasselbe fiihrt. Wenn die Eisenbahnwagen direkt ins
Schlachthaus gefiihrt werden konnen, ist die Gefahr
weniger gross und wenn dies in Bern einmal erreicht
ist, wird es moglich sein, auch andern die Bewilligung
zum Import zu geben. In Thun, Interlaken und Burg-
dorf besteht diese direkte Schienenverbindung eben-
falls noch nicht und unter diesen Umstinden ist die
Gefahr der Seucheneinschleppung eine grosse. Der-
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selben miissen wir energisch entgegentreten und im
Interesse des allgemeinen Wohles die notigen Vor-
kehren treffen. Wenn deshalb iiber uns arme Regie-
rungsrite auch hergefahren wird, so machen wir uns
nichts daraus : « Die schlechtesten Friichte sind es nicht,
an denen die Wespen nagen.» Die gemachten Erfah-
rungen lehren uns, dass wir mit unseren Vorkehren
das richtige getroffen haben und wir wissen, dass die
eidgendssischen Behorden es begriissen wiirden, wenn
andere Kantone unserem Beispiel folgen wiirden, weil
auf diesem Wege die beste Garantie gegen die Ein-
schleppung der Viehseuche geschaffen wird. Sie wis-
sen, dass sie in der letzten Zeit im Kanton St. Gallen
mit der Maul- und Klauenseuche gar nicht fertig wer-
den. Infolgedessen ist die deutsche Grenze gesperrt,
worunter alle viehzuchttreibenden Kantone zu leiden
haben ; namentlich fiir den Kanton Bern ist es ein ge-
waltiger Ausfall, wenn er seine Produkte nichl expor-
tieren kann. Ich gebe gern zu, dass das Ausland nicht
nur aus viehseuchenpolizeilichen Motiven seine Grenze
uns gegeniiber sperrt, sondern sich dabei auch durch
andere Griinde bestimmen lisst. Wir sind denn auch
beim Bundesrat vorstellig geworden, aber solange im
entlegensten Teil eines Kantons noch ein Seuchenherd
besteht, kann das Ausland uns gegeniiber geltend ma-
chen, dass in der Schweiz die Seuche vorhanden sei
und es deshalb seine Grenze sperre, Es ist daher die
Pflicht der Behorden, mit aller Strenge vorzugehen.
Natiirlich konnen solche Massregeln nicht getroffen
werden, ohne dass einzelne Kreise darunter leiden.
Das muss man mit in Kauf nehmen und das allgemeine
Wohl iiber personliche Interessen stellen., Wenn man
wihrend einiger Zeit von der Viehseuche verschont
geblieben ist, vergisst man leicht die verhingnisvollen
Folgen, die der Ausbruch einer solchen nach sich zieht
und man ist geneigt, die strengen Massnahmen als
iiberfliissig zu betrachten. Dadurch diirfen sich aber die
verantwortlichen Behorden nicht irre machen lassen.
Die Erfahrung lehrt uns, dass der von uns eingeschla-
gene Weg der richtige ist und die bestehende Ordnung
hat sich vollauf bewihrt. Sollten sich die Verhiltnisse
mit der Zeit dndern, werden wir von uns aus denselben
Rechnung tragen und die Sache priifen, ohne dass wir
durch Zuschriften und Petitionen dazu gedringt zu
werden brauchen. Im gegenwiirtigen Zeitpunkt kénnen
wir aber keine Aenderungen vorschlagen und beantra-
gen lhnen deshalb, auf die Motion nicht einzutreten.

Guggisberg. Sowohl Herr Dr. Tschumi als Herr
Regierungsrat v. Wattenwyl haben auf die Verhiltnisse
der Stadt Bern in dieser Frage hingewiesen und Herr
Dr. Tschumi hat gesagt, dass der Gemeinderat von Bern
sich wiederholt mit der Angelegenheit befassen musste.
Ich mochte lhnen in aller Kiirze die Stellungnahme
der stadtbernischen Behorden in der Frage des Schlacht-
viehimportes skizzieren, Nachdem im Jahre 1898 die
Regierung gestiitzt auf die Ermichtigung des Land-
wirtschaftsdepartementes die Einfuhr unter gewissen
Bedingungen freigegeben hatte, wurde schon im Herbst
des ndmlichen Jahres die Bewilligung wieder zuriick-
gezogen, Darauf wandte sich die hiesige Metzger-
meisterschaft an den Gemeinderat von Bern, er mochte
bei der Regierung und dem Landwirtschaftsdeparte-
ment vorstellig werden, dass dieser Beschluss so rasch
als moglich aufgehoben und die Einfuhr wieder ge-
stattet werde. Der Gemeinderat kam diesem Gesuch
gerne nach, indem ein Mangel an Schlachtvieh sich
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geltend machte, die Metzgerschaft in der Ausiibung
thres Gewerbes gehindert war und infolgedessen auch
die Fleischpreise stiegen. In Wiirdigung dieser Sach-
lage gestattete die Regierung anfangs 1899 die Einfuhr
wieder. Bereits im folgenden Jahre wurde aber wieder
ein Verbot erlassen und die Metzgermeisterschaft ge-
langte wieder mit dem nidmlichen Ansuchen an den
Gemeinderat, bei den obern Behorden vorstellig zu
werden. Die kantonale Landwirtschaftsdirektion be-
rief eine Konferenz zusammen, an der verschiedene
Gemeindebehorden und die Landwirtschaft vertreten
waren, In derselben wurde darauf aufmerksam ge-
macht, wie gefdhrlich die Einschleppung der Maul-
und Klauenseuche fiir die Landwirtschaft werden konne.
Allein die Stadt Bern und namentlich die Metzgerschaft
befand sich auch damals wieder in einer wirklichen
Notlage und es kam dann eine Verfiigung zustande,
wonach die Einfuhr unter gegeniiber frither erschwer-
ten Bedingungen wieder bewilligt werden konnte. Die
Erschwerung bestand hauptsichlich darin, dass in eine
und dieselbe Ortschaft nur noch ein Importeur Vieh
einfithren durfte und die Gemeindebehorden wurden fiir
eine allfillige Verschleppung einer beim eingefiithrten
Vieh ausgebrochenen Seuche verantwortlich erklirt.
Infolgedessen wurden im Schlachthaus alle moglichen
Vorsichtsmassregeln getroffen, Es wurde eine stindige
polizeiliche Aufsicht @ber das Schlachthaus geschaf-
fen, die dortigen Stallungen und die Transportwagen
mussten desinfiziert werden und das Betreten des
Schlachthauses durch Leute, welche nicht dahin ge-
horen, namentlich durch Landwirte, welche Vieh ins
Schlachthaus liefern, wurde verboten. Die Gemeinde-
behorde stellte sich ferner gegen den durch eine all-
fillige Seuchenverschleppung entstehenden Schaden
sicher, indem der Importeur eine bedeutende Geld-
sumine hinterlegen musste.

Seit dem Jahre 1900 waren die Verhiltnisse in die-
ser Weise geordnet und es wurde seither im Schlacht-
haus von Bern kein einziger Seuchenfall konstatiert.
Das beweist, dass die von der Regierung getroffenen
und von den Gemeindebehorden strikte durchgefithrten
Massnahmen durchaus zweckmiissig sind. Dabei konnte
die Einfuhr von fremdem Schlachtvieh ungehindert
vor sich gehen, allerdings nur durch einen Impor-
teur. Ich muss gestehen, dass ich durchaus kein Freund
eines Monopols bin und mit der Vermehrung der Zahl
der Importeure einverstanden wire, wenn dabei die
notige Garantie geboten wire. Allein unsere Verhiilt-
nisse sind derart, dass sich die Gemeindebehorde zur-
zeit mit der Vermehrung der Zahl der Importeure nicht
einverstanden erkliren kann. In unser Schlachthaus
fiihrt kein Bahngeleise, sondern wir sind gezwungen,
das importierte Schlachtvieh durch Wagen abfiihren zu
lassen. Diese Transportweise bietet keinen absoluten
Schutz, denn die Seuche tritt nicht nur an den Klauen
der Tiere auf, sondern auch im Maul und es ist leicht
moglich, dass die Ansteckungskeime aus dem Wagen
heraus auf die Strasse fallen und nachher hiesiges Vieh,
das auf der Strasse getrieben wird, infizieren, Immer-
hin ist die Gefahr geringer, als wenn das importierte
Vieh auf der Strasse getrieben wiirde. Wenn einmal
das neue Schlachthaus erstellt ist und wir mit den
Bahnwagen direkt in dasselbe fahren konnen, wird
diese Gefahr ganz verschwunden sein. Zu einem gut
eingerichteten Schlachthaus gehért auch ein Schlacht-
lokal, in welches seuchenverdiichtige Tiere sofort von
dem Bahnwagen verbracht und wo sie ohne weiteres
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geschlachtet werden konnen; dieses Lokal darf nie-
mand zuginglich sein als dem Bewachungspersonal.
Eine solche Abteilung besitzen wir ebenfalls noch nicht,
sondern das fremde Vieh wird in dem nidmlichen Lokal
geschlachtet wie das einheimische. Auch darin liegt
eine gewisse Gefahr; ebenso in der gegenwirtigen Des-
infektion der Transportwagen, die, allerdings abseits,
auf dem Giiterbahnhof erfolgt, Bei der neuen Schlacht-
hausanlage ist zu diesem Zwecke eine besondere Des-
infektionseinrichtung vorgesehen,

Nach Erstellung des neuen Schlachthauses in Bern
wird der Zeitpunkt gekommen sein, die Frage zu er-
ortern, ob der Import freigegeben werden soll. Dann
konnten die Gemeindebehorden mit gutem Gewissen
die Verantwortlichkeit tibernehmen, dass eine allfillig
im Schlachthaus auftretende Seuche aus demselben
nicht verschleppt wiirde. Unter den gegenwirtigen Ver-
héltnissen aber konnen wir diese Verantwortlichkeit
nicht tragen und wir waren deshalb jeweilen gezwun-
gen, Eingaben der hiesigen Metzgermeisterschaft um
Zulassung weiterer Importeure in ablehnendem Sinne
an die kantonalen Behorden zu begutachten. Damit
handelten wir im ureigensten Interesse der Stadt Bern.
Denn wenn die Seuche aus dem Schlachthaus in irgend
einen Stall verschleppt wiirde, so wiirde die Regierung
ganz sicher in erster Linie wieder die Einfuhr ver-
-bieten und wir hitten dann neuerdings den Zustand der
Jahre 1898 und 1899, der die Metzgerschaft schwer
schidigte und die IFleischpreise in die Hohe trieb.

Die Metzgerschaft hat die Behauptung aufgestellt
und Herr Tschumi versuchte dieselbe zu beweisen,
dass durch das Importmonopol das Fleisch verteuert
worden sei. Diese Behauptung wurde im Jahre 1903
auch von seiten des Schweinemetzgervereins gegen-
iiber der Gemeindebehorde aufgestellt und der Ge-
meinderat von Bern unterzog sich der Aufgabe, dieselbe
auf ihre Richtigkeit zu priifen. Wir zogen bei verschie-
denen Gemeindebehorden grosserer Stidte Erkundi-
gungen ein und dieselben ergaben, dass das Fleisch
an einigen Orten wohl billiger war als in Bern an an-
dern Orten, auch dort, wo mehrere Importeure waren,
dagegen teurer. Wir kamen damals zu der Ueberzeu-
gung und ich wurde durch die von der Regierung dem
Grossen Rat unterbreitete Tabelle darin bekriftigt,
dass die erhohten Tleischpreise ihren Grund nicht in
dem Importmonopol haben, sondern dass da andere
und wesentlichere Momente in Frage kommen. Da-
gegen ist sicher, dass die Fleischpreise steigen und das
konsumierende Publikum geschidigt wird, wenn die
Grenzen aus viehseuchenpolizeilichen Griinden ge-
schlossen werden miissen,

Wenn die Motion nur dahin tendieren wiirde, die
Regierung zu veranlassen, die ganze Frage noch ein-
mal zu studieren, so konnte ich derselben zustimmen,
Dies namentlich auch mit Riicksicht darauf, dass wir
einen neuen Landwirtschaftsdirektor bekommen, der
als Fachmann die Sache griindlich zu studieren in der
Lage ist und sie vielleicht von einer neuen Seite an-
sieht. Dagegen kann ich mich aus den erwihnten Griin-
den mit dem Zweck der Motion, die Konzession an
eine einzige Firma abzuschaffen, nicht einverstanden
erkliren. Ich konnte auch diesem Teil der Motion zu-
stimmen, wenn wir in Bern andere Schlachthausver-
hiltnisse hiitten. Aber beim gegenwirtigen Zustand
kann die Gemeindebehérde von Bern der Regierung
nicht empfehlen, den Import mehr als einer Firma zu
bewilligen.
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Wyssmann. Ich begriisse die Motion, zwar nicht
deshalb, weil ich mit ihren endgiiltigen Konsequenzen
einverstanden wire, wohl aber weil sie Gelegenheit
gibt, Missverstindnisse und irrige Anschauungen, die
nach und nach im Volk herum entstanden sind, zu zer-
streuen, Herr Tschumi war ein eifriger Anwalt der
Herren Metzgermeister und man muss zugestehen, dass
er die Sache griundlich studiert hat. Ich kann aber
trotzdem seinen Intentionen mnicht zustimmen.

Im Jahre 1883 erliess die Regierung zum erstenmal
eine Verordnung iiber die Einfuhr fremden Schlacht-
viehes. In derselben wurde nur verlangt dass das
fremde Vieh in separaten Stiillen untergebracht werde,
mit anderm Vieh nicht in Berithrung komme, unter
tierdrztlicher Aufsicht stehe und so weiter. Ueber die
Zeit der Abschlachtung wurde nichts gesagt, sondern
man konnte damit so lange warten als man wollte;
darin lag eine grosse Gefahr und es brachen wieder-
holt von den Stallungen, in denen das fremde Vieh
untergebracht war, Seuchen aus. Nach und nach wur-
den strengere Bestmmungen aufgestellt, Es wurde vor-
geschricben, dass die Tiere nur 4 Tage am Leben blei-
ben dirfen, spiter nur 2 Tage, wodurch die Gefahr
wesentlich verringert wurde, Im Jahre 1896 schloss
der Bundesrat die Grenze fiir die Einfuhr fremden
Viehes; dabei wurde den kantonalen Regierungen die
Moglichkeit vorbehalten, die Bewilligung zur Einfuhr
namentlich von Ochsen und Schweinen zu erteilen.
Als bald nachher die inlindische Produktion dem Be-
darf nicht geniigen konnte, ersuchten die Metzger von
Bern die Regierung, die Einfuhr fremden Schlacht-
viehes zu gestatten. Dem Gesuch wurde unter der
Bedingung entsprochen, dass auf jeden Platz, auf dem
Schlachtvieh eingefithrt werden sollte, nur ein Im-
porteur liefern diirfe, da man die Erfahrung gemacht
hatte, dass, wenn mehrere Importeure zugleich die
Einfuhr besorgten, nachher im Falle des Ausbruches
einer Seuche keiner dafiir verantwortlich sein wollte
und es nachtriglich unmoglich war, den Schuldigen
ausfindig zu machen, weil die Zeit von der Ansteckung
bis zum Ausbruch der Krankheit in der Regel 5—6
Tage, unter Umstinden sogar bis 12 Tage dauert und
das Tier, von dem die Ansteckung ausgegangen war,
beim Ausbruch der Seuche ‘lingst geschlachtet war.
Wenn der Schuldige nicht herausgefunden werden
konnte, so konnte natiirlich auch keiner zur Entschi-
digung herangezogen werden; wenn dagegen nur ein
Importeur da ist, so kann derselbe auch fiir den Scha-
den haftbar gemacht werden,

Schon im Jahre 1899 reichte ein G. Strauss-Gasser
in Langnau gegen die Verordnung des bernischen Re-
gierungsrates einen Rekurs ein, wurde damit aber ab-
gewiesen.

Im Jahre 1903 reichte der Schweinemetzgerverein
von Bern das Gesuch ein, es mochte ihm die Einfuhr
von Schweinen gestattet werden. Es fand darauf eine
Konferenz statt und die Metzger verzichteten am Ende
derselben darauf, selbst Schweine einzufithren. Spéter
wurde der Metzgermeisterverband gegriindet und der-
selbe rekurrierte ebenfalls an die Bundesbehorden,
wurde aber gleichfalls dbgewiesen. Letztes Jahr wurde
ein nsues Begehren eingereicht und wiederum ab-
schligig beschieden.

Die bernische Regierung begriindete ihr Vorgehen
jeweilen damit, dass die getroffene Massnahme not-
wendig sei, um der Gefahr der Viehseucheneinschlep-
pung vorzubeugen, Herr Tschumi hat geltend gemacht,
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es kommen im ‘Ausland nicht so viele Seuchenfille vor,
aber deshalb sperre man die Grenzen gleichwohl, Diese
Behauptung ist nicht richtig. Gegenwirtig gibt es in
Italien sehr viele Seuchenfille auch in Frankreich gab
es solche der Grenze nach. In Deutschland steht es
besser, dort wird besser Ordnung gehalten und wir
haben von dort weniger zu befiirchten, weil wir iiber-
haupt aus Deutschland nur wenig Schlachtvieh ein-
fihren, vornehmlich nur Schafe und etwas Schweine.
Die Griinde fiir Aufrechterhaltung des Monopols be-
stehen also immer noch und werden noch lingere Zeit
bestehen. Unsere viehseuchenpolizeilichen Massnah-
men haben sich seit 1899 vollauf bewihrt und wir
tun gut daran, an denselben festzuhalten und jetzt
nicht von denselben abzugehen, zumal da erfahrungs-
gemiss alle 8—10 Jahre ein Seuchenzug durch ein
Land geht. Die Tiere leben durchschnittlich 8 Jahre
und wenn diese fort sind, sind die neuen da, die fiir
die Ansteckung empfindlich sind. Die letzte Seuche
hatten wir im Jahre 1899, und die Zeit wire also ge-
kommen, wo sie sich bei uns wiederholen konnte.
Darum wire der Zeitpunkt falsch gewéihlt, die Vieh-
seuchenpolizei jetzt laxer zu handhaben.

Gegen das lmportmonopol macht man namentlich
geltend, dasselbe habe die Fleischpreise in die Hohe
getrieben, worunter besonders die drmern Volksklas-
sen leiden. Man spricht immer nur von den Fleisch-
preisen, nicht aber von den Schlachtviehpreisen. Sie
konnen der Ihnen ausgeteilten Tabelle entnehmen, dass
die Schweinepreise letztes Jahr in Bern ungefihr in
der Mitte der angefiihrten Stddte sich bewegten, ebenso
in den Monaten Januar und Februar dieses Jahres.
Bereits vor 4 Jahren, anlisslich eines Begehrens um
Aenderung der viehseuchenpolizeilichen Massregeln,
liess die Landwirtschaftsdirektion tiber den Stand der
Schlachtviehpreise in Bern und andern Stidten eine
Untersuchung vornehmen und dieselbe forderte das
nimliche Resultat zutage: sie standen in Bern etwas
iber der Mitte, Die Fleischpreise allerdings waren
in Bern hoher. Wer die Differenz in die Tasche steckt,
brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Bekanntlich wurde
in neuerer Zeit von Berner Metzgern geschlachtetes
Schweinefleisch aus Holland zu 1 Fr. 42 per kg ein-
gefithrt, aber der Verkaufspreis betrug gleichwohl
2 Fr. 20 bis 2 I'r. 40. Man muss also annehmen, dass
es denjenigen, die hauptsichlich gegen das Import-
monopol auftreten, weniger darum zu tun ist, das Publi-
kum mit billigerem Fleisch zu versorgen, als darum,
ihre Rechnung besser zu finden,

Ich méchte noch darauf hinweisen, welche Kalamitit
der Ausbruch einer Seuche im Gefolge hat. Durch die
strengern Massnahmen wird nicht etwa bloss die Land-
wirtschaft geschiitzt. Als vor 8 und 9 Jahren die
Seuche in der Umgebung von Bern ausgebrochen war,
wurde auch der Geschiftsverkehr in Bern und Um-
gebung auf lange Zeit lahm gelegt, es wurden keine
Mirkte mehr abgehalten, kein Vieh verkauft, die Vieh-
besitzer kamen nicht zu Geld und konnten infolgedessen
auch keine Einkdufe machen, was fir das Gewerbe
einen grossen Ausfall bedeutete.

Man muss bei der Vergleichung der Fleischpreise
auch die Qualitit des Fleisches in Betracht ziehen. Die-
selbe ist nach iibereinstimmendem Urteil in Bern sehr
gut und in diesem Fall darf man schliesslich auch
etwas mehr bezahlen,

Noch ein paar Worte gegeniiber den Bemerkungen
des Herrn Motionidrs betreffend die Konolfinger-Ver-
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sammlung, an der Herr Hess und der Sprechende {iber
die den Kanton Bern, speziell das Oberland schwer
schidigende Grenzsperre referierten, wobei allerdings
auch die Motion Tschumi zur Sprache kam. In den
Zeitungen wurde mitgeteilt, dass die Grenzsperre fiir
die Viehziichter des Oberlandes einen tiglichen Scha-
den von 5000 Fr. bedeute, indem sie jetzt ihre Zucht-
stiere in dem fiir den Handel giinstigsten Moment nicht
absetzen kénnen und sie dann spiter zu einem billigen
Preis verkaufen miissen. Es ist bedauerlich, dass wir
die Grenzsperre iiber uns ergehen lassen miissen, ob-
schon wir gute Ordnung halten und seit Jahren keine
Viehseuche mehr hatten. Darum wurden wir beim
Bundesrat vorstellig, er méchte dahin wirken, dass die
Sperre gegeniiber dem Kanton Bern aufgehoben wiirde.

Herr Tschumi hat bemerkt, ich habe an der erwéihn-
ten Versammlung behauptet, wenn man die Einfuhr
freigebe, werden die Metzger von Bern das Vieh in ver-
seuchten Gegenden einkaufen. Das ist friither wieder-
holt vorgekommen. Herr Hess hat erklirt, dass in den
achtziger Jahren im Schlachthaus von Bern jede Woche
Seuchenfille konstatiert worden seien. In jener Zeit
hatten wir das Importmonopol nicht. Es ist klar, dass,
wenn in einer Gegend die Seuche ausbricht, die Vieh-
besitzer Angst bekommen, ihre Ware nicht mehr ver-
kaufen zu konnen und sie zu ganz niedrigen Preisen
absetzen. Diesen Umstand benutzten damals die Metz-*
ger und kauften billiges Vieh ein, aber die Fleisch-
preise wurden doch nicht dementsprechend billig. Den
jetzigen Inhabern der Konzession muss man das Zeug-
nis ausstellen, dass sie Ordnung halten und seither
sozusagen keine Seuchenfille mehr vorgekommen sind.
In Biel wurden unter dem neuen Regime drei Fille
konstatiert, aber es kann deshalb dem dortigen Im-
porteur kein Vorwurf gemacht werden. In Bern da-
gegen ereignete sich kein einziger Fall, obschon zwei
Drittel der hier geschlachteten Ware aus dem Aus-
lande stammt und die Einfuhr unbeschrinkt ist, wih-
rend fiir die tbrigen Plitze eine bestimmte Limite
festgesetzt ist.

Die Zahl der eingefithrten Ochsen und Schweine
ist in den letzten Jahren bedeutend gestiegen und
macht ungefihr 119/, beziehungsweise 7—89/, des
gesamten Schlachtviehbedarfes aus. Mit dieser Zu-
nahme der eingefiithrten Tiere ist auch die Gefahr der
Seucheneinschleppung gestiegen und wir haben auch
von diesem Gesichtspunkte aus keine Veranlassung,
es mit der Viehseuchenpolizei weniger streng zu neh-
men, Vom rein landwirtschaftlichen Standpunkte aus
koénnte man geltend machen, der gegenwirtige Moment
eigne sich nicht, die Einfuhr ausldndischen Viehes zu
erleichtern, da man vielfach klagen hort, die Land-
wirte konnen ihre fette Ware nicht oder nicht zu einem
den Fleischpreisen entsprechenden Preise absetzen.

Ich will auf die Behauptung nicht eintreten, das Mo-
nopol verteuere die Fleischpreise dreimal mehr als
der Zolltarif. Das ist nicht gut bemessbar. Auf alle
Fille miissen wir verlangen, dass die Importeure das
Importmonopol nicht dazu beniitzen, die Preise zu
steigern, Das ist aber bisher nicht der Fall gewesen
und die Konkurrenz vom Inland her ist doch noch
so gross, dass die Importeure die Preise nicht ins
Ungemessene steigern konnen.

Herr Tschumi hat ausgefiihrt, dass 46 Gemeinde-
prisidenten das Begehren des Metzgermeisterverbandes
unterzeichnet haben. Das ist richtig, aber dabei ist
Bern nicht vertreten und speziell die Verhiltnisse in
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Bern werden angefochten., Vier Vertreter von Gemein-
den, welche fremdes Schlachtvieh einfithren diirfen,
haben unterschrieben, alle iibrigen Unterzeichner aber
gehoren kleinen jurassischen Gemeinden an, welche
nie Schlachtvieh einfithren und an dieser Frage iiber-
haupt wenig interessiert sind. Der Gemeinderat von
Bern hat noch letztes Jahr anlisslich eines Begehrens
des Metzgermeisterverbandes sich dahin ausgesprochen,
eine Aenderung der viehseuchenpolizeilichen Massnah-
men sei gegenwirtig mit Riicksicht auf die Schlacht-
hausverhiltnisse in der Stadt Bern nicht angezeigt.

Herr Tschumi hat auch gesagt, der Verkehr zwischen
den Metzgern und Bauern sei ein angenehmer. Ich gebe
das zu, aber der Verkehr wire noch angenehmer, wenn
die Metzger mehr bezahlen wiirden. Uebrigens beklagen
sich die Bauern, dass die Metzger zu bequem geworden
seien, auf das Land hinauszukommen und lieber fremde
Ochsen oder auswirts geschlachtetes Vieh einfiihren.

Ich hitte mich mit der Motion Tschumi einverstan-
den erkliren konnen, dass eine Kommission zur noch-
maligen Priifung der Angelegenheit einzusetzen sei,
aber unter dem ausdriicklichen Vorbehalt, dass auf
jedem Platz nur eine einzige Firma mit dem Import
betraut werde. Wer das sei, kann uns gleichgiiltig
sein. Die betreffenden Gemeinden haben in erster Linie
den Importeur vorzuschlagen, der Regierungsrat emp-
fiehlt ihn und der Bund erteilt die Bewilligung. Wenn
man die Bewilligung einem Zweiten erteilt, dann muss
sie auch einem Dritten und Vierten gegeben werden und
damit fillt der Erfolg der bisherigen viehseuchenpoli-
zeilichen Massnahmen dahin. Da die Gemeindebehirde
von Bern erklirt, dass sie bis nach der Erstellung des
neuen Schlachthauses eine Aenderung der jetzigen Ord-
nung der Dinge nicht befiirworten konne, stimme ich
ebenfalls fiir Ablehnung der Motion und empfehle Ihnen,
auf dieselbe nicht einzutreten.

Hier wird die Beratung abgebrochen und die Ab-
haltung einer Nachmittagssitzung beschlossen.

Wahl von Stabsoffizieren.

v. Wattenwyl, Militirdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates, Die Regierung beantragt Ihnen, die
im gedruckten Vorschlag aufgefiihrten drei Hauptleute,
fiir welche uns zum erstenmal die Fihigkeitszeugnisse
von der Landesverteidigungskommission zugekommen
sind, zu Majoren der Infanterie zu beférdern. Bei
diesem Anlass mochte ich die Frage aufwerfen, ob
es nicht angezeigt wire, in Zukunft diese Ernennungen
durch die Regierung vornehmen zu lassen. Allerdings
schreibt die Verfassung vor, dass diese Wahlen durch
den Grossen Rat zu erfolgen haben. Allein diese Be-
stimmung stammt noch aus der Zeit, wo das Militéir-
wesen noch Sache der Kantone war. Jetzt handelt es
sich lediglich mehr um eine Formalitit, denn wir diir-
fen keine Beforderung vornehmen, wenn nicht das
eidgenossische Fihigkeitszeugnis vorliegt, wir konnen
hochstens einen, der zum Major vorgeschlagen ist, nicht
wihlen. Es wiirde sich vielleicht empfehlen, die Frage
zu priifen, ob die Vornahme dieser Wahlen in Zukunft
nicht dem Regierungsrat zu iibertragen sei.
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Bei 133 eingelangten giiltigen Stimmzetteln werden
zu Majoren der Infanterie (Fisiliere) befordert:

Gottfried Sdgesser, geb. 1869, letztes Brevet 12.
Dezember 1899, von Bannwil, in Biiren a. A. (fiir
Bat. 110) — mit 132 Stimmen.

Johann Jegerlehner, geb. 1871, letztes Brevet
18. Dezember 1901, von Walkringen, in Bern (fiir
Bat. 36) — mit 129 Stimmen.

Emil Rickli, geb. 1872, letztes Brevet 20. August
1902, von Thunstetten, in Laupen (fiir Bat, 26) — mit
128 Stimmen.

Schluss der Sitzung um 12 Uhr.

Der Redakteur :

Zimmermann.

Vierte Sitzung.

Mittwoeh den 18. Mirz 1908,

nachmittags 2 Uhr.

Vorsitzender: Prisident Burren.

Der Namensaufruf verzeigt 173 anwesende Mit-
glieder. Abwesend sind 62 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Albrecht, Berger (Lang-
nau), Bohme, Biirki, David, Demme, Diirrenmatt, Egli,
Fliickiger, Graber, Haas, Hamberger, Hutmacher, Iseli
(Jegenstorf), Kohler, Lanz (Rohrbach), Merguin, Meyer,
Michel (Interlaken), Mouche, Miiller (Bargen), Mirset,
Nyffenegger, Peter, Scheurer, Schneider (Pieterlen),
Segesser, Stimpfli (Schwarzenburg), Stucki (Steffis-
burg), Stucki (Ins), Tédnnler, Vernier, Weber, Wyder,
Wyss; ohne Entschuldigung abwesend sind die Her-
ren: Berger (Schwarzenegg), Blanchard, Choulat, Ci-
therlet, Cortat, Cueni, Favre, v. Griinigen, Gygax, Hess,
Hostettler, Hiigli, Kisling, Lohner, Liithi, Marthaler,
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v. Muralt, Probst (Langnau), Roth, Riiegsegger, Spring,
Stauffer (Corgémont), Stettler, Trachsel (Bern), Trach-
sel (Wattenwil), Wichli, Wysshaar.

Motion der Herren Grossrite Tschumi und Mitunter-
zeichner betreflend die Schlachtvieheinfuhr.

Fortsetzung.
(Siehe Seite 172 hievor.)

Scheidegger. Ich habe das Gefiihl, der Vertreter
der Regierung und die beiden nachfolgenden Redner
seien etwas vom Sinne der Motion Tschumi abge-
wichen. Sie haben sich allzusehr auf den Boden ge-
stellt, es handle sich darum, die Vorsichtsmassregeln
gegen die Seucheneinschleppung zu vermindern. Das
1st nicht der Sinn der Motion Tschumi, sondern der Mo-
tiondr hat ausdricklich erklirt, er habe nichts da-
gegen, wenn man diese Massregeln noch verschiirfe,
Die Motion tendiert vielmehr dahin, zu untersuchen, ob
es nicht moglich sei, die gleichen Vorsichtsmassregeln
durchzufithren unter Vermeidung der Unzulissigkeiten,
die heute mit denselben verquickt sind. Eine dieser
Unzuldssigkeiten ist zunichst die, dass Herr Pulver
in Bern gleichzeitig Importeur und Metzger ist. Die
hiesigen Metzger sind gezwungen, alle auslindischen
Ochsen von Herrn Pulver zu beziehen. Stellen Sie sich
nun vor, es miisste irgend ein Gewerbe innerhalb
einer Gemeinde seine Rohmaterialien von seinem Kon-
kurrenten beziehen. Sie werden ohne weiteres be-
greifen, dass ein solcher Zustand eine Reihe von Un-
zukommlichkeiten im Gefolge hat und es sollte mei-
nes Erachtens moglich sein, dieselben zu beseitigen.

Eine zweite Unzulédssigkeit ist, dass man einer Firma
quasi ein Monopol gibt, sich aber nicht darum be-
kiimmert, wie dasselbe ausgefiihrt und andern gegen-
iber ausgebeutet wird. Die Metzger kennen den An-
kaufspreis des Viehes im Ausland und wissen, was sie
Herrn Pulver in Bern bezahlen miissen; dabei ergibt
sich' fiir den Importeur ein zu grosses Benefiz. Der
Staat, der einem Einzelnen ein Monopol verleiht, sollte
dafiir sorgen, dass es nicht in dieser Art und Weise
ausgebeutet werden kann. Die Regierung sollte die
daherigen Klagen priifen und wenn sie sich als be-
rechtigt erweisen, die notigen Kautelen schaffen, um
einer solchen Ausbeutung von Drittpersonen vorzu-
beugen. Auch hier sollte es nach meinem Dafiirhalten
moglich sein, Remedur zu schaffen, und ich bin des-
halb verwundert, dass die Regierung nicht Hand dazu
bieten will, die bestehenden Missstinde zu beseitigen.
Es mutet einen etwas eigentiimlich an, wenn behauptet
wird, es sei trotz der eingefithrten Untersuchungen des
Viehes durch Sachverstindige nicht méglich gewesen,
die Seucheneinschleppung zu verhindern, seitdem aber
ein einziger Importeur das Monopol habe, seien keine
Seuchenfille mehr vorgekommen, Ist der Importeur
vielleicht besser qualifiziert, die Untersuchungen vor-
zunehmen und die Kontrolle auszuiiben als die Per-
sonen, die dieselben vorher ausfithrten? Ich halte das
nicht fiir wahrscheinlich und der Grund, warum wir
bisher keinen Seuchenfall mehr hatten, muss an einem
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andern Ort liegen. Sind es vielleicht die 100,000 Fr.
Kaution, die den Importeur veranlassen, gew1ssenhafber
vorzugehen weil er weiss, dass er fiir allfalhgen Scha-
den aufkommen muss? Konnten diese Garantien, die
heute ein Einzelner leistet, nicht auch auf eine Gruppe
abgeladen werden? Ich sehe nicht ein, warum das
nicht moglich sein sollte. Es konnte zum Beispiel der
kantonale Metzgermeisterverband die gleichen Ver-
pilichtungen tibernehmen und die gleiche Kaution stel-
len, und wenn der Regierung so sehr daran gelegen ist,
dass im Schadensfalle ein Einzelner haftbar ist, so
kénnte sie verlangen, dass der Verband einen Einzelnen
stelle, der diese Haftung der Regierung gegeniiber iiber-
nimmt.

Die Landwirtschaft hat natiirlich ein grosses In-
teresse daran, gegen die Seucheneinschleppung mog-
lichst geschiitzt zu sein. Allein dieser Schutz soll
durch die Motion Tschumi in keiner Weise reduziert
werden, sondern wir sind einverstanden, dass der-
selbe, wenn nétig, in noch weiterem Masse gewihrt
werde, Die Landwirtschaft hat auch ein Interesse daran,
dass das ausliindische Vieh nicht zu einem zu billigen
Preis eingefithrt werde. Von diesem Standpunkt aus
begriisst sie es natiirlich, wenn die Metzger an diese
oder jene Zwischenhand einen grossen Betrag entrich-
ten miissen, weil so das inlindische Vieh dem vom
Ausland bezogenen gegeniiber konkurrenzfihig bleibt.
Es fragt sich aber, ob ein solcher Standpunkt den
Forderungen des allgemeinen Wohles gegeniiber haltbar
ist. Im allgemeinen kommt doch der Konsument in
erster Linie, und wenn Ware eingefithrt werden muss,
sorgt man dafiir, dass sie nicht in einer unzulidssigen
Art und Weise belastet wird. Die Landwirtschaft wird
nicht so weit gehen konnen, dass sie die Einfuhr von
fremdem Vieh fiir unnétig erklirt. Wir sind auf den
Import angewiesen und solange das der Fall ist, halte
ich es nicht fiir angezeigt die Preise kiinstlich zu
verteuern und das daraus entstehende Benefiz einer
einzelnen Person zuzuhalten. Es ist jedenfalls begreif-
lich, wenn sich die Metzger gegen das Ausbeutungs-
system wehren, dem sie bisher unterstellt waren. Man
kann gewiss solche Verhiltnisse, wie sie geschildert
wurden, nicht schiitzen, wonach der Metzger beim Bezug
der Ware von dem Importeur, auf den er angewiesen
ist, keine Faktur erhalten kann, sondern die Rechnung
erst bekommt, wenn das Fleisch verkauft ist, und wobei
diese Preise verzeichnet, die nach allgemeinem Gefiihl
nicht zuléssig sind, oder dass ihm der Importeur erklirt,
wenn du das und das Stiick nicht nehmen willst, so
bekommst du iiberhaupt nichts, oder dass, wenn der
Metzger zum Beispiel in einen Gasthof Fleisch liefern
will, der Importeur den Drohfinger aufhebt: nimm dich
in acht, was du machst, sonst werde ich dir zeigen,
mit wem du es zu tun hast. Derartige Verhdltnlsse
konnen sicher micht geschiitzt werden,

Wir sind, wie gesagt, einverstanden, dass Fursorge
gegen die Einschleppung der Viehseuche getroffen wird,
aber das kann auf anderem Boden geschehen und dar-
um hiitte ich es 3ehr begriisst, wenn die Regierung
Hand geboten hitte, um die Angelegenheit niher zu
priifen. Moglicherweise wiirden sich bei genauerer Un-
tersuchung verschiedene Angaben als unrichtig her-
ausstellen. In diesem Fall kann man wieder mitein-
ander reden, aber heute liegt keine Veranlassung zu der
Annahme vor, dass die von dem Motiondr gemachten
Ausfihrungen nicht zutreffen und wenn sie sich als
richtig erweisen, ist es angezeigt, einzuschreiten und
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Wandei zu schaffen. Ich mdéchte Thnen daher empfeh-
len, die Sache niher zu priifen.

Freiburghaus. Herr Dr. Tschumi hat heute morgen
seine Motion in einem formvollendeten Votum begriindet
und namentlich darauf hingewiesen, dass die Motion
nichts anderes bezwecke als eine Untersuchung der be-
ziiglichen Verhiltnisse. Ich erlaube mir, den Wortlaut
der Motion noch einmal in Erinnerung zu bringen. Die-
selbe lautet: « Der Regierungsrat wird eingeladen, dem
Grossen Rat dariiber Bericht zu erstatten, eventuell
Antrag zu stellen, ob und eventuell in welcher Weise
die Bestimmungen iiber die Schlachtvieheinfuhr im
Sinne etwelcher Erleichterung abgeindert werden konn-
ten, ohne jedoch dadurch die Gefahr der Viehseuchen-
verschleppung auch nur im geringsten zu vermehren
oder die Landwirtschaft gegeniiber den heutigen Ver-
héltnissen zu beeintrichtigen.» Wer von IThnen will nun
den gordischen Knoten losen, ohne die Gefahr der Seu-
chenverschleppung auch nur im geringsten zu vermeh-
ren oder die Landwirtschaft zu beeintrichtigen, in bezug
auf den Import fremden Schlachtviehes Erleichterung
zu schaffen? Das ist nicht moglich. Der Motionér hat
behauptet, dass infolge der von der Regierung an-
fangs dieses Jahrhunderts getroffenen Massnahme eine.
Fleischverteuerung eingetreten sei. Er hat diese Ver-
teuerung des Fleisches einmal auf den neuen Zolltarif
und im weitern auf das sogenannte Einfuhrmonopol
zurlickgefithrt, Es ist notwendig, auf diese zugunsten
der Motion angefiihrten Griinde mit einigen Worten ein-
zutreten.

Die Verteuerung des Fleisches durch den Zolltarif
kann als eine sehr méissige bezeichnet werden, Der
frithere Gebrauchstarif sah einen Ochsenzoll von 15
Fr. vor; in dem Vertrag mit Italien und Deutschland
wurde er auf 32 Fr. erhoht, im Vertrag mit Frankreich
dann wieder auf 27 Fr. herabgesetzt. Die Differenz
gegeniiber dem fritheren Gebrauchstarif betrigt also
noch 12 Fr. Das macht auf das kg Ochsenfleisch
eine Verteuerung von 4 Rp. aus. Wenn man bedenkt,
dass der Mehrzoll wenigstens zum Teil vom Produ-
zenten getragen werden muss, so muss die daher ent-
stehende Verteuerung als eine sehr minime bezeichnet
werden. In Deutschland zum Beispiel betrigt der Ein-
fuhrzoll fiir Schlachtvieh 8 Mark per Kilozentner Le-
bendgewicht, was fiir ein Stiick von 600 kg. 48 Mark
oder 60 Fr. ausmacht.

Was die Schlachthausgebiihren anbelangt, so sind
miridiejenigen von Bern nicht genauer bekannt, dagegen
gestiitzt auf die kiirzlich stattgefundene Konferenz be-
zliglich der Freizonen diejenigen von Genf. Sie be-
tragen 7 Fr. per Stier und 2 Fr. per Kalb und es wiirde
sich’ jedenfalls empfehlen, in erster Linie in Genf diese
Gebiihren herabzusetzen, bevor verlangt wird, die Frei-
einfuhr von Schlachtvieh in noch grésserem Umfang
als bisher zu gestatten. Es wurde mir auch gesagt,
dass die Gebiihren, welche die am Dienstag und Sams-
tag nach Bern kommenden Fleischverkiufer zu ent-
richten haben, keine bescheidene sind. Ich will dar-
iiber keine weitern Worte verlieren, da dieser Umstand
meines Erachtens nicht so sehr ins Gewicht fillt,

Nun wurde aber vom Motionidr ausgefithrt dass
das Importmonopol der dreifachen Mehrbelastung
durch den neuen Zolltarif gleichkomme. Das ist der
springende Punkt und wir miissen niher untersuchen,
ob ‘die daherigen Klagen der Konsumenten und die
Begehren des Metzgergewerbes, den gegenwirtigen Zu-
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stand im Sinne einer Erleichterung abzuéindern, be- .
griindet sind. Es ist von vorneherein nicht ausser acht
zu lassen, dass nicht einzig das von der Firma Pulver
nach Bern gelieferte Schlachtvieh fiir die Preisregelung
massgebend ist. Herr Pulver kann die Preise nicht
diktieren, sondern die Konkurrenz sorgt schon dafiir,
dass auch hier die Biume nicht in den Himmel wach-
sen; die Preise werden nicht zum mindesten Teil just
durch das Dienstag und Samstag von den Landmetz-
gern in die Stadt gelieferte Fleisch bestimmt, Es wurde
auch bereits erwidhnt, dass die Metzger der Stadt,
statt fremde Schweine zu beziehen, geschlachtetes
Schweinefleisch aus Holland bezogen und dabei giin-
stige Preise erzielten. Allein das konsumierende Publi-
kum hat davon nichts zu spiiren bekommen, sondern
musste nach wie vor das Schweinefleisch gleich teuer
bezahlen. Das gleiche wiirde auch eintreten, wenn die
Metzger, wie Herr Tschumi angedeutet hat, statt im-
portierte Ochsen zu kaufen, Fleisch einfithren wiirden.
Uebrigens stehen, wie bereits Herr Wyssmann aus-
gefithrt hat, die Fleischpreise in Bern nicht am hoch-
sten, sondern bewegen sich ungefihr in der Mitte, Herr
Laur hat eine Zusammenstellung der Fleischpreise im
Jahre 1907 in den grossern Verkehrszentren der Schweiz
gemacht. Danach kostete das Pfund Ochsenfleisch in
Genf im Durchschnitt 93 Rp., Lausanne 87, Neuenburg
91, Yverdon 94, Basel 88, Bern 94, St. Gallen 96 und
Zirich 95. Die Behauptung, die Fleischpreise seien
in Bern deshalb so hoch, weil hier das Importmonopol
bestehe, wihrend sonst iiberall das freie Spiel der
Krifte walten konne ist also nicht zutreffend, sonst
wiirde in Ziirich und St. Gallen, wo die Einfuhr von
Schlachtvieh frei gegeben ist, das Fleisch nicht teurer
sein als in Bern. Das Kalbfleisch kostete im Durch-
schnitt in Genf 1 Fr., Lausanne 1 Fr. 01, Neuenburg
1 Fr. 20, Yverdon 92 Rp., Basel 1 Fr. 16, Bern 1 Fr.
11, St. Gallen 1 Fr. 21 und Ziirich' 1 Fr. 20. Auch hier
haben wir die gleiche Erscheinung, dass St. Gallen und
Zirich hoher stehen als Bern, Einzig beim Schweine-
fleisch war der Preis in Bern 3 Rp. hoéher als in Zii-
rich. Angesichts dieser Zahlen kann von einer Benach-
teiligung der Konsumenten Berns gegeniiber denjenigen
anderer Stidte beziiglich des Fleischpreises nicht ge-
sprochen werden.

Die Regierung des Kantons Bern hat im wohlver-
standenen Interesse der Allgemeinheit gehandelt, wenn
sie im Jahre 1900 unter dem Eindruck der damaligen
Verhiltnisse, wo die Seuche in der Umgebung der Stadt
Bern, im Oberaargau und im Oberland ausgebrochen
war und eine vollstindige Stockung des Verkehrs her-
beifiihrte, nur je eine einzige Firma mit dem Schlacht-
viehimvort betraute. Wir haben mit diesem System
die besten Erfahrungen gemacht und die traurigen
Erscheinungen, die Ende der 90er Jahre zutage ge-
treten sind, haben sich seither nicht wiederholt. Das
liegt nicht nur im Interesse der Landwirtschaft, son-
dern auch der Industrie, des Handels, des Verkehrs
und des Gewerbes, die unter den Folgen eines Seuchen-
ausbruches schwer zu leiden hitten. Wir haben seit
8 Jahren im Kanton Bern keine Seuchenfille mehr ge-
habt, wihrend gerade in denjenigen Stddten, wo man
das freie Spiel der Krifte walten liess, wiedérholt
Seuchenfille vorgekommen sind. Es liegt daher wirk-
lich kein Grund vor, die bestehende Ordnung der Dinge
zu #dndern.

Man stosst sich daran, dass einzig die Firma Ge-
briider Pulver und nicht auch andere, zum Beispiel
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. der Metzgermeisterverband, mit der Schlachtviehein-
fuhr in die Stadt Bern betraut worden sind. Ich be-
tone ausdriicklich, dass der Firma Pulver das Zeugnis
einer durchaus seridsen Importfirma ausgestellt wer-
den kann. Sie kaufte ihre Ware nicht in verseuchten
Gegenden an, wo sie sie viel billiger hitte bekommen
konnen als anderswo., Wenn zum Beispiel in einem
Bezirk Italiens die Seuche ausbricht werden die Tiere
zu 609/, des eigentlichen Wertes abgegeben und der
Importeur hitte von diesem Gesichtspunkte aus ein
grosses Interesse daran, dort seine Einkédufe zu machen.
Aber die Firma Pulver hat das nie getan und zwar nicht
etwa bloss wegen der Kaution von 100,000 Fr., die sie
hinterlegt hat — die spielt nur eine kleine Rolle —
sondern weil sie den Beweis erbringen wollte, dass
sie den Handel gewissenhaft betreibt. Sie bezog ihr
Vieh' stets aus den Mistereien in durchaus seuchen-
freien Bezirken und es ist denn auch tatsdchlich bis
heute kein Seuchenfall bei ihr vorgekommen, Wir tun
besser, das Beispiel von Ziirich oder St. Gallen, wo
verschiedene Importeure Vieh einfithren diirfen, nicht
nachzuahmen, weil gerade infolge des dortigen Ver-
fahrens die Seuche wieder ausgebrochen ist. Die
Gutmiitigkeit des Berner Volkes und der Berner Re-
gierung kann nicht so weit gehen, von der Aufrecht-
erhaltung der bei uns im wohlverstandenen Interesse
der Allgemeinheit erlassenen Bestimmungen abzugehen,
zumal da wir einen Viehstand besitzen, wie kein
anderer Kanton. Der Wert des bernischen Viehstandes
betrédgt iiber hundert Millionen Franken, Wir befassen
uns nicht nur mit der Milchindustrie und der Misterei,
sondern namentlich mit dem Export. Die Viehziichter
des Ober- und Unterlandes wissen, welch gewaltige
Schidigung es bedeutet, wenn angeblich aus Griinden
der Viehseuchengefahr die stiddeutschen Staaten im
Interesse der Landwirtschaft und der Allgemeinheit
uns gegeniiber die Grenzen schliessen. Wir miissen
darum uns doppelt davor hiiten, zu Massnahmen die
Hand zu bieten, welche die Moglichkeit der Viehseu-
cheneinschleppung er6ffnen wiirden. Sobald auf einem
und demselben Platz verschiedene Importeure liefern
diirfen, verteilt sich das Verantwortlichkeitsgefiithl auf
mehrere und verringert sich; ein einzelner Importeur
wiirde nicht mehr fiir andere das Risiko tragen wollen
und es ist Tatsache, dass nicht einmal der bernische
Metzgermeisterverband sich hiezu bereit erklirte. Es
wurde von ihm verlangt, dass alle Mitglieder des Ver-
bandes sich solidarisch erkliren; sie lehnten es aber
ab. Wenn die Metzger sich so verhalten, ist es begreif-
lich, dass die Regierung nach wie vor daran festhilt,
dass die Importbewilligung nur einer einzigen Firma
zu erteilen ist,

Eine andere Frage ist die, ob der Importeur fiir die
Stadt Bern notwendigerweise die Firma Gebriider Pulver
sein muss. Das ist meines Erachtens nicht notwendig,
sondern es kann auch eine andere Firma diese Bewilli-
gung erhalten, zum Beispiel auch der bernische Metzger-
meisterverband, sobald er sich solidarisch erklirt. Uns
ist die Hauptsache, dass durch den Schlachtviehimport
nicht die Seuche eingeschleppt wird. Sobald irgend
ein anderer Mann die notige Garantie dafiir bietet, wie
es bis dahin durch die Gebriider Pulver in muster-
giiltiger Weise geschehen ist, sind wir die letzten,
die nicht Hand dazu béten, dass in dieser Beziehung
eine Aenderung eintrete, Wir brauchen aber der Re-
gierung keinen besonderen Auftrag zu geben, dass sie
die Frage priifen soll, sondern sie hat sie seit Jahren
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untersuckt und ich habe das Zutrauen zu der Ein-
sicht der Regierung, dass sie im gegebenen Moment
vielleicht eine solche Aenderung eintreten lassen wird,
sobald der neue Importeur die nétige Garantie bietet.
Jedenfalls ist ein Misstrauen gegeniiber der Regierung
in dieser Beziehung nicht gerechtfertigt.

Noch einige wenige Worte an die Adresse des Herrn
Scheidegger. Er hat gesagt, man solle die Motion an-
nehmen, dabei aber die nétigen Vorsichtsmassregeln
nicht ausser acht lassen, sondern sie im Gegenteil
noch verschiarfen, Wie soll man aber die Massregeln
noch verschirfern, wenn die Motion vorschreibt, dass
sie im Sinne der Erleichterung getroffen werden sol-
len? Das ist unmdglich.

Es wurde geltend gemacht, das Monopol sei in einer
Art und Weise ausgebeutet worden, dass die Fleisch-
preise stiegen. Ich wiederhole, dass das durch die
Tatsachen keineswegs bewiesen 1st und anhand der vor-
liegenden Tabelle nicht bewiesen werden kann. Wenn
Herr Scheidegger ausgefithrt hat, dass die Landwirte
im allgemeinen gegen die Erheblicherklirung der Mo-
tion seien, weil sie sich vor der Seucheneinschleppung
firchten, so unterschreibe ich das Wort fiir Wort. Da-
gegen kann ich den andern Grund nicht gelten lassen,
die bernische Landwirtschaft sei im Interesse einer
kiinstlichen Steigerung der Preise fiir inldndisches
Schlachtvieh gegen die Motion. Diesen Standpunkt neh-
men wir nicht ein, sondern uns ist es in erster Linie
um Verhinderung der Seucheneinschleppung zu tun.
Sie werden mit Riicksicht auf die grossen Schéidigun-
gen, die eintreten konnen, begreifen, dass wir gegen
jeden Versuch, beziiglich der Schlachtvieheinfuhr Er-
leichterungen zu treffen, mit aller Energie Front ma-
chen miissen.

Ich mochte Sie im wohlverstandenen Interesse der
Allgemeinheit und gestiitzt auf die guten Erfahrungen,
die wir mit dem jetzigen System seit Jahren gemacht
haben, ersuchen, die Motion Tschumi abzulehnen und
der Regierung in dieser Angelegenheit das Zutrauen
entgegenzubringen, das sie verdient.

Witschi. Es ist nicht richtig, dass wir in landwirt-
schaftlichen Kreisen von vorneherein auf Ablehnung
der Motion tendieren. Nur muss uns daran gelegen sein,
dass bei einer allfilligen Priifung der Angelegenheit
die landwirtschaftlichen Interessen nicht weniger gut,
sondern eher noch besser als bisher gewahrt werden. I[ch
mochte Herrn Tschumi ersuchen, seine Motion dahin
abzuindern, dass die Regierung die Frage untersuche
und uns spiter Bericht und Antrag bringe. Wir haben
uns in der Landwirtschaft unter der bisherigen Ord-
nung der Dinge nicht zu beklagen gehabt, wir waren
gegen die Seucheneinschleppung geschiitzt, aber land-
auf, landab beklagen sich die Metzger iiber das Ein-
fuhrmonopol und die Regierung soll einmal untersu-
chen, ob ihnen auf die eine oder andere Weise entgegen-
gekommen werden kann, ohne dass die Interessen der
Landwirtschaft geschidigt werden.

v. Wattenwyl, Stellvertreter des Direktors der
Landwirtschaft, Berichterstatter des Regierungsrates.
Herr Witscai scheint {iber den Geschiftsgang nicht ganz
orientiert zu sein. Die von ihm gewiinschte Priifung
hat bereits stattgefunden. Die Motion ist seinerzeit der
Regierung iiberwiesen worden, wir haben dieselbe zur
Berichterstattung an das Sanititskollegium gewiesen
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und ich bin beauftragt worden, gestiitzt auf das Re-
sultat der vorgenommenen Priifung die Motion in dem
Sinne zu beantworten, wie es geschehen ist.

Witschi. In diesem Fall mochte ich beantragen, die
Motion erheblich zu erkliren.

Reimann. Der Motion Tschumi haftet unbedingt
der Fehler an, dass sie sich iiber den an die Regierung
zu erteilenden Auftrag zu wenig klar ausspricht. Denn
damit, dass man die Regierung beauftragen will, zu
untersuchen, in welcher Weise die Situation einiger
Metzgermeister oder einiger Korporationen der Metzger
zu verbessern sei, ist jedenfalls der Kern der Frage
nicht beriihrt. In der vorwiirfigen Frage handelt es sich
fir die betreffenden Stddte nicht darum, das Import-
monopol von einer Hand in die andere zu spielen, son-
dern dafiir zu sorgen, dass das konsumierende Publi-
kum billigeres Fleisch bekommt. Mit der Uebertragung
des Monopols an den Metzgermeisterverband ist noch
nicht die Sicherung geschaffen, dass das Fleisch ver-
billigt werde. Denn auch beim Metzgermeisterverband
besteht das Bestreben, die Preise nicht zu verhunzen,
sondern ihr Berufsinteresse geht selbstverstindlich da-
hin, moglichst hohe Verkaufspreise zu erzielen, um
bestehen zu konnen. Ich weiss mich frei von jeder
Antipathie oder Sympathie fiir diese oder jene Gruppe,
ich habe vor allem das Interesse der konsumierenden
Bevolkerung im Auge. Von diesem Gesichtspunkt aus
mochte ich die Motion Tschumi zur Annahme empfeh-
len. Dieselbe miisste allerdings noch eine Erweiterung
erfahren und es miisste der Regierung der Auftrag
erteilt werden, nicht nur zu untersuchen, wie fiir die
Metzgermeister und ihren Verband eine Erleichterung
geschaffen werden kann, sondern namentlich auch die
Frage zu priifen, ob und in welcher Weise die Verhalt-
nisse zugunsten des konsumierenden Publikums im
Sinne einer Reduktion der Fleischpreise verbessert
werden konnen. Das ist der Kernpunkt der ganzen
Frage. Dass die Fleischpreise auf einer unerhorten
Hohe angelangt sind, wurde Ihnen heute morgen nach-
gewiesen und das Bestreben verschiedener Stadtver-
waltungen, durch die Einfubr von Meerfischen eine
etwelche Konkurrenz auf den Markt zu bringen, deutet
darauf hin, dass man sich namentlich in stddtischen
Verhiltnissen der grossen Gefahr vollauf bewusst ist,
die darin liegt, wenn die Fleischpreise noch mehr er-
hoht werden und eine Untererndhrung des Volkes zu
verzeichnen ist. Eine ganze Anzahl von Stadtverwal-
tungen hat entweder durch ihre eigenen Organe oder in
Verbindung mit Konsumgesellschaften diesen Winter
jeden Markttag so und so viel Zentner Meerfische auf
den Markt bringen lassen und die Fische fanden einen
riesigen Absatz. Damit ist ohne weiteres bewiesen,
dass die stddtische Bevolkerung nicht mehr in der
Lage ist, die unbedingt zu hohen Fleischpreise zu be-
zahlen, Angesichts dieser Tatsache entsteht nicht nur
fir die Metzgerschaft, sondern auch fiir die viehlie-
fernde Landwirtschaft die Gefahr, dass die Bevolkerung
sich nach und nach an den Fischgenuss gewdhnt und
infolgedessen der Fleischkonsum zuriickgeht. Es wiire
also zu untersuchen, ob nicht dieser Gefahr entgegen-
getreten werden konnte, indem man Mittel und Wege
ausfindig machen wiirde, die Fleischpreise zu redu-
zieren,

Es konnte auch noch gepriift werden, ob nicht das
Monopol, das nun einige Viehimporteure besitzen, den
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Gemeinden iibertragen werden konnte und diese den
Import von Schlachtvieh zu besorgen hitten, indem
sie einen Metzgermeister, der ein Gemeindebeamter
und angemessen zu besolden wire, mit diesem Dienst
betrauen wiirden. Ich hatte Gelegenheit, in dieser Frage
mit dem Kantonstierarzt zu sprechen und er hat mir
erklirt, er wiirde es gerne sehen, wenn einmal eine
Gemeinde einen solchen Versuch machen wiirde; er
glaube, auch die Landwirtschaft und die Regierung
wiirden ein solches Gemeindemonopol nicht ungern
sehen. Nach den gegenwiirtigen Bestimmungen und
Verordnungen ist ein solches Vorgehen ausgeschlossen,
aber auch dieser Punkt konnte einer Priifung unter-
zogen werden,

Die Motion Tschumi bietet also der Regierung ein
dankbares Feld der Untersuchung und Prifung und
wenn der Wortlaut derselben dahin abgeindert wiirde :
«Der Regierungsrat wird eingeladen, dariiber Bericht
zu erstatten, ob hicht, unter ausdriicklicher Wahrung
aller seuchenpolizeilichen Vorschriften, im Interesse
der allgemeinen Volkserndhrung eine Aenderung der
Bestimmungen iiber den Schlachtviehimport erzielt wer-
den konnte» so wire damit der Regierung eine dank-
bare Aufgabe gestellt. Wir wollen nicht nur gepriift
haben, ob dieser oder jener Importeur das Schlacht-
vieh einfithren soll, das ist schliesslich nicht die Haupt-
sache, sondern das Wesentliche ist, dass untersucht
wird, ob nicht, angesichts der durch den neuen Zolltarif
und die tbrigen Verhiltnisse auf dem Weltmarkt auf
der ganzen Linie eingetretenen Preiserhohung, durch
den Bund und namentlich durch die kantonalen Regie-
rungen gewisse Sicherungen geschaffen werden kénnen,
Nicht das Interesse dieser oder jener Importfirma und
nicht das Interesse der Metzgerschaft steht im Vorder-
grund, sondern das Interesse des konsumierenden Pu-
blikums und in diesem Sinne mochte ich die Motion
Tschumi in der erwihnten Form zur Priifung an die
Regierung gewiesen wissen, Wenn die Priifung ergibt,
dass die Behauptungen des Motionidrs mnicht richtig
sind und der Regierung kein anderes Mittel zur Ver-
fiigung steht als die Uebertragung des Importmonopols
an eine einzige Firma, dann werden auch die Klagen
gegeniiber unseren Importfirmen verstummen miissen
und es wird iiberall das Gefiihl aufkommen, dass die
Sache in guten und besten Hénden ist.

Ich glaube, man sollte auch von der landwirtschaft-
lichen Seite den erwihnten Antrag akzeptieren., Wenn
es richtig ist, dass die erhohten Viehpreise nicht auf
das Importmonopol und auch nicht auf den Zolltarif
zurickzufiithren sind, dann muss man doch untersuchen,
was zur Verteuerung des Fleischpreises beigetragen
hat. Die Regierung, die die Hiiterin und Wahrerin nicht
nur eines Teiles der Landesinteressen, sondern der
allgemeinen Interessen aller Volksschichten ist, sollte
mit Freuden an diese Aufgabe herantreten, wire es
auch nur, um den Beweis zu erbringen, dass die Be-
hauptung, die Interessen des konsumierenden Publi-
kums seien schlecht gewahrt, auf unrichtigen Voraus-
setzungen basiert. Ich mochte Sie ersuchen, die Mo-
tion in der revidierten Fassung anzunehmen und die
Regierung zu beauftragen, in dem erwihnten Sinne
entweder allein oder in Verbindung mit einer Kom-
mission von Interessenten, die aus Vertretern der
Stidte, der Metzgervereinigungen, der Importeure —
auch diese mochte ich nicht ausschliessen — der Land-
wirtschaft und so weiter bestehen konnte, die gewiinsch-
ten Untersuchungen vorzunehmen. Man hat schon wie-
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derholt Kommissionen zur Priifung derartiger allge-
meiner Fragen eingesetzt, die ein weniger grosses In-
teresse beanspruchen konnten als die I'rage der Ver-
sorgung unserer Bevolkerung mit gesundem und gutem
Fleisch. Der Staat sollte die daherigen Kosten und
Miihe nicht scheuen, wire es auch nur zur Beruhigung
derjenigen Kreise, die gegenwirtig das Gefiihl haben,
sie werden gegeniiber der Landwirtschaft und ihren
Interessen hintangestellt. Ich erlaube mir also, die
Motion Tschumi in der angedeuteten Weise abzuindern
und Thnen deren Annahme zu empfehlen.

Tschumi. Was Herr Kollega Reimann soeben aus-
gefithrt hat, glaube ich heute morgen ebenfalls deut-
lich und genugsam entwickelt zu haben, Allerdings
konnte ich im Hinblick auf die grosse Materie, die ich
zu bewiiltigen hatte, in der kurzen Zeit auf jeden ein-
zelnen Gedanken nicht in erschopfender Weise ein-
treten, aber aus meinen heutigen Darlegungen kann
nichts anderes hervorgehen, als dass ich eine Verbes-
serung der Importverhiltnisse mit Riicksicht auf die
allgemeine Volksernihrung und nicht mit Riicksicht
auf die Interessen eines einzelnen Berufsverbandes
wiinsche, Wenn die Metzger dem Importeur per kg
Ochsenfleisch 4—5 Rp. und per kg Schweinefleisch
61/, Rp. mehr bezahlen miissen, so wirkt das jeden-
falls fleischverteuernd. Die Metzger miissen unbedingt
diese Belastung auf die Allgemeinheit abwilzen, indem
sie sonst dem Ruin entgegengehen wiirden. Es ist kon-
statiert, dass auf dem Platze Bern, wihrend eine ein-
zige Firma sich Millionen erworben hat, auf der an-
dern Seite eine ganze Berufsklasse immer drmer und
armer geworden ist (Heiterkeit). Ich trete unbedingt
der Ansicht entgegen, dass die bernischen Metzger-
meister auf dem Fleisch lukriert haben; sie haben im
Gegenteil, mit Riicksicht auf die teuern Ankaufspreise,
verhilltnisméssig sehr billige Verkaufspreise gehabt.

Ich bin bereit, eine etwelche Abidnderung der Mo-
tion sowohl im Sinne der Anregung des Herrn Frei-
burghaus wie im Sinne des Antrages Reimann vorzu-
nehmen. Ich mochte es den Landwirtschaftern durch-
aus ermoglichen, der Motion zuzustimmen, indem ich
nichts anderes bezwecke als eine objektive Priifung
der Verhiiltnisse durch eine gemischte Kommission, die
aus Landwirtschaftern, Veteriniren, Volkswirtschaftern,
Metzgern und meinetwegen auch aus Viehimporteuren
bestehen soll. Ich mochte der Anregung Freiburghaus
in der Weise entgegenkommen, dass ich den Passus
«im Sinne etwelcher Erleichterung » streiche und dem
Antrag des Herrn Reimann will ich in der Weise Rech-
nung tragen, dass ich im zweiten Satz: « Es wird dem-
nach vornehmlich die Frage zu priifen sein, ob nicht
die Aufhebung des fiir einige wenige Firmen... .. . »
nach «ob» die Worte einschalte: «im Interesse der
allgemeinen Volksernihrung». Damit sind beide An-
regungen beriicksichtigt und die gemischte Kommission
hat volle Freiheit die Untersuchung in der ihr gut-
scheinenden Weise zu fiithren.

M. Reossel. Ceux qui, d’une maniére tout & fait
impartiale, suivent la discussion générale, s’y in-
téressent extrémement, car il s’agit d’'une question
vitale pour la population, de savoir comment on peut
arriver a se nourrir d'une fagon plus substantielle.

Monsieur le président et Messieurs, je crois devoir
vous rendre attentifs & une chose trés sérieuse.
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Il nous est parfaitement indifférent que ce soit
M. Pulver, l'association des bouchers ou quelqu'un
d’autre qui introduise la viande de boucherie dans le
canton de Berne. Nous ne discuterons pas non plus la
question de savoir si MM. Pulver gagnent ou perdent
de l'argent dans ce commerce. Cela ne nous regarde
absolument pas. Nous constatons un Zait trés positif
en faveur du systeme actuel, c'est que la méthode
employée par le gouvernement pour importer la viande
de boucherie a eu un grand succés, puisque les épi-
zooties et les maladies épidémiques du bétail ont di-
minué. Cela est un résultat dont 'importance n’échappe
certes & personne. Seulement nous pouvions nous de-
mander si ¢'était suffisant, et si je prends la parole
c’est pour relever une expression dont M. Reimann
s’est servi. M. Reimann vous a rendu attentifs au
fait que le prix de la viande commence & inquiéter plus
ou moins la population et nous devons nous demander
si réellement l'alimentation dans le caaton de Berne,
en ce moment, est absolument suffisante.

M. Reimann dit que plusieurs loczlités ont com-
mencé a introduire d’autres substances devant rem-
placer la viande; il a annoncé aux cultivateurs que
de grandes opérations commerciales se faisaient dans
le but de procurer au canton une nouvelle nourriture,
renfermant des substances & peu prés analogues a la
viande, ainsi le poisson. Si vous, cultivateurs, pour-
suivait-il, vous n’étes pas d’accord pour prendre des
mesures en vue de la vente & meilleur marché de la
viande, vous risquez alors d’avoir une concurrence qui
serait désastreuse pour l'agriculture.

Ceci m'engage a faire une observation — et je
tiens & ce que la communication que je ferai soit
retenue — a cause des responsabilités qui pourraient
plus tard étre encourues,

Hier, M. Scherz, & propos d’une question qui ne se
rattache pas directement & celle-ci, faisait une obser-
vation extrémement juste, en ce qui concerne 1’emploi
du lait dans le canton de Berne. Je crois pouvoir
dire qu’il a raison en émettant 'idée qu'on ne pro-
duit pas assez de lait dans le canton de Berne pour
la nourriture populaire, On prétend méme que dans
certaines vallées le lait se vend trop cher, qu'on le
réserve aux étrangers, qui le payent cher, et aux jeunes
taureaux. Ce n’est que lorsque les touristes et les
jeunes taureaux en ont suffisamment, qu'on en donne-
rait, s'il en reste, aux enfants,

Si cela est vrai, il est évident que cela peut avoir
des cons¢quences bien facheuses,

Il en est de méme pour ce qui concerne la con-
sommation de la viande. Une enquéte sur la consom-
mation du lait et de la viande s’impose.

En citant ces faits, je me base sur les travaux
scientifiques faits dans cette direction. Si, Messieurs,
nous dépensons des sommes considérables pour I'ins-
truction, pour les études scientifiques, c’est bien le
moins d’appliquer le progrés qui devrzit en résulter,
Et si jamais nous avons eu l'occasion de faire I'appli-
cation d'une étude scientifique, c'est assurément au-
jourd’hui.

Vous vous souvenez tous des grands travaux et des
résultats que nous devons & Petenkofer, travaux sui-
vis et continués actuellement par un grand nombre de
savants, qui nous ont appris ce que nous ne savions
pas il y a dix ans, la quantité de nourriture que doit
recevoir un homme pour son entretien journalier. Il
est établi qu'un adulte doit absorber de 100 a 120
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grammes d’albumine pour sa mnourriture quotidienne,
Cette quantité d’albumine ne doit pas étre réduite. De
plus, un tiers de cette quantité doit étre de I'albumine
de viande, et il ne peut pas étre remplacé par l'albu-
mine du poisson ou du gibier, de la pomme de terre
ou d'un autre légume. Si vous vouliez nourrir quel-
qu'un avec de la pomme de terre, en vous basant sur
la quantité d’albumine que doit recevoir un adulte,
il faudrait lui faire absorber chaque jour 10 kg. de
pommes de terre. I1 est absolument impossible de
nourrir un individu d’'une maniére rationnelle, sans
observer les lois de la nutrition établies par le progres
scientifique. Nous sommes moralement obligés de don-
ner aux enfants la quantité de lait et aux adultes la
quantité d’albumine exigés par lorganisme pour le
maintien de la force physique du corps et le déve-
loppement moral de l'individu, comme le prescrivent
les lois de la nutrition rationnelle,

Or, il me semble que cette question peut par-
faitement étre étudiée. Nous avons une occasion excel-
lente pour cela. Il ne s’agit point pour nous de dis-
cuter la question dans le sens de M. Tschumi, de savoir
s’il faut retirer le monopole a celui-ci pour le donner
a celui-la, mais d’appuyer M. Reimann dans son désir
de voir la question de l'alimentation prise en consi-
dération,

On sait que la tuberculose se propage dans les
milieux ou la nourriture laisse & désirer, et qu'on
peut la guérir avec de lair pur, du soleil, de la
lumiére et une nourriture normale; I'Etat doit s’en
préoccuper, puisque le peuple a voté une loi dans le
but de combattre la tuberculose. Je crois donc que
la motion, telle que vient de la modifier M. Reimann,
peut parfaitement étre acceptée par le gouvernement,
car il s’agit d’'un moyen pour prévenir le mal. Nous
ne voulons pas dire par la que le gouvernement n’ait
rien fait, au contraire un notable progrés a été accom-
pli, progrés constaté par la diminution des maladies
du bétail, mais il y aurait danger & s’arréter en route,
4 dire que tout est bien dans le meilleur des mondes,
et qu’il n'y a rien & changer. Le gouvernement déclare
bien qu'il ne perdra pas la question de vue, et nous
en sommmes certains, mais nous savons comment
cela se fait en pratique. Awussitdot que la motion serait
renvoyée on aurait l'assentiment du Grand Conseil
pour abandonner la question a elle-méme et elle mérite
mieux que cela.

Permettez-moi de vous rendre attentifs & un danger
pour l'agriculture elle-méme si nous ne prenons pas
de moyen terme,

M. Reimann a fait allusion & l'introduction des
poissons comme nourriture devant compenser I'albu-
mine de la viande de boucherie; ce moyen est peu
redoutable et ne peut qu’étre utile, mais insuffisant;
il se prépare tout autre chose, est Tintroduction.
de la viande sous ung autre forme que celle connue
jusqua aujourd’hui. Je puis vous assurer que d’ici
peu longtemps il est possible que l'agriculture bernoise
soit surprlse de voir arriver sur le marché une con-
currence a laquelle elle ne s’attendait pas, concurrence
ayant de lanalogle a celle faite a notre agnculture il
y a bien des années, dans le domaine des céréales.
Vous savez que le canton de Berne, il y a un certain
nombre d’années, cultivait le blé en grand. Des coali-
tions se formerent pour l'importation. Et quelle en
est la conséquence? Le pain & bon marché, i telle-
ment bon marché que l'agriculture chez nous a été
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forcée d’abandonner pour ainsi dire la culture des
céréales. Nous concentrons toutes nos forces actuelle-
ment & relever l'agriculture, par la culture des four-
rages de bonne qualité, dans le but de la production
de la viande, et surtout du lait. Il ne faudrait pas
que tout ce qu'on a fait chez nous dans ce but soit
perdu, nous devons retirer un bénéfice des travaux de
nos stations agricoles et des sacrifices de I'Etat en
faveur de 'agriculture. Or, il y a déja quelques années,
que les importateurs ont essayé — mais cela ne leur a
pas encore réussi completement — I'introduction de
la viande & basse température; mais les essais con-
tinuent. Des' médecins ont entre autre constaté qu’a
Vienne, en Autriche, la consommation de la viande
était insuffisante. Et dans un rapport pertinent, une
commission spéciale a attribué & ce fait une certaine
décadence de la population. Le peuple auquel on ne
donne pas l'occasion de se nourrir d’'une fagon normale
peut, momentanément, remplacer par une autre nourri-
ture que la viande, ses forces physiques, mais sa force
intellectuelle s’affaiblit. C’est un fait absolument his-
torique.

On s’occupe donc en Autriche de cette question,
on cherche un palliatif dans la viande importée & bon
marché, conservée par le froid.

Les passagers des transatlantiques qui arrivent a
Trieste sont nourris avec de la viande achetée en Amé-
rique, transportée dans les vaisseaux dans des chambres
refroidies a une température de 10 degrés au-dessous
de zéro. La viande se conserve indéfiniment fraiche &
cette température, malgré son double passage sous
I’équateur.

Pour que cette viande soit parfaite il y a une seconde
condition & remplir, elle doit étre consommée aussitot
ou peu apres son dégel. C’est pourquoi l'introduction
de cette viande a basse température n’a pas pu se
généraliser, jusqu’a aujourd’hui, comme produit d’im-
portation, l'organisation technique était insuffisante,
les frais étaient encore considérables, pour la pro-
duction et surtout le maintien du froid, ce moyen qui ne
s'est pas généralisé. Actuellement les bateaux dont
je parle ne prennent pas seulement & la station de
départ la viande nécessaire jusqu’a Trieste, mais aussi
celle dont ils ont besoin pour retourner en Amérique.
Jai eu l'occasion d’apprécier cette viande et tous ceux
qui ont voyagé sur les transatlantiques savent combien
elle est succulente, La viande conservée & basse tem-
pérature est une nourriture de premier ordre; excel-
lente, au point de vue hyglemque Pour la transporter
dans’ les villes, que reste-t-il & faire? A construire
des wagons organisés comme les chambres ou on pro-
duit le froid dans les vaisseaux. Il faut qu’en arrivant
dans la ville cette viande puisse également étre trans-
portée dans un local & basse température. Et sur ce
sujet vous lirez ces jours que le ministére francais
vient de s’occuper de cette question. M. Emile Loubet,
ancien président de la république, est a la téte d'un
congrés et d'une exposition, qui s’organise pour le
mois de juillet prochain, et qui s’occupera de I'industrie
des basses températures et des appareils produisant
le froid. Cette exposition sera des plus intéressantes
au point de vue des progreés techniques en général et
peut-étre qu'elle donnera la solution de I'alimentation
a meilleur marché et & de meilleures conditions,

Ce sont 1a des choses & examiner, qui n’ont rien de
commun avec MM. Pulver & Cie, mais qui doivent étre
connues de tout le monde, car elles peuvent avoir de
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grandes conséquences au point de vue du développe-
ment général. Nous pouvons ainsi, sans vouloir faire
opposition au gouvernement, accepter la motion mo-
difiée de M. Reimann, ceci dans l'intérét général et
l'intérét méme de lagriculture qui aurait immeédiate-
ment & prendre des mesures si l'importation de la
viande des pays ou on la produit bon marché devait
se généraliser par le moyen du froid.

Je suis donc pour le renvoi de la motion au gou-
vernement, dans le sens que j'ai indiqué.

Guggisberg. Ich habe heute vormittag die Motion
Tschumi, soweit sie dahin ging, es sei zu untersuchen,
ob nicht statt eines zwei oder mehrere Importeure zu-
zulassen seien, bekdmpfen miissen, Die von Herrn
Reimann vorgeschlagene abgeéinderte Fassung, welche
die Regierung einladet, ganz allgemein zu untersuchen,
ob nicht unter voller Wahrung der Schutzmassregeln
gegen die Seucheneinschleppung das sehr wichtige Nah-
rungsmittel, Fleisch, billiger beschafft werden koénnte,
kann ich dagegen sehr wohl akzeptieren.,

Abstimmung,.

Eventuell:
Fiir die Fassung Tschumi (gegeniiber

der Fassung Reimann) . Minderheit,
Definitiv:
Fir Erheblicherklirung der Motion in
der Fassung Reimann . . . . 84 Stimmen,
Dagegen . . . . . . . . . . . 48 >

Interpellation der Herren Grossriate Biihlmann und
Mitunterzeichner betreffend die Entweichungen aus
der Strafanstalt Thorberg.

(Siehe Seite 137 hievor.)

Bithlmann. In der letzten Zeit erschien fast regel-
missig in den Zeitungen die Notiz, dass in Thorberg
wieder ein Striifling ausgebrochen sei. Diese hiufig
wiederkehrende Nachricht erregte Aufsehen. Nach einer
von mir gemachten Zusammenstellung entwichen im
Jahre 1903 7 Striflinge aus Thorberg, 1904 5, 1905 9,
1906 15, 1907 11 und in den beiden ersten Monaten
des laufenden Jahres bereits 4. Von den 51 Entwei-
chungen fanden 36 bei landwirtschaftlichen Arbeiten
statt, 3 bei Arbeiten in Werkstitten, 4 aus den Zellen
und 7 aus dem Krankenzimmer, der Kiiche und so
weiter. Der Umstand, dass die meisten Striflinge bei
den #ussern Arbeiten entwichen, beweist, dass dort
jedenfalls etwas nicht in Ordnung ist. Man hat etwa
sagen horen, es fehle an der Verwaltung, allein ich
glaube, wenn gegeniiber der Verwaltung Aussetzungen
gemacht wurden, so beziehen sie sich eigentlich mehr
auf andere Punkte, welche die Entweichungen als
solche nicht direkt angehen. Es mag auch sein, dass
in dem alten Bau von Thorberg die Zellen etwas zu
wenig gut eingerichtet sind, aber die geringe Zahl von
Striflingen, die aus den Zellen ausgebrochen sind,
spricht dafiir, dass hier nicht die Hauptursache ist.
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Es fehlt auch an der Bewachung. Frither besorgten
Landjiger diesen Dienst. Sie bewihrten sich nicht
und es wurden Zivilwichter angestellt. Aber auch mit
diesen hat man nicht gute Erfahrungen gemacht und
es wurden in letzter Zeit wieder Landjiger und zwar
mehr als frither beigezogen. Dann ist mnicht ausser
acht zu lassen, dass nach Thorberg die bésen und na-
mentlich die riickfilligen Verbrecher verbracht werden,
wihrend die Qualitit der Striflinge auf dem Grossen
Moos etwas besser ist. Im weitern spielt namentlich
die ortliche Lage der Strafanstalt Thorberg eine grosse
Rolle bei den Entweichungen. Das Terrain ist sehr
coupiert, es sind sehr viele Wilder und nirgends ist
das Land auf ein paar hundert Meter offen. Diese topo-
graphische Beschaffenheit der Gegend begiinstigt die
Entweichungen der Straflinge, die auf dem Felde be-
schiftigt werden, und wenn man dieselben verhindern
wollte, miisste man hinter jeden einzelnen Mann einen
Landjiger stellen. Das radikalste Mittel, den Entwei-
chungen vorzubeugen, wire die Verlegung der Straf-
anstalt Thorberg an einen andern Ort, wo die Insas-
sen besser und mit geringeren Kosten liberwacht wer-
den konnten. Die Staatsdoméne in Thorberg konnte
fir andere Zwecke Verwendung finden, zum Beispiel
fir die Errichtung der neuen Irrenanstalt, deren Unter-
bringung in den Gemeinden unseres Kantons eine so
grosse Aufregung hervorruft. Auch klagt man immer
dariiber, dass unsere Armenanstalten eine grosse Zahl
bosartiger Pfleglinge beherbergen, die anderweitig un-
tergebracht werden sollten, und hiefiir wiirde sich unter
Umstidnden die Doméne in Thorberg ebenfalls eignen.
Wenn man sich nicht entschliessen kann, die Straf-
anstalt Thorberg zu verlegen, so schrinke man wenig-
stens den landwirtschaftlichen Betrieb ein oder gebe
ihn ganz auf und beschiftige die Straflinge in den Werk-
stitten, wo die Entweichungen viel weniger moglich
sind als bei der Arbeit auf dem Felde. Jedenfalls muss
auf irgend eine Weise Remedur geschaffen werden. Die
Zahl der Entweichungen ist zu gross, als dass man
linger untitig zusehen darf. Bei den vielen Entwei-
chungen fithlen sich die in jener Gegend wohnenden
Leute nicht mehr sicher. Auch leidet das Ansehen des
Staates unter einem solchen Zustande und von einem
richtigen Strafvollzug kann nicht mehr die Rede sein.
Aus allen diesen Griinden sollte Abhiilfe geschaffen
werden und darum haben wir uns veranlasst gesehen,
die Regierung anzufragen, was sie zu tun gedenkt, um
den hidufigen Entweichungen in Thorberg Einhalt zu
gebieten.

Kldy, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die Interpellation wiinscht von der Re-
gierung Auskunft dariiber, welche Massnahmen getrof-
fen worden secien oder getroffen werden sollen, um
den Entweichungen in Thorberg vorzubeugen. Wie
die Begriindung der Interpellation, so kann auch die
Antwort kurz ausfallen. Im allgemeinen bin ich mit
den Ausfilhrungen des Herrn Interpellanten durchaus
einverstanden. Die vorgekommenen Entweichungen
sind keine erfreuliche Tatsache und es ist jedesmal fiir
die Regierung und speziell fiir die Polizeidirektion ein
peinlicher Moment, wenn wieder die amtliche Meldung
einliuft, dieser oder jener sei entwichen. Wir sahen uns
natiirlich veranlasst, zu priifen, welche Mittel und
Wege dazu dienen konnten, diesen Entweichungen vor-
zubeugen. Ich will zunéchst auf einen auch von Herrn
Biihlmann erwihnten Uebelstand aufmerksam machen,
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der bis dahin in Thorberg bestanden hat. Bis vor zwei
Jahren standen der Anstalt zur Besorgung des Be-
wachungsdienstes Landjéger zur Verfiigung, junge, le-
dige, vielleicht auch etwas unerfahrene Leute. Man
hitte gerne frither schon etwas reifere Landjiger nach
Thorberg geschickt, allein es konnten nicht wohl ver-
heiratete Landjéiger dorthin versetzt werden, weil es
an den notigen Wohnungen fehlte. Die Land]ager ha-
ben sich in Thorberg nicht sehr bewihrt. Sie haben
des' Nachts, anstatt zu wachen, entweder geschlafen
oder — ich darf es nicht verheimlichen — Dumm-
heiten gemacht, auf die ich nicht ndher eintreten will,
von denen aber eine Zeitlang genugsam die Rede war,
Leider erhielt ich von denselben etwas zu spit Kennt-
nis, sonst wiirde man unter Umstéinden frither einge-
schritten sein. Der Verwalter der Anstalt schlug dann
vor, den Dienst nicht mehr durch Landjiger besorgen
zu lassen, sondern ihm die Anstellung von Zivilwich-
tern zu gestatten. Dem Wunsch wurde entsprochen,
die Landjiger wurden zuriickgezogen und der Ver-
walter engagierte Zivilwichter, Allein das war ein un-
gliicklicher Schritt, Gerade unter den Zivilwichtern
kamen die meisten Entweichungen vor. Infolgedessen
musste wieder eine Aenderung getroffen werden und
die Regierung hat, schon bevor die Interpellation ein-
gereicht war, die Frage neuerdings gepriift und be-
schlossen, der Dienst durch Zivilwéchter solle auf-
gehoben und die Bewachung in Thorberg reiferen, be-
standenen und verheirateten Landjigern ibertragen
werden, fiir welche passende Wohnungen eingerichtet
werden. Wir erwarten von dieser Aenderung viel Gutes
und hoffen, dass die Entweichungen etwas nachlassen
werden.

Auch andere Massnahmen sind getroffen worden.
Es war konstatiert worden, dass ein geriebener Galgen-
strick durch Beschidigung seiner Zellentiire entweichen
konnte. Infolgedessen wurde von der Regierung der
Beschluss gefasst, dass simtliche Zellentiiren im Neu-
bau in Thorberg mit Eisenblech neu beschlagen werden,
so dass nach menschlicher Berechnung Entweichungen
nicht so bald wieder méglich sein werden.
darf nicht vergessen werden, dass sich in Thorberg
keine saubere Gesellschaft versammelt. Die abgefeim-
~ testen Spitzbuben, die gute Verbrecherschulen durch-
gemacht haben und dort wahrscheinlich auf den vor-
dern Bénken gesessen sind, kommen nach Thorberg.
Darunter sind solche, die schon mehrfach ausgebrochen
sind. Einer der in Thorberg Entwichenen hat sich ge-
rithmt, er sei schon in Wien und in Prag ausgebrochen,
aber er habe nirgends so viel Mithe gehabt wie in
Thorberg. (Heiterkeit.) Schliesslich hat er es doch
dazu gebracht, aber es hat ihm nichts geniitzt, er
wurde wieder eingefangen, brummt jetzt wieder und
hat Zeit, neue Entweichungspline zu schmieden,

Man darf in dieser Beziehung nicht zu viel Steine
auf die Verwaltung werfen. Es finden nicht nur in
Thorberg Entweichungen statt, sondern solche kommen
auch in einer Strafanstalt vor, tiber deren gute Fiithrung
man keine Zweifel hat, Herr Kellerhaly in Witzwil
macht kein Hehl daraus, dass jedes Jahr bei ihm auch
verschiedene Striflinge entweichen, Er fithrt das je-
weilen in seinen Berichten an und Sie konnen dort
lesen, dass letztes Jahr auch 6 entwichen sind. In
St.Johannsen entweichen nicht weniger als in Thorberg.
In den andern Kantonen und im Ausland begegnen wir
der gleichen Erscheinung. Es gibt Leute, die Tag und
Nacht nur daran denken, wie sie entweichen kdonnten,
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und schliesslich gelingt es ihnen. Ich erinnere nur an
den beriihmten Thali, der berall ausgebrochen ist;
nicht einmal die Strafanstalten mit hohen Umfassungs
mauern haben ihn davon abgehalten, Es gibt Burschen,
die konnen klettern wie Eichhornchen und sich drehen
und kriimmen wie Wiirmer, Natiirlich kommt es auch
vor, dass es an der Ueberwachung fehlt, die Tiiren nicht
geschlossen, die Zelleninspektionen nicht regelmissig
vorgenommen werden und so weiter. Was speziell
Thorberg anbelangt, so fillt mir nicht ein, zu entschul-
digen, was nicht zu entschuldigen ist. Wenn die Zel-
leninspektionen in Ordnung vorgenommen werden und
das Wichterpersonal zuverlissig ist, werden diese Ent-
weichungen nicht mehr so oft stattfinden. Dafiir wollen
wir sorgen und die notigen Schritte sind bereits getan.

Dass beim landwirtschaftlichen Betrieb mehr Ent-
weichungen vorkommen als bei der Zellenhaft ist
selbstverstindlich, Wenn in Witzwil 20 Burschen mit
einem oder zwei Aufsehern bei dickem Nebel oder im
Winter zur Nachtzeit ausziehen, so ist es fir so leicht-
ldufige Leute keine grosse Sache, zu entweichen. Aber
man kann nicht zu jedem Strifling einen Aufseher mit
einem Gewehr stellen, sonst hért der landwirtschaft-
liche Betrieb einer Strafanstalt bald auf. In Witzwil
und St. Johannsen werden die Ausbrecher bald wieder
eingeholt, sie konnen sich eine Zeitlang bei Verwandten
oder guten Bekannten verstecken, aber es geht nicht
lang, so machen sie wieder eine "Dummbeit — wenn
sie keine machen ist es recht — und dann erwischt man
sie wieder. Die abgefeimtesten Stréflinge von Thor-
berg verfiigen sich nach ihrer Entweichung gewdhn-
lich ins Ausland, man hort nichts mehr von ihnen, es
sei denn, sie begehen eine strafbare Handlung und
dann krlegt man sie wieder. Begehen sie keine, dann
ist es auch wieder recht. (Heiterkeit.)

Herr Bithlmann hat erwihnt, man lese hiufig in den
Zeitungen, es habe in Thorberg wieder eine Entwei-
chung stattgefunden. In dieser Beziehung hat Thorberg
etwas Missgeschick. Die Presse meldet ausserordent-
lich selten, dass jemand in Witzwil oder St. Johannsen
entwichen sei und doch entweichen dort mehr als in
Thorberg. Es muss in der Nihe von Thorberg jemand
sein, der nicht warten mag, bis wieder einer ausge-
wichen ist, um dann sofort der Presse hievon Mittei-
lung zu machen. So wird jedesmal urbi et orbi ver-
kiindet, um die und die Stunde sei in Thorberg wieder
einer entwichen. Das ist ein Missgeschick, man kann
es nicht dindern und im Grunde schadet es nichts, wenn
es bekannt wird. Die Presse hat in dieser Beziehung
auch ihre guten Wirkungen. Wenn die Entweichungen
in St. Johannsen ebenso bekannt wiirden, hitte man
schon lange zum Aufsehen gemahnt, aber man ver-
nimmt davon nichts; wir vernehmen es schon, aber
wir publizieren es nicht. (Heiterkeit.)

Herr Biihlmann bat den Gedanken gedussert, der fiir
uns allerdings nicht gerade neu ist, man konnte viel-
leicht in Thorberg die neue Irrenanstalt errichten. Diese
Idee ist bereits ernsthaft gepriift worden, obschon deren
Verwirklichung allen denjenigen, die uns einen Platz
fiir die Irrenanstalt zur Verfiigung stellen — es sind
uns bereits 44 Offerten gemacht — nicht sehr gefallen
wiirde. Die Aufsichtskommission iiber die Irrenanstal-
ten hat sich die Anstalt in Thorberg bereits angesehen
und iiber deren Eignung als Irrenanstalt einen schrift-
lichen Bericht abgegeben, In demselben gelangt sie
jedoch einstimmig zum Schluss, dass sie hieflir nicht
passe. Ich personlich teile die Ansu:ht dass der Be-
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trieb in Thorberg dem Strafzweck nicht gerade sehr
entspricht und dass Aenderungen getroffen werden
miissen. Die Frage wird zurzeit gepriift, doch kann
ich dariiber noch keine bestimmten Mitteilungen ma-
chen. Namentlich befasst sich auch die Gefingniskom-
mission mit der Angelegenheit. Ueberhaupt sind gegen-
wirtig im Kanton Bern beziglich des Strafvollzuges
verschiedene Projekte im Wurf, Ich habe fiir meine
Person die Auffassung, dass moglichst viele Strafge-
fangene zur landwirischaftlichen Arbeit nach Witz-
wil abgegeben und nur die ganz gefihrlichen Burschen
in Thorberg belassen werden. Diese konnten zurzeit
in Witzwil nicht recht untergebracht werden, weil dort
die notigen Zellen fehlen und zuerst ziemlich grosse
Umbauten vorgenommen werden miissten. Wie ge-
sagt, diese Frage liegt im Studium und wir hoffen, in
nicht allzu ferner Zeit dem Grossen Rat eine Vorlage
betreffend Verbesserung des Strafvollzuges unterbrei-
ten zu koénnen., Wir werden auch in der heute zur
Sprache gebrachten Angelegenheit die Augen offen hal-
ten, ohne dass ich jedoch irgendwelche Garantie dafiir
ibernehmen wollte, dass dann keine Entweichungen
mehr werden vorkommen kénnen. Das wire ein Ding
der Unmoglichkeit, so viel kann man nicht verlangen.

Prisident. Ich frage den Herrn Interpellanten an,
ob er die im Reglement vorgesehene Erklarung abgeben
will,

Biihlmann. Ich erklire mich von der erhaltenen
Auskunft befriedigt und hoffe, dass die Mitteilungen
des Herrn Polizeidirektors auch auf ein weiteres Publi-
kum beruhigend wirken werden.

Schluss der Sitzung um 43/, Uhr.

Der Redakteur :

Zimmermann.
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Funfte Sitzung.

Donnerstag den 19. Mirz 1908,

vormittags 9 Uhr.

Vorsitzender: Prisident Burren.

Der Namensaufruf verzeigt 164 anwesende Mit-
glieder. Abwesend sind 71 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Albrecht, Berger (Lang-
nau), Berger (Schwarzenegg), Bchme, Demme, Diirren-
matt, Egli, Flickiger, Graber, Hamberger, Jacot, Koh-
ler, Lanz (Rohrbach), Merguin, Meyer, Michel (Inter-
laken), Michel (Bern), Mouche, Mithlemann, Miiller (Bar-
gen), Miirset, Peter, Probst (Langnau), Rohrbach, Roth,
Rufener, Scheurer, Schneider (Pieterlen), Segesser,
Stampfli (Schwarzenburg), Stucki (Ins), Tdnnler, Tho-
nen, Thoni, Trachsel (Bern), Vernier, Weber, Witschi,
Wyder, Wyss; ohne Entschuldigung abwesend sind
die Herren: Abbiihl, Aeschlimann, Blanchard, Biihler
(Frutigen), Choulat, Citherlet, Cortat, Crettez, Cueni,
David, Frutiger, Girardin, Gnigi, Gosteli, Grosjean,
v. Griinigen, Habegger, Hadorn, Hess, Hostettler, Kis-
ling, Lohner, Liithi, v. Muralt, Nyffenegger, Riiegsegger,
Schipbach, Spring, Stettler, Trachsel (Wattenwil),

Wichli.

Tagesordnungs:

Interpellation der Herren Grossrite Gustav Miiller
und Mitunterzeichner betreffend die Erhohung des
Staatsheitrages an die Primarlehrerbesoldung.

(Siehe Seite 137 hievor.)

Miiller (Gustav). Am 30. Januar habe ich mit 13
Unterzeichnern folgende Interpellation eingereicht:
«Die Unterzeichner fragen die Regierung an, auf wel-
chen Zeitpunkt und in welcher Weise sie die allgemein
als dringend notwendig anerkannte Erhohung des
Staatsbeitrages an die Primarlehrerbesoldung zu ver-
wirklichen gedenken.»

Bevor ich auf die Begrindung der Interpellation
eintrete, erlaube ich mir einige allgemeine Ausfiihrun-
gen vorauszuschicken. Ich werde dazu zunichst durch
die in der letzten Session einem andern Interpellanten
gegeniiber gemachte Bemerkung veranlasst es wiire
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zweckmissig gewesen, die Neugierde so lange zu zith-
men, bis iiber den betreffenden Gegenstand eine Vor-
lage der Regierung eingebracht gewesen wire. Diese
Aeusserung, wenn sie die Meinung der Regierung sein
sollte, hat eine grundsiitzliche Bedeutung, weil dadurch
das reglementarisch sanktionierte Rechtjedes Milgliedes
des Rates, iiber irgend einen Punkt der Staatsverwaltung
jederzeit Auskunft zu verlangen, geschmilert wiirde. Ich
halte es fiir angezeigt, gegen diese Auffassung Stellung zu
nehmen, weil schliesslich jede Interpellation, abgesehen
von denjenigen, welche die Regierung sich gleichsam
selbst stellt, wenn sie das Bediirfnis hat, zu reden, die
Befriedigung einer Neugierde zum Zwecke hat und
tiber einen bestimmten Punkt der Staatsverwaltung
Auskunft verlangt, weil Geriichte dariiber herumlaufen
und man auf diesem Wege Klarheit in die Sache bringen
mochte.

Eine zweite allgemeine Bemerkung betrifft den Cha-
rakter dieser Interpellation. In der Presse wurde den
Interpellanten unterschoben, es handle sich nur um
einen Wettlauf der sozialdemokratischen Partei mit
der freisinnigen Partei, um die Gunst der Volkslehrer
zu erwerben, und die Interpellation sei deshalb bloss
ein parteipolitisches Manover. Demgegeniiber glaube
ich nur darauf binweisen zu konnen, dass die Inter-
pellation nicht nur von Sozialdemokraten sondern
auch von freisinnigen Mitgliedern des Rates unter-
schrieben ist, woraus hervorgeht, dass es sich nicht
um ein parteipolitisches Manover handelt. Gestiitzt
darauf darf ich wohl den Anspruch erheben, dass es
den Interpellanten nur um die Sache selbst zu tun
ist und dass wir es fiir notig erachten, die Angelegen-
heit jetzt zur Sprache zu bringen, weil sie durchaus
nicht auf die lange Bank geschoben werden sollte,

Ueber den gegenwiirtigen Stand der Primarlehrer-
besoldungen liegen amtliche Zahlen vor. Von der Re-
gierung wurde eine staatliche Enquete veranstaltet, die
von Herrn Schulinspektor Dietrich durchgefithrt wurde,
Das von Herrn Inspektor Dietrich im staatlichen Auf-
trag zusammengestellte Material wurde von unserem
Kollegen, Herrn Grossrat Miirset, in einer vorziiglichen
Broschiire bearbeitet und jedem Mitglied des Grossen
Rates zugestellt. Unsere Interpellation wurde absicht-
lich' unmittelbar nach der Beratung des Kantonalbank-
dekretes eingereicht, weil jedenfalls nicht drastischer
gezeigt werden kann, wie verschieden die Arbeit ge-
wertet wird, je nachdem sie sich in den Dienst des Er-
werbes stellt oder in den Dienst einer idealen Aufgabe,
wie es beim Schullehrer der Fall ist. Wenn man die
Zahlen des Kantonalbankdckretes noch in Erinnerung
hat, wird man sich ohne weiteres des grossen Unter-
schiedes bewusst, der zwischen den Besoldungen der
Kantonalbankbeamten und denjenigen der Primarlehrer
besteht. Bekanntlich setzt sich die Primarlehrerbesol-
dung aus der Gemeindebesoldung und dem Staatsbei-
trag zusammen. Das Minimum der Gemeindebesoldung
ist seit 1870 immer auf der gleichen Stufe geblieben,
nimlich auf 450 Fr. Wenn auch inzwischen in ver-
schiedenen schulfreundlichen Gemeinden dieses Mini-
mum lingst verlassen worden ist, so steht es dafir
in andern Gegenden gar nicht glinzend und man kann
nicht sagen, dass dieses Minimum tatséichlich keine
Geltung mehr hat. Von den im Jahre 1906 bestehenden
Schulstellen sind immer noch 51 von der Gemeinde
mit weniger als 600 Fr. besoldet: 2 mit 450 Fr., 2 mit
500 Fr. und 47 mit 550 Fr. Diese Tatsache ldsst einen
Schluss auf die Verschiedenartigkeit der Schulfreund-
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lichkeit zu; es sind nicht nur die schlechtgestellten
Gemeinden, welche so niedrige Besoldungen ausrichten.
Von den 51 Gemeinden beziehen nicht weniger als 18
liberhaupt keine Gemeindesteuer und wiren also sehr
wohl in der Lage, fiir die Schule etwas mehr zu leisten,
als tatsichlich geschieht. 1155 Lehrstellen oder 489/,

“sind mit 700 und darunter besoldet. Dabel sind alle

Gemeinden eingerechnet, welche ihre Naturalleistungen
in bar ausrichten; wenn diese ausgeschieden werden
konnten, wiirde sich zeigen, dass tber die Hilfte simt-
licher Schulstellen noch mit 700 Fr. und darunter von
der Gemeinde besoldet werden.

Neben der Barbesoldung kommen als weitere ge-
setzliche Leistungen der Gemeinden noch die Natural-
leistungen in Betracht: eine anstindige Wohnung, 9
Ster Tannenholz und 18 Aren gutes Pflanzland. Der
Wert dieser Naturalleistungen ist in der Broschiire
des Herrn Miirset fiir den ganzen Kanton durchschnitt-
lich auf 335 Fr. berechnet worden. Dabei ist zu be-
merken, dass eine ganze Reihe von Gemeinden diese
Naturalleistungen in Barwerte umgewandelt haben, was
die Aufstellung einer genauen Stalistik erschwert, weil
in diesen Gemeinden fir diec Barbesoldung und die
Naturalwerte in bar gewohnlich einc Gesamtsumme
ausgesetzt ist, so dass man nicht weiss, wie viel auf
die eigentliche Barbesoldung und wie viel auf die
Naturalleistungen entfillt. Eine Untersuchung hat er-
geben, dass eine Reihe von Gemeinden die in Geld
umgewandelten Naturalleistungen viel zu niedrig be-
werten.,

Wenn man den Durchschnitt séimtlicher effektiv aus-
gerichteten Gemeindebesoldungen, Barbesoldung und
Naturalleistungen, im Kanton und die durchschnitlliche
Staatszulage berechnet, kommt man auf eine durch-
schnittliche Besoldung der Primarlehrer von 1789 Fr.,
1186 Fr. Gemeindeauslagen und 603 Fr. Staatsbeitrag.
Dazu kommen noch die von einzelnen Gemeinden frei-
willig ausgerichteten Leistungen, namentlich Alters-
zulagen und Gratifikationen, die Leistungen fiir die
Fortbildungsschule und die Arbeitsschule, wodurch die
Durchschnittsbesoldung der Primarlehrer auf 1875 Fr.
zu stehen kommt. Da jedoch die Besoldungen in ein-
zelnen stidtischen Gemeinden ganz wesentlich hoher
sind als auf dem Lande, stehen diese 1875 Fr. nicht
etwa in der Mitte, sondern 1482 oder 629/, simtlicher
Lehrer sind mit weniger als diesem Durchschnitt be-
soldet.

Stellen diese 1875 Ir, unter den heutigen Verhélt-
nissen eine geniigende Besoldung dar und stehen sie
mit den Anforderungen an die Vorbildung und an die
nachherigen Leistungen der Lehrer in geistiger und
physischer Beziehung in Uebereinstimmung? Diese
Frage muss unbedingt verneint werden. Eine Besoldung
von 1800—1900 Fr. kann bei den jetzigen Lebensmittel-
preisen, oder anders ausgedriickt, bei der geringen
Kaufkraft des Geldes nicht als geniigend bezeichnet
werden, sondern man muss ohne weiteres zugestehen,
dass einer, der verheiratet ist und Familie hat und ge-
wisse reprisentative Anforderungen, die immerhin an
einen Lehrer auch noch gestellt werden, erfiillen muss,
mit einer solchen Besolcung nicht auskommen kann, na-
mentlich deshalb nicht, weil der Lehrer bekanntlich
den ganzen Druck des Steuergesetzes zu spiiren be-
kommt und in dieser Beziehung in den Landgemeinden
an erster Stelle steht, richt aber in allen andern Rich-
tungen, namentlich auch nicht in sozialer Wertschit-
zung, weil diese vielfach davon abhingt, welches Aus-
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kommen einer hat. Der Lehrer muss den letzten Rap-
pen versteuern und iiberdies ganz ausserordentliche
Leistungen an die Pensionskasse aufbringen. Fiir die
beiden letztgenannten Zwecke muss er mindestens
109/, seiner bescheidenen Besoldung abgeben und es
bleibt ihm nicht genug, um die notwendigsten Bediirf-

nisse fiir sich und seine Familie befriedigen zu kon-

nen. Die Broschiire des Herrn Miirset enthilt eine Zu-
sammenstellung der Ausgabenlisten von 8 Lehrer-
familien mit je 5—8 Kindern. Die einzelnen Ausgaben
sind in verschiedene Kategorien geschieden: Kleidung,
Schuhe, Brot, Milch, Fleisch, Arzt, Steuern und so
weiter, und in den unabhingig voneinander abgegebe-
nen Antworten hat sich eine ganz merkwiirdige Ueber-
einstimmung ergeben. Die sich auf das Notwendigste
belaufenden Ausgaben betragen bei einer durchschnitt-
lichen Besoldung von 1600 Fr. im Durchschnitt 2296
Fr., das heisst es entstand ein unvermeidliches Defizit
von rund 700 Fr. Das Resultat der vorgenommenen
Enquete ist also das, dass ein Lehrer mit einer aller-
dings ziemlich zahlreichen Familie unméglich mit sei-
ner Besoldung auskommen kann und darauf angewiesen
ist, noch 700 Fr. durch Nebenverdienst zu erwerben.

Der Nebenverdienst ist an und fiir sich kein Un-
gliick und sobald dem Lehrer Gelegenheit gegeben ist,
sich solchen zuverschaffen, wird man dagegen nicht
viel einwenden konnen. Nur ist die Gefahr vorhanden,
und diese macht sich um so eher geltend, je grosser das
Missverhiltnis zwischen den notwendigen Ausgaben
und den Einnahmen ist, dass er sich um jeden Preis
um Nebenverdienst umtun muss und dieser ihn so sehr
in Anspruch nimmt, dass die Schule darunter leidet
und er selbst infolge der Anstrengung die notwendige
Begeisterung und Hingabe an seinen eigentlichen Be-
ruf verliert. Die Anforderungen an den Lehrerberuf
sind gross und die Lehrer haben die Ferien deren
sie sich allerdings in grosserem Masse erfreuen als an-
dere Berufskategorien, nétig, um wieder mit frischem
Mut und frischer Kraft an ihre schwierige Aufgabe zu
gehen. Die Gefahr liegt daher nahe, dass unter dem
Druck einer ausgedehnten Berufstitigkeit der Lehrer
in Nebendmtern, die Interessen der Schule selbst leiden.

Die Tatsache, dass ein bernischer Primarlehrer mit
seiner Besoldung nicht auskommen kann, ist fir uns
beschimend. Der grosse Kanton Bern, der sich in allen
moglichen Beziehungen weit iiber andere Kantone er-
haben fiihlt, rangiert mit bezug auf die Lehrerbesol-
dung in der zweiten Hilfte der Kantone; allerdings
nicht ganz so weit hinten, wie in den Rekrutenpriifun-
gen, aber immerhin in der zweiten Hilfte, und seine
ehemaligen Untertanenlinder, Aargau und Waadt, ha-
ben ihn in bezug auf die Lehrerfiirsorge weit {iber-
fliigelt. Unsere Primarlehrerbesoldungen halten auch
den Vergleich nicht aus mit denjenigen der kantonalen
Landjiger und der Kondukteure der Bundesbahnen,
die in gleicher Weise Steuern entrichten und Einzah-
lungen in ihre Pensionskassen vornehmen miissen, wie
unsere Primarlehrer. Der Durchschnitt der Besoldungen
dieser beiden Kategorien steht iiber demjenigen der
Primarlehrerbesoldungen im Kanton Bern.

Man konnte einwenden, das sei eine allgemeine Er-
scheinung, die Lehrer seien zu allen Zeiten und in
allen Léndern nicht gut besoldet gewesen. Vor bald
80 Jahren hat der Possendichter Nestroy den Lumpazi
vagabundus geschrieben und das unsterbliche Klee-
blatt Zwirn, Leim und Knieriem geht jetzt noch alle
Jahre mit der gleichen unverwiistlichen Frische iiber
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die Bithne. Die drei Handwerksburschen ziehen nach
der Stadt und pumpen unterwegs die Leute an, die
sie begegnen, um sich einen fidelen Abend zu ver-
schaffen. Da kommt ihnen einer entgegen und sie bit-
ten ihn um eine milde Gabe, worauf dieser ihnen sagt,
er sei ein Volksschullehrer. « Ach was, ein Volksschul-
lehrer », rufen sie mitleidig aus, steuern zusammen, was
sie zusammengefochten haben und geben es ihm als milde
Gabe. In dieser humorvollen, aber der Wirklichkeit
entsprechenden Weise schildert Nestroy das Elend der
Volksschullehrer vor einigen Jahrzehnten und die Sache
hat sich bis auf den heutigen Tag nicht viel gebessert.
Angesichts der gewaltigen Bedeutung der Schule im
staatlichen Leben wiire es aber an der Zeit, den Lehrer-
stand zu heben und besser zu stellen, Das, was der Staat
fiir die Schule und das Erziehungswerk leistet, ist ei-
gentlich das einzige, was er den grossen Massen in den
Kampf des Lebens mitgeben kann, und es ist von der
allergrossten Wichtigkeit, dass die Schule nicht unter
ungeeigneten, schlecht bezahlten und deshalb nieder-
gedriickten Elementen verkiimmere, sondern dass sie
sich entwickle. Diese Entwicklung kann aber nur dann
stattfinden, wenn die Leute, die sich dem Lehrerberuf
widmen, so gestellt sind, dass sie die notwendige Hin-
gebung und Begeisterung fiir denselben haben. Wir
konnen konstatieren, dass die dem Lehrerberuf ur-
spriinglich in weiten Kreisen entgegengebrachte Be-
geisterung zum mindesten im Erkiihlen begriffen ist.
Das macht sich in der Weise geltend, dass zu wenig
junge Leute sich dem Lehrerberuf zuwenden. Wenn
das nicht schon erschreckende Folgen gezeitigt hat,
0 ist es dem Umstande zu verdanken, dass bisher die
Lehrerinnen in die Liicken getreten sind. Der Zudrang
zum Lehrerinnenberuf war bis dahin, obschon die Leh-
rerinnen noch schlechter gestellt sind als die Lehrer,
was an und fiir sich nicht gerechtfertigt ist, so gross,
weil die Erwerbsmoglichkeiten beim weiblichen Ge-
schlecht viel beschrinkter sind und fiir dasselbe sich
selten eine lohnendere Beschiftigung bot. Allein die
Chancen der Erwerbstitigkeit fiir das weibliche Ge-
schlecht dehnen sich von Jahr zu Jahr aus und es ist
gut moglich, dass nach und nach der Andrang der Leh-
rerinnen nachlisst. Dann wird $ich der Lehrermangel
noch viel fithlbarer machen. Er ist jetzt schon so fiihl-
bar, dass eine Reihe von Stellen wiederholt ausge-
schrieben werden miissen, weil sich keine Bewerber
dafiir finden und dass infolgedessen ungeeignete Kriifte
im Amte bleiben, die sich lingst iiberlebt haben und
fiir die Schule nur ein Hemmschuh sind. Auch kommt
es vielfach vor, dass intelligente Lehrer, die einst aus
Ueberzeugung diesen Beruf ergriffen haben, unter dem
Druck fortwihrender Nahrungssorgen und ermattet in
dem Kampf um ein kiimmerliches Dasein jede Ge-
legenheit, die sich ihnen bietet, beniitzen, um in andere,
lohnendere Stellungen iiberzutreten. Die staatlichen
Interessen sind also wesentlich engagiert und fordern
dringend, dass wir in dieser Beziehung etwas Durch-
greifendes tun.

Was sich die Primarlehrer selbst beziiglich der Ver-
besserung ihrer Existenz denken, ist in der von Herrn
Miirset bearbeiteten Enquete zusammengefasst. Es
wird dort postuliert, es mochte die Staatszulage, die
jetzt 500 Fr. betridgt und nach 5, respektive 10 Jahren
auf 650, beziehungsweise 800 Fr, ansteigt, im Minimum
auf 800 und im Maximum auf 1200 Fr. erhoht werden.
In entsprechender Weise sollen auch die kleinern
Staatszuschiisse an die Lehrerinnenbesoldungen eine
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Erhohung erfahren. Ferner wird verlangt, dass durch
ein Dekret oder eine Verordnung dafiir gesorgt werde,
dass das gesetzlich festgesetzte Minimum der Natural-
leistungen auch tatsichlich ausgerichtet und nicht durch
Umwandlung in Geld und Herabschitzung vermindert
werde. Drittens fordern sie als sanfte Pression gegen-
iiber den schulunfreundlichen oder wenig schulfreund-
lichen Gemeinden die Publikation der Besoldungen
und Naturalleistungen im Schulblatt; es soll also die
offentliche Kontrolle dartiber wachen, dass die gesetz-
lichen Leistungen der Gemeinden tatséichlich erfiillt
werden. Dieses Mittel konnte schon jetzt angewendet
werden. Immerhin ist nicht ausser acht zu lassen, dass
einzelne schwerbelastete Gemeinden nicht in der Lage
sind, hohere Besoldungen auszurichten und es dem-
nach Pflicht des Staates ist, einzuschreiten, sobald er
sich tiberzeugen muss, dass die Gemeinden am Ende
ihrer Leistungsfihigkeit angelangt sind und beim besten
Willen nicht hoher gehen konnen. Ferner wird postu-
liert, man mochte Schritte tun, um eine Erhohung der
Bundessubvention zu erreichen. Der Zeitpunkt hiefiir
ist sicher nicht ungiinstig. Was der Bund jetzt leistet,
ist ein Minimum, und nachdem die Zollertrignisse
immer grosser werden, sollte es moglich sein, nicht
alles im Militir untergehen zu lassen, sondern fiir
die Kranken- und Unfallversicherung und das Schul-
wesen etwas auf die Seite zu legen. Mit Hiilfe der er-
hohten Schulsubvention kénnten die Gemeinden unter-
stiitzt und die Gemeindebesoldungen der Lehrer auf
700 Fr. erhoht werden, wo sie dieses Minimum noch
nicht erreichen. Ferner sollen Extrazulagen geschaffen
werden fiir die Gemeinden mit gemischten Schulen, wo
also 8 Schuljahre in der gleichen Klasse vereinigt sind,
und mit andern schweren Klassen. ‘

Ich lasse die Bundessubvention hier auf der Seite,
da es nicht einzig in unserem Willen steht, eine Er-
hohung derselben zu bewirken, sondern das vom Bund
beschlossen werden muss, Dagegen wird die Erhéhung
der Staatszulage in dem von den Lehrern verlangten
Umfang eine Ausgabe von 830,000 Fr. nach sich ziehen.
Diese Summe ist allerdings gross, aber trotzdem nicht
erschreckend und es wird nicht unmoglich sein, eine
derartige Reform durchzufithren, Man kann ja priifen,
ob man so weit gehen will, wie die Primarlehrer postu-
lieren, aber wenn eine erhebliche Besserstellung der
Primarlehrerschaft erreicht werden soll, darf jedenfalls
nicht wesentlich darunter geblieben werden. Uebrigens
kann hier in gleicher Weise vorgegangen werden wie
bei der allgemeinen Besoldungsreform, die man suk-
zessive in Kraft treten liess. Wir wissen, dass der
Kanton Bern die ganze Besoldungserhohung fiir die Be-
amten und Angestellten der Staatsverwaltung ohne
jede Schwierigkeit verdaut und letztes Jahr trotz der
teilweisen Inkraftsetzung der Besoldungserhéhung bei
einem Budgetdefizit von iiber 1 Million Franken einen
Einnahmeniiberschuss von 600,000 Fr. erzielt hat. Wir
wissen, dass die Steuerertrignisse auch dieses Jahr
wieder derart sind, dass jedes Defizit ausgeschlossen
ist und die Rechnung wieder mit einem Ueberschuss
abgeschlossen wird, Der Kanton Bern hat also einen
gesunden Magen und verdaut sukzessive in einer Reihe
von Jahren die grossten finanziellen Leistungen. So
wird es bei einer zweckmissigen Verteilung moglich
sein, die Summe von 800,000 Fr, fiir die Erhohung der
Lehrerbesoldungen, ohne jede gefihrliche Bedrohung
des finanziellen Gleichgewichtes, im Budget unterzu-
bringen. Daher bin ich der Meinung, dass es an der
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Zeit sei, an die Arbeit zu gehen. Es ist nicht zu ver-
gessen, dass die Staatszulagen an die Primarlehrer-
besoldungen im Schulgesetz fixiert sind und jede Aen-
derung vor das Volk gebracht werden muss. Bis die
neue Bestimmung in Kraft treten kann, verstreicht
also immer eine gewisse Zeit und es ist deshalb nicht
mehr zu frith, wenn man sich darum interessiert, was
die Regierung zu tun gedenkt. Die Regierung hat das
Material seit zwei Jahren in den Hinden. In einer Reihe
von Kundgebungen hier im Rate und ausserhalb des-
selben ist darauf hingewiesen worden, wie notwendig
im Interesse der Schule eine baldige Besserstellung der
Primarlehrerschaft sei. Wir kennen die Absichten der
Regierung als Kollegium nicht, wir kennen bloss die
Kundgebung des Herrn Regierungsrat Ritschard an den
freisinnigen Parteitag, worin er sich dahin &ussert,
dass es moglich sein sollte, die Besserstellung durch
eine Revision des Schulgesetzes und erhohte Leistun-
gen der Bundessubvention herbeizufithren. Wir wis-
sen nicht, ob ‘die Regierung diese Auffassung teilt,
wie und wann sie vorzugehen gedenkt und in welchem
Umfang sie die Postulate der Lehrerschaft zu verwirk-
lichen beabsichtigt.

Ich mochte daher die Regierung anfragen, wie sie
vorzugehen gedenkt. Das Ansehen des Kantons Bern
ist in dieser Frage engagiert und verlangt eine baldige
Losung derselben. Bei der Beratung des Kantonalbank-
dekretes ist viel von der Wiirde des Kantons gesprochen
worden und ich habe schon damals gesagt dass die
Wiirde des Kantons nicht davon abhingt, ob die Be-
soldung des Kantonalbankdirektors auf 20,000 oder
25,000 Fr. oder diejenige des Unterdirektors auf 12,000
Fr. erhoht werde. Dagegen scheint mir die Wiirde des
Kantons Bern darin engagiert zu sein, dass er sein
Schulwesen so ausgestalte und den Primarlehrerstand
auf eine solche Stufe hebe, dass die beschimenden Ver-
héltnisse, wie sie die Enquete zutage gefordert, ver-
schwinden. Der Kanton Bern ist moralisch verpflichtet,
seine Schullehrer so zu stellen, dass sie imstande sind,
ihre ganze Kraft ihrem Amte zu widmen und den gros-
sen geistigen und physischen Anforderungen, die ihr
Beruf an sie stellt, nachzukommen und dass sie nicht
in einer die Schule schiidigenden Weise auf Neben-
erwerb angewiesen sind, damit sie tiberhaupt ihre Exi-
stenz fristen konnen. Ich bin iiberzeugt, dass jedes
Vorgehen, das die Regierung vorschlagen wird, um bald
und in wirksamer Weise die Existenz der Primarlehrer
zu verbessern, auf die kriftige Mitwirkung und Hilfe
aller Parteien im Rate wird rechnen konnen.

Gobat, Stellvertreter des Direktors des Unterrichts-
wesens, Berichterstatter des Regierungsrates. Ich halte
es im gegenwirtigen Stadium der Angelegenheit nicht
fiir notwendig, auf die verschiedenen Ausfithrungen des
Herrn Interpellanten einzutreten. Die Besoldungsver-
héltnisse der bernischen Primarlehrerschaft sind ja be-
kannt und es ist gewiss keiner im Saale, der nicht zu-
geben muss, dass an sehr vielen Orten im Kanton die
Besoldungen der Primarlehrer zu niedrig sind. Man
soll die Sache aber auch nicht zu schwarz malen, Es
darf nicht ausser acht gelassen werden, dass die von
dem Herrn Interpellanten gemachten Angaben sich auf
dltere Verhiltnisse beziehen K die sich in den letzten
Jahren bedeutend geindert haben. Die Enquete iiber
die finanzielle Lage der Primarlehrerschaft wurde sei-
nerzeit von mir veranlasst und ist also schon ungefihr
4 Jahre alt. Inzwischen wurden eine ganze Anzahl be-
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deutende Besoldungserhéhungen in den Gemeinden
vorgenommen, die in dieser Enquete nicht beriick-
sichtigt sind. Nach einer Mitteilung des statistischen
Bureaus haben die Gemeinden in den letzten drei Jah-
ren mehr als 2,000,000 Fr. neue Lasten fiir das Schul-
wesen iibernommen. Diese neuen Lasten beziehen sich
natiirlich nicht ausschliesslich auf die Lehrerbesoldun-
gen, aber es ist unzweifelhaft, dass auch die Besoldun-
gen der Primarlehrer in ziemlich weitgehendem Masse
erhoht worden sind. In einzelnen Bezirken wurde von
simtlichen Gemeinden beschlossen, das Minimum der
Gemeindebesoldung auf 700 Fr, zu erhohen. Die Lage
der Primarlehrerschaft hat sich also seit einigen Jahren
verbessert. Andererseits diirfen wir nicht vergessen,
dass die Primarlehrerschaft nicht nur schlecht behan-
delt ist durch die Gesetzgebung, sondern dass sie in
einem gewissen Sinne Privilegien hat, die andere Kreise
der Bevolkerung nicht geniessen, Die Lehrerschaft ist
neben den Pfarrern der einzige Stand im Kanton Bern,
der auf eine Altersversorgung Anspruch hat. Wenn man
die Opfer in Anschlag bringen wirde, die der Staat fiir
die Altersversorgung der Lehrerschaft bringt so wiir-
den dadurch die im Schulgesetz normierten Staatsbei-
‘triige an die Lehrerbesoldungen bedeutend erhoht.

Ich will jedoch, wie gesagt, auf die Ausfithrungen
des Herrn Interpellanten nicht niher eintreten, weil
auch von seiten der Staatsbehorden zugegeben werden
muss, dass eine Verbesserung der Primarlehrerbesol-
dungen notwendig ist. Nun sind wir aber zurzeit im
Regierungsrat angesichts der in diesem Kollegium be-
stehenden Liicken in einer etwas schwierigen Lage.
Wie bereits bemerkt worden ist, hat Herr Regierungs-
rat Ritschard, ohne mit seinen Kollegen dariiber ge-
sprochen zu haben  zuhanden des freisinnigen Partei-
tages eine Erkliarung abgegeben, die verdffentlicht wor-
den ist, und er hat den Regierungsrat wissen lassen,
dass er sich schon seit einiger Zeit mit der Angelegen-
heit befasse und eine Vorlage beziiglich der Erhéhung
der Primarlehrerbesoldungen vorbereite. Wir miissen
natiirlich diese Vorlage abwarten und es wiire von
seiten des Regierungsrates nicht sehr anstindig ge-
wesen, wenn er den Stellvertreter des Herrn Ritschard
beauftragt hiitte, die Sache an die Hand zu nehmen. Ich
habe mich mit Riicksicht auf die Erklirung, die Herr
Ritschard abgegeben hat und auf das Gesuch, das er
an den Regierungsrat gerichtet hat, man mochte zu-
warten, bis er die Geschiifte der Unterrichtsdirektion
wieder iibernehme, mit der Angelegenheit nicht weiter
befasst und kann Ihnen heute keine andere Erklirung
abgeben, als dass die Angelegenheit im Fluss ist und
schon im Fluss war, bevor die Interpellation gestellt
worden ist und dass die Regierung die Angelegenheit
weiter verfolgen wird, sobald Herr Ritschard ihr seine
Vorlage unterbreitet haben wird. Dabei miissen wir
uns natiirlich unsern Entscheid vorbehalten. Es ist
nicht ausgeschlossen, dass das von Herrn Regierungs-
rat Ritschard in Aussicht gestellte Vorgehen beziiglich
der Besoldungserhohung bei der Regierung nicht An-
klang finden wird, Die Sache ist nicht so leicht wie
man sich etwa vorstellt, Sie kennen die Schwierig-
keiten, denen man jeweilen begegnet, wenn es gilt, ein
Schulgesetz durchzubringen, Bis jetzt gelang dies im-
mer nur, wenn man den Gemeinden neben den Opfern,
die von ihnen verlangt wurden, gewisse Vorteile zu-
sicherte. Man muss also sehr vorsichtig vorgehen,
wenn man zum Ziele gelangen will. Vielleicht ist es
moglich, ohne eine Revision des Schulgesetzes zu einer
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Besoldungserhéhung fiir die Primarlehrer zu gelangen.
Wie gesagt, die Regierung wird die Sache an die Hand
nehmen, sobald die Vorlage des Direktors des Unter-
richtswesens vorliegt, und sich sofort dariiber ent-
scheiden, in welcher Weise sie in der Aingelegenheit vor-
zugehen gedenkt,

Prisident. Ich frage den Herrn Interpellanten an,
ob er die in § 52 unseres Reglementes vorgesehene
Erkldarung abgeben will.

Miiller (Gustav). Nein.

Strafnachlassgesuche.
(Siehe Nr. 7 der Beilagen.)

Klidy, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die Strafnachlassgesuche sind lhnen mit
den Antriigen des Regierungsrates gedruckt ausgeteilt
worden. Die Justizkommission hat sie ebenfalls be-
handelt und schligt [hnen vor, im Fall 17, Guggisberg,
Friedrich, die Busse auf 4 Fr. herabzusetzen. Die Re-
gierung erklirt sich mit dieser Abidnderung einver-
standen, so dass in simtlichen Fillen iibereinstimmende
Antrage der vorberatenden Behorden vorliegen.

Morgenthaler (Burgdorf), Prisident der Justiz-
kommission. Der einzige Abinderungsantrag, den die
Justizkommission stellt, ist, wie der Herr Polizeidirek-
tor bereits mitgeteilt hat, der, in Fall 17 die Busse auf
4 Fr. herabzusetzen. Im weitern schligt Ihnen die Ju-
stizkommission die Verschiebung des Ialles 19, Troh-
ler, Friedrich, vor. Damit wird nicht etwa eine «Tro-
lerei» beabsichtigt, sondern die Verschiebung recht-
fertigt sich dadurch, dass seitens des Petenten nach-
triglich neues Aktenmaterial eingelangt ist, das unter
Umstéinden eine andere Behandlung des Gesuches be-
wirken kann. Soviel ich weiss, ist auch der Herr
Polizeidirektor mit der Verschiebung einverstanden,

Simtliche Strafnachlassgesuche werden stillschwei-
gend nach den iibereinstimmenden Antrigen der vor-
beratenden Behorden erledigt.

Eingelangt ist folgende
Interpellation :

Les soussignés désirent interpeller le gouvernement
afin d’obtenir de sa part des explications sur les mo-
tifs qui l'ont engagé récemment a accorder l'autori-
sation d’une immense loterie en faveur du théatre de
la ville de Berne, alors qu’auparavant il a opposé un
refus absolu & des demandes de méme nature, bien
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que d'une portée bien moindre, et sur l'attitude qu'il
entend prendre & I'avenir dans la question des loteries.
Dr Boinay,
Péquignot, Dr Jobin.

(Die Unterzeichneten wiinschen Aufschluss zu er-
halten iiber die Griinde, welche die Regierung veran-
lasst haben, neulich die Bewilligung fiir eine grossartige
Lotterie zugunsten des Berner Stadttheaters zu erteilen,
wihrend sie vorherigen Begehren gleicher Art eine un-
bedingte Weigerung entgegensetzte, wiewohl diese Be-
gehren von ungleich geringerer Tragweite waren. Die
Unterzeichneten wiinschen auch Aufschluss iiber die
Haltung, welche die Regierung inskiinftig in der Frage
der Lotterien einzunehmen gedenkt.)

Geht an die Regierung.

Erteilang des Expropriationsrechtes an die Einwohner-
gemeinde Wilderswil.

M. Simonin, directeur de la justice, rapporteur du
Conseil-exécutif. La commune municipale de Wilders-
wil demande au Grand Conseil l'octroi du droit d’ex-
propriation pour la correction, d’aprés un nouveau
plan, de la rue de ce village appelée «Lehngasse».

Cette correction est imposée par 'accroissement de
la circulation dans ladite localité pendant la saison des
étrangers et par la construction de deux établissements
destinés a l'industrie hételiére,

Il s’agit ainsi d’'une ceuvre d’utilité publique, dont
I'exécution a été votée par 'assemblée municipale de
Wilderswil, & I'unanimité.

Drailleurs, le Grand Conseil, dans sa séance du 18
janvier 1905, avait déja accordé a ladite commune le
droit d’expropriation pour la correction de la «Lehn-
gasse». Toutefois, le plan qui avait servi de base
a cette décision ayant été sensiblement modifié, il est
nécessaire de déléguer de nouveau le droit d’expro-
priation, dans les limites tracées par le nouveau plan.

Observons que les propriétaires intéressés ne s’op-
posent pas en principe & la requéte, mais exigent seule-
ment qu’ils soient convenablement indemnisés, Or, la
fixation des indemnités est de la compétence du juge.

En conséquence, je vous propose, Messieurs, au
nom du gouvernement, d’accorder 4 la commune de
Wilderswil le droit d’expropriation sollicité.

Morgenthaler (Burgdorf), Prisident der Justiz-
kommission. Die Einwohnergemeinde Wilderswil be-
ansprucht das Expropriationsrecht zur Verbreiterung
der Dorfstrasse. Sie begriindet das Bediirfnis der Ver-
breiterung mit der Vermehrung des Verkehrs, speziell
des Fremdenverkehrs, den dadurch bedingten Neubau-
ten und den gegenwirtig ungeniigenden Verkehrsver-
hiltnissen. Dass das Bediirfnis vorhanden ist, dafir
sprechen die beiden Gemeindebeschliisse, die einstim-
mig dahin gefasst wurden, es sei die Korrektion der
Dorfstrasse auszufithren und dafiir das Expropriations-
recht zu verlangen, Der eine dieser beiden Beschliisse
datiert bereits aus dem Jahre 1904, der andere von
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1907. Das Expropriationsgesuch ist bereits 1904/1905
hingig gemacht wurden, wurde nachher aber wieder
fallen gelassen. Inzwischen hat der Situationsplan ei-
nige wesentliche Verbesserungen erfahren und es wurde
ein neues Expropriationsgesuch eingereicht. Ein wei-
terer Beweis dafiir, dass die projektierte Korrektion
der Dorfstrasse im 6ffentlichen Interesse liegt, ist darin
zu erblicken, dass keine grundsitzliche Opposition ein-
gelangt ist. Alle beteiligten Grundeigentiimer haben
sich’ ausdriicklich oder stillschweigend mit der Ertei-
lung des Expropriationsrechtes einverstanden erklirt.
Die formellen und materiellen Voraussetzungen fir
die Erteilung des Expropriationsrechtes sind somit vor-
handen und die Justizkommission empfiehlt Ihnen in
Uebereinstimmung mit dem Regierungsrat die Geneh-
migung des vorliegenden Expropriationsdekretes.

Abstimmung,

Fiar Erteilung des Expropriationsrechtes . Mehrheit.

Beschluss:

Der Einwohnergemeinde Wilderswil wird fir
die projektierte Korrektion der Lehngasse nach
Massgabe des abgeinderten vorgelegten Situations-
planes das Expropriationsrecht erteilt.

Erteilung des Expropriationsrechtes an die A.-G.
Elektrizitatswerk Schattenhalb in Meiringen.

M. Simonin, directeur de la justice, rapporteur du
Conseil-exécutif. La société anonyme de l'usine élec-
trique de Schattenhalb, & Meiringen, a obtenu du
Conseil-exécutif, suivant arrété du 17 juillet 1907, la
concession provisoire d’utiliser la force hydraulique
d’'une partie déterminée du ruisseau appelé le Reichen-
bach et situé dans la commune de Schattenhalb, dans
le but de produire et de livrer de l'énergie et de la
lumiére électrique.

La conduite d’eau et I'usine nécessaires a cet effet
sont établies en grande partie sur le terrain des prin-
cipaux actionnaires de la société. Toutefois, pour cap-
ter 'eau au bassin supérieur du Reichenbach et com-
mencer la conduite, ainsi que pour terminer un canal
souterrain dans la partie inférieure de l’exploitation,
la société prénommeée a besoin d’emprunter la propriété
d’autrui. Il1 n’y a qu'un intéressé avec qui elle n’a
pu s’entendre, c’est Elie Flotron, ingénieur & Meiringen.
Dés lors, elle se voit obligée de solliciter du Grand
Conseil l'octroi du droit d’expropriation, sur la base
du plan qui a servi de fondement a l'acte de conces-
sion provisoire,

D’aprés cet acte, I'usine en question a pour but
de distribuer la force et la lumiére électrique dans les
districts d’Oberhasle et d’Interlaken. Elle constitue ainsi
une ccuvre d’utilité publique, comme le Grand Conseil
I'a admis dans plusieurs cas analogues.

La destination d'une pareille entreprise justifie donc
en principe la délégation du droit d’expropriation.

L’ingénieur Flotron s’oppose & la demande, allé-
guant d’abord que I'avocat Lutz qui I'a rédigée pour
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la société de Schattenhalb n’avait pas qualité & cet
effet. Mais cet avocat a produit plus tard une procu-
ration en régle, qui coupe court & la premiére objec-
tion de l'opposant.

La seconde consiste & dire que I'acte de concession
a réservé les droits privés dudit Flotron, de son épouse
et de Madame Willi, qui devront étre déterminés par
les tribunaux 01v1ls comme d’ailleurs l'exige la loi
de 1907 sur I'utilisation des forces hydrauliques (art. 8
et 31

Mg.ls a cela il y a lieu de répondre que la requéte
de la société prérappelée a uniquement pour but d’ob-
tenir l'autorisation d’exproprier, soit totalement, soit
dans une certaine mesure, des terrains dont la pro-
priété prétendue par Flotron n’est pas contestée. Les
droits privés dont il entend parler paraissent porter
sur l'usine méme et ils sont laissés intacts par la
procédure d’expropriation. L’opposant et ses co-ayants
droit pourront toujours les faire valoir devant les tri-
bunaux civils.

Flotron prétend, en outre, que l'expropriation ne
tend pas & autre chose qu’a enrichir illégitimement les
héritiers d’'un des principaux actionnaires de la société
et l'avocat Lutz. Mais la procédure en fixation d'in-
demnité, prévue par la loi de 1868, permettra & Flo-
tron de sauvegarder pleinement ses intéréts,

Enfin, d’aprés 'opposant, le plan produit ne répon-
drait pas aux exigences de la loi. Toutefois, ainsi qu'il
appert d'une déclaration de la Direction des travaux
publics, ce plan est conforme & celui qui a servi de
de base a la concession, et il est suffisant pour octroyer
le droit d’expropriation,

Il n’indique pas, il est vrai, les limites entre les pro-
priétés Wyss et Flotron prés de 'endroit ou l'eau est
captée. Mais cela provient de ce qu’il y a contestation &
ce sujet entre ces propriétaires; ce sont les tribunaux
civils qui trancheront ce différend, en se fondant notam-
ment sur les titres de propriété, et par leur décision
sera déterminée exactement la portion de terrain ex-
propriée & Flotron et ensuite le montant de I'indemnité
qui doit lui étre allouée de ce chef,

Les objections de l'opposant ne justifiant pas le
rejet de la requéte, le gouvernement vous propose,
Messieurs, d’accorder a la société de Schattenhalb la
delegatlon du droit d’expropriation qu’elle sollicite.

Morgenthaler (Burgdorf), Prisident der Justiz-
kommission. Die Justizkommission hat die Akten die-
ses Geschiftes noch nicht erhalten und ich bin daher
nicht in der Lage, einen materiellen Antrag zu stellen.
Dagegen erlaube ich mir, zu beantragen, das Traktan-
dum zu verschieben, damit die Justizkommission Ge-
legenheit hat, es vorzuberaten, sofern dasselbe nicht
dringlicher Natur ist und heute erledigt werden muss,
Der Wortlaut des Reglementes ist ganz allgemein ge-
halten und nach demselben kann der Grosse Rat im
einzelnen Fall auch von einer Begutachtung durch die
Justizkommission Umgang nehmen,

M. Simonin, directeur de la justice, rapporteur du
Conseil-exécutif. J'ai parlé hier de cette affaire d'ex-
propriation 4 M. le président de la commission, et
d’aprés sa réponse j’ai compris qu'il avait lu les pieces.
Mais il parait qu’il y a eu malentendu,

Quant & savoir s'il y a urgence a discuter la requéte,
je ne veux pas prétendre que ce soit absolument le
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cas., Certes, l'usine dont il s’agit avait promis, pré-
tend-elle, de fournir de la lumiére aux intéressés déja
pour la procham saison des étrangers. Or, le retard
causé par le renvoi de la discussion empechera, t-il de
le faire et sera-t-il dés lors préjudiciable aux hoteliers
de la contrée? C’est ce que je ne saurais affirmer en
pleine connaissance de cause. En conséquence, je m’op-
pose pas & l'ajournement.

Der Verschiebungsantrag wird stillschweigend an-
genommen,

Motion der Herren Grossrite Gross und Mitunter-
zeichner betreffend die Einfilhrung des Progressiv-
systems in den Strafvollzug.

M. Gross. Depuis I'’époque ou l'on pouvait voir
dans les rues de la ville fédérale défiler les forcats
en tirant la charrette, les chaines aux pieds, et por-
tant autour du cou le collier infamant qui désignait
les criminels les plus dangereux — ce que jai vu
de mes yeux, ainsi, probablement, que ceux d’'entre
vous qui sont de mon Aage; depuis I’époque ou les
punitions corporelles, la bastonnade tout spécialement,
était en usage, je ne dirai pas tous les jours, mais de
temps & autre, dans nos pénitenciers, quelques amé-
liorations ont été apportées a notre régime des pri-
sons. Mais, Messieurs, il y a encore beaucoup A faire.
Quand je vous dirai, par exemple, qu'a Thorberg un
détenu peut étre forcé de travailler pendant 10 a 20
ans de suite au méme métier de tisserand — métier
qui n’est pas une sinécure, vous le savez, et qui exige
un maniement trés pénible des pieds et des mains — -
depuis 5 heures du matin jusqu'a 7 heures du soir,
avec une heure de répit & midi, vous admettrez que
c’est un travail peu enviable, Et si 'on peut améliorer
quelque peu cette situation, on ne doit pas hésiter a
le faire.

Vous me direz que ces gens-ld sont bien nourris,
qu’ils’ regoivent une nourriture excellente. Messieurs,
d’aprés les rapports que j'ai étudiés consciencieuse-
ment, j’ai constaté que cette nourriture est insuffisante.
I1 est établi en physiologie que pour nourrir un homme
il faut lui faire absorber 50 & 60 grammes au mini-
mum de tissus graisseux dans la journée. Or, & Thor-
berg, les détenus regoivent — tous leurs repas compris
— 11 grammes de tissu graisseux par jour. Aussi n’est-
il pas étonnant qu’ils aient tous l'air pales et anémiés.

Messieurs, ce n'est pas seulement une toquade de
ma part — i je puis m’exprimer ainsi.— de vouloir
améliorer le sort de nos détenus. Pas plus tard que ce
matin, j'ai lu dans le «Journal de Genéve» quelques
extraits d'un rapport de M. l'avocat Martin concer-
nant 'ccuvre des détenus libérés. Voici ce qu'il dit:

«La notion moderne de la peine s'est de plus en
plus affranchie des anciennes théories basées sur l'idée
de vengeance et d’intimidation. La société, en frappant
les coupables, cherche maintenant & atteindre un but
plus élevé, & permettre, par un travail accompli dans
la conscience des condamnés, de faciliter leur reclasse-
ment dans la vie libre. Ce but ne saurait étre atteint
par la simple application des lois pénales; au régime
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pénitentiaire il faut ajouter quelque chose de plus, a
savoir un réveil de la conscience du coupable qui
lui permette de comprendre qu’il doit dépouiller le vieil
homme pour reprendre sur des bases nouvelles une
existence de travail et de probité.»

Vous vous étes déja occupé de cette question péni-
tentiaire en votant I’année derniére la loi sur le sursis
qui prévoit la libération conditionnelle, Ce décret est
en préparation et pourra, je le pense, étre discuté dans
la session de mai. Mais il y manque quelque chose
d’important, le corollaire indispensable de la libération
conditionnelle, je veux parler des établissements qu’on
appelle établissements intermédiaires (Zwischenanstal-
ten). Car on ne peut guére admettre qu’un individu,
qui sort de prison aprés y avoir séjourné 10 ou 20
ans peut-étre, soit relaché, d’'un jour a l'autre, dans
sa commune. Il est trés probable que dans ces cas-la,
il retomberait facilement. C’est pourquoi le systéme
progressif dit «irlandais», parce qu'il a été institué
pour la premiére fois en Irlande, a ceci de bon, qu’il
habitue peu & peu le détenu & la liberté. Ainsi, apres
avoir passé de la cellule dans l'atelier, puis dans les
établissements intermédiaires, il arrivera peu a peu &
s’habituer & la liberté et & profiter de la libération
conditionnelle. Ce systéme irlandais a été, je dirai,
non pas inventé, mais institué par lord Crovton, un
Anglais trés humanitaire, puis introduit en Angleterre,
en Autriche-Hongrie et, il y a“19 ans, en Bosnie et en
Herzégovine. J'ai eu, il y a deux ans, l'occasion de
visiter le pénitentier de Zénica, qui a été installé spé-
cialement pour mettre en pratique le systéme progres-
sif. Je vous indiquerai en deux mots en quoi consiste
cet établissement,

Dans ce pénitentier dirigé par un juriste distingué,
longtemps président de tribunal en Croatie, les détenus
sont instruits deés leur arrivée de ce qui les attend.
Tu seras, leur dit le directeur, d’abord en cellule pen-
dant 3 mois, une année deut-étre; si tu te conduis bien,
que tu ne commettes pas d’infractions & la discipline,
tu passeras dans les ateliers ou tu travailleras en com-
mun avec d’autres détenus, puis de la dans I’établisse-
ment intermédiaire. Si ta conduite continue a étre
bonne et ton travail satisfaisant tu seras ensuite libéré
conditionnellement. Le temps que les condamnés
passent en cellules varie suivant le nombre d’années
de prison qu’ils ont & subir, mais le minimum est de
trois mois et le maximum d'une année, Pendant leur
séjour en cellule, ils n'osent voir personne, ils ne
recoivent, en fait de visites journaliéres, que celle du
directeur et de I'aumonier. Ils n’ont aucune communi-
cation avec l'extérieur et leurs familles ni avec per-
sonne. Méme dans leurs promenades ils sont tout & fait
isolés, de sorte qu’ils ont le temps de réfléchir a leur
état et & leur position, dans le but de s’améliorer.
Pendant la détention cellulaire, le détenu est occupé
a une travail facile. La nourriture qui lui est donnée est
la méme que celle de 1'établissement en général. Les
condamnés a perpétuité restent en général cing ans
en cellule, mais les condamnés & terme y restent trois
mois, et au maximum une année, S'ils se conduisent
bien, ils sortent plus vite; s’ils sont renitents, ils y
restent plus longtemps.

Depuis la cellule, le détenu passe dans les ateliers
ou le travail se fait en commun. J’ai visité un atelier
de carrosserie, un de menuiserie, un de cordonnier.
Ce qu'il y a de particulier dans ces ateliers, c’est
qu'on ne s’y sert pas de machines, sauf de machines
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a coudre; tous les autres travaux se font i la main,
cela pour tenir en éveil l'intelligence du détenu. J'ai
vu, par exemple, une magnifique voiture & quatre roues,
pres d’étre entiérement terminée, Je demandai au di-
recteur: Sont-ce des détenus qui ont confectionné cette
voiture? — Parfaitement, ce sont les deux mémes
détenus qui a eux seuls l'ont fait en entier; ils ont fait
les roues, la carrosserie, la sellerie et tout ce qui s’y
rapporte en général naturellement sous la direction
d'un contre-maitre, Le rapport financier est moins fa-
vorable que si le travail était divisé comme dans les
fabriques, mais le directeur ne s’occupe pas de cela,
et n’a qu'un but, celui de I'amélioration des détenus.

Le travail de jour est en commun, mais la nuit
chaque détenu réintegre sa cellule spéciale. Si le dé-
tenu se conduit bien, s’il travaille bien, il peut se faire
un petit pécule, avec lequel il peut acheter du café, du
tabac, ou d’autres choses semblables. Mais ce qui
fait le caractére spécial du systéme progressif, ce
sont les «établissements intermédiaires», les Zwischen-
anstalten.

L’établissement intermédiaire de Zénica comprend
60 & 80 détenus sous la surveillance d’un seul gardien.
Iy a la un dortoir commun, avec fenétres non barrées
et portes non verrouillées. Les détenus sont traités
comme des domestiques. Le matin, ils vont au travail,
chacun de son coté, rentrent pour le repas de midi,
toujours sans surveillance spéciale. Ils portent un cos-
tume spécial, moins voyant, afin qu'ils soient moins
reconnaissables, Dans ces conditions ils peuvent ob-
tenir, s’ils se conduisent bien, des améliorations sur
la nourriture et autres choses.

Pour pouvoir passer dans 1’établissement intermé-
diaire, le détenu doit avoir subi la moitié da sa peine.
Ainsi un individu condamné & 8 ans de prison devra
rester au moins 4 ans dans l'établissement principal
avant de pouvoir passer dans l’établissement intermé-
diaire. Pour les condamnés & vie, c’est 10 ans au
moing de cellule et d’atelier et 5 ans d’établissement
intermédiaire.

Comme ces détenus font un travail plus pénible que
dans I'établissement principal, ils ont aussi une nourri-
ture spéciale et recoivent du vin, et, s'ils se conduisent
bien, du tabac.

Vous me direz peut-étre que les évasions, dans
ces établissements intermédiaires, sont fréquentes. Eh
bien, je vous derai que depuis 1895 iln’y en a eu aucune
a Zénica. Les détenus savent que s’ils sont repris ils
devront recommencer 4 nouveau la série de leur peine,
de sorte qu'ils se gardent bien de s’évader. Pendant les
soirées d’hiver on leur donne des cours et des confé-
rences agricoles, de maniére & les préparer & leur vo-
cation future.

Maintenant, comment faire pour organiser chez nous
ce méme systéeme?

J'en parlais derniérement & M. le directeur de Witz-
wil, je lui exposais mon projet, et il me répondit: Mais
tout cela, je l'ai déja chez moi, je pratique la progres-
sivité dans mon établissement, Voyez cette ferme; les
détenus, qui n’ont plus que quelques semaines a faire,
y viennent travailler sous la surveillance d’un gardien,
ils 'sont chez lui comme des domestiques, mangent & sa
table et sont logés chez lui. Il y a donc peu de chose
a faire & Witzwil pour y introduire le systéme pro-
gressif,

Maintenant, est-ce par une loi ou par un décret que
nous devons instituer le systéme que je préconise?
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La commission des prisons, dont je fais partie, serat-
elle chargée de la chose?

Je laisse & M. le directeur de la police le soin de
répondre & ces questions et je termine en recomman-
dant au Grand Conseil I'acceptation de ma motion.

Kliy, Polizeidirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die Motion Gross und Mitunterzeichner
ladet den Regierungsrat ein, die Frage zu priifen, ob
nicht das Progresswsystem das irische System, im
Strafvollzug einzufiihren sei. Nach dem Progressiv-
system, speziell dem irischen, welches das ausgebil-
detste 1st, wird die Strafe des Verurteilten stufenweise
g,unlldert nach Absolvierung einer gewissen Strafzeit
riickt der Verurteilte immer in eine bessere Klasse vor,
wo der Strafdruck weniger auf ihm lastet als vorher.
Diese Vorteile geniesst der Strifling natiirlich nur dann,
wenn er sich bestindig gut auffithrt und seine Arbeit
pilichtgemiiss verrichtet. Auf der ersten Stufe befindet
sich der Verurteilte Tag und Nacht in Zellenhaft. In
der Zelle verrichtet er seine Arbeit und er darf die-
sclbe nur zu cinem tiglichen kurzen Spaziergang ver-
lassen; er ist also von der Aussenwelt vollstiindig ab-
geschlossen, sich allein tiberlassen und sicht niemand
als den betreffenden Angestellten, der ihm das Essen
iiberbringt und ihn zum Spaziergang fithrt. Wenn er
sich wiithrend dieser Zeit gut auffithrt, gelangt er in
die zweite Stufe, wo er, selbstverstindlich unter Auf-
sicht, mit andern Striiflingen gemeinsam arbeitet; neben
der Arbeit hat er die ganze Zeit wiederum in seiner
Zelle zuzubringen, wo er schliift und seine Mahlzeiten
einnimmt. Bei guter Auffithrung wihrend dieser zwei-
ter Periode gelangt der Striifling in die dritte Stufe, wo
sein Dasein sich wieder etwas freier gestallet; je nach
den Einrichtungen der betreffenden Anstalt — es sind
nicht alle gleich eingerichtet — kommt er zum Beispiel
auf einen Aussenhof wo er in der Arbeit freier ist,
unter Umstinden ohne Aufsicht, und wo er wieder mit
freien Menschen in Berithrung koramt, Es kommt auch
vor, dass der Striifling nach Verbiissung einer gewissen
Strafzeit, zwei Drittel oder drei Viertel der ausgefillten
Strafe, bedingt entlassen wird unter dem Vorbehalt,
dass er sich gut auffiihrt; ist letzteres nicht der Fall
so wird er wieder eingezogen und muss die Strafe ganz
verbiissen.

In der Schweiz kennen sieben Kantone eine gewisse
Art des Progressivsystems. Ich halte es fiir angezeigt,
Ihnen kurz die in den betreffenden Kantonen bestehen-
den Einrichtungen mitzuteilen. Im Kanton Ziirich wird
die Progression in drei Klassen durchgefiihrt: erste
Klasse: Einzelhaft wihrend drei bis sechs Monaten;
zweite und dritte Klasse: gemeinsame Arbeit mit
Schweigegebot, Schlafen in Einzzlzellen, Im Kanton
Basel-Stadt hat jeder zu Zuchthaus oder Gefiingnis-
strafe Verurteilte eine dreimonatliche Einzelhaft zu
verbiissen, spiiter folgt gemeinsame Arbeit mit den
itbrigen Strafgefangenen. Der Kanton Basel-Land be-
stimmt, dass der zu mehr als einem Jahr Verurteilte
wihrend den ersten drei Monaten zu isolieren ist, er
arbeitet in der Zelle und bekommt nur den Gefingnis-
aufseher und Werkmeister zu Gesicht; nachher folgt
Zellenhaft mit gemeinsamer Arbeit. Der Kanton St.
Gallen wendet das Progressivsystem folgendermassen
an: Wenn die Strafe ein Jahr erreicht: Einzelhaft bei
Tag und Nacht wihrend sechs Monaten, nachher Einzel-
haft des Nachts und gemeinsame Arbeit am Tage; in
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der dritten Klasse wird der Striifling gleich gehalten
wie in der zweiten, erhiilt aber ein Pekulium und in
der vierten Klasse tritt die bedingte Entlassung ein
nach Verbiissung von mindestens zwei Drittein der
Strafzeit. Im Kanton Aargau gilt folgendes System:
erste Klasse: Einzelhaft bei Tag und Nacht, im Maxi-
mum wihrend zwolf Monaten ; zweite und dritte Klasse:
gemeinsame Arbeit, Emzelhaft bei Nacht; vierte Klasse:
bedingte Entlassung Der Kanton Waadt hat Isolierhaft
bei Tag und Nacht fiir zwei bis sechs Monate, in der
zweiten Klasse gemeinsame Arbeit mit Sc‘hw‘eigegebot
und in der dritten Klasse Arbeit in kleinen Werkstitten.
Im Kanton Neuenburg betriigt die Einzelhaft zu Be-
ginn der Strafzeit je nach der Strafdauer sechs bis zehn
Monate.

Soviel uns bekannt, bewihrt sich das Progressiv-
system in den erwithnten Kantonen nicht Gibel, Es hat
hinsichtlich des Strafzweckes entschieden gewisse Vor-
teile, aber es fragt sich sehr, ob es sich zur Einfiih-
rung im Kanton Bern eigne. Simtliche genannten Kan-
tone kennen nidmlich in ihren Strafanstalten den land-
wirtschaftlichen Betrieb nicht, wie er bei uns existiert,
sondern die Striflinge werden dort hauptsichlich ge-
werblich und industriell beschiftigt. Da kann der Strif-
ling ganz gut wiihrend der ersten Zeit, die er in Zel-
lenhaft zuzubringen hat, in der Zelle gewerbliche oder
industrielle Arbeit verrichten. Bei uns jedoch liegt
die Sache anders, wir haben in unsern Strafanstalten in
Witzwil oder St. Johannsen keine Zellen, in denen die
Striflinge zu irgendwelcher Arbeit angehalten werden
koénnten, sondern wir haben einen ausgedehnten land-
wirtschaftlichen Betrieb. Wenn wir nun bei uns das
Progressivsystem einfithren und verfiigen wollten, dass
die Stréflinge die ersten drei bis sechs Monate in den
Zellen zubringen miissten, so wiirde dadurch selbst-
verstindlich der landwirtschaftliche Betrieb stark ge-
schidigt. Es ist der Landwirtschaft nicht gedient, wenn
die Straflinge monatelang in den Zellen sitzen, sondern
man hat sie draussen bei der Arbeit notig.

Wir haben die Ansicht von Minnern, die in diesen
Fragen eine bedeutende Autoritit besitzen, iiber die
Einfithrung des Progressivsystems eingeholt. So ha-
ben wir zum Beispiel Herrn Verwalter Kellerhals, der
wohl einer der besten Kenner der verschiedenen Pro-
gressivsysteme und iiberhaupt des Strafvollzuges ist,
und auch Herrn Inspektor Schaffroth ins Einvernehmen
gezogen. Herr Kellerhals hat erklirt dass er es als
absolut verfehlt betrachten wiirde, wenn wir im Kan-
ton Bern das strenge Progressivsystem, wie es die
Iren kennen, durch Gesetz oder Dekret einfithren wiir-
den. Auch Herr Inspektor Schaffroth hilt dafiir, dass
unsere Einrichtungen in den Strafanstalten fir die
Durchfiithrung des Progressivsystems durchaus nicht
geeignet seien. Allerdings wird, wie Herr Dr. Gross
bereits gesagt hat in Witzwil in gewisser Beziehung
auch ein Progressivsystem gehandhabt, indem die Strif-
linge anfinglich unter strenger Awufsicht zur Arbeit
angehalten werden; wenn sie sich bewithren, werden
sie spiter auswirts oder in der Kiiche, Wiischerei und
so weiter beschiiftigt und wenn sie Zutrauen geniessen,
versetzt man sie in der dritten Stufe auf einen Aussen-
hof, wo sie sich ganz frei bewegen koénnen und mit
den Meisterknechten am gleichen Tische essen. Sie
werden sofort einsehen dass dieses Progressivsystem
etwas ganz anderes ist als das irische. In Witzwil
werden die Striflinge vom ersten Tage an nicht in
Zellen untergebracht sondern entsprechend dem dort
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bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb auswirts zur
Beschiftigung herangezogen.

Wir haben schon Gelegenheit gehabt, Thnen mitzu-
teilen, dass wir den Strafvollzug im Kanton Bern,
namentlich in Thorberg, durchaus nicht fiir einen idea-
len halten und dass man Verbesserungen einzufiihren
gedenkt. Herr Dr. Gross ist Mitglied der Gefingnis-
kommission, der ersten Aufsichtsbehorde tiber die Straf-
anstalten und einen richtigen Strafvollzug, und weiss,
dass diese Fragen gerade gegenwiirtig ventiliert wer-
ten. Er wiirde dort auch Gelegenheit gefunden haben,
seine Anregung vorzubringen und die Ansichten der
ibrigen eingeweihten Minner, der Direktoren der ver-
schiedenen Anstalten, des Gefiingnisinspektors und der
andern Mitglieder der Gefingniskommission, zu ver-
nehmen. Es wire vielleicht korrekter gewesen, Herr
Dr. Gross hiitte seine Kollegen von der Gefingniskom-
mission nicht ignoriert und wiire nicht sofort mit dieser
Frage vor den Grossen Rat gelangt.

Ich mache noch auf etwas anderes aufmerksam, das
nach unserer Auffassung die Einfithrung des Progressiv-
systems im Kanton Bern nicht als ratsam erscheinen
lisst. Bekanntlich ist das eidgenossische Zivilgesetz-
buch nunmehr durchberaten und wird nach aller Wahr-
scheinlichkeit stillschweigend ohne Volksbeschluss in
Kraft treten. Wir wissen nun aus bester Quelle, dass,
‘nachdem diese Arbeit verrichtet ist, die zustandlgen
Behorden sich sogleich mit den Vorarbeiten fir ein
eidgenossisches Strafgesetzbuch befassen werden. Nun
enthilt der Vorentwurf des eidgendssischen Strafgesetz-
buches auch Bestimmungen iiber das Progressivsystem.
Ich will auf dieselben nicht niher eintreten, weise
aber darauf hin, dass, wenn wir jetzt im Kanton Bern
auf eigene Faust ein Progresswsystem einfithren, wir
riskieren, dass in wenigen Jahren die ‘eidgrenﬁssischevn
Bestimmungen unser System iiber Bord werfen. Es
wire sogar gewagt, bei der Einfiihrung des Progressiv-
systems im Kanton Bern die jetzigen Bestimmungen
des eidgenossischen Vorentwurfes aufzunehmen, denn
derselbe ist von den eidgendssischen Riten noch in
keiner Weise in Beratung gezogen worden und es ist
denkbar, dass diese Bestimmungen noch wesentliche
Aenderungen erfahren werden. Es wiire daher nach
unserer Ansicht verfritht und etwas gefdhrlich, jetzt
das' Progressivsystem im Sinne der Motion Gross ein-
zufithren, und aus diesem Grunde beantragt Thnen die
Regierung einstimmig, Sie mochten die Motion nicht
erheblich erkliren,

M. Péquignot. L’accueil peu bienveillant que M.
le directeur de la police vient de réserver a la motion
développée par notre honorable collégue M. le Dr Gross,
m’engage, m’invite & vous présenter quelques bréves
observations destinées & appuyer cette motion.

Les considérations que je vais vous soumettre,
Monsieur le président et Messieurs, ne sont point de
mon cri. Je les puise auprés d’hommes considérés
unanimément comme étant treés compétents en la ma-
tiére, en tout cas pour le moins. aussi compétents que
ceux cités, il y a quelques instants, par M. le directeur
de la polloe

Ce n’est point la premiére fois que l'on s’occupe,
dans le canton de Berne, de la réorganisation de notre
systéme pénitentiaire, En 1874 déja, M. Teuscher, di-
recteur du département ide justice et police, avait chargé
M. le Dr Guillaume, alors directeur du pénitencier
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de Neuchatel et dont personne ne pourra contester
l'autorité, de lui soumettre un rapport sur la réorgani-
sation du systéme pénitentiaire dans le canton de
Berne. M. le Dr Guillaume publia ce rapport l'année
suivante, soit en 1875,

Dans son opuscule, il n’hésite point & préconiser
hautement le systéme progressif demandé par la mo-
tion de M. le Dr Gross. En effet, il s’exprime, a cet
égard, de la maniére suivante: «Le systéme péni-
«tentiaire que nous préconisons avec tous les membres
«de la société suisse pour la réforme des prisons, est
«celui de la tlassification progressive des prisonniers,
«tel qu’il a été inauguré et mis en pratique par Sir
« Walter Crofton, en Irlande, et que les cantons d’Ar-
«govie, de Zurich et de Neuchatel ont cherché & in-
«troduire dans leur pénitencier respectif. Ce systéme
«qui est '’heureuse combinaison de l'isolement cellu-
«laire et du travail en commun, développe les prin-
« cipes reconnus essentiels au sucees du traitement édu-
«catif et réformateur des détenus.» — Puis, il fait un
exposé succinct du systéme irlandais, en puisant les
éléments dans les nombreux écrits de Sir Walter Crof-
ton lui-méme,

Un autre homme dune expérience trés étendue
dans ce domaine et qui & beaucoup écrit sur la réforme
du régime pénitentiaire en Suisse, je veux parler de
M. le Dr J.-V. Hirbin, directeur du pénitencier de
Lenzbourg, s’exprime et s’est toujours exprimé favo-
rablement pour l'introduction de la classification pro-
gressive des détenus. Je lis, dans une étude publiée en
1891 par M. Hiirbin dans la « Schweizerische Zeitschrift
fir Strafrecht» et intitulée: «Der Strafvollzug in St.
Gallen und die Strafsysteme», le passage caractéris-
tique que voici: «Das Progressivsystem darf iiberall,
«inshesondere aber fiir unsere schweizerischen Ver-
«hiltnisse, empfohlen werden. Das Progressivsystem
«kostet den Staat weniger Geld als die einseitige Einzel-
«haft, was fiir eine Vereinheitlichung des Strafvollzuges
«von grosser praktischer Bedeutung ist. Dem Progres-
«sivsystem konnten alle neuern und verbesserten alten
«Strafhduser der Schweiz dienstbar gemacht werden,
«wihrend flir das streng durchgefithrte Isolierungs-
«system meistens neue Strafanstalten gebaut werden
«missen, »

Sans vouloir entrer dans de plus amples détails,
je constate donc, Messieurs, que des hommes dont 'au-
torité équivaut pour le moins, je le répéte, a celle des
personnes citées par M. Kleey, sont d’un avis diamétrale-
ment opposé & celui qu’il vient d’exprimer.

Mais l'’honorable directeur de la police trouve un
inconvénient a lintroduction du systéme progressif
pour notre canton, dans le fait que nos détenus sont im-
médiatement employés, dans nos pénitenciers, aux tra-
vaux de la campagne, et ce, sans aucune espéce de
transition. Cette objection, plus spécieuse que sérieuse,
a toutefois déja été réfutée par le rédacteur du prolet
du Code pénal fédéral, M. Stoos lui-méme. — Dans le
numéro de la «Schweizerische Zeitschrift fir Straf-
recht» que j'ai déja cité, M. Karl Stoos, traitant de la ré-
forme pénitentiaire dans le canton de Berne, (Die Ge-
fangnisreform des Kantons Bern) s’exprime, & cet égard,
en ces termes: « Der Streit iiber das beste System des
«Strafvollzuges hat in dem Gefingniswesen schon viel
«Unheil angestiftet. Es ist daher begreiflich, dass die
« Polizeidirektion zu dieser Frage nicht Stellung nimmt.
«Mit Recht werden aber Bedenken gegen das Zellen-
«system erhoben, das nur fiir ein Strafabsonderungs-
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«haus passt, viel besser bewihrt sich das Progressiv-
«system, wie es namentlich Ziirich, St. Gallen und
«Aargau eingefithrt haben. Die Polizeidirektion geht
«hauptsichlich darauf aus, den Strafling seiner bis-
«herigen Tétigkeit zu erhalten, damit er nach der Ent-
«lassung aus der Anstalt ein Auskommen findet. Da
«nun drei Vierteile unserer Striflinge Landarbeiter
«sind, so rechtfertige es sich, die simtlichen Striflinge
«in Anstalten mit landwirtschaftlichem Betrieb, also
«in Thorberg und St. Johannsen, unterzubringen. Ge-
«wiss ist die Anpassung der Straflinge an die Verhilt-
«nisse des Lebens, die sie nach jhrem Austritte erwar-
«ten, ungemein wichtig, allein es gibt eine bestimmte
« Gruppe von Verbrechern, bei denen solche Anpassung
«von vorneherein ausgeschlossen ist. Wie die Polizei-
«direktion berichtet, befinden sich ndmlich unter den
« Zuchthausstriflingen nur eine kleine Zahl von sol-
«chen, welche zu Landarbeit verwendet werden kon-
«nen, denn diejenigen, welche zu einer langen Haft ver-
«urteilt sind und diejenigen, welche eine besondere
«Aufsicht erfordern, miissen mit Arbeiten im Hause
«beschiftigt werden. Und selbst unter den Erstmals-
«verurteilten gibt es Striflinge, die nicht ausserhalb
«der Anstalt beschiftigt werden diirfen.»

Je crois donc que les objections formulés par M.
Kley contre l'introduction, dans notre canton, de la
classification progressive des détenus, ne sont point
plausibles et n’ont point démoli les arguments qu'a
fait valoir le motionnaire, M. le Dr Gross s’est inspiré
de sentiments humanitaires et il voudrait que I'on
n’arrachat point I'espoir du cceur du délinquant repen-
tant. Je le sais bien, ces nobles sentiments ne sont
point partagés, dans cette enceinte, par tout le monde.
Lorsque, par exemple, on se permet de demander sans
arriére-pensée la grace d'un criminel dont le forfait
fut sans doute horrible, mais qui est & l'article de la
mort, on s’attire, — j'en ai fait naguére personnelle-
ment I'expérience — non seulement les critiques d’une
certaine presse, mais encore les reproches amers de
ses propres amis! Il n’importe, d’ailleurs. Pour mon
compte, je n’hésite point & déclarer une fois de plus,
quayant examiné avec le plus vi: intérét la motion de
M. le Dr Gross, j'en voterai la prise en considération.

Monsieur le président et Messieurs, je ne veux pas
vous retenir plus longtemps. En acceptant la motion
Gross, vous ne vous engagerez a rien, mais vous char-
gez simplement le gouvernement d’étudier la question
de plus prés et de vous faire rapport en temps et lieu.

Tels sont les motifs pour lesquels je me permets de
vous recommander chaleureusement ma maniére de
voir au sujet de cette motion.

Konig. Ich mochte Ihnen ebenfalls die Annahme
der Motion Gross empfehlen. Es wurde Herrn Dr. Gross
vorgeworfen, er hitte die Frage in erster Linie in der
Gefdngniskommission zur Sprache bringen sollen und
nicht hier im Grossen Rat. Ich halte diesen Vorwurf
nicht fiir gerechtfertigt. Ich bin auch Mitglied der Ge-
fingniskommission und gerade deshalb habe ich die
Motion mitunterzeichnet, weil ich es fiir angezeigt hielt,
dem Rat Gelegenheit zu geben sich iiber die Frage aus-
zusprechen und die Regierung einzuladen, die Frage
zu priifen. Wenn die Regierung die Motion annimmt,
gelangt sie dann ohne weiteres an die Gefangmskom
mission und man wird sich dort dann ebenfalls mit
der Frage befassen.
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Mit der Annahme der Motion sprechen wir uns
nicht dahin aus, dass der Strafvollzug, wie ihn der
Herr Motiondr entwickelt hat, ohne weiteres bei uns
Eingang finden soll, sondern wir laden die Regierung
bloss ein, die Frage zu priifen. Diese Priifung ist kei-
neswegs unangebracht, denn wir sind darin einig, dass
der Strafvollzug im Kanton Bern nicht auf einer sol-
chen Hohe steht, dass er nicht verbessert werden
konnte; mit der fortschreitenden Zeit dringen sich
auch auf diesem Gebiete Aenderungen auf. Wir diirfen
uns nicht ohne weiteres auf den Standpunkt stellen,
dass wir in unserem Gefingniswesen von vorneherein
auf nichts anderes als den landwirtschaftlichen Be-
trieb abstellen konnen, dass mit einem solchen das
Progressivsystem nicht vereinbar und dasselbe daher
fiir uns abzulehnen ist. Die Frage, ob in allen Fillen
der landwirtschaftliche Betrieb fiir den Strafvollzug
der einzig richtige ist, ist zum mindesten der Priifung
wert und darum wiirden wir nicht gut tun, wenn wir
die Motion einfach' unter den Tisch wischen wiirden.
Ich' empfehle Thnen im Gegenteil, dieselbe erheblich
zu erkliren.

M. Gross. Jai été treés surpris d’entendre M. Klaey
dire que ma motion était inacceptable. Elle est ce-
pendant bien innocente! Car je ne demande pas qu’on
introduise la progressivité du jour au lendemain, mais
je désire seulement que cette question soit mise a
I'étude. J’ai surtout en vue ici le pénitencier de Thor-
berg, et je voudrais empécher que des détenus y soient
pendant 10 et méme 20 ans occupés de 5 heures du
matin & 7 heures du soir uniquement & leur métier
de tisserand, sans avoir l'espoir d’obtenir jamais une
amélioration quelconque dans leur malheureuse situa-
tion. Voila ce que je demande.

Grinicher. Nach meinem Dafiirhalten liesse sich
wohl auch beim landwirtschaftlichen Betrieb ein pro-
gressiver Strafvollzug einfithren und die Regierung
sollte sich nicht ohne weiteres der Priifung dieser
Frage entschlagen. In unserer Zeit machen sich in
bezug auf die Behandlung der Striflinge zweierlei Stro-
mungen geltend. Wiahrend die einen in der milden Be-
handlung derselben zu weit gehen, sind die andern
der Ansicht, man strafe die Leute nicht, dass sie es
besser haben als andere, welche ihr Brot ehrlich ver-
dienen. Diese Tendenz verfolgt die Motion nicht, da-
gegen will sie ein System einfiihren das die Leute
nicht verbittert und unvertriglich macht sondern sie
instand setzt, nach ihrer Entlassung wieder ihr Leben
zu verdienen und niitzliche Glieder der menschlichen
Gesellschaft zu werden. Wer, wie der Sprechende, aus
Erfahrung weiss, wie lschwer es hilt, heute den entlasse-
nen Striflingen wieder zu einem ehrlichen Auskommen
zu verhelfen, weil sie gar nicht dazu vorbereitet sind,
wird gerne dazu Hand bieten, dass in dieser Bezwhung
ein Schritt vorwirts getan werde, In diesem Sinne
begriisse ich die Motion und empfehle Thnen deren
Annahme,

Abstimmung,

Fiir Erhebhcherklarung der Motion . 52 Stimmen,
Dagegen . . . . . . 580 »
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Der Vorsitzende teilt mit, dass das Bureau Herrn
Marti (Lyss) auf seinen Wunsch in der Kommission
fir das Dekret tiber die Organisation und die Aufgaben
der Schutzaufsicht durch Herrn Grossrat Héni er-
setzt hat.

Naturalisationsgesuche.

Auf den Antrag des Regierungsrates und der Justiz-
kommission werden bei 113 giiltigen Stimmen (erfor-
derliche 2/;-Mehrheit: 76) die nachgenannten Perso-
nen, welche sich iiber den Genuss eines guten Leu-
mundes, den Besitz der biirgerlichen Rechte und Ehren,
sowie iiber giinstige Vermogens- und Erwerbsverhilt-
nisse ausgewiesen haben, auf ihr Ansuchen hin in
das bernische Landrecht aufgenommen in dem Sinne
jedoch, dass die Naturalisation erst mit der Zustellung
der Naturalisationsurkunde in Wirksamkeit tritt:

1. Anton Kaspar, von Leimen, Ober-Elsass, ge-
boren den 21, April 1861 Schuhmacher und Landwirt
in Pontenet, verheiratet mit Marie Melina Dubois, von
Les Enfers, geboren den 28. Mirz 1867, Vater von
sechs minderjihrigen Kindern, welchem die gemischte
Gemeinde Courchavon das Ortsburgerrecht zugesichert
hat — mit 107 Stimmen,

2. Emil Zimmermann, von Graben, Kreis Karls-
ruhe, Baden, geboren den 29, November 1888 in Lyss,
Maler zurzeit in Uznach, St. Gallen, ledig, welchem
die Einwohnergemeinde Renan das Ortsburgerrecht zu-
gesichert hat — mit 105 Stimmen,

3. Ludwig Steimle, von Griinmettstetten, Ober-
amt Horb, Wiirttemberg, geboren den 8, Juni 1873,
Schreinermeister in Bern, verheiratet mit Ida Baumann,
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von Niederhiinigen, geboren den 13. April 1874, Vater
von sechs minderjihrigen Kindern, welchem die Ein-
wohnergemeinde Niederhiinigen das Ortsburgerrecht
zugesichert hat — mit 101 Stimmen,

4. Michael Fassnacht, von Altheim, Schwarz-
waldkreis, Wiirttemberg, geboren den 5. Dezember
1864, Schuhmachermeister in Bern, verheiratet mit
Emma Marti, von Othmarsingen, Aargau, geboren in
Koniz den 13, April 1868, Vater von sechs minder-
jahrigen Kindern, welchem die Einwohnergemeinde
Niederhiinigen das Ortsburgerrecht zugesichert hat —
mit 107 Stimmen.

Prisident. Damit ist die Tagesordnung und auch
unsere Traktandenliste, soweit sie spruchreif war, er-
schopft. Ich schliesse die Sitzung und die Session
und verdanke Ihnen Ihre Ausdauer und Arbeitsfreudig-
keit und wiinsche Ihnen allen gliickliche Heimreise,

Schluss der Sitzung und der Session um 111/, Uhr,

Der Redakteur :

Zimmermann.






	Ausserordentliche Session : März

